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Erster Abschnitt.

Die kirchlichen Verhältnisse der Schweiz vor
der Reformation.

Erstes Capitel.

Die Disthümer der Schweiz und ihr Verhältniß
zu Nom.

Ueber den Ursprung der Bisthümer der Schweiz läßt
sich wegen Mangels ächter Urkunden wenig Gewisses sagen.
Was darüber in den ältern Schriften vorkommt , beruht großen-
theils auf frommen Dichtungen ( Legenden ) späterer Jahrhun¬
derte oder auf Muthmaßungen , die oft ganz ungegründet und
irrig sind . Nur einige Schriftsteller haben mittelst historischer
Hülfsmittel diesem Gegenstand genauer nachzuforschen gesucht.
Die Ergebnisse ihrer Forschungen aber sind wegen vorgefaßter
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Meinungen nicht selten unhaltbar . Mit wenigen Ausnahmen

sind die neueren Schriftsteller ohne alle Critik den Angaben

der ältern gefolgt , und daher finden wir bei ihnen häufig

noch die auffallendsten Unrichtigkeiten . Es wäre ganz unnütz,

alle die verschiedenen Behauptungen der einzelnen Schriftsteller

hier anzuführen und einer besondern Prüfung zu unterwerfen.

Statt dessen theilen wir unsere eigenen quellenmäßigen Unter»

suchungen mit.
Wie das Christenthum in der Schweiz nur allmälig

ausgebreitet wurde , so entstanden auch die Bisthümer erst

nach und nach , in einer Gegend früher , in einer andern

später . Das erweislich älteste Bisthum in der Schweiz ist

Oetodurum ( Martinach in Wallis ) . Schon im Jahr 381

kommt ein Bischof Theodoruö von dort unter den Unterschrif¬

ten des Concils von Aquileja vor *) . Wahrscheinlich wegen

des Verfalls , in welchen diese Stadt in Folge von Kriegen

gericth , wurde der bischöfliche Sitz in der zweiten Hälfte des

sechsten Jahrhunderts nach Sitten verlegt Da sich Bischof

Nufus auf der fünften Synode von Orleans und auf der

zweiten von Auvergne vom Jahr 549 noch nach Oetodurum

sein Nachfolger Heliodorus hingegen nach Sitten nennt , wie

dies die Unterschrift seines Abgeordneten auf der zweiten

Synode zu Ma ^on vom I . 585 beweist *) , so erfolgte die

Verlegung in der Zwischenzeit.

1) Isisnii , conciliarum colleetio . ? . III. col . 599.

2) Die Behauptung einiger Schriftsteller , daß anfangs sowohl

zu Oetodurum als zu Sedunum ein Bischofssitz gewesen sei , oder

daß die Bischöfe abwechselnd bald hier bald dort residirt hätten , ist

ganz unerweislich . Die Literatur über das Bisthum Sitten s. bei

-aller , Bibliothek der Schweizergeschichte . Th . 3. S . 34L ff.

3) M-IN-Ü I. I . IX. col 136 . 144.

4) »Nissus llelioiloei episcopi » 8e <I»nis., Illonsi I. o. ool . 958.

Die Angabe mehrerer Schriftsteller , daß dieser Bischof selbst die

Synvdalacten unterzeichnet habe , ist unrichtig.
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Chur 5) bestand bereits um die Mitte des fünften Jahr¬
hunderts . Der Begründer dieses Bisthums scheint der Bischof
Asimo gewesen zu sein «) , in dessen Namen der Bischof Abun-
dantius von Como in dem Provinrialconcilium zu Mailand
vom I . 451 ' ) das Synodalschreiben unterzeichnete «) , wel¬
ches der dortige Metropolit Euscbius mit seinen Provinz¬
bischöfen an den römischen Bischof Leo I . erließ «) .

Vlndomffa (Windisch im Aargau ) wird gewöhnlich für
ein sehr altes Biethum gehalten ; allein man findet vor dem
sechsten Jahrhundert keine Spur von seiner Existenz . Der
erste zuverlässige Bischof von dort ist Bubulcus , welcher der
im I . 517 zu Egaona ( Jenne ) gehaltenen Synode bei¬
wohnte >°) . Höchst wahrscheinlich zwischen den Jahren 553
und 561 , wurde der bischöfliche Stuhl von Vindvnissa nach
Konstanz verlegt " ) , sei es , daß jener Ort damals so her¬
unter gekommen war , daß er sich nicht mehr zu einem Bischofs-

5) Die Literatur s. bei Haller a- a. O . S . 282 ff. Das besteWerk jst Lieliborn . eviscopatus 6urieasis in Nliaolia. 8 . LIssii1797.

6)  Binterim , Pragmatische Geschichte der deutschen National-Prvvinzial - und vorzüglichsten Diöcesansynoden. Bd >1. S . 24.
7) Auffallenderweise wird dieses Concil häufig mit der allgemei¬nen Synode von Chalcedvn verwechselt , der mit Ausnabme der Ge¬sandten des Bischofs von Rom kein abendländischer Kirchenvorsteherbeiwohnte.

8) XbunäanlluZ opiscopus Oomonsis in omnia supra sciiptapro wo ao pro sbsenlo sonclo sroloro moo sesiniono episeopo eocle-siao Lurieiwis primso Moeli -is subscripsi .L
9) Opp. l -eonis »I. cur . Lallerin . I . I . p . 1V80.

10) Itlaosi I. c. I . VIll . eol . 565.
11) Xeugarl , vpisoopstus Lonstanlionsis . k . 1. 7 . I. 8. Llssii1803. Prolog , p. 6XI .V. Dies ist das vorzüglichste Werk über dieses

Diskhum . Schade , daß es unvollendet blieb . Die übrige Literaturs- bei Haller a. a. O. S . 285 ff.
1 *



4

sitz eignete " ) , oder daß die Bekehrung vieler Alemannen

am Dregenzer See nach Vindelicien zu bis nach Ulm diese

Verlegung veranlaßte " ) . Windisch blieb indessen noch mehrere

Jahrhunderte die geistliche Gerichlsftätte für die Bewohner dco

Aargaus " ) .
Augusta Rauracorum ( Äugst in der Basellandschaft ) wird

ebenfalls als eines der ältesten Bisthümer bezeichnet . Die

Nachrichten darüber aber sind äußerst ungewiß . In der Sy¬

node zu Sardica vom Jahr 347 war ein Iustinianus , der

zu den gallischen Bischöfen gehörte und in der Synode

zu Cöln vom I . 346 episeopus Uauricnrum genannt wird.

Dieser Iustinianus wird von mehreren Schriftstellern als der

erste rauracische Bischof aufgeführt " ) . Allein da die letztere

12) rl .icentia stamla non est , orilmainli episaopum aut in vico

sligua »ut in moclics eivitats , cui sulUait peesbz-ter .» 6an . 6. 6onc.
Siircl. (347) . Dasselbe verordnet aan . 57 6oua . Nuoäio . (zwisch, 347
U. 331) .

13) Okronieon episaop . llonstantiensis bei ? iswrius , scriptores

rorum steemaniasr . 7 . III. p. 684.
14) Daß dies noch im dreizehnten Jahrhundert der Fall war,

beweisen die von einem Unbekannten verfaßten Xala t'anclationisgln-
rensis manssterü , die , wie Herrgott (genealo ^is iliplomatics geiitis

UubsdurAicsi!. I . I. praef . p. XXV sgg.) nachweist , jünger als die
erste Hälfte des 13. Jahrhunderts sind. Dort heißt eS: »l' opulus

sutem islö ( äluronsis ) vaclit arl conäiatum opiseopi , czuo et aaste»
ejns convieanel vaäunl : seilieet »<I VV'inäoseli , ibiczuo eaalvsiustianm
jus auüiak et julliciuin su l̂insbil , sieul constitutvm est omni saoctao

scclesiae .» Ebendas . P. 323.
15) Wir haben ihn bloß in der Unterschrist eines Schreibens

der Synode an alle Bischöfe gefunden . l.-ibbaus et 6ossarUus . 8. 8.
concilia aü reßiain eelilionem oxaata . 1. II col . 710. hlansi I. e.
1 . IN. col . 67.

16) Gewöhnlich wird ein Pantalus als erster Bischof von Augusta

Rauracorum bezeichnet , während andere Schriftsteller denselben nach

Justinian setzen und zum ersten Bischof von Basel machen. Allein
waS von diesem Pantalus auf die widersprechendste Weise erzählt
wird , ist bloß ein geistliches Mährchen . OchS , Geschichte der Stadt

und Landschaft Basel . Bd . 1. S . 73 ff-



Synode unächt ist " ) , so bleibt es völlig ungewiß , welches gallischeBiethum der in dem Concil von Sardica gewesene Justinian
innehatte . Augusta Rauracorum wurde durch die Einfälle der
Barbaren , zuletzt der Hunnen um die Mitte des fünften Jahr¬
hunderts gänzlich zerstört . Man behauptet nun , daß in die¬
sem Jahrhundert der bischöfliche Sitz von dort nach Basel
verlegt worden sei , die dasigcn Bischöfe aber sich bis insachte Jahrhundert noch nach dem ersten Sitz genannt hätten ^ ) .
Wirklich kommt unter den Unterschriften der ersten Synodezu Orleans vom Jahr 511 und der zweiten dieses Namensvom I . 533 ein Abelphius unter der Benennung eines rau-
racischen Bischofs vor " ) . Allein die gelehrtesten Heraus¬
geber der Concilien bemerken , daß die Lesart Knnrseensis ?°)
unrichtig und dafür kaligtensis 8. ? iolsv6N8i8 ( von Poitou)
zu lesen sei ? ' ) . Einer sicheren Spur begegnen wir erst im
siebenten Jahrhundert . Nämlich in dem Leben des heil . Abts
Agilus ( -s- 650 ) von einem Unbekannten ??) und in dem¬
jenigen des heil . Eustasius zu Lureul ( -j- 625 ) von Jonas " )
Wird unter die Schüler des letzter » Abts ein Ragnacharius
gezählt , welcher dort ein Bischof der Kirche von Augusta

17) Binterim a. a. O . S . 35? ff.
18i So die Bollandisten in ihren ä .cta Ssnotorum Ootob . I . VI.P. 57 sgg.
19 ) Die letztere Synode unterschrieb der Presbyter AsclepiuSfür Avelphius . 8unius , coneilis omnis t,im ßeaeeslis proviu-olalia . 1 . II . p . 513 . 559 . Linius , eonctli » Kensr »I. ei provinvisl.I . II. k>. 1. p. 562 . p 773.
20) Diese , so viel uns bekannt ist , bloß von den Concilien-sammlern Surius und BiniuS angenommene Lesart wird von denBollandisten (l. o. p . 78 -egg .) mit einem großen Aufwand vonGelehrsamkeit vertheidigt.
21) 8,1-inonck, ooncilia sntigua 6sllir >o. 1 . I . p . 602 . 606.
22) LlslMon , seto öanctorum orüinis 8. Lenellioti . 8sov . II.p - SIS.

23) Ebendas . p . 118.
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( ^ uAuslnnas ecciesins konlikox ) und hier von Augllsta und

Bcisel ( -Vu§ u8trmge ot Lnsilenv ) genannt wird . Hieraus

ergibt sich , daß in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhun¬
derts zu Basel ein Bischof residirt hat , der seine Benennung

von Äugst zum Andenken an den dortigen früheren Bischofssitz

genommen hat . Bedenkt man nun , daß Basel eben so wie

Äugst zur Zeit der Völkerwanderung zerstört ward und daher

unmöglich schon im fünften Jahrhundert der Bischofssitz von

Äugst nach Basel transferirt worden sein kann , so wie daß

sich vor Nagnachar ( 630 ? ) kein Bischof der letzter » Stadt

nachweisen läßt , während doch wenigstens seit dem sechsten

Jahrhundert von allen Diöcesen der Schweiz Bischöfe urkund¬
lich genannt werden können , so ist es nicht unwahrscheinlich,

daß der Bischofssitz von Äugst mit der Zerstörung dieser Stadt

eingegangen und erst zur Zeit des Nagnachar in Basel wieder¬

hergestellt worden ist " ) . Nach Nagnachar scheint jedoch der

Bischofsstuhl eine Zeitlang unbesetzt gewesen zu sein ; denn
man findet erst nach einem Jahrhundert einen Walaus oder

Walanus (731 —742 ) 25) §ls Bischof von Basel , der seine

24) In der Zwischenzeit scheint Basel zum Bisthum Besan ^on
gehört zu haben . liiieiuinus , rvrui» 6erinr >niesr . Ich. ( ^ rgentvr . 1610)
p . 274.

25) Die Zeit seines Bischofsamt « wird verschieden angegeben.
Wir sind der Angabe der BoUandiften (I. «. z>. 76) gefolgt , womit
der von Ochs (a. a . O . S . 148) für das älteste Verzeichniß der ersten
Bischöfe von Basel gehaltene I.rlerculus Dlonasleriviisis (er geht nur
bis llvrinboriis 1057) Übereinstimmt , welcher sagt , daß WalauS unter
Papst Gregor III . (731 — 741 ) gelebt habe . Mehrere Schriftsteller
halten denselben für den ersten Bischof von Basel . Dieser Ansicht
huldigt auch Ochs , weil der l-uoi-eulue ihn znm ersten Bischof setze
und Blauenstein in seiner im Ist. Jahrhundert herausgegebenen
Chronik der Bischöfe ausdrücklich sage , daß man vor WalauS keinen
Bischof mit Namen aufgezeichnet finde . Allein dem steht die Notiz
über Nagnachar im Leben teS EustasiuS entgegen , an deren Rich¬
tigkeit um so weniger zu zweifeln ist , als dessen Verfasser . JvnaS,
im siebenten Jahrhundert lebte und also ein Zeitgenosse Nagnachar '«
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Benennung ausschließend von dieser Stadt hat und mit dem
die ununterbrochene Reihe der dortigen Bischöfe beginnt

Aventicum ( Avanchcs oder Wifflisburg im Waadtland)
soll nach der gewöhnlichen Meinung schon zu Anfang des
vierten Jahrhunderts ein Bischofssitz gewesen sein . Allein
was von dortigen Bischöfen gemeldet wird , beruht auf unzu¬
verlässigen Quellen Nach der Zerstörung dieser Stadt
im fünften Jahrhundert 22) sollen die Bischöfe keinen bestimm¬
ten Sitz gehabt , sondern bald hier bald da residirt und sich
Nach dem Volke des Gaues genannt haben . Wir finden aller¬
dings in der ersten Synode zu Aavergne im I . 535 einen
Superius , der sich als egiseogus oeolesise ^ .venl worum un¬
terzeichnete Dies ist aber auch der erste Bischof dieses
Namens , den man urkundlich nennen kann , und daher sind
mehrere Schriftsteller der Meinung , daß in Aventicum nie

war. Er starb um «65. Löcher, allgemeines Gelehrten -Lexikon.Th. 2. S . i >>57.
26) Die Literatur über das B 'sthum Basel s. bei Halter a. a.O . S . 274 ff. Von neueren Schriften ist zu bemerken: »lorsl,sbreAö ste I'lÜ8toire <iu ei - <lovsnt övbcbö üe ltüls . 8trashourß I8l3.

Auch Gemählde der Schweiz . Der Cantvn Basel und Basel - Land¬schaft.

27) Hierher gehört das bekannte Obarlularium stsugsnnonso vonCuno d'Estavayer , Propst des Capitels »vn Lausanne , wodurch er
den Verlust eines ältern 1235 verbrannten Chartulariums zu ersetzengesucht hat. Haller a. a. O . S . 326.

28) Mehrere Schriftsteller setzen die Zerstörung von Aventicumschon ins vierte Jahrhundert , Müller sogar in den Anfang desselben.
Allein dem widerspricht die zur Zeit des Kaisers Hvnvrius <384 —
305) verfaßte notitia provinciarum ot civitstrnn 6 »lli»s (s. 8irm«n<>l. v.nach der prask.) , worin unter der provinei » Mxima Legusnorum
»civjlas LIvilinrum ^ venliaus , angeführt wird . Die Zerstörung von
Aventicum kann mithin nicht vor Honorius erfolgt sein.

28) Wir haben diese Unterschrist bloß in den Cvnciliensamm-
lungen von Surius (l. o. z>. 559) und Binius fl . o. k . II. p. 32)gefunden.



ein Bischof residirt habe ^") . Der zweite zuverlässige Bischof
ist Marius , welcher sich in der zweiten Synode zu Mayon
vom I . 585 als episcopus eeclesias ^ ventics « unterschrieb " ) .
Da er in den alten Stiftsbüchern der Kirche von Lausanne
ein Bischof der Avcnticr und Lausanner genannt wird " ) ,
so wird daraus der wahrscheinliche Schluß gemacht , Marius
habe , um seinem Bisthum einen bleibenden Sitz zu geben,
denselben in der aufblühenden Stadt Lausanne " ' ) aufgeschla¬
gen , was nach der gewöhnlichen Meinung im I . 590 ge¬
schehen sein soll . Unter der Benennung eines oyi8coyu8 ecola-
8me Uau8r>nntz,i8i8 finden wir einen Arricus in dem Concil
zu Chalons vom I . 650 " ) .

Auch dem Bisthum Genf " ) wird ein sehr hohes Alter
zugeschrieben . Gewöhnlich wird ein Diogenus oder Dioge¬
nes " ) , welcher in der Synode zu Aquileja vom I . 381
vorkommt , als erster Bischof von Genf angegeben ; allein
dieser war sicherlich ein Bischof von Genua ^ -) . Die erste

30) Dieser Meinung ist unter andern auch Murer , llvlveti»
5»nct ». S . 167.

31 ) »lansi I. <-. 7 . IX. p. 958.
32 ) Murer a. a . O.
32 - ) Die Literatur über dieses Bisthum s. bei Haller a. a . O.

S . 3»5 ff.
33) Lirmonä I. c. p. 494.
34) Die Literatur s. bei Haller a. a . O . S . 392 ff.
35 ) Der letztere Name findet sich in den von uns verglichenen

Ausgaben der Concilien.
35 ») Bei keinem Conciliensammler , weder bei einem ältern

neck neuern , haben wir die Benennung Kvnvvnsis (in 8pon , bisloiro
äe Kenevo . I . l. p. 22. Not . e.) oder 6vn «vensi, , sondern überall
Lenuensis gefunden ; während in allen Unterschriften der Concilien
des sechsten und siebenten Jahrhunderts , denen ein Biswof von
Genf oder ein Abgeordneter desselben beigewohnt hat . stets 6 «-,»-
ven.«!» vorkommt . So wird auch in der (oben Note 28 erwähnten)
notilia proviocisrum vt civitatum (-»Hins unter der provincis Vien-
nensis Genf civitas blonavvittiuin genannt.
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Synode , in der ein Bischof von Genf , Namens Marimus,
erscheint , ist die zu Egavna vom I . 517 2°) . Daß aber
dieses Bisthum bereits im fünften Jahrhundert bestand , er¬
gibt sich aus einem Brief des römischen Bischofs Leo I . vom
I . 450 , worin Genf als Suffraganbisthum von Vienne be¬
zeichnet wird

Endlich Como worunter der größte Theil der von
den Schweizern im 15 . und 16 . Jahrhundert erworbenen
italienischen Besitzungen stand ^ ») , eristirte bereits in der
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts

Das bedeutendste dieser Bisthümer war Konstanz , wel¬
ches in der Schweiz alles in sich begriff , was zwischen dem
Rhein , der Aar , der Reuß und dem Bodensee gelegen , also
Zürich , Luzcrn , Uri ^ ) , Schwyz , Unterwalden , Zug , Gla-
rus2 » ' ) , Schaffhausen , Appenzell , das Stift und die Stadt
St . Gallen , Tvggenburg , den größten Theil des Rheinthals,
Utznach , Rapperswyl , die March , Baden , Aar - und Thur-
gau , einen Theil des Gebiets der Stadt Bern auf dem

36) »I-msi 1. e. I . VIII. eol. 565.
37) Sirmonö I. o. p. 9t . Eine ältere zuverlässtge Nachricht überdie Eristenz dieses Bisthums haben wir nicht gefunden.
38 ) Die Literatur s. bei Halter a. a . O - S . S51 fg. Derselbenist beizufügen Itsli » sscra suot . ttAkello . '7. V.
38 ») Die den zwölf eidgenössischen Orten gehörigen VogteienBellenz (mit Ausnahme von drei Pfarreien ) , Lauis (mit Ausnahmedes Viertels CapriaSca ) , Mendris , LuggaruS (mit Ausnahme vonBrisagv ) und das Meynthal ; ferner die bündnerischen ProvinzenVeltlin , Worms und Eleven , und aus dem Gotteshausbund Pus.claw und Brüs . Die übrige italienische Schweiz gehörte zur Erz-divces Mailand.

38 «-) Der erste Bischof von Como , Felir , wurde von Ambrosius,Erzbischvf von Mailand , ordinirt . Halm s»cr» l. c. eol . 257.
39) DaS Ursernthal stand unter Chur.
39 ») Die glarnerischen Gemeinden Bitten und Niederurnen

kamen später zum Bisthum Chur . Licklrorn I. o. p . XXV.
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rechten Aarufer , die kleine Stadt und einige benachbarte Oer-

ter der Landschaft Basel , endlich einen Theil des Gebietes der

Stadt Solothurn auf dem rechten Aarufer Konstanz

umfaßte mithin die eigentlichen Kernlande der Schweiz , wo

der Sitz und die Wiege ihrer Freiheit und die zeugende Kraft

ihrer Geschichte war.
Die Entstehung der schweizerischen Bisthümer fällt in

jene Zeit , wo in der Kirche der Grundsatz herrschte , daß alle

Bischöfe als Nachfolger der Apostel an Würde und Macht

sich Vollkommen gleich seien . Jeder Bischof übte daher in sei¬

nem Sprengel ( Diöces ) , die vollständige Kirchcngewalt ( plo-

nituäo polvslnlis ) aus . Zur Erhaltung der Ordnung

standen mehrere Diöcescn in einer nähern Verbindung unter

einem Bischof als Metropoliten (Erzbischof ) , dessen Provinz

sie ausmachten
In solchen Metropolitanverbindungen standen auch die

Bisthümer der Schweiz . Aventicum und das nachmalige

Lausanne , Augusta Rauracorum und das nachherige Basel,

Br 'ndonissa und das nachmalige Konstanz waren Suffragankir-

chcn von Besanyon ( Vesontio ) Das Disthum von Kon-

40) Die Grenzen und Bestandtheile des ganzen cvnstanzer Bis-

thunis sind genau angegeben in dlougort I. c. z,. l . sgg . In Bezie¬
hung auf die übrigen Bisthümer s. Lang , historisch - theologischer
Grundriß Th . 1, S . ti<>8 und Leu, schweizer. Lericon Bd . 4, S . 91
sg. und besonder - unter den einzelnen Bisthümer «.

41) Die Kirchengewalt umfaßt überhaupt alle Rechte , die zur

Erhaltung der Verbindung , Einheit und Ordnung der Kirche noth¬

wendig sind , mithin die gesetzgebende, aufsehende und vollziehende
Gewalt.

42) Die Synode von Antiockien (314) - nn. 9 stellte den Grund¬
satz auf , daß die Metropvkitanwürde dem jedesmaligen Bischof der

Hauptstadt einer Provinz zustehen sollte-

43) Ounail, hi l̂oiro ile I'ogliso >Iv l)os,in<̂an z,. 74. sg>>. Derselbe

bemerkt , daß der aventische Bischof das Prärogativ hatte , den Me¬
tropoliten zu Besanoon zu consecriren und das Pallium zu tragen.

In Beziehung auf Vindoniffa s. kiougart l. v. p. 6Xt . Il.
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stanz kam im achten Jahrhundert , wahrscheinlich im Jahr 751,
unter den Erzbischof von Mainz Genf stand unter dem
Metropoliten von Vienne Zu dessen Provinz gehörte auch
Octodurum und das nachmalige Sitten . Anfangs scheint je¬
doch Octodurum eine Suffragankirche von Mailand gewesen
zu sein Als die ebenfalls unter Vienne gestandene
Diöces Tarantaise zum Mctropolitanbisthum erhoben ward " ) ,
wurde Sitten diesem zugetheilt . Chur war bis zum Jahr
843 eine Suffragankirche von Mailand . In Folge der Thei¬
lung des fränkischen Neichs unter den Söhnen Ludwig des
Frommen durch den Vertrag von Verdnn vom gedachten Jahre
wurde dieses Bisthum von Mailand getrennt und der Metro-
Pvlis Mainz überwiesen Endlich Cvmv stand anfangs
ebenfalls unter Mailand und später unter Aquileja

44) Leesrck. krano. oriootsl . V. 1 p. 493 . diouxart I. o. P. 78.
45) S . oben Note 37.
46) In der 6 -ilIis Christian» unter dem BiSthum Sitten (7 . XII,

p . 73l ) wird behauptet , daß es bis zum Anfang des sechsten Jahr¬
hunderts unter Mailand gestanden habe. Allein dies scheint nicht
richtig zu sein ; denn unter den im fünften Jahrhundert unter Mai¬
land gestandenen Bisthümern kommt Octodorum nicht vor.

46») S . das oben citirte Schreiben des röm Bischofs Leo I.
vom Jahr 450.

47) Die Zeit wird verschieden angegeben . Binterim , die vor¬
züglichsten Denkwürdigkeiten der christ- katholischen Kirche. Bd . I,
Th . 2, S . 545 . In der Oulli» Christian» (7 - Xll , p . 700) wird die
Erhebung von Tarantaise zur MetropoliS erst ins Ende des achten
Jahrhunderts gesetzt.

48 ) Noch im I . 842 unterschrieb der ckurische Bischof Deren-
dar als Suffragan von Mailand die Acten der dortigen Provinzial-
synode . Sein Nachfolger Gerbratbus aber unterzeichnete schon im
I . 847 das Spnodalschreiben deS ErzbischofS RabanuS von Mainz
an Konig Ludwig mit den übrigen Suffraganen desselben. Licbkorn
I. e. Prolog , p . XX. sg,

49) In der Itali » sser » ( l. c. col . 256 ) wird irrig behauptet,
daß Como von jeher unter Aquileja gestanden habe ; denn aus den
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Nach der durch die Concilien des vierten und fünften
Jahrhunderts entwickelten Disciplin hatte der Metropolit rück-
sichtlich der Bischöfe seiner Provinz oder der Suffraganen das
Recht der Oberaufsicht , jedoch unbeschadet des Diöcesanrechts,
das Recht der Berufung und Leitung der Provinzialsynoden,
das Recht der Bestätigung der Wahl und der Consecration
des Gewählten , die Gerichtsbarkeit in der ersten Instanz und
in der Appcllationsinstanz über die Untergebenen der Bischöfe 6«) .
Die meisten dieser Rechte mußten jedoch auf Provinzialsynoden
ausgeübt werden , welche der Metropolit jährlich zweimal zu
versammeln verpflichtet war ^ ) «

Ueber den Metropoliten standen die Patriarchen " ) .
Ihre Gewalt erstreckte sich über mehrere Provinzen und um¬
faßte das Recht der Oberaufsicht , das Recht , die Bischöfe des
Sprengels ( im Orient Diöces genannt ) zu Synoden zu ver¬
sammeln , das Recht einer höher » Instanz und eines Gerichts¬
standes für die Metropoliten des Patriarchensprcngels und
das Recht sie zu ordiniren ^ ) . Diese Rechte waren jedoch
nicht überall gleich . Die Patriarchen selbst waren von einan¬
der unabhängig , bis die morgenländische Kirche den Patriarchen
von Konstanti 'nopcl ermächtigte , aus den Diöcesen auch ihrer
übrigen Patriarchen Berufungen " ) anzunehmen und ihn dadurch
als ihren Mittelpunkt anerkannte . Ueberhaupt war nur im

Unterschriften des oben Note g citirten SvnodalschreibenS deS mai-
ländischen ErzbischofS EnsebiuS vom I . 431 sieht man, daß der Bi¬
schof von Cvmo ein Suffragan desselben war.

50) Lvnc . ^ nliocli . o. 8. IVic. (325) o. 4. 6. o. 19.
c. 12. ekülce -i. ( 45l ) c. 25. 28 . c'->ell,->x. (397) c. 7.

51) Lone . lVic. o. 5. 4ntiocl >. v. 10. Oluilc. o. 19.
52) Dieser Name war noch im vierten Jahrhundert Ehren¬

name jedes Bischofs. Gieseler, Kirchengeschichte(3te Aufl.) Bd. 1,
S . 491, Not . >c.

53) 6ono . Oliiilee .̂ e . 9. 17. 28 . 1u,tininn. lVov. 137. c. 4 . 5.
Du ? in, anliqus ocLleg. «lizxjpi. 1. p. 73. 59.

54) Loncil . Lbslcsil . v. 9,



Orient die Patriarchalvcrfassung ausgebildet . Zm Abendland
war blos der römische Bischof Patriarch , dessen Sprengel sich
anfangs nur über die snburbiearischcn Provinzen oder über die
zehn Provinzen der Diöces Italien , welche dem Statthalter
von Rom ( Vieurius urdi8 ) untergeben waren " ), erstreckte.

Endlich über der ganzen Kirche stand die allgemeine
Synode , den Kaiser an der Spitze . Dieser berief bei aus-
gebrochencn Glaubensstreitigkcitcn die Bischöfe bald einer
oder mehrerer Provinzen , bald alle Bischöfe des Reichs zu
Synoden , um sie unter seiner Mitwirkung entscheiden zu
lassen. Er leitete entweder selbst oder durch seine Commis-
sarien den Gang der Untersuchung und vindicirte sich ein
Urtheil , das er durch die Bestätigung der gefaßten Schlüsse
aussprach , welche mit zu den Kennzeichen ihrer allgemeinen
Anerkennung gehörte . Nicht selten entschied aber auch der
Kaiser religiöse Streitigkeiten durch bloße Hofedicte und
Prvscribirtc oder sanctionirte theologische Formeln und Mei¬
nungen durch seine Auctorität " ) . Noch umfassender war die
Thätigkeit des Kaisers hinsichtlich der Disciplin . Er hielt
sich für ermächtigt und berufen , vermöge seiner gesetzgeben¬
den Gewalt , die kirchlichen Einrichtungen , den Canonen
gemäß , durch seine eigenen Konstitutionen weiter auszubil¬
den , zu ordnen und in ihren Einzclnheitcn näher zu be¬
stimmen " ) , und die Bischöfe nahmen die kaiserlichen

55) t . tlsmgimi » , 2 . 7uso >i> et dlmdris . 3. ? icen »m subnrbics-
rium, 4. sicili -t, 5. 4guli -> et tlalabeia , 6 . krullü m l,»eania , 7. 8am-
nimn, 6 . Lsrsunu , 9. Oorsie» , tO. Vsleriu 8iriiwnü , ven8»>-> eoiyec-
turae snonymi seriytori .? so sudurdicuriis reZionidus . ? sr lbtst.
Gieseler a. a. O., S . 496, Not . c.

56) S . Plans , Geschichte der christlich-kirchliche» Gescllschafts-
Verfassung, Bd. 1. S - 265 ff.

57) Die Justinianischc Gesetzgebung umfaßt alle zur damalige»
Kirchendisciplin gehörige Institute und enthält viel vollständigere
Bestimmungen über die einzelnen Gegenstände als die Schlüsse der
Synode» selbst.
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Verordnungen mit Unterthanenpflicht auf Die Ver¬

waltung der kirchlichen Angelegenheiten war zwar im Gan¬

zen den Bischöfen überlassen , aber sie standen dabei immer

unter der hoher » Leitung deS Kaisers . Sie erkannten in ihm

ihren höchsten Richter und der römische Bischof betrachtete es

als eine Auszeichnung , nur von dem Kaiser gerichtet zu wer¬

den " ) - Besonders übte der Kaiser bei Besetzung der bischöf¬

lichen Stühle einen großen Einfluß aus ; oft wurden die Bi¬

schöfe, besonders der Residenz , geradezu von ihm ernannt

Die Wahl des römischen Bischofs unterlag seiner Bestätigung

und er entschied, wenn sie streitig war « ' ) . AuS allem dem

ergibt sich, daß die höchste Gewalt über die Kirche beim Kaiser
war , wie dieß auch durch den Auösprnch des Kirchengeschicht-

schreibcrs Socratcs (um die Mitte des fünften Jahrhunderts)

bezeugt wird , daß nämlich , nachdem die Kaiser Christen ge¬

worden , die Kirchenangclcgcnheiten von ihnen abgehangen ha¬

ben " ) . Und diese Gewalt , welche die Kaiser des Orientö

58) Als der Kaiser Mauritius 593 durch ein Gesetz den welt¬
lichen Geschäftsmännern und Soldaten verbot, sich in Klöster zu be¬
geben, machte der römische Bischof Gregor l., der ein großer Freund
des Mönchthums war , dem Kaiser in den demüthigsten Ausdrücken
Vorstellungen dagegen. „Was mich betrifft," schrieb er, „der ich dem
Befehl unterworfen bin , so habe ich jenes Gesetz in verschiedene
Länder herumgeschickt; weil es aber mit dem allmächtigen Gott nicht
übereinstimmt ( !) , habe ich cS meinem durchlauchtigsten Kaiser hier¬
mit angezeigt. Ich habe also auf beiden Seiten m ine Schuldigkeit
gethan, indem ich sowohl dem Kaiser Gehorsam geleistet, als meine
Gesinnungen gegen Gott nicht verschwiegen habe." «tro8»r I. og. 65
ltb. lll.

59) kpist. liom. Oonvil. snl üratiasi. ol Vslentiniim. Impzi. u. 378
in Lirinonü, appenti. lnni. Ilieoüos . p. 78.

60) Ikomsz-mi, votus ot novs eoclosine stdoiplnn,. I' . 2. I. 2,
o. 6. Plan ! a. a. O. S . 262 fg.

6t ) Plank a. a. O. Bd. 2, S . 262, Not. 4.
62) llist. enden. Ist,. IV. prnooi».
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»

wie des Occidents ausübten , war von der Kirche selbst ent¬
schieden anerkannt.

Die Idee von einem römischen Primat oder einer beson¬
dern Gewalt des römischen Bischofs , welche über dem Epis¬
kopat stehe und die Erhaltung der Einheit der Kirche zum
Zwecke habe , war der damaligen Kirche noch völlig fremd.
Vielmehr galt es als Bestimmung der Bischöfe , jene Einheit
zu erhalten , und daher lehrte die Kirche , daß jene Einheit
auf der Einigkeit der Bischöfe beruhen müsse Zwar ver¬
langten die römischen Bischöfe frühzeitig , daß sich die übrigen
Kirchen nach der Tradition der ihrigen richten sollten , weil
Petrus , dessen Nachfolger sie seien , der erste unter den Apo¬
steln gewesen und auf seinen Glauben die Kirche gegründet
sei ^ fanden damit noch kein Gehör , sondern man

63) 6 ;'prisnng ep. 42 : »Noo enim Völ Maxime et labvrsmuset Iskorsrs äebvmus , ut unitalsm s Domino st per spsslolos nobis
suocossoribus traclitsm , gusntuni possnmus , obtinsrs ourvmus . « kp . 45:
»Ouoä ut simul cum ossteris oollegis nostris slsbilitor so tlrmitsr
säministremnz, atgue m oalboticas seciesiae pseem eoneeräiae uns-
vimitsts tenssmus , perkeiet äivina üignstio .« Gieseler 0. Ü> 2-29«. Not . b.

64)  Mit dieser Behauptung trat zuerst der römische Bischof
Stephanus (253—25?) auf in seinem Streit mit der afrikanischen
Kirche über die Ketzertause . (Gieseler a. a . O . S . 31« ff.) Firmi-
lian , Bischof von Läsarea in Cappadvcien , äußerte sich darüber in
seinem Schreiben an Cyprian ( vp. Lzpr . 75) auf folgende merkwür¬dige Weise t »S-tgus Sßo in bsc Parte suslo inäij-nor sä bsno tsin
»pertsm st msnikestam Steplrsni stultitiai » , gunä <>»i sie äs Lpisca-
pstus SUI loco ^loriatur , st SS suoeessivnem ? otri tenorv vontenüit,
super guem fundsmenls scclesiso colloosts sunt , multss sliss petrss
inäucst . « Wer diese - Schreiben , so wie die Briefe des Kirchen¬
vaters Cyprian in dieser Sache liest und noch glaubt , daß schon da¬
mals ein römischer Primat existirt habe , der muß mit mehr als
egyptischer Finsterniß geschlagen sein . Was die Tradition der römi¬
schen Kirche betrifft , so achtete man diese damals nicht höher als die
einer jeden andern apostolischen Gemeinde ; ja der eben erwähnte
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hielt ihnen entgegen , daß die Apostel einander gleichgestellt
worden seien Daher leiteten selbst die allgemeinen Sy¬
noden des vierten Jahrhunderts den ersten Rang ( primutus
Iionoris ) , den man um diese Zeit dem römischen Bischof ein¬

räumte , nicht von einem Primat des Apostels Petrus her,
dessen Nachfolger er sei , sondern betrachteten denselben als
eine Ehrenstelle , die dem Bischof der alten Hauptstadt des
römischen Reichs gebühre , so wie die zweite Stelle dem Bi¬
schof von Konstantinopel , oder des neuen Roms Gleich¬
wohl dehnten die römischen Bischöfe ihre Ansprüche selbst noch
weiter aus . Nicht nur beanspruchten sie eine höhere Stellung
als andere Bischöfe , sondern bildeten die Bedeutung derselben
schon im fünften Jahrhundert dahin aus , daß sie vermöge
der ihnen anvertrauten Gewalt des ersten Apostels mit der
Sorge für die Erhaltung der Einheit des Glaubens und die
Beobachtung der allgemeinen Kirchengesetze beauftragt seien.
Allein sie blieben für ihre Berechtigung zu einem Primat in
diesem Sinn lange Zeit bloß Zeugen in eigener Sache.
Unter den vielen Synoden , die vom vierten bis zum sechsten

Jahrhundert gehalten wurden , war nicht eine einzige , welche
die Prätentionen des römischen Stuhls auch nur im entfern¬

testen anerkannt hätte . Gelangte auch dieser zuweilen zu einer
Einwirkung auf die Angelegenheiten anderer Kirchen , so hatte

Firmilian führt in dem gleichen Schreiben als Beweis dafür , da-
man in Rom nicht in allen Stücken die ursprüngliche Tradition be¬
obachte und sich vergebens auf die Auclorität der Apostel berufe,
das an , daß man sich dort in manchen kirchlichen Dingen von dem
Gebrauche der Gemeinde in Jerusalem und andern apostolischen Kir¬
chen entferne.

65) Die Gleichheit der Apostel lehrt unter den Kirchenvatern
am eindringlichsten Cyprian in seiner bekannten Scbrift <l>r unjtsle
ecclesioe , die man später in Rom verfälschte . Gieseler a. a . O.
S . 291 , Not . i.

66 ) 6onc . Oonstani . (38l ) o . 3 . 6onc . Lbslv . o . 28.
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er dies stets den besondern Umständen zu danken , keineswegs
aber der Ueberzeugung von seiner ursprünglichen Berechtigung
dazu ; denn noch häufiger wurde er mit seinen Ansprüchen auf
das entschiedenste zurückgewiesen . Am kräftigsten bewiesen sich
die mvrgenländischen Bischöfe gegen die Anmaßungen des
römischen Stuhls . Nie gestatteten sie ihm eine Jurisdiktion
über ihre Kirchen , sondern wiesen jede Einmischung desselben
in ihre Angelegenheiten nachdrücklich zurück Aber auch
im Abendlande vermochte er lange Zeit nicht seinen Ansprü¬
chen Anerkennung zu verschaffen , so groß auch dort sein An¬
sehen wegen seines apostolischen Ursprungs war . Nicht ein¬
mal in der ganzen Diöces Italien hatte der römische Bischof
Jurisdictionsrechte , sondern bloß in den zehn suburbicarischen
Provinzen welche seinen Sprengel ausmachten und über
die ihm die Rechte eines Patriarchen zustanden . In den übri¬
gen sieben Provinzen dagegen , welche dem Vicariu8 Ituliae
untergeben waren , übte völlig unabhängig von ihm der Bischof
von Mailand eine den Patriarchen ähnliche Gewalt aus,
neben welchem sich später auch die Bischöfe von Aquilefa und
Ravenna zu unabhängigen Hierarchen erhoben Wie die
mvrgenländischen Bischöfe , so gestanden auch die abendländi¬
schen dem römischen Bischof einen Ehren - , aber keinen Juris-

67) So erklärten , um nur ein Beispiel anzuführen , die zu An»
tiochien 341 versammelten orientalischen Bischöfe dem römischen Bi'
schof Julius 1., der über sie den Richter spielen wollte , daß es ihm
als fremden Bischof gar nicht zukomme, in den Angelegenheiten der
Mvrgenländischen Kirche den Richter zu machen , daß jede Synode
in ihrem Gerichte unabhängig sei, daß er als Bischof einer großem
Stadt doch nicht mehr sei , als die übrigen Bischöfe , daß es auch
eben so wenig seinen Vorfahren in den Sinn gekommen sei, sich in
die innern Angelegenheiten der orientalische » Kirche zu mischen, als
es die ältern orientalischen Bischöfe sich hätten einfallen lassen , in
den abendländischen Streitigkeiten den Richter abzugeben . Soorates
l o. Iil> II. eop. 12. 8oromenus lib. III . c»p. 8.

68) S . oben Not . 55.
6S) Gieseler a . a. O . S . SI5.

2



dictionsprimat zu. Zwar hatte um die Mitte des vierten

Jahrhunderts eine Versammlung abendländischer Bischöfe zu

Sardica ( 347 ) demselben das Recht eingeräumt , von ver-

urtheilten Bischöfen Appellationen anzunehmen ^ ) - Allein diese

Neuerung fand in der abendländischen Kirche keine allgemeine

Anerkennung . Die afrikanische Kirche , welche keine Einmi¬

schung des römischen Bischofs in ihre Angelegenheiten duldete,

wollte fünfzig Jahre später nicht nur nichts von den sardicen-

sischcn Schlüssen wissen , sondern verbot ausdrücklich die Pro¬

vokationen von den Aussprachen ihrer Synoden nach Nom ^ ) .

Eben so weigerten sich die gallischen Bischöfe , welche den

römischen Eingriffen in ihre Selbstständigkeit stets kräftig wi¬
derstanden , um die Mitte des fünften Jahrhunderts , den Aus¬

spruch einer Provinzialsynode von Neuem in Nom untersuchen

zu lassen " ) . Bei diesem Anlaß erschlich der römische Bischof

Leo I. von dem schwachen Kaiser Valentinian lll . eine von

ihm selbst entworfene Verordnung ( 447 ) , welche den Bi¬

schöfen Galliens und anderer Provinzen gebot , sich der Juris-

dietion des römischen Stuhls zu unterwerfen , die ihm die

Synode von Sardica beigelegt hatte " ) . Somit wurde erst

70) Diese Synode war zwar als Rekchssynvde berufen , aber
die morgenländischen Bischöfe trennten sich von ihr , wodurch sie in
eine Synode abendländischer Bischöfe verwandelt wurde.

71) Der römische Bischof sollte jedoch nur entscheiden, ob die
Sache einer neuen Untersuchung bedürfe — et si jurlierrverit , reno-
vansium esse jurlieimn , renavetnr , et riet ju,liess . 8i aulei » sirolig-
verit talem csunnn esse , ut non relrreenlur err, gurre rrctrrs»nt , guse
rleereverrt , eonlinniitri erunl . ( ean . Z) . Im ersten Falle möchte er
auch befugt sein, einen siresb) ter UI» r> Irrte,e suo zu der an Ort und
Stelle anzuordnenden Commission abzuordnen , wenn er es für gut
fände . erin. 7.

72) Onrlex crinonurn eccles . rVlijerrnrie. e»n. 28 . 125.
73> Schröckh, Kirchengesch. Th . 17, S ' 140 ff.
74) Itoerner , ,Ie sii'gvocrrt. rill «erlern llniurrn. si. 170. Die Va-

lentinianische Verordnung steht unter anderm in Terrain AI. Opp . e <1.
Lallerrn . 7 . 1. p. L42.
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durch ein weltliches Gesetz eine Appellativnsinstanz des rö¬
mischen Stuhls eingeführt , aber damit auch zugleich constatirt,
daß der Kaiser der höchste Obere der Kirche war . Allein als
sich bald darauf die germanischen Staaten im Abendland bil¬
deten , verlor der römische Stuhl dieses Vorrecht wieder.

Ihren Patriarchalsprcngel suchten die römischen Bischöfe
nach und nach zu erweitern , indem sie andere Metropoliten
zu bewegen suchten , freiwillig in ein untergeordnetes Verhält¬
niß zu ihnen zu treten . Wo diese den Schutz eines angesehe¬
nen Bischofs zur Erwerbung , Erweiterung oder Befestigung
ihrer eigenen Rechte benutzen konnten , gelang es zuweilen.
Sie ließen sich dann gefallen , als Stellvertreter ( Vicarieu)
des römischen Stuhls zur Ausübung der Metropolitanrechte
bestellt zu werden . So wurde seit dem Ende des vierten
Jahrhunderts der Bischof von Thefsalom 'ch Vicar in Ostilly-
rien und im fünften Jahrhundert der Bischof von Arles in
einem Theile von Gallien . Beide aber suchten sich von die¬
ser Abhängigkeit wieder loszumachen , was dem letztern ohne
Schwierigkeit nach der Trennung Galliens vom weströmischen
Reiche gelang ^

Desto größere Fortschritte machte der römische Stuhl seit
dem Ende des sechsten Jahrhunderts in der Gründung seines
Primats in England , wo durch seine Missionäre unter den
Sachsen das Christenthum verbreitet wurde . Könige und
Geistlichkeit unterwarfen sich seinem Willen ; man überließ ihm
nicht nur die Organisation der neuen Kirche , sondern fügte
sich auch willig in die Ansichten , welche die römischen Bischöfe
über ihre Gewalt als Nachfolger des Apostels Petrus aufge¬
stellt hatten 70) , Während auf diese Weise die englische Kirche
in eine Abhängigkeit von Rom kam , wie sie bis dahin noch
von keiner Kirche anerkannt war , verwarf die altbrittische

75) Schreckt, a . a . O . Th . 8, S . ltS - Tb . 17 . S . 87 u . 132fg.
76) Plant a. a. O. S >70 t sf. Philipps . Versuch einer Ge¬

schichte des angelsächsischen Rechts- S >211 ff.
2 *
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Kirche den römischen Primat und behauptete noch lange ihre
Unabhängigkeit von Rom Seitdem die afrikanische Kirche
von den Arabern bedrängt wurde , fügte auch sie sich den
römischen Ansprüchen Eben so zeigten sich die katholischen
Bischöfe in Spanien unter dem Drucke der arianischen Gothen
unterwürfig gegen den römischen Stuhl . Später aber als
der Katholizismus auch unter den letzter« herrschend geworden
war , erwachte in der spanischen Kirche wieder das Gefühl
ihrer Selbständigkeit und König Witiza verbot im I . 701
kurz vor der Eroberung Spaniens durch die Araber , nicht
nur alle Recurse an den römischen Stuhl , sondern dispensirte
seine Geistlichen von der Befolgung aller Decrete desselben,
weil die Verfügungen eines fremden Bischofs keine verbin¬
dende Kraft für die spanische Kirche haben könnten Eben
so wenig gestatteten die longobardischen Könige , welche seit
der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts allmählig den
größten Theil von Ober - und Mittelitalien erobert hatten,
dem römischen Bischof eine Jurisdiktion über ihre Kirchen;
sie rechneten es ihren Bischöfen sogar als Staatsverbrechen
an , wenn sie nur in eine Korrespondenz mit ihm treten woll¬
ten b«) . Endlich verlor der römische Stuhl im fränkischen
Reiche allen Einfluß , den er seit dem fünften Jahrhundert in
Gallien e>langt hatte ; vom Ende des sechsten bis zur Mitte
des achten Jahrhunderts findet man keine Spur , daß die frän¬
kischen Bischöfe mit dem römischen Stuhl in Verbindung ge¬
standen hätten bl) .

Die Bischöfe der Schweiz hatten unter ihren theils galli¬
schen theils italienischen Metropoliten bis ins sechste Jahrhundert

77) Gieftler a. a. O. S . 717.
78) Ebend. S . 743.
79) Plans a. a. O. S . 692 ff. Ellendorf, die Stellung der

spanischen Kirche zum römischen Stuhl von Anbeginn ihrer Grün¬
dung bis auf die neueste Zeit. Darmstadt 1843.

80) Plank a. a. O. S . 672 fg.
81) Plank a. a- O. S . 688 ff.
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ihre Unabhängigkeit von Rom behauptet . Wir finden nicht
die geringste Spur , daß fie eine Jurisdiktion des römischen
Bischofs über ihre Kirchen anerkannt oder auch nur in un¬
mittelbarem Verkehr mit ihm gestanden hätten . In dem ge¬
dachten Jahrhundert kamen auch sie unter die Herrschaft des
fränkischen Reichs , und daher müssen wir hier kurz die Ver¬
fassung der Kirche schildern , wie sie sich dort entwickelte.

Wie bisher , bildete auch im fränkischen Reiche zunächst
der Metropolit mit der jährlichen Synode die höchste Instanz
der Provinz . Allgemeinere Normen wurden dagegen auf den
Reichssynoden beschlossen . Ohne Erlaubniß des Königs durfte
aber keine Synode versammelt werden , und ihre Schlüsse
erhielten erst Kraft durch seine Bestätigung Zuweilen
berief dieser selbst die Bischöfe seines Reichs zu Synoden und
bezeichnete die Gegenstände ihrer Berathung . Seit dem sie¬
benten Jahrhundert wurden die Bischöfe zugleich mit andern
Ständen des Reichs versammelt und die kirchlichen Angele¬
genheiten zugleich mit andern Neichssachen berathen ( sogen,
ooneilia mixtg ) . Diese innige Gemeinschaft des Staats und
der Kirche wurde durch die Ausdehnung des Lehrinstituts auf
die letztere vollendet . Die Kirche war von den Königen mit
reichen Ländcreien begütert worden , für welche die Bischöfe
mit allen Rechten und Pflichten der Vasallen an die Person
des verleihenden Königs geknüpft wurden . Eine Folge dieses
Verhältnisses war , daß die Bischöfe von dem König ernannt
wurden s ») . Unter diesen Einflüssen nationaler Elemente
war die Form der kirchlichen Verwaltung aümählig verändert
worden . Der Metrvpvlitanverband hatte sich völlig aufgelöst

82) Ausdrücklich ausgesprochen in der Verfügung des Königs
Guntram vvm I . 585 und des Königs Siegbert um das I . 64V ,'nKevrAiscK. eorp . jur . 6e >m. p. 470 . 485.

834 Anfangs wurden die Bischöfe nach der altcanonischen Dis¬
ciplin vom Volk und Clerns der Diöces gewählt , ihre Wahlen aber
an die Erlaubniß und Genehmigung des Königs gebunden . 6onc.äurolisn . V. (549) csn . 10.



und an die Stelle der Hähern Instanz der Provinzialsynoden
war der König getreten , und seine Stellung blieb auch nach

Wiederherstellung der Mctropolitanvcrbindung im achten Jahr¬
hundert im Wesentlichen noch dieselbe . Den Mittelpunkt auch
der kirchlichen Regierung bildete jetzt der jährliche Reichstag
auf dem sich die geistlichen und weltlichen Stände unter dem
Vorsitz des Königs beriethen . Unter Karl dem Großen wur¬

den die rein geistlichen Angelegenheiten der Berathung der
Bischöfe und der übrigen geistlichen Reichsstände überlassen;
die gemischten Sachen hingegen gemeinschaftlich berathen
Alles aber wurde nicht nur erst durch die Zustimmung des

Königs zum Beschluß ss ) , sondern auch die Initiative ging,
wie in allen Neichstagssachen , vom König aus . Die Verwal¬

tung der schon frühe an die politische Eintbcilung des Landes
angeschlossenen Diöcesen führten die Bischöfe unter der Con¬
trolle der königlichen Grafen welche zugleich mit jenen
in bestimmtem Umfang die Instanz der Cleriker bildeten
Ueber den Bischöfen stand die Metropolitansynode , über dieser

in letzter Instanz der durch seinen Erzcapellan berathene
König . Endlich das Mittel zur Erhaltung der Einheit in der
Verwaltung bildeten die Sendgrafen ( M ' ssO' die vom König
bestellten Bischöfe und weltlichen Beamten , welche gemeinschaft¬
lich für die Vollziehung der Kirchengesetze kraft königlichen
Auftrags zu sorgen und über den kirchlichen eben so wohl,

84) llincmar , 6o arstins palat . o. 29.

85 ) Die Reichstagsbeschlüffe hießen Capitularien.
86 ) 6 »p. Oarnlomanni (742) v. 2. Lnp. Oai'nli !N. (781) o. 6.

Lap. ^ guisgrsn. (825) e. 14. Bei I'eitr , moiiumoutil germ. kistor.
r . UI. p. 17. 4l . 244.

87) CI>Iotr>r II. ( 614) c. 4. 5. ? vrtr I. o. p. 14.
88) Dieser auch unter dem Namen Apvcristar vorkommende

geistliche Beamte hatte dem König in kirchlichen Angelegenheiten
vorzutragen und dessen Verfügungen in solchen auszufertigen . Ilino-
msr I. c. o. 16.
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als den politischen Zustand der Provinzen zu berichten
hatten 2") .

So hatte sich die Kirche im fränkischen Reiche zu einem
durchaus nationalen Znstünt gestaltet , in dessen Organisation
für irgend einen Einfluß des römischen Stuhls kein Raum
war . Ihr Oberhaupt war der König . Erst im achten Jahr¬
hundert wurde durch den Engländer Winfred ( 's 755 ) die
über 150 Jahre lang unterbrochene Communication der frän¬
kischen Kirche mit Rom wieder eröffnet und zugleich die in
der Kirche seines Heimathlandes herrschenden Ansichten von
ihrem Verhältniß zu dem römischen Stuhle in die Kirche des
fränkischen Reiches verpflanzt . Von diesen Ansichten ganz
durchdrungen , ließ sich Winfred zu seinem Missionsgeschäst in
Deutschland von dem römischen Bischof Gregor II . förmlich
bevollmächtigen und Justruetionen ertheilen . Dieser weihte
ihn unter dem Namen Bonifazius zum Bischof der Neube-
Eehrten im innern Deutschland und ließ ihn dabei den Eid
des kanonischen Gehorsams schwören , den die Bischöfe der
suburbicarischen Provinzen dem römischen Stuhl leisteten
Von seinem Nachfolger Gregor III . erhielt der sogen . Apostel
der Deutschen die Metropolitanwürde und das Recht , den
neuen Gemeinden Bischöfe zu bestellen . Alle seine kirchlichen
Einrichtungen ließ er in Rom bestätigen und sich in allen
Entscheidungen über Disciplinargegenstände von dort belehren;
die Lehre und Gebräuche der römischen Kirche führte er ein,
so weit sein Einfluß reichte . Seit dem Jahr 742 wurde er

89 ) 6sp . ^ guis ^ rsn . ( 802 ) e . 1. 10 . pertr I. 6. k>. 91.
90 ) »promitto eKO . . . Odi desto ? etro , spostolorum principi

vicsriogns tuo , 6rexorio kspus et successonbus sjus . . . me onmsm
puritstein sanetso liUei cstkolicso exdiders . . . null » inoclo ins contra
Imitaten , cvnnnunis et universatis ecclssiss suailsnls guobiain con-
senti,e , 8srl liclem st puritstein inosm stcpis soncursun , >idi et utiti-
tstidus ecclosiss tose , cu > s äominoDsa potestss tiAsnä ! solvenrligus
<t»t-l kst , et prssllicto vicsrio tuo stgns succsssoribns ezus per vmoia
oxdidsro .« Lonitsc . vpp . sä - Vt'ürätrvein p . 20.
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von den Fürsten Karlmann und Pipin auch zur Reform
der fränkischen Kirchenverfaffung in andern Theilen der
Monarchie gebraucht . Auf den zu diesem Zwecke veranstal¬
teten Synoden trat er als Bevollmächtigter des römischen
Stuhls auf und verfuhr nicht nur in allen dessen Anordnun¬
gen nach römischen Instruktionen , sondern wirkte auch von
Seiten der fränkischen Bischöfe die Anerkennung des römischen
Primats aus Unzweifelhaft geschah es endlich auch auf
seinen Rath , daß der Major Domus Pipin seine Thronusur-
pation auch durch den zustimmenden Auöspruch des römischen
Bischofs Zacharias zu rechtfertigen suchte Diese Gefäl¬
ligkeit vergalt der fränkische Kronenräuber seinen Nachfolger
Stephan II. dadurch , daß er ihm gegen die Langobarden,
welche Nom bedrohten , zu Hülfe zog, ihnen Navenna und
das Erarchat ( mit Einschluß von Pentapolis ) entriß und diese
Eroberung seiner Kirche und der römischen Republik
schenkte. Der römische Bischof wurde Patricius des Erar-
chats, Pipin dagegen übernahm das Patriciat von Nom . In¬
dessen erst nachdem Karl der Große den lombardischen Thron
bestiegen hatte , gelangte der römische Bischof zum wirklichen
Besitz seiner neuen weltlichen Herrschaft

91) Bonifazius schrieb an seinen Freund Cudbert in England:
l1ocrvvii » U8 sutcin in nosleo synodal : convenlu vt conlessj sumus
sidem calllolicaiii et unilslem er euL/ectiniiem liomxnno vcclesiae llno
ienus vilxo nosliae volle eervxro ; enneio l ' elro el viosrio esus volle
rub/ici, ' . . . metropolitsnos p,illiii ab lila 8ode guserero , el per omnia
praecepta Bctri eanoniee ee^ur dezideraro, . . . kli i8ti eonse88ioni uni-
versi con8ensimus el siibseiipsiniue , et nd eorpux snneti ? vlri princi-
pis xpo8tolorum direxin >»3 , <>u» d xrntulxndo elorus el pontjsex Ilo-
>nnnu8 su8eepit . « Bei VVürdtwein >i . 73.

92) Eichhorn, deutsche Staats - und Rechtsgeschichte(4. AuSg.)
Bd. i . S . 553 sg.

93) D . h. Statthalter mit sehr freier Gewalt , wie sie bisher
der Crarch von Ravenna ausgeübt hatte.

94) Savigny , Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter-
Bd . 1. S . 310 ff.
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Das Ansehen , welches Bonifacius dem römischen Stuhl
im fränkischen Reiche verschafft hatte , wurde durch die Wie¬
derherstellung des abendländischen Kaiserthums in der Person
Karl des Großen ( 800 ) noch mehr befestigt . Der römische
Bischof war nun erster Ncichsbischof und konnte als solcher
von der Theilnahme an wichtigen kirchlichen Angelegenheiten
nicht wohl ausgeschlossen werden . Allein da er zugleich Un¬
terthan des Kaisers war , so ging ein großer Theil der Vor¬
theile , die ihm seine engere Verbindung mit dem fränkischen
Reiche zu gewähren schien, in der That wieder verloren . Er
war weiter nichts als ein höherer Beamter , dessen sich der
Kaiser bediente , um die Kirchendisciplin nach den bisherigen
Grundsätzen der fränkischen Kirchenverfafsung zu handhaben;
er war der Rathgeber des Kaisers , ohne daß sich dieser ver¬
bunden hielt , seinen Rath zu befolgen und nur dann unmit¬
telbar thätig , wenn es den Absichten des Kaisers förderlich
schien »ö) . Ohne dessen Erlaubniß wagte der römische Bischof
keinen Act einer kirchlichen Obergewalt auszuüben . Gleich
jedem andern Bischof des Reichs , war auch er der richterli¬
chen Gewalt des Kaisers unterworfen , welche Karl der Große
über Leo III . aus das unzweideutigste geltend machte ^ ) . Hin¬
sichtlich der römischen Bischofswahl führte er die Ordnung
ein , daß jeder neue Bischof nur in Gegenwart kaiserlicher
Commissarien gewählt und nicht eher consecrirt werden durfte,
bis die kaiserliche Bestätigung eingeholt war . Karl hielt den
römischen Bischof durch die Gesetze der Kirche eben so wohl
als durch seine eigenen Verordnungen gebunden ^ 0 - Die

95) Eichhorn a. a. O . S . 68? ff. Des?. Kirchenrecht . Bd . 1.
S . 145 fg.

96) Plank a . a. O > S . 780 ff.
97) Gieseler a. a . O . Bd . 2. Abth . 1. S . 87, Not . 5. Die

römischen Bischöfe selbst erklärten sich zur Beobachtung der kaiser¬
lichen Verordnungen verpflichtet . 2 " einem Schreiben Leo IV. an
Kaiser Lothar I. heißt eS : „In Betreff deiner und deiner Vorfahren
Capitularien und Vorschriften bekennen wir , daß wir dieselben , so
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scheidende Aucton 'tät in Glaubenssachen beizulegen ; vielmehr

hielten sie sich berechtigt , seine dogmatischen Auosprüche ihrer

Prüfung zu unterwerfen und zu verdammen ; und eben so

wenig anerkannten sie in andern Fällen eine eigentliche Juris¬

diktion desselben über sich und ihre Kirchen Hieraus

aber ergibt sich auf das entschiedenste , daß die Vorstellung

eines römischen Primats nicht im Bewußtsein der Kirche wur¬

zelte , sondern ihr als etwas Fremdes von außen her erst auf¬

gedrängt wurde . Alle Rechte , welche die römischen Bischöfe

bisher aus ihrem Primate ableiteten , insbesondere das Recht

einer Oberaufsicht in der Kirche und einer oberstrichtcrlichen

Gewalt in allen kirchlichen Sachen , übten der Kaiser und die

Synoden aus . Der römische Bischof erscheint daher im frän¬

kischen Reiche in der That als ein Oberer ohne Macht und

entscheidendes Ansehen , d . h. als ein bloßer Titularobere.

Indessen war ihm durch Bonifazius der Weg zum wirklichen

Primat gebahnt worden . Sobald die Bischöfe in ihm nur

einmal einen Obern erblickten , so mußte es ihm weit leichter

als vorher werden , sich zu dem Titel auch die Rechte zu er¬

schleichen , die demselben entsprächen , oder zu dem wirklichen

Besitz der Gewalt zu gelangen , die der Titel ankündigte . Zu

diesem Behufe wurde eine Sammlung falscher Dokumente

geschmiedet , deren Zweck war , der weltlichen Macht ihre bis¬

herigen Rechte über die Küche zu entreißen und den römi¬

schen Bischof zum absoluten Kirchenmonarchen zu erheben.

Schon in sehr früher Zeit beginnen in der römischen

Kirche Verfälschungen älterer Schriften und Verfertigung un¬

terschobener Schriften , um dem Kirchensystem , welches die

römischen Bischöfe seit dem vierten Jahrhundert allmählig

entwickelten , ein höheres Alter zu verleihen allein um-

1"») Plank a. a. O . S . 788 ff.
101) So hat man in Rom , um nur ein Beispiel von diesen

Falsationen anzuführen , die Akten des allgemeinen Concils von

Nicea (325 ), nämlich den sechste» Canon verfälscht , indem man dem¬

selben die Worte vorsetzte: „Ouoä komans eedesia semper babuit
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kirchliche Gesetzgebung auf den Reichstagen und die Verwal¬
tung der kirchlichen Angelegenherten gingen ihren bisherigen
Gang , und ein Einfluß des römischen Bischofs wurde nicht
unmittelbar sichtbar . Selbst bei dogmatischen Streitigkeiten
übte Karl das Recht , sie ohne Rücksicht auf die Ansicht des
römischen Bischofs durch fränkische Synoden entscheiden zu
lassen und ihren Ausspruch aufrecht zu erhalten , und seine
persönliche Theilnahme dabei war nicht geringer als die , zu
der sich die römischen Kaiser berechtigt gehalten hatten
Wirft man nur einen Blick in die carolingische Gesetzgebung,
welche das kirchliche Leben in allen Beziehungen umfaßt , so
wird man bald inne werden , daß der Kaiser in seiner Person
die höchste kirchliche Machtfülle vereinigte Karl der Große
betrachtete sich nicht nur selbst als berechtigtes Oberhaupt der
Kirchen seines großen Reichs , sondern er wurde als solcher
auch von seinen Bischöfen auf das unzweideutigste anerkannt.

Durch die von Bonifazius unter dem fränkischen Elerus
verbreiteten Ansichten von dem Primat des römischen Bischofs
War daher an der Verfassung und Regierung der Kirche im
fränkischen Reiche nicht das mindeste verändert worden . Be¬
trachteten seitdem auch immerhin die fränkischen Bischöfe den¬
selben als einen Obern , dem sie untergeordnet seien , so hatten
doch sie, wie das Zeitalter überhaupt , noch keine bestimmten
Boxstellungen von dem Umfang und den Grenzen der Gewalt,
die ihm als Primas in der Kirche zukomme . So dachten sie
nicht im entferntesten daran , dem römischen Bischof eine ent¬

deck es nur in unsern Kräften steht, unverbrüchlich und in alle Wege
L )alten und beobachten werden." Lslurius , capit. reg. kraue . 7 . 1.
^ praet, p. 19.

W) Bergt , die Geschichte der Frankfurter Synode 794 . in
Schrvckha. a. O. Tb. 2«, S . 583 ff. und Gieseler a. a. O. S . 75 ff.

99) Eins vortreffliche, aus den Quellen geschöpfte Abhandlung
über die kirchliche Stellung und Wirksamkeit Karl des Großen fin-

et sich bei Ellendorf , die Larolinger und die Hierarchie ihrer Zeit.
Bd . I . S . 230 ff. ^
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fassender und einflußreicher war der Betrug , den im neunten
Jahrhundert der Geist der Finsterniß ersann . In diesem Jahr¬
hundert wurde eine , sicherlich in Rom selbst verfertigte
Sammlung angeblicher Briefe der ältesten und ältern römischen
Bischöfe , im fränkischen Reiche , für das sie zunächst bestimmt
war , verbreitet . Diese Sammlung ist unter dem Namen der
pseudoisidorischen Decretalen  bekannt . Die Grundan¬
sicht, worauf sie beruhen , ist, daß das Priestcrthum von Chri¬
stus zum Negierer der Welt geordnet sei , die Fülle desselben
ruht in dem römischen Bischof , dem , als dem Erben der Voll¬
machten des Apostels Petrus , die allgemeine Sorgfalt für alle
Kirchen von Gott selbst anvertraut ist und mit dem noth-

primstum;" Worte , die wie die Akten der Synode von Chalcedon
bezeugen , in der ächten Redaktion jenes Canons nicht standen , son¬
dern erst später in Rom hinzugefügt wurden . ölansi, concilior . coll.
I . VII. p. 423 -lz. Siehe oben Not . 6S. Gieseler a. a . O . Bd . 1
S 67 « .

102) Eichhorn , deutsche StaatS - und RechtSgeschichte. Bd . 1
S . 636 ff. Dess. Kirchenrecht - Bd . 1. S - 158. Ellendorf , histor.
kirchenrechtliche Blätter Bd . 2. H. I . S . 19 ff. H . 6. S . 565 ff.
Deff. Carolinger u. s. w. Bd . 2. S . 152. — Wollte man auch an¬
nehmen , der römische Stuhl habe keinen unmittelbaren Antheil an
diesem in der Geschichte beispiellosen Betrug gehabt : seine Schuld
ist darum nicht minder groß . Denn wenn die falschen Decretalen
erst auS dem Frankenreiche nach Rom wanderten , wie namentlich die
Römlinge vorgeben , so mußte hier ihre Unächtheit um so sicherer
einleuchten . 2 « Rom wußte man und mußte wissen, daß daS Fran¬
kenreich nicht daS, Land sein konnte , wo ein solcher kostbarer Schatz
römischer Kirchendocumente aufbewahrt sei^ Man kannte also in
Rom den Betrug , und doch duldete man ihn nicht bloß , sondern
billigte ihn auch. Die Päpste nahmen die falschen Decretalen als
ächte Quellen des KirchenrechtS auf , gebrauchten sie als solche in
den wichtigsten Angelegenheiten , stützten darauf ihre Gesetzgebung
und wurzelten sie so tief in daS kirchliche Rechtsleben ein. Hier
liegt ihre Schuld : sie adoplirlen und sanctionirten den Betrug , und
dies thaten sie — es ist ganz unwiderlegbar — absichtlich , wis¬
sentlich.

103) Xn.iolst ep. in. (x. 2. vist. XXII.)
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wendig alle Bischöfe durch die Einheit des Glaubens und der
Disciplin verbunden sein müssen " " ) . Die Bischöfe sind nurseine Delegaten und bei der Theilnahme an der Sorgfalt,nicht an der Fülle der Gewalt berufen Der römische
Bischof hat nicht nur das Recht , allgemeine Synoden zu be¬rufen ; es sollen überhaupt ohne seine Genehmigung keine
Concilien gehalten werden er kann die Schlüsse der
Provinzialsynoden wieder aufheben *̂ ) ; nie können dieDecreteeiner Synode Kraft haben und nie sind sie für kräftig gehal¬ten worden , wenn sie sich nicht auf seine Auctorität stützen
Die Decrcte der römischen Bischöfe sind für die ganze Kirche
verbindlich In allen wichtigern Angelegenheiten ( csusso
mgzores ) , namentlich in solchen , wobei Bischöfe betheiligt sind,
tritt ausschließlich das höchste Ermessen des römischen Stuhlsin die Mitte

104) LsIIist. op. I. o 1. visl . XII.) slsrcoll . 1. ep. l . (>'. 15.XXIV. 6 . gu. 1.)
165) Vißil. ep. 1- (<-. 12 . 6 . II. «zu. 6.)
106) lul . ep. I. ( c . 9. 0 . III. qu. 6.)
107) äul. ep . II.
108) lul . ep. II. ( e. 2 . v -st. XVII.)
109) I) ep. V . ( c. 12. 6 . XII. gu. 1.)
110) Llsrcvll . ep . I. ( e. 15. 0 . XXV. ,,u. 1.) 1u>. ep . I. ( e. 9.6 . III . qu. 6.) Die Anklage eines Bischofs gehört zwar vor denMetropoliten und die Prvvinzialsynode ; der Verklagte oder darfnicht nur von der Sentenz nach Rom appelliren , sondern auch nochvor dem Spruch den römischen Stuhl anrufen ; in beiden Fällen istes dem letzter» freigestellt , die Sache seinen Dicarien zur Entschei-düng zu übertragen oder sich selbst damit zu befassen. Ja in einigenStellen ( Lleutlier . ep . I. se. 1. 6 . III. qu. 6.f 2epl >xr,n . ep . I. so. 1.6 . III . gu . 8 .) ) wird das Urtheil über einen vor der Prvvinzialsynvdeangeklagten Bischof als c»us» mvsor dem römischen Stuhl allein»indizirt , und die Päpste haben auch wirklich dieses ausschließende

Cvgnilionsrecht geltend gemacht . Indem auf diese Weise dem Metropo¬liten die Iudicatur über seine Prvvinzialbischvfe entzogen wurde , verlorer auch alles Ansehen , die ihm diese Iudicatur über dieselben verschaffthatte . Denn sobald der Bischof in seinem Metropoliten den Richter
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Nach dem System der falschen Decretalen sind die Laien

von allem Einfluß auf die Kirche ausgeschlossen ; dieselben sind

vielmehr dem Pri 'esterthum schlechthin Unterthan ; sie sollen

diesem gehorchen , nicht irgend eine Nichtergewalt sich an¬

maßen Deßhalb ist namentlich auch kein Bischof oder

Cleriker dem weltlichen Gericht unterworfen , noch soll er von

einem Laien angeklagt , noch auf dessen Zeugniß verurtheilt
werden

Die römischen Bischöfe versäumten keine Gelegenheit , die

Grundsätze dieses neuen  Kirchenrcchts zur Anwendung

nicht mehr zu fürchten hatte , so bekümmerte er sich auch nichts mehr
um den Aufseher , und der Metropolitanverband wurde dadurch so
gut als völlig aufgelöst . Die Vernichtung der Metropolitan - und
Synvdalgewalt war der vorzüglichste Zweck der falschen Decretalen.

111) e .->)us (c. 1. 6 . XI. ,,u. I.)
112) ölareo ». ep . II . G - 3 t? II. (>u. 7.) äul . op . II . (o. 4.

soll .) Lllsek . og. I. ( c. 6. so <I.) kabisn . ep . II. (> . 6. eo <I.)
113) Die Behauptung mehrerer , besonders ultramontaner

Schriftsteller (z. B . Mahler , Walter , Philipps ), daß die falschen De¬
cretalen keine neue Normen aufgestellt , sondern längst Bestehendes
nur ausgesprochen und in kanonische Form gebracht hätten , ist ent¬
weder eine grobe Unwissenheit ober eine freche Lüge . Wer
die kirchliche Gesetzgebung Karl des Großen mit dem Inhalt der fal¬
schen Decretalen auch nur oberflächlich vergleicht , wird sich bald
überzeugen , daß beide einen vollkommenen Gegensatz zu einander
bilden , daß also die Decretalen ganz Neues in der Kirche aufgestellt
haben . In Karl 'S Gesetzgebung ist der römische Bischof kaum sicht¬
bar ; er spielt eine Nebenrolle ; seine Stellung zur fränkischen Kirche
ist eine beschränkte ; die thätigen Kräfte sind der EpiScopat . nament¬
lich die Metropoliten und Synoden , den Kaiser an der Spitze . Zn
den falschen Decretalen ist der Kaiser nichts,- der römische Stuhl
alle« ; die Metropoliten und Synoden spielen eine ganz untergeord¬
nete Rolle , sind ohne Macht und entscheidendes Ansehen. Mit einem
Worte , aus den falschen Decretalen geht ein ganz neuer Papst her¬
vor , den Karl 'S Zeit nicht gekannt hatte . Das erkannten auch die
fränkischen Bischöfe, welche, als NicolauS l . die falschen Decretalen
in der fränkischen Kirche geltend machen wollte . Liesen den Satz ent¬
gegenstellten , daß sie nicht kanonisch seien. Gerade der heftige Wi-



31
ju bringen . Nikolaus I . ( 858 — 867 ) versuchte dies zuerstin der fränkischen Kirche und seine Frechheit ging so weit,daß er die falschen Decretalen förmlich citirte und als Be¬lege für die Rechtmäßigkeit seiner Eingriffe in die Rechte derMetropoliten und Synoden anführte . . Zwar erhob sich dage¬gen von Seiten der fränkischen Bischöfe , namentlich des Erz¬bischofs Hincmar von Rbeims , ein heftiger Widerspruch , derunter Hadrian II . ( 867 — 871 ) so entschieden hervortrat , daßdieser römische Bischof von seinen pseudoisikorischen Anmaßungenabstehen mußte ^" ) . Allein die Protestaiion der fränkischen

Kirche gegen die Pseudodecretalen gründete sich nicht auf ihreUnächtheit , sondern darauf , daß sie den bisher üblichen Ka¬nonen widerstritten ; denn so groß war damals der Mangelan kritischer Bildung , daß Niemand im Stande war , die hand¬greifliche Falschheit jenes Machwerkes darzuthun . Bald aberwurde bei der täglich zunehmenden Unwissenheit in der Kircheauch der Widerspruch der falschen Decretalen mit den frühe¬ren Kanonen vergessen . Einmal kür ächte und wirkliche Briefeder ältesten römischen Bischöfe gehalten , gewannen die falschen
Decretalen stets mehr an Ansehen , je weiter die Zeit vonihrem Ursprung wegrückte . Die Bischöfe selbst bedienten sich
ihrer Grundsätze gegen ihre Metropoliten hie gesammte

derspruch aber , den damals diese Bischöfe den Pseudodecretalen ent¬gegensetzte» , ist der beste Beweis , daß sie die damals bestehendeDisciplin der Kirche nicht enthalte » haben . Uedrigens haben auchalle katholischen Kanonisten , denen es um Wahrheit und nicht UMrömische Gunst zu thun war , längst anerkannt , daß die falschen De¬rmalen ein durchaus neues Recht waren.
114)  Gieseler a. a. O. Bd . 2, S . 161 sf- Eine ausführlicheund sehr gelungene Darstellung der Streitigkeiten , in welche Niko¬laus I. und seine nächsten Nachfolger mit dem fränkische» Episko¬pate verwickelt waren , findet sich bei Ellendorf , die Carvlinger unddie Hierarchie ihrer Zeit. Bd . 2, S . 418 sf.
115) Im Reiche den Metropoliten gleich, war es den Bischöfenunerträglich , jn der Kirche unter ihnen zu stehen. Sie sahen eL da-
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Geistlichkeit gegen die weltliche Macht ; allmälig ging ihr
Inhalt in alle Arten von Sammlungen der Quellen deS
Kirchenrechts über.

Unter solchen Umständen wurde es den Bischöfen mög¬

lich, nach und nach in den Besitz der Gewalt zu kommen,
welche ihnen das isidorische Trugwerk beilegte , und die bis¬
herige Kirchenverfassung umzustürzen . Noch am Ende des
zehnten Jahrhunderts wurden die Grundsätze der Pseudodecre-
talen von Seiten der französischen Bischöfe auf das heftigste

bekämpft Noch allgemein wurden Einmischungen des
römischen Stuhls in die Diöcesanregierung der Bischöfe ge¬

mißbilligt , mitunter nachdrücklich zurückgewiesen " *) . Insbe¬
sondere hielten die Bischöfe fest darüber , daß nur sie in ihren
Diöcesen die kirchliche Schlüsselgewalt besäßen , und steuerten
dem römischen Absolutionsunfug , was schon Bischof Hatto

von Basel ( um 822 ) that ' ^ ) . Den größten Widerstand

her gern , wenn der Papst die JuriSdiction der Metropoliten und
Synoden über sie an sich zog, der, weit entfernt , nicht viel befürch¬
ten ließ . Je mehr der entfernte Papst wuchs , desto freier und be¬
haglicher wurde ihre Stellung in der Nähe . Daß sie darüber ihre ,
synodalischen Befugnisse , daß die Synode » ihre freie und gesetzliche
Wirksamkeit und Stellung verloren , konnte jenen Bortheilen , die
sie durch die falschen Decretalen errangen , gegenüber , bei Männern,
die ohnehin das Bewußtsein ihres BerufeS verloren hatten , und mehr
dem Staate als der Kirche, mehr der Erde als dem Himmel ange¬
hörten , wenig verschlagen.

116) Plank a. a. O . Bd . 3. S . 306 ff. Gieseler a. a . O.
S - 185 . Not . t.

117) Gieseler a. a. O - S . 218.
118) In dem 0 !>u>l»l!>r« ^.Ii^tanis ep . Vassilvensis cap . XVIIl.

heißt es unter anderm ; »Ht, gui e»»?>> oealionis ixl limlna liealorum
Apostel » !-!»» pervers eusiiunt , lloini conlile .inlur peccala su<> et sie
proliciseAntur ; Igliii a propria Lpiscopo »ua aul saeexlole lisianili
sut exolvenNi s» nt , neu ab exlriineo . « (» !>>xlieiin , coiieili » 6vrma-
ni »e . 1'. II. p. i » ) Eine Synode zu Seligenstadt im I . 1022 unter
dem Erzbischof Aribo von Mainz verordnete , daß Niemand ohne
bischöfliche Erlaubniß sich nach Rom begeben solle und keinem eine
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fanden die römischen Anmaßungen bei den Erzbischöfen von
Obcritalien , besonders von Mailand " «) . Erst zur Zeit
Hildebrand ' s wurde die mailändische Kirche zur förmlichen
Anerkennung des römischen Primats genöthigt Dieser
Hildebrand , der seit Leo IX . die Seele der päpstlichen Regie¬
rung war und im Jahre 1073 selbst unter dem Namen Gre¬
gor VII . den römischen Stuhl bestieg , führte , unter der Be¬
günstigung der politischen Verhältnisse und der Unwissenheit
der Zeit , zuerst die Grundsätze der falschen Decretalen mit
aller Conseguenz durch und überbot in seinen Ansprüchen selbst
noch diese Mit diesem Papst beginnt der Absolu¬
tismus des römischen Stuhls in der Kirche . Seine Nachfol¬
ger bis ins vierzehnte Jahrhundert , insbesondere Alexander III .,
Jnnocens III ., Jnnocens IV . und Bonifaciuö VIII . , bildeten
das gregorianisch -pseudoisidorische System im Einzelnen weiter
aus und befestigten es . Hiezu bedienten sich die Päpste theils
der Gesetzgebung in Kirchensachen auf Synoden , zu denen sie

in Rom erlangte Indulgenz fördersam sein werbe, ehe er die von
seinem eigenen Priester ihm auferlegte Buße übernommen habe.
(llsrtrbeim l. e. I . III. p. 60.) Aehnlicbe Bestimmungen enthält eine
Synode zu Limvges vom I . 1031. LIsnsi I. e. 's. XIX. eol. 546, sstst-

119) Schmidt , Kirchengeschichte. Th . 5. S - 4 ff.
120) Gieseler a. a . O . S . 222 . Not . I.
121) Sei » System ist in den sog. vimalus Lregorü VII. kurz

dargestellt . Sie stehen unter seinen Briefen ( IM. II. ep . 53) undsind unter anderm in Gieseler (a. a- O . Bv . 2. Avth. 2. S . 6. Not.
abgedruckt , der sie für einen Inäex Lepllulorum von einer unter Gre¬
gor gehaltenen Synode hält.

122) Dieser Name war ursprünglich im Abendland allen Bi¬
schöfen gemein (Gieseler a. a . O . Bd . 1. S . 526 . Not . >>!.) ; nach¬
her wurde er dort aUmalig vorzugsweise dem römischen Bischof ge¬
geben und bezeichnete schon im neunten Jahrhundert die höhere Stel¬
lung desselben, wiewohl erst das römische Concil vom I . 1075 unter
Gregor VII beschloß: »Ot ? apae nomen mücum esset in universoorbe clrriLllsuv , uee Ireerel , slioul , SS rpsmn vel ulluin ec> nonünssppollare .»

3
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die Bischöfe der verschiedenen abendländischen Reiche berie¬
fen theils des Entscheidungsrechtes in einzelnen Sachen,
welches sie sich im weitesten Umfang beilegten . Durch beide
Arten von Bestimmungen entstanden neue Quellen des Kirchen-
rechts >" ) . Die Hauptzüge des ausgebildeten pseudoisidorischen
Systems oder des sog . Papalsystems,  wie es hauptsächlich
in diesen Quellen niedergelegt ist und sich unverändert in
Rom bis auf den heutigen Tag erhalten hat , so sehr es auch
mit der heiligen Schrift und Tradition in Widerspruch steht,
bestehen in folgendem:

Das Papalsystem beruht auf dem ( pseudoisidorischen)
Grundsatz , daß der römische Bischof allein von Christus in
Petrus die ganze Fülle der Kirchengewalt erhalten habe , alle
andere Bischöfe dagegen bloß zu seinen untergeordneten Ge¬
hülfen bei der Kirchenregierung eingesetzt worden seien ' ^ ) .
Diese Bedeutung seiner Würde bezeichnet der Titel „ allge¬
meiner Bischof " ( opisoopus universal, «.) " )̂ .

123) Diese für allgemeine Concilien gehaltenen Synoden waren:
die erste (1,23 ) , die zweite ( >13!1), die dritte (1, ?!, ), die vierte Sy¬
node von Lateran (1215), die erste (1245 ), die zweite von Lyon
(1274 ) und die Synode von Vienne ( I3II ).

124) Die Decretalensammlungen von Gregor IX. (1234), Bo-
nifacius VIII. ( 12!,8) und Clemens V. (1313), welche man nebst dem
(durch diese Sammlungen großentheils antiquirten ) Oecret Gratian ' s
(1150 ) seit dem fünfzehnten Jahrhundert unter dem Namen Oorpus
jurie «anunici begriff.

125) 6sp . 5. X. ile ccmcossiono pi .iebon, !»« (III. 8.) Gieseler
a. a . O . Bd . 2. Abth . 2. S . 228 . Not . o.

126) Als der Bischof Johann von Constantinopel den Titel
eine« „ ökumenischen ( allgemeinen ) Patriarchen, " der zuerst von
Schmeichlern allen Patriarchen und dann besonders den Constantino-
Pvlitanische» beigelegt wurde , selbst zu gebrauchen anfing (587), er¬
eiferte sich darüber der römische Bischof Pelagius II., noch mehr
aber sein Nachfolger Gregor I- Dieser bezeichnete jenen Titel als
„thöricht , stolz, verwegen , strafbar und verkehrt, " nannte denjenigen,
der ihn führe , einen „Vorläufer des Antichrists " und setzte Himmel
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Demzufolge ist der Papst nicht bloß der oberste , sondern
der einzige wahre Regent der Kirche . Ueber ihm steht kein
menschliches Wesen , und daher ist er Niemand verantwortlich
als Gott , dessen Stellvertreter ( vicrwius Uni 8. Lllrisli)
er ist. Er ist in Glaubenssachen untrüglich " b) und daher
findet gegen seinen Ausspruch keine Berufung an ein allge¬
meines Concilium statt . Ihm allein kommt die Versammlung
eines solchen Concils und die Entscheidung in demselben zu,
während die Bischöfe bloß eine berathende Stimme haben
Alle seine Decretalen müssen beobachtet werden , sofern nur
ihre Aechtheit außer Zweifel ist. Er selbst kann nicht nur all¬
gemeine Bestimmungen aufstellen , sondern auch die Regeln der
Verfassung und Disciplin der Kirche nach individuellen und

und Erde in Bewegung , um dieser „teuflischen Anmaßung " («liabo-lics usurpslio ) Einhalt zu thun . (Schröckh a. a. O . Bd . 17. S . 63 ff.Gieseler a. a- O . Bd . 1. S - 678 . Not . 1. Als Gregor seine AbstichtNicht erreichen konnte , nannte er sich »servus servoi -um vei, -- wel¬chen Titel die Päpste noch heute führen.
127) Innooentius III. ( Lpp . üb - I- ep . 326 ) : >8ummus ? ontiksx

noa bomiuis puri , seil verl llei vers Viesrius sppellatur . X»m ssuam-vis simus Xposlolorum Nrincipis successvros , nvn tainen esue sutslicujus Xpostoli vel kominis , seil ipüius sumus Vicsrii 1o«»s Lliristi .«
Vergl . csp . 2, 3. X. lls translationo episcopi . (I. 7.) Früher nanntenflch die römischen Bischöfe bloß Vicsrii I' elri , welchen Namen nochGregor VII. , selbst noch Alexander III. führte . Gieseler a. a . O.Bd . 2. Abth . 2 . S . 230 . Not . <1.

128) Krexor . VII. klpp. lib. II. ep . I. dess. viclatu - nr . 22 , 23.Innocenl . III. ste consecrst . ? ontik>eis sermo 2. Indessen vermochten
es die Päpste zu keiner Zeit zu einer allgemeinen Anerkennung ihrerUntrüglichkeit bei der Entscheidung von Glaubenssachen zu bringens. Ivo op. 233 . Gieseler a. a . O S . 231 . Not . I ) , wiewohl es jeder¬zeit gefährlich blieb , an der Uebereinstimmung ihrer Aussprüche mitder heil Schrift und Tradition zu zweifeln , indem schon der leisesteZweifel als Ketzerei galt , die auf den Scheiterhaufen führte.129) Seit Innvcens III - wurde dies sogar in den Decretenselbst ausgesprochen . Lonc . I-stersn . IV. (1215) csp . 5. Gieseler a. a . O.S . 232 . Not . ll.

3 *
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localen Verhältnissen abändern , daher auch Dispensationen
von den Kirchengesetzen für einzelne Fälle ertheilen Für
Festsetzung und Aufhebung des positiven Rechts aber hat der
Papst keine andere Norm als seinen Willen ' 2 ') , während er
selbst an kein Gesetz gebunden ist Vermöge seines Auf¬
sichtsrechts ist er befugt , den Zustand der Kirche durch Abge¬
ordnete an Ort und Stelle untersuchen und ordne » zu lassen,
über die Reinheit der Lehre und Disciplin zu wachen , für die
Beobachtung der Kirchengesetze zu sorgen und im Falle der
Nachlässigkeit der höher » Kirchenbeamten selbst einzugreifen
und zu verfügen . Ueber alle wichtigen Sachen , namentlich
solche , welche die Bischöfe betreffen , als deren Absetzung , Be-

130) Innncent . III. (cap . 4. X. sio concosg . proek . III. 8 .) : »8e-
cunllum pleniluchnein polsslgtis clo snro possuinus suprg jus ilispon-
ssre .« Gieseler a. a. O . S . 233 . Not . Ir.

131) In der glossg g<I c»p. 3. X. ilo tranügt . vpi8copi (I. 7.)
heißt es : „ die einzige Ursache, die man von allein , was der Papst
thut , zu geben hat , ist, weil es sein Wille ist, und wer sollte kühn
genug sein und sich erfrechen , ihm zu sagen , warum handelst du
also ? " Zenzelinus schreibt (1328) in seiner Glosse zu cup. 4. <lo
verbor . siAniliogt . in Lxtrav . 1o . XXII . (XIV .) geradezu : „ Wer glau¬
ben würde , daß der Herr unser Gott, der Papst,  der diese
Decretale erlassen hat , nicht also habe verordnen können , wie er ver¬
ordnet hat , müßte für einen Ketzer gehalten werden ." (Lrollero
gutem I) om !nu»t Oeunl nosleuni ? u;)on>, conilitnrom «lletge civeretglis,
sie non patuisse slgliiere , prout stuluit , Iigereticum censoretui .) So
steht noch in den Lyoner Ausgaben von 1584 und 1606, und in den
Pariser von 1585, Itiül und 1612 ; in den spätern ist Dem» ausge¬
lassen.

132) Daher wurde von manchen Canonisten des 13. Jahrhun¬
derts behauptet , gnncl >» ourig lionmii » neu commillilur sjnionia.
Denn von der Consiitutio » gegen die Simonie , saat Heinrich, Car¬
dinal von Ostia (connnonl . in Ileeret . (ließ I.. V. I . I. x. I.) , gelte
der Grundsatz »non lißgt proniul ^aulem .» Demnach führten die
Päpste seit Jnnocens IV. die berüchtigte Formel non obslunie in
ihren Bullen ein, wodurch alle entgeaenstehende Rechte , Gesetze und
Verbote für den jedesmaligen Fall aufgehoben wurden.
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stätrgnng , Consecration , Versetzung s» wie die Errich¬
tung , Theilung oder Vereinigung der Bisthümer , hat er aus¬
schließend zu verfügen Eben so hat er das ausschließ¬
liche Recht , neue Mönchsorden zu bestätigen und aufzu¬
heben und heilig zu sprechen Da die Bischöfe
bloß Gehülfen des Papstes bei der Kirchenregierung sind , so
ist er berechligt , nach Willkühr in die Regierung der Diversen
und Provinzen einzugreifen , mithin Sachen von den bischöflichen
Gerichten , bei denm sie bereits schweben , abzuberufen , Appella¬
tionen mit Umgehung der Mittelinstanzen anzunehmen und
selbst in allen Sachen in erster Instanz zu erkennen . Sein

Recht , Appellationen anzunehmen , erstreckt sich aijf alle kirch¬
liche Streitigkeiten Als allgemeiner Bischof kann er l
überhaupt nicht bloß jedes Recht der bischöflichen Gewalt selbst
ausüben , sondern sich ausschließend vorbehalten Ex ist
daher auch befugt , über alle Arten von Kirchenpkründen zu
verfügen und von denselben Abgaben zu fordern E ) . End-

133) 6sp . 2. X. 3s trsnslst . spissopi . (I . 7.)
134) Alle diese Geschäfte gehörten früher zum Wirkung -kreis

der Provincialsynvden.
135) 6ap . ult . X. 6s religiös, ? äomilius . (lll . 36 .)
136) Bis ins 12. Jahrhundert übten die Bischöfe dieses Recht

für ihre Diöcesen . (Gieseler a . a . O - S . 2-14. Not . i.) Erst Alexan¬
der III. eignete es dem römischen Stuhl zu. (vsp . I. X. 6s relig . st
venerst . 8snctar . IN. 45 .) Dieses Reservatrecht wurde eine der be¬
deutendsten Finanzquellen des römischen Hofes.

137) Onp. II. X. 3s sppsiistionibus . lll . 28 .) Gieseler a . a , O>G . 242 . Not . k.
138)  Hieher gehören die vielen Dispensations - und Absolutions¬

vorbehalte des Papstes . Der Grundsatz , woraus die Päpste die Be-
fugniß herleiteten , die bischöfliche Gewalt zu beschränken, steht in
Innssent . lll . Ugp lik. 1. ep . 35l).

139) Llemens IV. (eap . 2. 6e praekenüis in VI'- . III. 4 ) : »lässt
eeelesiarnm , psrronatuum , äignitutum »linrumgne hsnekieiorum eecls-
siastissrum plenoria 3,spositio »6 Ilomvnum nssealur pontiücem psr-
tineis etc .» Vergl . kit. 6e pravbenstis in Lxtrsv . vomui. slll . 2 .)
Gieseler a. a- O . S . 245 . Not . Ir.



38

lich ist der Papst berechtigt , von allen Bischöfen einen Eid
des unbedingten Gehorsams zu fordern

140) Dieser Eid ist ein wabrer Vasalleneid . Gregor VII. for¬
derte ihn zuerst von den Metropoliten , die ihr Pallium in Rom zu
holen hatten , und von den Bischöfen , die von dem römischen Stuhl
confirmirt wurden , weil sie ihm unmittelbar unterworfen waren-
Seit dem dreizehnten Jahrhundert aber wurde er auf alle Bischöfe
ohne Ausnahme ausgedehnt , indem seit dieser Zeit der römische
Stuhl das Confirmationsrecht auch in Ansehung derjenigen an sich
zog, die ihm nicht unmittelbar subjicirt waren . Der von Gregor VII.
eingeführte Vasallcneid erhielt i» der Folge noch einige Zusätze, wo¬
durch er so eingerichtet wurde , daß er zur Stütze der übertriebenen
Prätensionen -des römischen Primats dienen könnte . In dieser Form
muß er noch heute von den Bischöfen bei ihrer Consecration dem
Papste geleistet werden . Er lautet wörtlich also : „Ich N . zur Kirche
N - Erwählter will von dieser Stunde an getreu und gehorsam sein
dem heil . Apostel Petrus , der heil . römischen Kirche und unserm
Herrn , dem Herrn N . Papst N . und seinen ächten (c.inomco in-
traniibus ) Nachfolgern . Ich will weder durch Rath noch That mit¬
wirken , daß sie getödtet , oder verstümmelt , oder durch böse List ge¬
fangen , oder gewaltsam , auf was immer für eine Art , Hand an sie
gelegt , oder ihnen Unbilden , unter was immer für einem Verwand,
zugefügt werden . Einen Plan , den sie mir selbst oder durch ihre
Nuntien ober Briefe anvertrauen werden , will ich mit meinem Wissen
zu ihrem Schaden Niemand eröffnen . Das römische Papstthum und
die Regalien des heil . Petrus (hierunter wird der Kirchenstaat ver¬
standen ) will ich ihnen , unbeschadet meines Standes , gegen jeden
Menschen erhalten und vertheidigen helfen . (So weit ist die Formel
gewöhnlicher Lehnseid .) Den Gesandten des apostolischen Stuhls
will ich beim Gehen und Kommen mit Ehrfurcht behandeln und ihm
in seinen Bedürfnissen beistehen . Die Rechte , Ehren , Privilegien
und das Ansehen der heil . römischen Kirche, unseres Herrn Papstes
und der vorbenannten Nachfolger will ich zu erhalten , zu vertheidi¬
gen, zu vermehren und zu befördern mich bestreben . Auch will ich
bei keinem Rathe , keiner That oder Verhandlung sein, wo gegen un¬
sern Herrn oder gegen ebendieselbe römische Kirche irgend etwas
Schädliches oder Nachteiliges für ihre Personen , Rechte , Ehre , ihren
Zustand und ihre Gewalt ersonnen wird . Und wenn ich erfahre,
daß etwas der Art und von wein immer versucht oder unternommen
werde , so will ich es nach Vermögen verhindern und , so bald ich



Zur Handhabung ihres Primats in diesem Umfang be¬
durften die Päpste einer großen Anzahl von Beamten , die

kann , meinem Herrn oder einem andern , durch den es zu seiner
Kenntniß gelangen kann , anzeigen . (Lehnseid auf das Papsttkum
angewandt .) Die Regeln der heiligen Vater , die Decrete , Ver¬
ordnungen oder Verfügungen , Vorbehalte , Provisionen
und Mandate des apostolischen Stuhls will ich aus allen
Kräften befolgen und mitwirken , daß sie von andern be¬
obachtet werden . Die Ketzer , Schismatiker und die , so
sich gegen unsern Herrn und den vorbenannten Nachfol¬
gern auflehnen (rebellos ) , will ich nach Kräften verfolgen
Und bekämpfen (pro passe perseguar kt impugniido .) Zur
Synode berufen , will ich kommen , wenn ich nicht durch ein kanoni¬
sches Hinderniß davon abgehalten werde . Alle drei Jahre will ich
selbst persönlich die SMwellen der Apostel besuchen und unserm Herrn
und den erwähnten Nachfolgern von meinem ganzen Hirtenamte
und von allen Sachen , die den Zustand meiner Kirche, die Disciplin
des Clerus und des Volks und endlich das Heil der Seelen , die mir
anvertraut sind, auf was immer für eine Art betreffen , Rechenschaft
geben und dagegen die apostolischen Befehle kemüthig ( kumililer)
annehmen und aufs pünktlichste vollziehen . Sollte ia, durch ein ge¬
setzliches Hinderniß davon abgehalten werden , so will ich alles Er¬
wähnte durch einen sichern, mit einer Specialvollmacht dazu versehe¬
nen , aus der Mitte meines Capitels genommenen Abgeordneten , oder
durch einen andern mit einer kirchlichen Würde oder sonst einem
Personal Begabten , oder falls diese mir abgehen , durch einen Diöce-
sanpriester , oder in Ermangelung eines solchen durch einen andern
Säcular - oder Regulargeistlichen von erprobter Rechtschaffenheit und
Gewissenhaftigkeit , der von allem Vvrbesagten vollkommen unter¬
richtet ist, in Erfüllung bringen . Von einem solchen Hinderniß aber
will ich mit den erforderlichen Beweisen den Cardinal der heil . römi¬
schen Kirche, der in der Cvngregakion des heil . Concils den Vertrag
hält , durch den rorbenannten Abgeordneten unterrichten . Die zu
meiner Tafel gehörenden Besitzungen will ich weder verkaufen , noch
verschenken, noch verpfänden , noch von neuem zu Lehen geben , noch
auf irgend eine Art veräußern , auch wenn das Capitel meiner Kirche
einwilligen würde , ohne den römischen Papst zu Rathe gezogen zu
haben . Und sollte ich irgend eine Veräußerung vornehmen , so will
ich in die Strafen verfallen , die in der hierüber erlassenen Verord-
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schon im zwölften Jahrhundert unter dem allgemeinen Aus¬
druck der römischen Curie  begriffen wurden . Um in die
Regierung der Kirchen der einzelnen Länder ihren Prinzipien
gemäß eingreifen zu können , ernannten sie seit dem eilften
Jahrhundert besondere Abgeordnete ( IkssMi) , denen sie Voll¬
macht ertheilten , Verfügungen zu treffen , die sie aus ihrem
Primat herleiteten , um alle Rechte der Bischöfe selbst auszu¬
üben Diese Legaten beriefen nicht nur in allen Provinzen,
wo sie hinkamen , Synoden , so oft sie wollten , bei denen die
Bischöfe bei Strafe der Suspension erscheinen mußten , sie
präsidirtcn nicht nur auf allen diesen Synoden ohne Rücksicht
auf die Rechte und den sonstigen Rang der Erzbischöfe , sie
zerstörten nicht nur dabei jeden Schatten der Concilienfreiheit,
indem sie alles , wobei die Bischöfe nicht nach ihrem Sinne
stimmen wollten , ohne weiteres dem Papst vorbehielten , son¬
dern sie vernichteten die Jurisdiktion der Metropoliten und
Bischöfe gänzlich ; denn sie zogen alle Appellationssachen , die
sonst vor die Erzbischöfe und Provinzialsynoden gehörten , so
oft sie wollten , vor ihr Tribunal , sie nahmen eben so oft in
erster Instanz Prozesse und Klagen an , ja sie nahmen sie oft
mit Gewalt von den Gerichtshöfen der Bischöfe und Metro¬
politen hinweg , bei denen sie schon rcchtshängig waren . Ueber
diese Zerstörung aller kirchlichen Ordnung , besonders aber
über die Gelderpreffungen , Beutelschneidereien und Kirchcn-

nung enthalten sind. So wahr mir Gott helfe und die heiligen Evan¬
gelien Gottes ." ttonliticnle Ilymami,» l ' . I. p . XV. sie cunsvcent . Ueber
diesen Eid s. Sllendorf histor . kirchenr. Blätter . Bd . 2. S . 107 ff.S . 357 ff.

141 ) 6 <>si. 2 . -lo otlicio legal , in Vltn . (I. 15 .) : »ttegatos,
siuikus in veelis gravinciis «oinmilliUir legalivnis oslioium , „t ilsirlem
evvllant nt,>„v <Iis«jsient , aesiillvenl algne plnnleiit , peovinciaeum
sil>i e »n>,„ i«sarum asi instar proconsului » celernruingne peaesirlum,
guibus vertan s»nl rlecevtao provineiav mo ^eranclae , o r̂/i'nano»kante» eto . «
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räubere,en der Legaten erhoben sich in allen Ländern die lau¬testen Klagen so dgß schon' frühzeitig ihre Thätigkeit in

142) Siegbert von Gemblours schrieb an Papst Pa >chal H.(lllsnsl , conc . roll . 1. xx . n- 998) : „Keine Legaten gingen nur um¬her , um ihre Geldsache zu füllen ; nicht Besserung der Sitten , nichtAenderung des Lebens , sondern Menschenmvrde und Ausplünderun¬gen der Kirchen kämen von ihnen ." Wilhelm von Walmesbury(lib . 1. Zest . pomik.) bemerkt zum Z . 11^2 : „ Alle (Legaten ) kehr¬ten (von England ) zurück, ohne etwas Gutes gestiftet zu haben , abermit schwerer Beute ." Von den Legaten , die Eugen lll . itSv nachFrankreich und Spanien schickte, um gegen die um sich greifendeKetzerei zu wirken , sagt der heil . Bernard ( sie evnsisierstivno ) : „Ihrganzes Dichten und Trachten ist darauf gerichtet , Geld zusammen zuscharren ." Kaiser Friedrich I. sagt in einem Rundschreiben an alleFürsten und Bischöfe des deutschen Reichs vom I - 1133 (bei llssie--" cus sie sest . lug . I.) : „Mit ihren päpstlichen Vollmachten , dienach ihrem Willen gestellt sind , waren die Legaten gewöhnt , dasGift ihrer ausgedehnten Bosheit durch alle Kirchen des deutschenReichs auszubreiten , die Altäre zu berauben , die keiligen Gefäßewegzunehmen und von den Crucifixen das Gold und Silber abzu¬schälen." Als Hadrian IV. bei Friedrich I. sich beklagte , daß er sei¬nen Legaten den Eintritt in die Kirchen und Städte untersagt habe,schrieb ihm der Kaiser zurück ( l. c.) : „Euren Cardinallegaten sindallerdings die Kirchen verschlossen und die Städte verwehrt , aber nurweil wir in ihnen nickt Prediger , sondern Räuber erblickten , nichtBefestjger des Friedens , sondern Zusammenraffer deS Goldes , nichtOrdner der Welt , sondern unersättliche Beutclschneider ." Um dieseZeit sagt Jvhann von Salisbury ( ? «licr »ticus V. 1k ) : „Aber auchdie Legaten des heil . Stuhls ziehen ihre Hände von keinem Geschenkezurück; in den Provinzen treiben sie oft solches Unwesen , als seiSatan vom Angesicht des Herrn ausgegangen , die Kirchen zu geißeln.Wie oft fügen sie Schaden zu ! Darin sind sie dem Teufel ganzähnlich. -Lei ihnen ist kein Gericht , als öffentliche Bestechung . FürGeschenke sprechen sie die Gottlosen frei ; bedrängte Gewissen be¬schweren sie; je ärger die Dinge , desto größer ihr Vergnügen . DieSünden der Völker sind ihre Speise , durch sie kleiden sie sich, vonihnen bestreiken sie ihren Aufwand ." Andere Zeugnisse s. bei EUen-b° rf g. g. O . Bd . 3. S . 298 ff. und Gieseler a. a . O - S . 25V.Not . p.
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mehreren Staaten an die Zustimmung der Landesherren ge¬

bunden wurde

Diesem päpstlichen Absolutismus unterwarfen sich jedoch

nur die Kirchen des Abendlandes . Die griechische Kirche hat

dem römischen Bischof nie mehr als den ersten Rang zuge¬

standen . Die schon seit Jahrhunderten bestandene Eifersucht

zwischen den Bischöfen von Alt - und Neurom brach im eilften

Jahrhundert in eine völlige Trennung der griechischen Kirche

von der römischen aus Seit dieser Zeit gab es miihin

zwei Kirchen , eine griechische und eine römische , von denen

jede die katholische zu sein behauptete , und alle spätern Ver¬

suche, beide Kirchen wieder zu vereinigen , blieben erfolglos.

Durch diese Trennung aber gewannen die Päpste hinsichtlich

ihrer Herrschaft über die abendländische Kirche mehr , als sie

durch die entschiedene Zurückweisung auf einen allgemeinen

Primat über die Christenheit verloren . Fortan galt wenig¬

stens bei den abendländischen Christen mehrere Jahrhunderte

hindurch die Verwerfung des römischen Primats allein schon

für eine Ketzerei , die mit dem Feuertod bestraft wurde , und

Lehre der römischen und der katholischen Kirche wurden iden¬

tische Begriffe , was sie nie gewesen waren , so lange man die

griechische Kirche zur katholischen rechnete.

Indessen gab es auch im Abendlande noch einzelne Bi¬

schöfe, die sich den Anmaßungen der Päpste widersetzten und

ihr Diöcesanrecht geltend zu machen wußten Auch die

nunmehr zu bloßen Vicaricn des römischen Stuhls herabge-

143) Hiomagsin, vot. ol nov. oecloz. ltisciplina ? . I. I. II. c. 119.
vet . 3o illaeca, <>v conconl . ssceeä . et impoe. I. V. e. 49 . Gieseler
a. a. O . S . 260 . Not . l>.

144) Schrockl, a. a. O . Bd . 24 . S . 126 ff. Gieseler a. a. O.
Bd . 2. Abth. I . S . 319 ff.

145) So in Beziehung auf Dispensationen . Iliomsssin I. c.

? . ll . lib. III. c. XXlX. tz. 359 . Auch Synoden traten gegen da«
päpstliche Dispensationsrecht auf. Ikomassin I. c. oap. XXVIII. §- 8, 9.
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sunkenen Bischöfe der Schweiz beugten sich nicht immer gedul¬dig unter die Machtgebote desselben . So widersetzte sich unterandern der Bischof Otto l . von Konstanz mit großer Energiedem Gregorianischen Zwangsgebot des Priestercölibats " )̂ >Ueberhaupt suchten die konstanzischen Bischöfe noch am meistenihr Ansehen gegen den römischen Stuhl zu behaupten . Umdessen beständigem Einwirken auf ihren Sprengel Grenzen zusetzen, machten sie ( 1285 ) einen Spnvdalschluß , daß ohne ihreErlaubniß kein Prälat Aufträge vorn Papst annehmen odersich mit deren Vollziehung befassen solle ' " ) .
Seitdem die Päpste ihren Sitz nach Avignon verlegt

hatten ( 1305 — 1378 ) " )̂ , machten sie von ihrer angemaß¬ten Gewalt den schnödesten Mißbrauch , wobei es bloß darauf
abgesehen war , Geld zu erpressen . Der wildeste und drückendste
Mißbrauch war die stets weitere und frechere Ausdehnung,die sie ihrem Neservations - und Provisionsrecht so lange ga¬ben , bis sie endlich die ganze unbeschränkte Disposition überalle Kirchengüter und Bemficien an sich gerissen hatten i " ) .Diese Mißbräuche erreichten ihre höchste Stufe während des
Schisma ( 1378 ff.) Vierzig Jahre lang wurden zweiPäpste einander entgegengestellt , von denen der eine zu Rom,der andere zu Avignon residirte . Wie sich jeder Papst indem Besitz seiner Würde durch Gewaltthätigkeiten zu behaup¬ten suchte, so erpreßte auch jeder so viel , als er in seine Ge¬walt bekommen konnte , um sich durch die Geschenke der An-

146) S . das folgende Capitel Not - S.
147) «IXe guis ? rselstus cuieungu« csusriv elism s ^.posw-slolicki sibi commissse sivs speciell Lpiseopi sui licenti » sese im-miscest ! » Von Arr , Geschichte des Kantons St . Gallen . Bd . 1.S . 462. Not . a.
148) Lslueius , vitne ksparum ^ venionensium . 1 . II . ksr . 1693.Gieseler a. a. O. Avth. 3. S - 2 ff.
149) Gieseler a. a. O. S . 1«2 ff.
150) Ebendas. S . 122 ff.



hänglichkeit seiner Partei zu versichern Es war nur ein
Raub und eine Gewaltthat , welche ununterbrochen von der einen

wie von der andern Seite ausgeübt wurde . Wie zwei feuer¬
speiende Drachen ergossen sich die beiden Päpste in gegenseitige
Verwünschungen und Verfluchungen , und da sich die abendlän¬
dische Christenheit in ihrer Anerkennung theilte , so befand sie sich
von der einen oder der andern Seite in dem Bann . Aus dieser

Doppelherrschaft aber gingen die nachtheiligsten Folgen für die
Kirche hervor . Alle Kirchenzucht zerfiel ; Unwissenheit , Sit-
tenlosigkeit , Habsucht , Mißbrauch der geistlichen Gewalt waren
Vorwürfe , die nach dem eigenen Urtheil und Geständniß des
bessern Theils der Geistlichkeit selbst , bei weitem den größten
Theil des Regulär - wie des Weltclerus trafen Eben
daher forderte ein Theil der Geistlichkeit selbst eine allgemeine
Reformation der Kirche eben so nachdrücklich als die allge¬
meine Stimme der Laien.

Mittlerweile hatten die Ansichten dcö Zeitalters eine für

das päpstliche System höchst nachtheilige Richtung erhalten.

Die Streitigkeiten , in welche die Päpste mit König Philipp V.
von Frankreich und Kaiser Ludwig dem Baier noch
vor der Kirchenspaltung verwickelt waren , hatten Anlaß zu
Untersuchungen über die Rechte des Papstes nicht bloß in

weltlichen , sondern auch iu kirchlichen Verhältnissen gegeben ' ^ ) .

151) Ueber die damaligen Airchenbedrückungen s. Gieseler
a. a. O . S . 127 ff.

152) Vergl . die Schriften de« berühmten Felix Hemmerlin,
Chorherr » zu Zürich . Müller , Geschickten schweizerischer Eidgenossen¬
schaft. (Leipzig, I8N5.) Bd . 4, S . 25» ff.

153) (Du ? ux) Ilisloiio <I,i chllerencl entre lo ? <iz>e llonilrics VIII.
et pbilippvs le bei , koz- üa braneo. I'sr. 1655 . Gieseler a. a. O.
Abth. 2. S . 1»» ff.

154) Gieseler a. a . O . Abth . 3. S . 2» ff. Eichhorn , deutsche
Staat «- und Rechtsgeschichte. Bd . 3. S . 15 ff-

155) Gieseler a. a. O . Abth. 2. S . 317 . Not . II. Abth . 3.
S . 3». Not . o.
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Namentlich die Vertheidiger des deutschen Kaisers bestritten denkirchlichen Primat des Papstes in seiner neuern Bedeutung ; sievindicirten nach der ältern Disciplin der Kirche die Gewaltin geistlichen Sachen den Bischöfen überhaupt und erklärtenden päpstlichen Primat , sofern er die Auctorität der allgemei¬nen Concilien und die bischöfliche Gewalt beeinträchtige , füreine widerrechtliche Anmaßung ^ «) . Die schädlichen Folgen,welche das Schisma für die Kirche hatte , gaben die Anregungzur wettern Entwicklung dieser Grundsätze . Theologen undRechtsgelehrte , besonders die Universität Paris , vertheidigtenöffentlich den Satz , daß die allgemeine Synode die höchstekirchliche Auctorität sei, unter welche auch der Papst sichbeugen müsse Ihn wiederholte nach dem Concil vonPisa ( 1409 ) >5«) , als das Bedürfniß , wie die Berechtigungeiner allgemeinen Kirchcnreformation immer lebendiger zumBewußtsein gekommen war , die Kirchcnversammlung zu Kon-stanz ( 1414 — 1418 ) ' ^ ) , indem sie sich ausdrücklich alsTrägerin der höchsten von Christus unmittelbar verliehenenGewalt in der Kirche behauptete , welcher in allem , was denGlauben , die Aufhebung des Schisma und die Reformation

156 ) MarstliuS von Padua in seiner merkwürdigen Schrift:üesensor pacis 6s rs imperstoria st pontillcia astversus usurpstanrtlomsni pontistcis jurisclislionei» , bei 6olil,ist , hlonarskia 8. k 1.,s. triict. 6e jurisstict. jmpsr. 1 . II. p. 238 sgg.
157) Lsrssn , tract. 6o unitülö eeclesiasriea und 6s sukeribilitstopapas ab esslesis , in deff. Op>>. (sil . vupin ) 7°. II. k . I. Gieselera. a . O . Abth . s . S . 155 fg.
158 ) Dieses Concil sehte die Gegenpäpste ab , aber der vondemselben gewählte Papst konnte so wenig wie sein Nachfolger allechristlichen Länder bewegen , sich von der Obedienz jener losjuiagen.Somit war daS Uebel nur noch großer geworden , indem nun dreiPäpste einander gegenüber standen und um daS Vikariat Christi strit¬ten . Ueber daS Concil selbst s. Weffenberg . die großen Kirchenver-sammlungen des 15 . n . 16 . Jahrhunderts . Bd . 2 . S . 53 ff.159 ) Weffenberg a . a . O . S . 83 ff.
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der Kirche in Haupt und Gliedern betreffe , auch der Papst

sich unterwerfen müsse " ») . Zwar legte die Synode durch

die Absetzung der Gegenpäpste die Kirchenspaltung glücklich

bei , aber die laut verlangte Kirchenreformation vermochte auch

sie nicht zu bewerkstelligen , indem der von ihr gewählte Papst

Martin V. die Nationen zu trennen wußte " ' ) - Mit desto

größerer Lebhaftigkeit entzündete sich der in Konstanz unbe¬

friedigt gebliebene Reformationseifer auf dem folgenden Concil

zu Basel ( 1431 — 1443 ) " 2) , welches das konstanzer Prinzip

von der Gewalt allgemeiner Concilien bestätigte , auf der

Grundlage desselben eine Menge Neformationsdecrcte erließ,

durch die besonders die päpstliche Gewalt beschränkt wurde,

und den widerstreitenden Papst Eugen IV . endlich selbst ent¬

setzte. In Frankreich wurden diese Decrete mit einigen Mo-

disicationen ( wegen besonderer Gewohnheiten der gallicanischen

Kirche ) auf einer Reichsversammlung zu Bourgeö 1438 in

einer feierlichen Acte angenommen , die wegen ihrer Bestim¬

mung , künftig Richtschnur der kirchlichen Praris zu sein,

pragmatische Sanction " S) genannt wurde . Von nun an

bildete sich in Frankreich der Begriff von dem , was man die

169 ) „8 )-no <Ius schi-jlu ssncto conAi 'oKrits lexitims , xeverolv Con¬

cilium lacions , ecclosimn caUiolicmn militantem reprsegentkins , po-

leststem s Ltirislo immeilinto habet , cui quilibot euiiiseunquo Status

vel öixnitatis , etiamsi ? »palis oxistat , obeklire tenelur i» bis , guao

perlinent »<i tiklein et oxslirpationem ilicli sckisinatis et relormatio-

nein occlesiao in eapilo et membris .« Von >Icr Ilarüt , Lonstant.

Loneil . 7 . VI. p. 86.

16t ) Der Papst schloß mit den einzelnen Nationalkirchen Con-

cvrdate ab , die aber nicht in Ausübung kamen.

162) Weffenberg a. a. O . S - 2? l ff.

16-D Münch , Sammlung aller Concordate . Bd . I . S . 267 ff-

— Schon srül,er hatte Ludwig IX. durch eine pragmatische Sanction

vvm Z. 1268 verschiedenen päpstlichen Mißbrauche » Schranken ge¬

setzt. äs Villeneuvo - Irans , bisloire >Io 8aint - I. ouis . I' aris ok

1839. Vol. II. p. 626.
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Freiheiten der gallicanischen Kirche nannte, bestimmter aus.Es beruhte auf den beiden Grundsätzen: 1) daß dem Papstweder unmittelbar noch mittelbar Oberhoheit im Weltlichenzustehe, und 2) daß seine geistliche Jurisdiktion nur in Ge-mäßheit derjenigen Bestimmungen des kanonischen Rechts aus-ausgeübt werden könne, die in Frankreich recipirt wordensind' " ) . Später entsagte zwar König Franz I. durch einConcordat mit Leo X. ( 1516) ausdrücklich oder still¬schweigend einem großen Theile der pragmatischen Sanctiongegen die Vortheile, die ihm der Papst bei der Besetzungder Prälaturen einräumte. Allein die Principien der gallica¬nischen Kirchenfreiheiten behaupteten in Frankreich fortdauerndihre Geltung. Auch in Deutschland nahm eine Reichsvcr-sammlung zu Mainz 1439 die Reformationsdecrete von Baselfeierlich an ^ d die Entschlossenheit der Reichsstände,besonders der Churfürsten, brachte es dahin, daß PapstEugen IV. die acceptirten Bestimmungen in vier Bullen 1447bestätigte, die man in neuerer Zeit zu Ehren ihrer Haupt-besörderer die Fürstenconcordatei^ ) genannt hat. Jedochschon im folgenden Jahre 1448 opferte die meisten hier an¬erkannten Rechte der deutschen Kirche ein zwischen KaiserFriedrich III. und Papst Nicolaus V. geschlossener Vertrag(s. g. Wiener Concordat) ' KS) , sgr dessen Annahme der Papstdie einzelnen Rcichsstände durch mancherlei ihnen gemachteConcessionen allmälig zn gewinnen wußte -) . Auch die

164) (pitbou) bes libertös <le I'eAlise 6i>Ilicsne. k-nis 1594.165) Münch a. a. O. S . 42 ff.
166) Ikocli, s-metio prs^mstics 6orm»nor. Gegentor. 1789.Münch. a. a. O. S . 42 ff.
167) « och l. c. p. 181 sqg.
168) Früher irrig da« AschaffenburgerConcordat genannt. «och1- p. 216 sgg.
168. ) Gieseler a. a. O. Abth. 4. S - 103. Not . °.
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zum Reiche gehörigen Bischöfe der Schweiz haben dieses Con-

cordat recipirt.

So gelang es der Politik der Päpste , die Bestrebungen

der Synoden von Konstanz und Basel zu vereiteln und sich

in ihr voriges Verhältniß gegen die Kirche wieder zu setzen.

Nicht bloß griffen sie wieder zu jenen empörenden Miß¬

brauchen ihrer Gewalt , gegen die sich die ganze Kirche er¬

hoben hatte , sie trieben sie sogar noch ärger . Ohne die ge¬

ringste Rücksicht auf die Concordate griffen sie in die

Rechte der Nationalkirchen und ihrer Vorsteher ein und er¬

preßten unter den verschiedensten Titeln ungeheuere Summen.

Das Raubsystem der römischen Eingriffe erfuhren auch

die schweizerischen Bisthümer mehr als jemals , und Rom

ging bereits so weit , daß es ( 1475 ) versuchte , den bischöf¬

lichen Stuhl von Konstanz nach Willkühr zu verschenken

169) Schon wenige Jahre nach dem Abschluß der Wiener Con-
cordats wurde in Deutschland darüber geklagt , daß es von Rom
nicht beobachtet werde . (Plant a. a. O . Bd . 5. S . 488 .) Calir-
tur III. sagte in seinem Schreiben an den Kaiser Friedrich lll . vom
Jahre 1451 , worin er sich gegen den Vorwurf der Concordats-
»erletzung rechtfertigte : „Obgleich das Ansehen des römischen Stuhls
höchst frei sei und durch keine Fesseln von Verträgen hätte einge¬
schränkt werden sollen ; so wolle er doch aus bloßer Gnade (ex mors
liberalitale ) , aus Eifer für den Frieden und aus Liebe gegen ihn

und die deutsche Nation , daß die Concordate Statt haben sollen."
(Gieseler a. a. O Abth , 4. S . 111 . Not . p ) In den Archiven der
schweizerischen Bisthümer finden sich viele Klagen über Verletzungen
der Concordate von Seiten Roms.

170) Hemmerlin hat es in seiner rocapitulatio <Is snna zutiileo
auf « schärfste bekämpft.

171) Als der BischokSstuhl damals erledigt wurde , wählte zwar
da- Domkapitel auf herkömmlichem Wege den Grafen Otlo , Trucb-
seß von Sonnenberg , welcher auch die kaiserliche Bestätigung erhielt;
aber Ludwig von Freiberg hatte sich durch allerlei Mittel in Rom
die bischöfliche Würde swon im voraus zusichern lassen, so daß der
Papst jene Wahl für nichtig erklärte , weil er über die Nachfolge



Bei Besetzung der geringern Pfründen waren solche Eingriffe
unglaublich zahlreich . Den Kirchengesetzen schnurstracks ent¬
gegen , ertheilten die Päpste aus Gunst oder für Geld An¬
wartschaften ( Erspectanzen , Gratien , Wartbn 'cfe) auf
künftig erledigt werdende , sowohl benannte als unbenannte,
Pfründen und nicht bloß verliehen sie einer und der¬
selben Person mehrere Pfründen zugleich die sie unmög¬
lich alle versehen konnte sondern sie ertheilten sogar mehre-

verfügt habe . Also residirte Otto lv . in Konstanz , der BischofLudwig in Radolphzell . Rom sprach den Kirchenbann über alleaus , welche jenen anerkennen würden , und erst nach vier Jahrenvoll Hader , weil Kaiser und Reich sich mit ungewöhnlicher Ent¬schlossenheit des rechtmäßig Gewählten annahmen , verstand sich derPapst zum Nachgeben , wenn man seinen Schützling auf andere Westeentschädigen wolle , was auch geschah. Walchner , Bischof Otto vonSonnenberg und Ludwig von Freiberg . Ein Beitrag zur Geschichtedes Blslhums Konstanz . Karlsruhe 1818 .
172) Lxspectstivss , xrstise exspectstivss.
173) Zur Verleihung einer Pfründe erfordern die Kirchengesetzevor allem , daß sie selbst erledigt sei (o. 7. L. II. gu. 1. e. 5. 6 . 1v.40. 6 . Vll. hu . 1.) , und dann soll die Verleihung ohne Simonie,d. h. unentgeltlich geschehen (e. 2. 3. 8 . 9. 0 . I. gu . 3. c. 2 . 13. 27.X. äe Simonis (VI. 1.) u. a ) , eine Bestimmung , welche die Päpstenie beobachteten . Vergebens hat das Concil von Basel ( «leeret , äsresorvstioilikus ) alle Erspertanzen aufgehoben.
174) Auch dieses verbieten die Kirchengesetze. c. 1. vist . I.XXXIX.c. 2. 6 . XXI. «zu. 1. e. 3. 6 . X. «zu. 5. o. 3. X. äs eleiieis non resi-äsntibus. (III. 4.)

175) So war Peter Kistler Propst in Zosingen , Decan zu Bernund Pfarrer zu Ins und Rvtelen ; Nicvlaus von Diesbach Propst inSvlothurn , Decan in Basel , Prior zu Granson und Vauclüse.Glutz -Blozheim , Geschichte der Eidgenossen . S 501 . Not . 197.Andere Beispiele s. bei von Arx , Gesch. des Kant . St . Gallen.Bd . 2. S . 653 . Not . o. Der Propst Armbruster in Bern besaßvierzig einträgliche Pfründen . Anselm , Berner -Chrvnik . Bd . 1.S . 370,
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ren Personen Erspcctanzen auf eine und dieselbe Pfründe " °) ,

was zu vielfältigen Streitigkeiten und selbst blutigen und lang¬

wierigen Fehden Anlaß gab m ) . Ulw diese Gratien verlieh
der römische Hof nicht bloß Geistlichen , sondern auch Laien

jedes Standes , ja sogar seinen „ Guardiknechtcn " ( Soldaten

der päpstlichen Leibwache ) , die dann die Pfründen wieder

verkauften " ") . Oft waren die Erspeetivirten , in Deutschland

und der Schweiz Curtisanen  genannt , Italiener ( rö-

176) Im I . 1480 machten nickt weniger als vier Personen auf
eine Chorherrnpfründe in Zürich Anspruch. Als die Sacke nach Rom
gezogen wurde , zeigte sich noch ein sünfter Prätendent aus Schwaben,
der dort zu gleicher Zeit die auf fünf Pfründen erhaltenen Anwart¬
schaften geltend machte. Hottinger , helvet . Kirchengesch. Bd . 2.
S . 757.

177) Dies war im I . 1485 der Fall , als Johann Pfyffer von
Sursee und der Pfarrer Johann Meyer von Büren kraft päpstlicher
Gratien die Propstei zu Münster in Granfelden ansprachen . S-
Anselm a. a. O . S . 387 ff. Hottinger a. a> O . S . 514 ff. Müller
a. a. O . Bd . 5. Abth . 1. S . 278 ff.

178) So gab der Papst 1520 die Pfarrei Berg , welche der Abt
von St . Gallen schon dem dortigen Dr . Grübel verliehen hatte,
dem Guardikneckt Sebastian Appenzeller , unter dem Verwand , sie
wäre im päpstlichen Monat erledigt worden . Von Arx a. a. O.
S . 661- Andere Beispiele s. bei Hottinger , Gesch. der Eidgenossen
während der Zeiten der Kirchentrennung . Abth . I . S . 282 . Not . 165.
Als ein päpstlicher Legat vor der Tagsatzung in GlaruS im 1 . 1520
erschien , klagten die Eidgenossen unter anderm : „ Auch so wär nit
zu dulden , daß sie von Curtisanen betrübt wurdint , daß des Babst«
Gardiknecht Pfründen erwurbint und die verkouftint ." Anselm a. a. O.
Bd . 5. S - 482.

l78 > „ ES ist, " sagt Urban RhegiuS 1522 , nachdem er seine
Stelle als Generalvicar des Bischofs von Konstanz kurz vorher ver¬
lassen hatte — „ eS ist ein Volk auf Erden , die heißen Curtison , ist
geschwind, wo Geld stehet , unnütz , wo man predigen soll ; dieselben
fallen die großen Pfarren an , und so Eine ledig wird , so schmecken
sie'S über viel Meilen Wegs . Wenn er schon ein Eseltreiber zu
Rom ist gewesen , das Deutschland muß ihn doch vor einem Herrn
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mische Canzleidiener ) , Niederländer , Schleier , Schwaben und
andere Fremde , denen die Sprache und Sitten der Schweizer
völlig unbekannt waren , oder sogar Feinde der Schweiz ' ^ ,
Diese Leute , fast ohne Ausnahme untüchtig , ungelehrt und
lasterhaft , überfielen mit ihren größtentheils erkauften Wart-
briefen gleich einem Heere von Heuschrecken die Pfründen zu
Stadt und Land und versperrten den würdigern Landeskindern
den Zutritt zu den geistlichen Stellen . Auf den Papst trotzend,
bedrohten diese Pfründenjäger jeden mit dem Banne , der sichihnen widersetzte , und nicht bloß vacante , sondern auch solche
Pfründen fielen fie an , die schon einen Herrn hatten , den sie
verdrängten oder doch wenigstens mit einer Schätzung be¬
schwerten Nachdem die Eidgenossen von Rom die Ab¬
stellung dieses schändlichen Unfugs mehr als einmal vergebens
gefordert hatten , ergriffen sie endlich selbst die kräftigsten
Maßregeln dagegen , wovon jedoch erst im folgenden Capiteldie Rede sein wird.

Gegen Ende des fünfzehnten und zu Anfang des sech¬
zehnten Jahrhunderts fühlte man den Druck des Despotismus
der Päpste fast noch stärker als vor den Synoden von Kon¬
stanz und Basel . Ihr Uebermuth und ihre Verachtung der
öffentlichen Meinung ging so weit , daß Leo X . auf einem
angeblich allgemeinen Concil zu Rom ( 1512 — 1517 ) , das
aber weder in Frankreich noch in Deutschland anerkannt wurde,
das Ansehen und die Decrete der Baseler Synode recht förm¬
lich zu vernichten und dagegen die unumschränkte Macht des
Papstthums als Dogma auözusprechen wagte Außer

haben , und sein Vicari muß Finanz trieben mit den Bawern ."Biervrdt . Gesch. des Protestantismus in Konstanz in Schreiber '-
Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland . Zahr-S»ng 3. S . 12.

180) Hottinger , helv. K. G . Bd . 2. S . 757 fg.181) Ebendas.
182) nLt cum äs necsssitste sslutis exielru , vmnes Lbrisll üäelesllomsuv pontilici subesso, prout äivioso scripturss st ssnctorum

4 *
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den Concordaten , die aber von den Päpsten auf das Vielfäl¬

tigste verletzt wurden , hatten die Neformationssynodcn des
fünfzehnten Jahrhunderts den einzigen Vortheil gewährt , daß
durch die Erörterungen , die sie einmal angeregt hatten , der
Grund zu einem Lehrspstem über die Grundlagen der Ver¬

fassung der römisch- katholischen Kirche gelegt worden war,
dessen Entwicklung einer spätern Zeit vorenthalten blieb.

Recapituliren wir zum Schluß die bisherige Darstellung

in Beziehung auf das Verhältniß der Bischöfe der Schweiz
zum römischen Stuhl , so erhalten wir folgendes Resultat.
Dieses Verhältniß war im Ganzen dasselbe wie das der übri¬

gen Bischöfe der abendländischen Kirche. Wie diese, so haben
auch die Bischöfe der Schweiz anfangs dem römischen Bischof
den ersten Rang , aber keine Jurisdiktion über ihre Kirchen

zugestanden. Als sie im sechsten Jahrhundert unter die frän¬
kische Herrschaft kamen, blieben sie nicht nur unabhängig vom
römischen Stuhl , sondern sie kamen aus aller Eommunication

mit ihm. Dieser Zustand dauerte über hundertfünfzig Jahre,

bis Bonifacius , der s. g. Apostel der Deutschen , die fränkische
Kirche mit Rom wieder in Verbindung brachte. Infolge der
von ihm in dieser Kirche verbreiteten Grundsätze von dem
römischen Primat erblickten nun zwar auch die schweizerischen
Bischöfe mit den übrigen Prälaten des fränkischen Reichs in
dem römischen Bischof , als dem ihnen vorgestellten Nachfolger
des Apostels Petrus , einen über sie gestellten Obern ; aber
sie waren weit entfernt , ihm auch die Jurisdiktion einzuräu-

prUi'M» t08 tiinvnin e >I»cen » i>' , »c eonstitutione sei . mem . Lonikneii
VIII. siniililer s,,'»e <Ieecss » ns noslri , guns incipit : uiiam

, <Iee >!>e!ilue , pe » eoiunllein tuleliui » snimnrum snlule , nc

Unk». s,n„t. el I>uiii 3 unnclne 8vll>3 üngrenin suctorilste , et ecelesise

spoiisnv »nun nnilnle et s,» l03t :ilo , coiislitutionem ipssin , sncro prnv-

sonti concilin .',,>,,, '» >,,-,„ 1« , innovnnnis et »pprobsnius « 6np . 1. >Io

coneillns in VII>° („ I. 7.) Ejsenschmidt , römisches Bullarium . Bd . 1.
S . 4t>» fg.
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men , die er bis dahin aus seinem Primat hergeleitet hatte.
Erst seitdem sich durch die für ächt gehaltenen pseudoisido-
rischen Decretalen in der Kirche allmälig eine bestimmtere
Ansicht über den römischen Primat gebildet hatte , unterwarfen
sie sich , wie die übrigen abendländischen Bischöfe , nach und
nach der Jurisdiktion , welche der römische Stuhl in Anspruch
nahm und nach den Grundsätzen jenes Lügencoder stets weiter
ausdehnte.

Das seit den Pseudodecretalen entwickelte Verhältniß des
römischen Stuhls zum Episkopat blieb bis zur Reformation
von den Bischöfen der Schweiz anerkannt , so wie es in den
allgemein recipirten kanonischen Nechtsdüchern und den spätern
deutschen Concordaten bestimmt war . Der Inhalt dieser
Rechtsbücher ( des Dccrets und der drei päpstlichen Decre-
talcnsammlungen ) wurde zur Zeit der Synode von Kon¬
stanz als der Inbegriff des allgemeinen Kirchenrechts ( coipus
Mis osnonioi ) betrachtet , im Gegensatz zu den neuern , seit
Clemens V . erlassenen päpstlichen Verordnungen , denen man
kein gemeingültiges Ansehen beilegte . Ein Theil dieser Extra¬
vaganten die ausschweifenden päpstlichen Reservatio¬
nen der Pfründen betraf , wurde von der folgenden Synode von
Basel ausdrücklich für unverbindlich erklärt Zwar ge-
lang es dem römischen Hof , die ihm durch die Decrete dieser
Synode entzogenen Usurpationen durch Concordate großen-
theils wieder zu erschleichen ; aber das einmal erschütterte
Ansehen seiner Gesetzgebung vermochte er nicht wieder herzu-

183) S . oben Note 124.
184) Ueber die Bedeutung dieses Ausdrucks und der beiden

Ertravaqantensammlungen . die seit dem Anfang des 16. Iahrhun-
derts in die Ausgaben des cvrpus )uris esnvnici aufgenommen wur¬
den, s. Eichhorn , Kirchenrecht. Bd . 1- S > 3411 ff.

185) 8ess. XII. «lecretum äo vlsctionibus et oonkrmütionibus^l>>scoporurn et krsolmorum. 8ess. XXlll. Heer. üe reservstionibus.
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stellen . Seit den Reformationssynoden des fünfzehnten Jahr¬
hunderts wurde der pseudoisiddrische Grundsatz von der ver¬
bindenden Kraft aller päpstlichen Constitutionen , sofern nur
ihre Aechtheit außer Zweifel sei , auch von den Bischöfen der
Schweiz nicht mehr anerkannt . Fortan erlangte jede päpst¬
liche Verordnung , die nicht in den recipirten Sammlungen
des kanonischen Rechts enthalten ist , in ihren Diöcescn erst
dann Gültigkeit , wenn sie von ihnen angenommen und bekannt
gemacht wurde.



Zweites Capitel.

Die Stellung - er Schweizer zur Kirche ihres
Lan- es *) .

Die im vorigen Capitel geschilderte Stellung der welt-
ichen Macht zur Kirche im fränkischen Reiche behauptete sich

im Ganzen bis ins eilste Jahrhundert . Namentlich blieben

*) Ueber das schweizerische Staatskirchenrecht sind folgende
Schriften erschienen : 1) Felix Balthasar , äo llelvetlorum zurlbus
circa 8scrs , d. i. kurzer historischer Entwurf der Freiheiten und
Gerichtsbarkeit der Eidgenossen in sogenannten geistlichen Din¬
gen. Zürich 1768 . (Die vorzüglichste Schrift .) Eine neue , von dem
Verfasser selbst noch verbesserte Auflage erschien nach seinem Tode
(st 18IN) zu Rapperswyl 1833. Auch ins Französische wurde diese
Schrift übersetzt von Diend , Professor zu Lausanne , unter dem Titel:
libertvs äe I'eZlise Ilelvetlguv . I.-iussnns 1770. S) (Jldcph . Fuchs)
Versuch einer pragmatischen Geschichte der staatsrechtlichen Kirchen-
verhältniffe der Schweizerischen Eidgenossen . Bd . 1. Germanien
1816 . 3) (Cas. Pfyffer ). Auch etwas über die Kirchengüter und
über die Verhältnisse geistlicher Personen und Sachen im Staate
überhaupt und in der Schweizerischen Eidgenossenschaft insbesondere.
Gegen Geiger und Gvrres . Zürich 1828 . 4) (Lud. Snell ) . Die
Verhältnisse der katholischen Kirche zu den schweizerischen Regierun¬
gen. Aus der allgemeinen Kirchenzeitung als Nachtrag zu der Schrift:
„Auch etwas über die Kirchengüter " rc. Zürich 1828 . 5) Die Rechte



die von den Königen fortdauernd ernannten Bischöfe als
Vasallen derselben in großer Abhängigkeit von ihnen . Jeder
nvminirte oder ausnahmsweise gewählte Bischof mußte sich
vor seiner Eonsccration vom König mit den Gütern und Re¬
galien , die seiner Kirche zu Theil geworden , belehnen lassen.
Die Belehnung oder Investitur wurde schon im neunten Jahr¬
hundert dadurch vollzogen , daß der König dem Bischof einen
Ring und Stab als die symbolischen Zeichen seines Amtes
übergab 2) . Der Bischof mußte den Lehnseid leisten , die
Lehnspflichten erfüllen und vor dem König Recht nehmen.
Eben so war auch der römische Bischof noch der kaiserlichen
Gewalt unterworfen . Das Recht des Kaisers seine Wahl zu
bestätigen , wurde von Heinrich III . , der drei Päpste auf ein¬
mal absetzte , als Nominationsrecht geltend gemacht t ) .

So lange die weltliche Macht noch einen Einfluß über
die Kirche behauptete , konnte der Papst die letztere nie unbe-

der Staaten in Bezug auf die Kirchen . Burgdvrf 1832 . (Eine
schlechte Compilation .) — Die Hauptquellen sind die eidgenössischen
Abschiede, die Rathsprotocolle der einzelnen Eantvne und die Schwei-
zerchroniken . Außerdem enthält viele » Material : Ilntiinxor , bistoria
occlesiastto « IV. 7 . 7i . IX. ( besonders 7 . VIII. in Beziehung auf Zürich)
und hauptsächlich Hvttinger , helvetische Kirchengeschichlen. 4 Bde.

1) Eine Verfügung des Kaisers Ludwig des Frommen vom
I . 817 (eng. Xg»i«br. c. 2. Bei Ncrlr I. o. 7 . I . z>. 206 ), welche
die kanonische Disciplin hinsichtlich der Bischofswahlen (durch Clerus
und Volk » wiederherzustellen versuchte , blieb erfolglos . Wo nicht
die königliche Gnade einer besonders bevorzugten Kirche entweder
für immer oder für einen einzelnen Fall die Wahlfreiheit gestattet
hatte , behauptete das Nominationsrecht der Regenten überall seine
Herrschaft.

2) Kot. clo Karos , >Io concorstia sacorstolü et imperü . I.. VII.c. 19.

3) Auf der Synode von Sutri im I . 1046. Gieseler a . a . O . '
Bd . 2. Abth . i , S . I !I4.

4) Der Kaiser ernannte vier Päpste nach einander , die sämmt¬
lich Deutsche waren.
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schränkt beherrschen . Dies erkannte schon der Verfasser der
falschen Decretalen , indem er den Grundsatz von der Unab¬
hängigkeit der Kirche vom Staat aussprach . Pseudoisidor aber
stellte zugleich die Kirche über den Staat überhaupt . Auf
der Grundlage dieser Prinzipien suchte zuerst Gregor VII . das
bisherige Verhältniß zwischen Staat und Kirche gänzlich zu
verändern . Sein Plan , nach welchem er schon lange vor
seiner Erhebung auf den römischen Stuhl gehandelt hatte,ging nicht bloß dahin , die Kirche von der Gewalt des Staa¬
tes unabhängig zu machen und den Königen und Fürsten den
Einfluß , den sie bisher nach so vielen Beziehungen über sie
zu behaupten gewußt hatten , zu entziehen , sondern sein Stre¬
ben war insbesondere auch darauf gerichtet , die weltliche Ge¬
walt der geistlichen , d . h . der päpstlichen zu unterwerfen.
Nach seiner Idee sollte der Papst nicht bloß absoluter Regent
der Kirche , sondern als Repräsentant der Gottheit auch un¬
beschränkter Oberherr aller weltlichen Regenten sein ^) . Nach
dieser Nniversalmvnarchie strebten unablässig seine Nachfolger
Während des Mittelalters und waren nahe daran , in der
Geistesnacht dieser Zeiten ihr Ziel zu erreichen . Während
Christus lehrte , daß sein Reich nicht von dieser Welt sei,
machten seine angeblichen Statthalter gerade diese Welt zu
ihrem Lieblingsreich , und Vonifacius VIII . erklärte ohne Scheu,

5) Zn seinen viotstus kommen in dieser Hinsicht folgendeGrundsätze vor : nr. 8. Ouoä Solos (piips) possit uti imperialiku» in-sißniis . — 9. OuoN solius Nspse pcäos omnvs Principes äeosculen-tur. — 12. s)uoä itli liceat Imperstores äeponere . — 27. s)uo<I s
listelitsto iniguvrunr rubsertos polest sbsolvere . Gieseler a . a . O.Abth. 2. S . 7 in der Note.

6) Jnnvcens III. (kipp. lik. II. ep. 2NS.) sagt: »Dominos ? ot,oNvn svlum universal» keelesir»» , seä totum religuil seeuluni guder-nsndum.« Dieser Papst hat hauptsächlich die Theorie von der Sn-periorität der geistlichen Macht über die weltliche ausgebildet undauch darnach seine ganze Regierung hindurch gehandelt . Gieseler«>O. S . 1V5 ff.
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daß man nicht selig werden könne , ohne zu glauben , daß

jedermann dem Papst auch in weltlichen Dingen unterworfen

sei «- ) -

6 ») Dieser Papst lehrt in der berüchtigten Bulle : llnsm ssnvtam
(1302 ) Folgendes : „ Daß der Papst zwei Schwerter hat , das geistliche
und weltliche , lehren uns evangelische Aussprüche . Denn als die
Apostel sagten : Siehe , hier sind zwei Schwerter ! antwortete der
Herr nicht , das sei zu siel , sondern es sei genug . Gewiß , wer es
leugnet , daß daS weltliche Schwert in der Gewalt des Petrus sei,
der beherzigt das Wort des Herrn schlecht: Stecke dein Schwert in
die Scheide ! Beide sind also in der Gewalt der Kirche : das geist¬
liche und daS materielle ; aber dieses muß für die Kirche , jenes von
der Kirche angewendet werden ; jenes durch den Priester , dieses durch
Könige und Soldaten ; aber nach dem Wink und der Duldung des
Priesters (»ä nutum et patientism «seoriloti »). Ein Schwert aber
Muß unter dem andern und das weltliche Ansehen dem geistlichen
unterworfen sein. Denn da der Apostel sagt : Alle Gewalt ist von
Gott , und die da ist , ward von Gott geordnet : so wäre sie nicht
geordnet , wenn nicht ein Schwert unter dem andern wäre ." Am
Schluß sagt nun der Papst : »lSutiessv Ilonmno pontikici OMNI Ini-
mnnno cionlurss ileclarainus , stioinius , stekinnniis et pronunliamus

omnino vsxo üo nocessilslo sslulis . » ( 6np . 1. sie innjoriUits vt obe-

»livntin in Lxtrsv . comi » . I. 8 .) Schon im vorhergehenden Jahre

schrieb BonifaciuS dem König von Frankreich , Philipp VI. , gegen
den diese Cvnstitution , die Leo X. neuerdings bestätigte (s. das vorige
Capitel Note 182) , zunächst gerichtet war , weil er dem Papst keine
Gewalt über sich in weltlichen Dingen einräumen wollte : „ du sollst
wissen, daß du uns im Geistlichen und Weltlichen unterworfen bist.
Andersdenkende halten wir für Ketzer." (8eirv te volumus , i;uosi in
spiriluiilibus et lomporglikus nobis subos . Xliull creiloiiles Ii-ivreticos

repulamus . Lull . lioin . 's . IX. p. 120 ) . Hierauf antwortete der

König ; „Du sollst wissen, Erznarr , daß wir in weltlichen Dingen
niemand unterworfen sind- Andersdenkende halten wir für Thoren

und Wahnwitzige . (8ci,il innxim.i tun tiiluitns , in tvinporolibus nos
slicui non »ukoss «. 8ocu » creilentos katuos vt ileinontos rvputainus.

Iliiillot , bisloiro üos üoinöler . <Iu I'ape lioniliice VIII. avvc I' Iiilippv Is

d<!>- i>. 11t .) In dem gleichen Jahre 1301 schrieb der Papst dem
König in der Bulle : Xusoult » lili : „Gott hat uns über Könige und

Reiche gesetzt, um in seinem Namen auözureißen , zu zerstören , zu
verderben , zu zerstreuen , zu bauen , zu pflanzen . Laß dich daher,
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Um seinen herrschsüchtigen Plan auszuführen , zwang Gre¬
gor VII . zuerst die niedern Cleriker , die trotz aller Colibat-
gebote größtentheils verehelicht waren , durch bisher unerhörte
Mittel zur Ehelosigkeit So lange die Geistlichen in der
Ehe lebten , waren sie als Familienvater zu sehr an das In¬
teresse des Staates gekettet , als daß sie recht eifrige Verthei¬
diger der Kirche , d. h . des Papstes hätten werden können.
Wurden sie dagegen der Sorge für Weib und Kind entbun¬
den und dadurch unabhängig von Fürst und Staat , so erwarb
sich der Papst eine Armee von Millionen , die ihm die Herr¬
schaft über alle weltliche Macht erstreiten halfen Indessen
fand das Gregorianische Cölibatzwangsgebot gerade bei den
Geistlichen selbst den größten Widerstand An mehreren
Orten stimmten die zum Theil selbst verehelichten Bischöfe
ihren Clerikern bei , daß ihnen keine Macht in der Welt ihre
Weiber nehmen könne ; der Bischof Otto I . von Konstanz er¬
laubte , dem Papst zum Trotz , jetzt erst förmlich seinen Geist-

geliebt «st-r Sohn , von niemand bereden , daß du keinen Oberherrn
habest und dem höchsten Hi -rarchen der kirchlichen Hierarchie nicht
unterworfen seiest. Denn der ist ein Thor . der so denkt, und wer
h>es hartnäckig behauptet , ein Ungläubiger außerhalb des Schafstalls
des guten Hirten ! Lu» . eit. p. 121.

8>ßebsrtus Kemblseensis sä an » . 1074 : ndi 'eAorius pspa
oelvbrsts s^ noäo - uxui 'stos sseeräotss s äiviiro otlieio rsniovit , « t Iriiejs
NÜLsss «vrvm sulvr « intsräixit , novo oxornplo,  6t ut multis visum
«st , iaconsiäerst » zuSicio , «ontrs 88 . ? strum sentvntism . « Bei
kistorius , script . ree . 6ernr . 1. I . p . 841.

8) Daß Gregor bei Abschaffung der Priesterehe lediglich einen
politischen Zweck hatte , sprach er selbst ganz unverholen mit folgen-
den Worten aus : „Die Kirche kann aus der Sklaverei der Laien
nicht erlöst werden , so lange die Priester von den Eheweibern nichtbefreit werden . Lpp . lll>. IV. vp. 20.

8 ») I.smbei 'tus Lekskusbueßonsis (von Aschaffenbltrg) sä s, 1074bei kiswrius 1. c. p . 379.



lichen die Berehelichung") , und eine Synode von Paris
(1074 ) beschloß ausdrücklich, daß man dem Papst nicht ge¬
horchen müsse, und daß alle diejenigen für Ketzer zu achten

9) Als Gregor davon Kunde erhielt , schrieb er (1075) an den
Bischof : „ Es ist uns vieles von Dir hinterbracht worden , was wir
ungern und mit Betrübniß vernehmen und , wäre es von irgend einem
andern uns hinterbracht worden , auf das schärfste bestrafen würden.
— Wir haben Dir unsere Befehle zur Beachtung übersckickt. Du
hast aber , wie wir vernommen haben , die Zügel der Wollust den
Geistlichen erst recht gelöst, so daß die, welche mit Weibern verbun¬
den sind, in ihren Verbrechen verharren , und wer noch nicht verhei-
rathet ist, kein Verbot von Dir befürchtet . O der Unverschämtheit!
O der Erzfrechheit ! Ein Bischof verachtet die Befehle des aposto¬
lischen Stuhls , vernichtet die Vorschriften der heiligen Vater , ja ver¬
kündet sogar seinen Untergebenen das Gegentheil vom bischöflichen
Stuhl herab . Deshalb befehlen wir Dir kraft apostolischer Auctori-
tät , Dich zur nächsten Synode zu stellen, um über Deine » Ungehor¬
sam und die Verachtung des apostolischen Stuhls und alles Dir zur
Last gelegte Rede und Antwort zu geben ." Zugleich schrieb der
Papst an den Clerus und das Volk der Diöees Konstanz , erzählte
ihnen das Verbrechen ihres Bischofs und sein gegen ihn eingeleite¬
tes Verfahren und befahl Großen und Geringen kraft apostolischen
Ansehens , sofern er in seiner Verstockung verharren sollte, ihm keine
Ehrfurcht und keinen Gehorsam zu erweisen , und ja nicht etwa zu
glauben , daß aus dieser Widersetzlichkeit Gefahr für ihre Seele ent¬
stehen könnte , „ denn, " schreibt er, „ wenn er den apostolischen Be¬
fehlen nicht gehorchen will , so sprechen wir alle kraft des Ansehens
des Apostels Petrus , vom Joche jeglicher Unterwürfigkeit gegen ihn
los , so daß Niemand , der ihm auch durch einen Eid verpflichtet ist,
ihm Treue zu leisten schuldig ist, so lange er gegen den allmächtigen
Gott und den apostolischen Stuhl Rebell ist. Otto aber leistete der
päpstlichen Vorladung keine Folge , sondern nahm an der von Kaiser
Heinrich IV. (1070) zu Worms veranstalteten Synode Theil , welche
den Papst wiewohl ohne Erfolg absetzte. Gregor suspendirte nun
den Bischof auf einer Synode zu Rom und untersagte ihm das
Abendmahl . Diese Sentenz meldete er den Konstanzern und sprach
ste von dem Gehorsam gegen ihn loS. Jedoch gestattete ihm der
Papst noch in demselben Jahr ( 1076) wieder die Cvmmunion , nicht
aber die Ausübung des Amts . Otto aber kümmerte sich darum
nichts und verrichtete alle Amtshandlungen nach wie vor . Da in-
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seien , welche den Geistlichen den Ehestand verbieten wollen,
wobei sie sich auf den Apostel Paulus » ' ) berief , der dies
Lehre des Teufels  nannte " I . Fast zwei Jahrhunderte
währte es , bis es den Päpsten mittelst Anwendung der ver¬
werflichsten Mittel gelang , die Priesterehe überall abzuschaffen,an deren Stelle nun Concubinat und Unzucht aller Art trat
Um das zweite starke Band zu zerreißen , durch welche diehöhere Geistlichkeit an das Interesse des Staates geknüpftwar , verbot Gregor VII . derselben , sich von Laien investiren
zu lassen Dadurch wollte der Papst den weltlichen Re¬
genten nicht bloß ihren Einfluß auf die Besetzung der Prä-
laturen , sondern die ganze Gewalt , die ihnen vermittelst der
Investitur über die Prälaten und ihre Güter zustand , entreißen
und diese Gewalt an sich bringen . Auf diese Weise würden
die höher « Geistlichen vom Staate völlig unabhängig und da¬
gegen Vasallen des Papstes geworden sein , mit deren Hülseer die weltlichen Regenten nach Willkühr hätte beherrschenkönnen . Allein weder Gregor Vll . noch seine Nachfolger er¬reichten ihre selbstsüchtige Absicht . Selbst in Deutschland , wodie Päpste um das weltliche Jnvestiturrecht am hartnäckigsten
kämpften ' 2) , erlangten sie im Wormser oder Calirtiner Cvn-

dessen die kaiserliche Partei in diesem Tbeile von Deutschland unter¬lag , so mußte der von Gregor ( 1080) mit dem Bannfluch belegteBischof endlich seinen Stuhl einem Mönch Namens Gebhard über¬lassen, der aus dem mit Rom verbündeten Hause Zähringen stammte.Reuzart, episc. Oonstant. 's. I. 459,
9 - ) 1 TiM . 4. 3.
10) Ilsräuin . voll. eoncilivr. 1 . VI. p. 115t.
11) S . die classische Schrift von den Gebrüdern Theiner , die

Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geist¬lichen und ihre Folgen . 3 Bde.
12) Ueber Greqvr ' s Verbot gegen die Investitur s. Ellendorf,histvr . kirchrnrechtl . Blätter . Bd . 1 . S - 234 ff.
13) Der Jnvestiturstreit ist gut dargestellt von Ellendorf a. a . O.Bd . 2. S . 3 ff. S . 213 ff. S . 413 ff. S . 493 ff.
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cordat( 1122) ") nur die Freiheit der Prälatenwahlen") ,
welche seitdem in die Hände der Capitel kamen; dem Kaiser
dagegen mußten sie die Belehnung der Gewählten mit den
Regalien und Gütern durch den Scepter ferner lassen. So
blieb überall das Lehnsverhältuiß, welches der Papst sprengen
wollte.

Desto glücklicher entzogen die Päpste den weltlichen Re¬
genten ihren frühern Einfluß auf die Gesetzgebung und Ver¬
waltung der kirchlichen Angelegenheiten. Der geistlichen Ge¬
walt wurde die alleinige Gesetzgebung in allen Kirchenange-
legenheiten vindicirt und jede sclbstständige Einmischung der
weltlichen Macht in kirchliche Verhältnisse für unzulässig er¬
klärt'") ; nicht einmal die Bestätigung der kirchlichen Anord¬
nungen sollte ihr zukommen, sondern bloß die Vollziehung der¬
selben, so fern die Kirche sich des „weltlichen Armes" zu be¬
dienen für nöthig erachte, weil die kirchlichen Vollziehungs¬
mittel nicht ausreichten") . Von der frühern Aufsicht der
weltlichen Macht bei der Verwaltung der kirchlichen Angele¬
genheiten, besonders bei der Verwaltung der Kirchengüter ver¬
lor sich jede Spur. Eben so verschwand die frühere Thätig¬
keit derselben bei der Gerichtsbarkeit über Geistliche. Der
pseudoisidorische Grundsatz, daß ein Geistlicher nur von einem
Geistlichen gerichtet werden könne, ward in seiner ganzen Aus¬
dehnung zur Anerkennung gebracht"*) und dem Geistlichen
ohne Einschränkungverwehrt, auf das Privilegium des Ge¬
richtsstandes, das nicht sein eigenes, sondern das der Kirche

14) ? orlr , mnnum. 1*. III . p. 76 sg.
15) Sie mußten jedoch in Gegenwart der Kaisers oder seiner

Abgeordnete» vorgenommen werden.
16) vitNui» krutiuni zu List . X6V1I. <!»)>. 10. X. >Iv eoiisUlu-

lionibus ( I. 1.)
17) Lnp. 14. x . ile okstoio znäiiüs orchnoeii. (I. tjl .)
18) Bloß in Lehnssachen waren die Geistlichen dem Lehnssorum

»och unterworfen, besten Lompetenz die Päpste selbst anerkannten.
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sei, zu verzichten Da die Eremtion des Clerus von derweltlichen Gerichtsbarkeit nicht bloß in bürgerlichen, sondernauch in Criminalsachen statt finden sollte, so wurde er auch derStaatsgesetzgebung säst gänzlich entzogen. Die geistlichen Ge¬richte sprachen bei Streitigkeiten über bürgerliche Rechtsver¬hältnisse wenigstens zunächst nach den Kirchengesetzen. Ebendaher wurde die Gesetzgebung der Kirche auch auf alle dieseRechtsverhältnisse ausgedehnt, und da das römische Rechthauptsächlich die Grundlage derselben bildete, entstand, bevornoch das letztere in die weltlichen Gerichte drang, ein beson¬deres bürgerliches Recht des Clerus. Durch die hohe Mei¬nung, welche die Päpste von ihrer Gewalt auch in bürger¬lichen Verhältnissen zu verbreiten wußten, gewöhnten sie selbstdie Laien allmälig an die Ansicht, daß der Inhalt der Päpst¬lichen Gesetzgebung gemeines bürgerliches Recht sei, welcheszugleich mit dem römischen Recht nach und nach in die welt¬lichen Gerichte eingeführt und selbst über das letztere gestelltwurde, weil die geistliche Gewalt höher stehe, als die welt¬liche Rücksichtlich der Vergehungen der Geistlichen muß¬ten die kirchlichen Strafgesetze die Norm werden und die kirch-

19) Lap. 12. X. äs koio competsnti. (II. 2.)
29) Papst Znnocens III . (I .id. I . ex. 401) sagt : «8>eut »»>-versitatis constitor Heus stuo ma^na luminari » in tii'mamento coeii eou-«tituit , laminare masus , nt praeesset stiei , et laminare MINUS, ut noetipraeesset ; sie s<l liraaanentum universalis Ileelesiae , kjuae coeli uainineimneupatur , stuas Mannas iaslituit >,i^nilate », masoiem , <,uae , t,a»sistiebus, animabus praeesset , et minorem , ^aae , izuu-i uoctilms , praosseteorporibus : suut pontistealis auctoritas et reZalis potestas . Neiinsieut laaa lumen suum <>sole sortitur , guae re vera minor est illu cjuan-Ntsie sinml et gualitate , situ pariter et etlectu ; sie reZalis potestassb suetoritate pontilicsli snae sortitur stißnitalis splenstorein vte.seinem Briese an den Kaiser von Constantinopel 1199 (csp. 6. X.>>e masorilate et obestieutia I , 33 .) beseitigt derselbe Papst die Mah¬nung Leg Kaisers an I. Petr. 2, 13, 14: 8ubstili estotv rmmi lmma-n»e ereaturae propter vrum , sive ke §i tamguam praecelleuti , sivestueibus tamguaur ab so missis »st vinstietam mslvkaetorum, laustem vero
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lichen Strafen daher auch selbst bei bürgerlichen Delirien der
Geistlichen die Stelle der bürgerlichen Strafen vertreten . Die
Strafgesetze wurden daher auch auf alle Arten von bürger¬
lichen Vergehen ausgedehnt . Da die Gelindigkeit der Kirche
gegen verbrecherische Geistliche die größten Unordnungen her¬
beiführte , so griff die weltliche Obrigkeit nicht selten in die
geistliche Strafjustiz ein Dies veranlaßte sie, ihren Stra¬
fen eine Ausdehnung zu geben , durch die sie die Natur von
Criminalstrafen des bürgerlichen Rechts annahmen Der
weltlichen Strafgewalt sollte der Geistliche bloß dann über¬
lassen werden , wenn die Kirche im einzelnen Falle ihre Stra¬
fen selbst unzureichend fände und ihn freiwillig dem weltlichen
Richter übergebe Aus ihrer frühern Abhängigkeit von
der kaiserlichen Gewalt machten sich die Päpste vollständig
los . Auf Betrieb Hildebrand 's übertrug Nikolaus II. 1059
während dir Minderjährigkeit des Kaisers Heinrich IV. die

Iillnor »,», vorzüglich damit , daß dies der Apostel subclitis suis geschrie¬
ben habe, nicht in Beziehung auf die Priester. -I' ruelere» liesse üe-
lnieras , g»<»I leeit Ue „s <Iuu ,»»^»n In >nin »ri » in liri »»me »to eoeli etc.
— X<I lirl »»,»e»tu „> iFitur eoeli I>. e . » niversulis eeelesi »« leeit Heus

<I»U IN»AN!> luinillÄri » , i. e . lluss instiiuit «iißnilriles , ij„ »e «unt punti-
tienlis suetoritils et reA»Iis patestas . 8eil ill », gu »e prueest rliebus , i. e.
spiritu »Iil>us , >n»)nr est ; ^ u»e vera c»r»»I>bus , ininor est , ui <>»»» tu est
inter solein ei Iui>»ni, i»ntn inter poniiliees et rexes lliirereiitia eoxnos-
e»lur . « Auf diese päpstliche Theorie bauten die Glossatoren des
13. Jahrhunderts fort. Die Glosse zu der letzter» Stelle sagt: »6um
terr » sit septies nuijor lun », sol »»lein octies, »»sor terr » : restut erxo,
ut I' oulltieutus <Iix » it»s ,,»»(Ir»xies sezliies sit ,u»)or rex »Ii ,Iij-„ ii»ie . ,,
Laurentius berichtete dies aber dahin : »I' apni» esse millies se>>ti,>ßen-
ties ^ „ »llra ^ ies <zu»ter In >per »lt>re et kexibus subliiniurein .« Gieseler
a. a. O. Bd. 2. Abth. 2. S . 109 in der Note.

21) 6»p. 17. X. lle suüiciis. (II . l .) Gieseler a. a. O. Bd . 2.
Abth. 2. S . 2?«>. Not - v.

22) Gieseler a. a. O. S . 277. Not . vv.
22 ») 6sz >. 10 . X. <Is zuäic . HU. 1.)



65

Papstwahl der hoher » römischen Geistlichkeit ( den Kardinä¬
len ) 2, ) und erklärte die kaiserliche Bestätigung derselben bloß
für eine Begünstigung , die der Papst dem einen oder dem
andern Kaiser für dessen Person verwillige Seitdem
wurde die Freiheit der Papstwahl nicht nur glücklich behaup¬
tet , sondern auch ein kaiserliches Confirmationsrecht nicht mehr
anerkannt . Vielmehr gelang es den Päpsten in Verbindungmit den Reichsfürsten Deutschland in ein Wahlreich zu ver¬
wandeln und durch zwei Jahrhunderte lang fortgesetzte Kämpfemit den Kaisern fränkischen und schwäbischen Stammes das
kaiserliche Ansehen in Deutschland und Italien so zu schwächen,
daß die Päpste als Oberhäupter der Kirche und Beherrscher
des von ihnen seit der karolingischen Zeit gegründeten Kirchen¬
staats den Einfluß des Kaisers nicht mehr zu fürchten hatten.
Unter Begünstigung dieser Verhältnisse machten die Päpste aus
der ihnen zugestandenen Krönung des Kaisers eine Verleihung
der Kaiserwürde selbst und nahmen das Recht in Anspruch,die Rechtmäßigkeit der Kaiserwahl zu untersuchen und den Ge¬
wählten zu bestätigen oder zu verwerfen 20) . Obgleich diese
Anmaßung von den Kaisern nie anerkannt wurde , so war dochbei dem steigenden Ansehen der Päpste in jenem finstern Zeitalter
die Meinung entstanden , daß ihre Gewalt eine höhere sei als
die kaiserliche , und man wagte ihre Einmischung in weltliche
Verhältnisse kraft dieser Gewalt nicht völlig zurückzuweisen;
bloß die Grenzen beider Gewalten blieben beständig bestrickenund unbestimmt.

Nach dem Prinzip , aus welchem die Gewalt des Papstes
in weltlichen Verhältnissen hergeleitet wurde , konnte sie aufdie willkührlichste Weise ausgedehnt werden. Denn sie sollte

23) Gieselek'- a. a. O. Abth. 1. S - 2VS. Not . k. — Früherwählte der Clerus und das Volk von Rom den Papst, und der Kai¬ser bestätigte die Wahl.
24) 6rm. I. »ist. XXlll.
25) Lsp. 34. X. äs elsctioao. (1. 6.)

5
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daraus entspringen , daß dem Apostel Petrus der Binde - und

Löseschlüssel und das Hirtcnamt anvertraut werden , ohne daß

irgend Jemand von dieser Gewalt ausgenommen wäre 2«) ;
und die religiöse Beziehung , die irgend ein Verhältniß hätte,
oder die Sündlichkeit einer Handlung sollte ein hinrei¬

chender Grund sein, die Thätigkeit der geistlichen Gewalt zu
rechtfertigen , welche nicht nur ermähnen , sondern auch ent¬

scheiden , verfügen und strafen dürfe.
Vermöge dieser Grundsätze griffen die Päpste in die

Staatsgesetzgebung und unterwarfen alle bürgerlichen Verhält¬
nisse , in denen sie eine religiöse Beziehung anzunehmen für

gut fanden , ihrer Legislativ » 2«) . Noch mehr wurde durch
diese Grundsätze die geistliche Gerichtsbarkeit erweitert . Nicht

bloß wurden alle jene Verhältnisse ausschließend den geistlichen

Gerichte » überwiesen , sondern jede Streitigkeit , für den Fall,

daß die Nechtsverweigerung von Seiten des Gegners als eine

sündliche Handlung angesehen werden müsse , und die weltlichen

Gerichte die Justiz verweigerten oder verzögerten , oder weil

es überhaupt an einem kompetenten weltlichen Richter ge¬

bräche Aller dieser Gründe bedienten sich die Päpste,

um sich insbesondere für befugt zu halten , Streitigkeiten un¬

ter souveränen Regenten und Völkern zu entscheiden und ihre

angemaßte Gewalt , Klagen der Staatsunterthancn über Miß¬

brauch der höchsten Staatsgewalt anzunehmen , Regenten ab¬

zusetzen und die Unterthanen vom Eide der Treue gegen sie

26) Lregor. VII. Lgp. Üb. VIII. ep. I. c.ip . 6, X. üo zuäieiis.
(II. 1.)

27) Op . 13. X. eo <>.

28) So wurde z. B - das Recht der Verlöbnisse und der Ehe
nicht bloß in Ansehung des persönlichen Verhältnisses der Ehegatten,
sondern auch in mehreren Beziehungen hinsichtlich der Vermögens-
verhältnisse derselben Gegenstand der päpstlichen Gesetzgebung.

29 ) 6sp . 10. x , llv lorv compolenti . (II. 2 .) c. 13. sie fusii-
ciis. X. ( II. 1.)
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loszusprechen , zu rechtfertigen Ja den geistlichen Gerich¬
ten sollte in allen Rechtsstreitigkeiten eine concurrirende Ge¬
richtsbarkeit mit den bürgerlichen Gerichten zustehen , wenn
auch nur eine Partei auf ihre Entscheidung provocire

Außerdem erhielt die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit
der Kirche noch eine andere Ausdehnung . Schon die römi¬
schen und später die germanischen Gesetze hatten einzelne kirch¬
liche Vergehungcn für bürgerliche Verbrechen erklärt und mit
bürgerlichen Strafen belegt . Seit dem eilften Jahrhundert
riß die Kirche auch in dieser Hinsicht die Gesetzgebung größ-
tentheils an sich , wiewohl sie sich beständig des weltlichen
Arms bedienen mußte , wenn sie Leibes - und Lcbensstrafen für
nöthig hielt , wie beim Verbrechen der Ketzerei . Dagegen
trug sie kein Bedenken , manche der Strafen bürgerlicher Na¬
tur , die sie gegen Geistliche verfügte , auch bei kirchlichen Ver¬
brechen anzuwenden , die sie an Laien bestrafte , insbesondere
aber bürgerliche Rechtsnachtheile an ihre Strafen zu knüpfen,
oder denen , welche die bürgerliche Gesetzgebung schon früher
damit verbunden hatte , eine noch größere Ausdehnung zu
geben ; ja sie nahm sich heraus , bürgerliche erlaubte Handlun¬
gen für Verbrechen zu erklären und mit Strafen zu belegen.
Durch diese Gesetzgebung wurde nicht bloß die Strafsurisdiction,
sondern auch die streitige Gerichtsbarkeit der Kirche sehr er¬
weitert , indem in allen Rechtsstreitigkeiten , wobei ein Kirchen-
vergehen in Frage stände , durch diesen Umstand der geistliche
Gerichtsstand begründet werden sollte

Endlich machten die Päpste den Grundsatz geltend , daßnach göttlichem  Rechte Personen und Güter desClerus und
der Kirche mit keinerlei Art von öffentlichen Lasten belegt wer-

30) 6rezor . Vll . Lpp. lib . VIII. op. 2 >. c»p. 13 . X . äs jnäicüs.(ll . 1.) e. 2 . so sententm st re juäicsts in VIto. (II. 14.)
31) Osp. 13. X. äs juäiciig <11. 1.)
32) 6sp . 3. äs koro competenli in VIto. ( II. 2 .)

L*
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den könnten ^ ) . Selbst in außerordentlichen Fällen ließen sie

keine Besteuerung des Clerus und des Kirchenguts zu, sofern

nicht die Kirche selbst einen Grund der Nothwendigkeit aner¬

kannt hätte und die päpstliche Genehmigung hinzugekommen

wäre " ) .
Von diesem hierarchischen System suchte sich die welt¬

liche Macht allmälig wieder los zu machen und die geistliche

Gewalt in ihre naturgemäßen Grenzen einzuschließen . Am

frühesten und vollständigsten gelang dies den Schweizern.

Lange vor Gründung ihres Bundes war in den Schwei¬

zern das Streben nach Unabhängigkeit von der Hierarchie er¬

wacht . Zu diesem Streben hatten die Lehren des Arnold von

Brescia hauptsächlich beigetragen . Als nämlich dieser aus¬

gezeichnete Kämpfer für kirchliche und politische Freiheit des

Volks aus Italien , bald auch aus Frankreich entweichen mußte,

fand er ( 1139 ) zu Konstanz bei dem menschenfreundlichen

und aufgeklärten Bischof Hermann sehr geneigte Aufnahme.

Aber der Abt Bernhard von Clairvaur , der seine edle Beute

bis in die äußersten Schlufwinkel verfolgte , entdeckte ihn bald

auch hier und warnte den konstanzischen Bischof vor dem Lom¬

barden , der „ bei aller seiner Sittlichkeit doch ein Schüler des

Philosophen Peter Abälard , ein Anhänger der verdammten

Irrlehren desselben und ein augenscheinlicher Feind des Clerus

sei" Hermann durfte seinen Freund nun zwar nicht

länger in Konstanz dulden , wenn er nicht den Zorn des

Papstes auf sich laden wollte , der auf Arnold den Bannfluch

geschleudert hatte ; aber er gestattete ihm , in seinem Sprengel

zu bleiben und sich zu Zürich aufzuhalten . Diese Stadt be¬

willigte Arnold als einem berühmten Religionslehrer und

33) La>>. 4. X. «to consilius , exsctionibus ot >>rc>Lu>slio »iI>us.
(III. 39 .) «in,,. 1, Z. ,>x iin»mnili>le evelosi -istio» in Vllo . ( IH- 23.)

34) t)»p. 4, 7. X. <Ie iiiimunil. eooles. (tll . 29.)
33) Francke, Arnold von Brescia und seine Zeit . Zürich 1825.
36) I!ornl>i>r<1. ep. 193, in deff. 0, >,>. (°d. Dtiwillo» .) 7 . 1. j». 187.



Vertheidiger der Volksfreiheit sogleich ein öffentliches Lehr¬
amt . Wie überall , wo er öffentlich auftrat , brachte auch hier
die Kraft der Wahrheit in seinem beredten Munde die außer¬
ordentlichste Wirkung hervor . In kurzer Zeit erweckten seine
Lehren die Bewohner der Alpen zu eifriger Verbesserung ihres
Zustandes . Tumultuarische Begeisterung verbreitete sich von
Gau zu Gau und selbst über die Grenze des Rheins nach
Deutschland . Arnold öffnete dem Volke die Augen über das
Wesen der wahren christlichen Freiheit , welche keine Leibeigen¬schaft noch Herrschaft des Clerus zulasse . Sofort schüttelte
das Volk das Joch ab . Bisher waren die Dienstleute einge¬
theilt in kaiserliche , den Chorherren zugehörige und in solche,
die dem Frauenstist eigen waren , — jetzt hörte dieser drei¬
fache Unterschied in der Bürgerschaft von Zürich auf ^ ) .

Vorzüglich wirkten Arnold ' s glühende Reden auch auf
die benachbarten Schwyzer . Diese freiheitsliebenden Hirten
waren mit dem Abt von Einsiedcln wegen ihrer Landmarken
in Streit gerathen . Als dieser sie vergebens vor geistliches
und weltliches Gericht geladen hatte , brachte er seine Klage
vor den Kaiser ( 1114 ) , weil die Schwyzer die Reichsunmit-
telbarkeit behaupteten . Das Urtheil fiel gegen sie aus , aber
sie kehrten sich nicht daran und behaupteten die streitigen Alpen
als das Erbe ihrer Vater . Nach dreißig Jahren ( 1144)kam die Sache wieder vor den Kaiser , welcher den Schwyzern
abermals Unrecht gab . Da sprachen die Landleute im Bewußt¬sein ihres guten Rechts : „ Wenn der Kaiser mit ihrem Scha¬den und mit Beschimpfung des Andenkens ihrer Vater ihre
Alpen ungerechten Pfaffen geben wollte , so sei der Schirm
des Reiches ihnen zu nichts nütze ; fortan wollen sie sich mit
ihrem Arm selbst schützen. " Der Abt verklagte sie beim Kai¬
ser , welcher sie bei Verlust seiner Gnade bedrohte , dem Urtheil
nachzukommen . Aber die muthigen Hirten gaben nichts auf
sein Schreiben und Drohen und nutzten ihre Alpen mit

3?) Füßli, Kirchen- und Ketzerhistorie. Th. 1. S - 282.
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Gewalt wie vorher . Der Abt wollte sie nun bekriegen ; allein

da die Urner und Unterwaldner den Schwyzern Hülfe zu¬

sagten , stand er von seinem Vorhaben wieder ab und wandte

sich mit neuen Klagen an den Kaiser . Dieser sandte einen

harten Drohbrief nach Uri und Unterwalden und gebot denen
von Zürich , Luzern und den benachbarten Gegenden dem Abt

mit ihrer Macht gegen die Schwyzer beizustehen . Diese aber

ließen gemeinschaftlich mit Uri und Unterwalden durch eine

Gesandtschaft den Zürichern , Luzernen , und ihren Nachbarn

das erlittene Unrecht auseinander setzen und sie bitten , sich

doch nicht zu ihren Unterdrückern zu schlagen , worauf sie die

freundliche Nachricht erhielten : sie möchten ihretwegen sicher

und sorgenlos sein ; denn sie befürchteten , es möchte ihnen
mit der Zeit selbst so gehen . Des Abt 's Klagen endlich über¬

drüssig , erklärte der Kaiser llöO die drei Waldstätte in die

Acht . Zugleich belegte sie der Bilchof von Konstanz mit dem

Bann . Allein beides erschreckte nicht die entschlossenen Berg¬

bewohner ; sie trieben Handel nach Zürich und Luzern , wo

nach den Stadtfreiheiten der Markt auch Geächteten offen

stand , und hielten ihre Pfaffen an , „ alle Gotteörechte zu

thun " die Lehre Arnold ' s von Brescia hatte bereits

in die stillen Thäler und in die einfachen Herzen der Hirten

Eingang gefunden.
Während Arnold noch in Zürich wirkte , war durch seine

Lehre in Rom selbst eine große Revolution bewirkt worden.

Durch seine Feuerworte begeistert , schüttelte das dortige Volk

das drückende Joch der päpstlichen Herrschaft ab , stellte die

Republik wieder her und beschränkte die Macht des Statt¬

halters Christi auf das Amt eines Seelenhirten . Nachdem

die Römer den widerstrebenden Papst selbst vertrieben hatten,

luden sie ihren Freund Arnold ein , das von ihm begonnene

Werk der neuen Republik zu vollenden . Dieser hatte inzwischen

38) Tschudi , Schweizerchronik . Bd . 1. S . 51 . <>8 ff. 71 . ff.
Müller , Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft . Bd . 1. S - 4L0ff.
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die Schweizer so sehr für seine Freiheitsplane gewonnen , daß
ihn eine bewaffnete Schaar von Hirten nach Noni begleitete,
um ihm diese dort durchsetzen zu helfen . Der Erfolg seines
Wirkens war so groß , daß fünf Päpste , deren Bannstrahlen
Kaiser und Könige beugten , vor dem gemeinen Priester ^ )
zitterten . Erst mit Hülfe des getäuschten Kaisers Friedrich I.
gelang es Hadrian IV . , sich seines furchtbaren Gegners zu
entledigen " ) . Der Papst ließ ihn an ein Kreuz nageln,
Verbrennen und seine Asche in die Tiber werfen , damit dem
Volke keine theure Reliquie bleibe . Aber des Märtyrers Lehre
lebte in den Secten dieses und der folgenden Jahrhunderte
fort und brachte namentlich in der Schweiz , wo Arnold sechs
Jahre ( von 1139 bis 1146 ) gewirkt hatte , herrliche Früchte
hervor . Mit Recht wird er als der größte Vorläufer der
Mannen am Grütli und Ulrich Zwingli ' s betrachtet " ) .

Seit dieser Zeit hörten die Versuche der Schweizer nicht
? . sich von der geistlichen Zwingherrschast zu befreien . Noch

eben Arnold ' s beschloß die ihm ergebene Ritterschaft
taae ^ ^ 'n ^ Bayern und Schwaben auf einem Reichs --
mebr ^ r ^ Bann keine weltliche Wirkung
aüt ^ diejenigen , welche wegen an Kirchen-ern verübten Raubs und Brandstiftung ercommunicirt wür --

d , reses Urtheil , wenn es gültig sein sollte , noch einmal

39) Arnold war Lcctvr an der Kirche von BreScia.
40) Der Papst stellte den Gottesmann dem Kaiser als Auf¬wiegler dar , der wider die bürgerliche Gewalt nicht minder , alswider die kirchliche gesündigt und folglich doppelten Tod verdienthätte . Friedrich I. glaubte seiner glatten Zunge und ließ Arnoldnach Nvm ausliefern.
41) Der gegen Ende des zwölften Jahrhunderts lebende Gün¬ther sl -igur . III. 3l0 . Bei Francke a. a. O . S . 139.) sagt schon vonArnold ' s Einfluß auf die Schweiz : „Jenes der Lehre deS falschenPropheten im Uebermaß ergebene Volk spürt den Nachgeschmack deS

den Vatern gegebenen WeineS bis auf den heutigen Tag , obgleich eSschon vor langer Zeit von diesem Gifte angesteckt war ."
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von einem weltlichen Gerichte bestätigt , empfangen mußten,
weil sonst die Umtriebe des Clerus das Reich über
den Haufen stürzten;  ferner daß diejenigen , welche von
der Kirche mit der Ercommunication bestraft würden , dennoch
immer achtbare Bürger und Ritter bleiben könnten , da das
Reich Christi nicht von dieser Welt sei" " ) .

Das Ansehen der Geistlichkeit in der Schweiz fing merk¬
lich zu sinken an , seitdem Arnold ihre Habsucht , Ueppigkeit
und Herrschsucht öffentlich an den Pranger gestellt hatte . Be¬
sonders zeigte sich eine große Abneigung des Volks gegen
die heuchlerischen Mönche . Als der Freiherr von Negens-
berg 1206 zu Nüti im Zürichgau ein Prämonstratenserkloster
gründete , zerstörten die Landleute die Gebäude und verfolgten
die Mönche " ) .

Der erste wichtige Schritt , den die Schweizer zu ihrer
Emancipation von dem mit der bürgerlichen Freiheit und Wohl¬
fahrt unverträglichen System der Hierarchie machten , war , daß
sie die Geistlichkeit und ihre Güter den öffentlichen Lasten unter¬
warfen . Ohne Rücksicht auf die vom König Heinrich 1228 der
Geistlichkeit von Zürich bestätigten Immunitäten " ) , gaben und
beschworen die dortigen Bürger zwei Jahre darauf ( 1230)
das Gesetz : „ daß die Priester auch Steuern geben , Wachten
thun , Mauern und Graben helfen unterhalten und andere
Stadtbeschwerden mit den Bürgern tragen sollten ." Zugleich
geboten sie den Geistlichen , ihre Metzcn von sich zu thun,
und als sie sich dessen weigerten , befahlen sie den Weibern,
die Stadt zu räumen , und verbanden sich durch einen Eid,
diesen Befehl auszuführen . Noch hatten die Züricher die
Lehren Arnold 's von Brescia nicht vergessen , daß geistlichen

42) b'asti 6orl>eien8es Ilvnrici monsdü bei Francke a. a. O.S . 137.

43) Müller a. a. O . S . 412 . Beck. Arnold von Brescia , in
der Baseler Zeitschrift. Zahrg. II. S . 8» fg.

44) llottinßk-r. 7 . VIII. p. 1214 sgg.



Personen Abgezogenheit von fleischlichen Begierden zukomme;
aber fle vergaßen , daß die Ehelosigkeit den Geistlichen bloß
aus politischen Gründen aufgezwungen , und daß es den
Aposteln und den Bischöfen der ersten Kirche erlaubt war,sich zu verehelichen

Nachdem sich die Geistlichkeit vergebens auf ihre Immu¬
nitäten berufen hatte , wandte sie sich mit ihren Klagen anden Bischof von Konstanz , worauf dieser in einem Schreiben
an die Züricher denselben vorstellte , daß es wider kaiserliche und
päpstliche Satzungen sei , diejenigen , welche die göttlichen Dinge
verwalten , mit dergleichen irdischen Lasten zu beschweren ; den
Eid entkräftete , den sie freventlich wegen Verweisung der
Weiber , zur Schmach und Schande des Clerus , geschworen;
ihnen streng verbot , wegen dieses Eides irgend eine Person
zu verletzen , indem ihm in dergleichen Dingen die Juris¬
diktion zukomme , und die Ungehorsamen mit der Ungnade
Gottes und den geistlichen Strafen bedrohte . Allein die Zü¬
richer blieben fest bei ihrem Entschluß und ließen sich auchspäter durch die von der Geistlichkeit ausgewirkten neuen
königlichen Jmmunitätsbriefe nicht davon abwendig machen " ) .
2m Jahr 1316  schloffen sie die Aebte von Einsiedeln und
^t . Blasien von ihrem Bürgerrecht , das sie bisher besessen
hatten , aus , weil sie die ihnen gleich andern Bürgern von
Zürich auferlegten Steuern nicht entrichten wollten " ) .

45) 1 Timvth . 3 , 2. Tit . 1, «.
46)  Tschudi . I . l23 ff. llottinxei - I. v. p . 1213 sg.Th . 2. S . 2i» ff. S . S1. Kvttinger.
47) „Man schribet allen Reten bi dem Eide da; enhein Ratnoch die drye Rete ane die Gemeinde der Etat , als vil so der mugedar keinen ane Geverde, den erbern Kerren Apt Johansen von Cin-siedellen meiner ze Bürger nie enipfahen, wan er den Bürgern irarbeit nit welke helffen tragen , Mit der Stüre die uf in geleit wartals uf ander Bürger , und als euch er ander Jar hatte getan , undwollte siche des Burgrechtes erwegen, als er euch tet , e daß erdie Stüre geben wolle, so im wart uf geleit. — Dasselbe sol man
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Als die Urner im I . 1233 von den in ihrem Lande
liegenden Gütern des Klosters Mettingen die üblichen Steuern
forderten , beschwerte sich deshalb der Abt beim König Hein¬
rich , der ihnen befahl , von dieser Forderung abzustehen . Die
Landlcutc aber bezogen gleichwohl die Steuer , wie es der
Landcöbrauch mit sich brachte . Daher wiederholte der König
im folgenden Jahre seinen Befehl und drohte den Ungehor¬
samen an Leib und Gut zu strafen , indem er wolle , daß sich
das Kloster seiner Ordensfreihciten erfreue . Als aber der Abt
diesen Befehl dem Landamann und Landleuten von Uri über¬
brachte , ergrimmte der gemeine Mann dergestalt , daß der Abt
kaum geschirmt werden konnte . Es wurde ihm bedeutet : „ Er
solle künftig keinen solchen Brief mehr begehren noch vor sie
bringen ; sie fragen nichts nach den Freiheiten seines Ordens;
wolle der Papst oder König seinem oder andern Orden Frei¬
heiten ertheilen , so mögen sie es thun , doch ohne ihren Scha¬
den und ohne ihren Steuern , Landrcchtcn und altem Herkom¬
men Abbruch zu thun ; Steuern zu nehmen sei von jeher ihre
alte Gewohnheit gewesen ; sie seien auch gefreit gleich den
Orden , daß man sie bei ihrem alten Herkommen bleiben
lassen soll ; wenn die Geistlichen alle Güter an sich zögen,
wer wollte dann Steuern geben ? "

Eben so verlangten auch die Schwyzer von den geist¬
lichen Gütern ihres Landes die gebräuchlichen Steuern . Als
das Frauenkloster in der Aue bei Steinen im I . 1275 von
dem königlichen Statthalter der obern Lande , Hartmann von
Baldegk , einen Schirmbrief dagegen auswirkte und daher die
geforderte Steuer nicht entrichten wollte , ließ der Landamann
demselben ein Pferd zum Pfand nehmen . Die Nonnen be¬

such stete haben von dem Apte von St . Blasten , der ouch ze dem¬
selben male nit weite Stür richten, als im uf wart geleit, und sich
des Burgrechts erwegen hat." Lauster, historische und kritische Bey¬
träge zu der Historie der Eidgenossen. Th. 2. S . 2».

48) Tschudi a. a. O. S . 128. ISO.
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klagten sich deshalb bei der Gemahlin des Ru ^ olph,Anna , welche dem Landamann befahl , von dem
Steuern zu fordern und ihm das Pferd zurückzuge e ' ^Landlcute aber verweigerten dessen Herausgabe , ergriheftig über die Nonnen , daß sie um jenen Befehl na )ge e ,und ließen den König bitten , die Steuerfreiheit des K chwieder aufzuheben und sie bei ihrem alten Branche und her¬kommen zu lassen : denn die Geistlichen , sagte ihr Abgeord¬neter , könnten am Ende so viele Güter erwerben , daß daübrige Land die Steuer nicht mehr zu tragenRudolph willfahrte ihnen , indem er den Artikel des ch er-briefcö , der die Steuerfreiheit betraf , für kraftlos er ar e >Vierzehn Jahre später ( 1289 ) erschlichen die Nonnen vondem herzoglichen Vogt auf Kyburg , Conrad von Tilcndorf,einen neuen Schirmbrief gegen die Forderungen der Schwy-zer . Diese beschwerten sich deshalb bei dem König , der denNonnen befahl , den Brief den Schwyzern auszuhändigen,wogegen diese versprechen mußten , dem Kloster es nicht ent¬gelten zu lassen ^ ) >

^Je mehr sich in den Städten und Ländern der «schwer;die bürgerliche Freiheit und Ordnung entwickelte , desto un¬vereinbarer mußte damit besonders die große Ausdehnung dergeistlichen Gerichtsbarkeit werden . Sie fand daher schonfrühzeitig Widerspruch ; aber ein entschiedenes und konsequen¬tes Streben der Schweizer , die geistliche Gerichtsbarkeit zubeschränken , tritt erst seit dem vierzehnten Jahrhundert her¬vor . Schon in dem zwischen Bern und Solothurn imI . 1308 erneuerten Bunde kommt die Bestimmung vor , daßniemand der beiderseitigen Bürger oder Einsassen einen ausder andern Stadt vor geistliche Gerichte laden soll , als wegenEhe und öffentlichen Wuchers 5' ) . Eben so enthalten das
49) Tschudi a. a O. S . 183 fg.50) Ebendas. S >198.
51) Tillier , Geschichte deL eidgenössischen Freistaat- Bern.Bd . 1. S . 133. Derselbe Schriftsteller sagt S . 119, unter Be>



Burgrecht , welches Bern 1336 mit Junker Rudolph von

Weißenburg schloß und der Vertrag , den Bern 1343

mit dem Grafen Eberhard von Kpburg einging " ) , die Be¬

stimmung , daß nur wegen der Ehe und des offenen Wuchers

jemand vor die geistlichen Gerichte geladen werden dürfe.

Zürich verordnete im Jahr 1333 , daß kein Bürger oder Ein¬

wohner der Stadt jemanden nach Konstanz ( vor das bischöf-

ziehnng auf eine Urkunde vom I . 1330 : Die Bürger von Bern
durften außerhalb der Parochialgrenzen nicht vor geistliche Gerichte
gezogen werden . Alljährlich oder alle zwei Zahre einmal begab sich
der Archidiacon von Koni , persönlich in die Stadt und hielt daselbst acht
Tage lang Gericht über öffentlichen Wucher und offenkundige Unzucht-
Andere Geschäfte durften nicht vor seinen Gerichtshof gebracht wer-
den und bei seiner Abreise hinterließ er keinen Stellvertreter . Nur
wenn er während des Gerichts bedroht worden war und der Schult¬
heiß ihm nicht Sicherheit verschaffen konnte oder wollte , war es
ihm verstattet , den Schuldigen für sein Vergehen außerhalb der
Parochialgrenzen in das Decanat Köniz , aber nicht weiter zu ziehen-
Stettler erwähnt dasselbe in seiner Geschichte des deutschen Ritter¬
ordens im Canton Bern (S . 18 fg ) und in seiner Staats - und
Rechtsgeschichte des Cantons Bern ( S . 85 fg ). Am letzter« Ort
behauptet er , daß die Regierung von Bern sich jenes ausdrücklich
vorbehalten habe , als die dortige Kirche , ursprünglich ein bloßes
Filial der Mutterkirche von Köniz , im I . 1276 mit Einwilligung des
Bischofs von Lausanne zur selbstständigen Kirche erhoben worden sei-
In der Urkunde des Bischofs Wilhelm von Lausanne vom I . 1278 (i>N
Solothurner Wochenblatt . Jahrg . 1828 . S . 254) , worin er die Kirch'
gemeinde Bern von Köniz trennt , steht wenigstens nichts von einem
solchen Vorbehalt . Dagegen erhielten wir von einem Freunde aus
Bern folgende zuverlässige , aus den dortigen Archiven entlehnte
Notiz . In einer Urkunde vom I - 1328 erklärte der ArchidiacoN
de Lorbiere zu Freiburg , daß er keinen Bürger von Bern vor sich
nach Freiburg citiren , sondern alljährlich oder alle zwei Jahre ein¬
mal Nach Bern reisen wolle »vt sz-noäiiin por ooto Nies pro Miiiri"
inonio , usurii Public » ot . . . . ( hier ist eine Lücke) kornicuriis not »-

INS et munikoslis „60 non pro »lös crnisis lonorvt . «

52) Die betreffende Urkunde liegt in den Archiven von Bern-

53) Solothurner Wochenbl . Jahrg . 1826 . S . 437.
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kiche Gericht ) ohne Einwilligung des Raths laden soll , bei
Strafe von fünf Schillingen und Schadloshaltung der Gela¬
denen -" ) . Als Zürich mit den vier Waldstätten Luzern,
Uri , Schwyz und Unterwalden 135l einen ewigen Bund
schloß , der als die Grundlage der spätern Eidgenossenschaft
zu betrachten ist , wurde in demselben als ein Grundgesetz auf¬
genommen , daß kein Laie einen andern aus dem Bundesgebiet
wegen Geldschulden vor ein geistliches Gericht laden , sondern
jeder bei dem Gericht seines Wohnorts belangt , und nur im
Falle der Rechtslosigkeit bei höher « ( kaiserlichen ) Gerichten
geklagt werden soll ^ ) . Dasselbe Gesetz wurde in den ewigen
Bund zwischen Zürich , Uri , Schyz , Unterwalden und Glarus
1352 s «) , ferner in den zwischen Zürich , Uri , Schwyz , Un¬
terwalden und Zug vom gleichen Jahr und in den zwi¬
schen Uri , Schwyz , Unterwalden und Bern 1353 aufgenom¬
men , und zwar in den letzten Bund mit der nähern Be¬
stimmung , daß nur wegen Ehesachen und offenen Wuchers
ein Bundesglied das andere vor einem geistlichen Gericht be¬
langen dürfe b«) . Die gleiche Bestimmung findet sich wieder
in dem Bunde zwischen Bern und Viel vom Jahr 1352 b») .
Auch in dem Bunde zwischen Zürich und dem Herzog Albrecht
von Oesterreich vom 1 . 1356 und in demjenigen zwischen
dem Grafen Amadeuö von Savoyen und den Städten Bern
und Freiburg vom I . 1364 ° )̂ kommt jenes Grundgesetz

54) Lauffer a. a. O. S . 36. Hottinger a. a. O. S . 11V.55) Tschudi a. a. O- S . 3!>2. Amtliche Sammlung der älterneidgenössischen Abschiede(Luzern I83U). Beilag . S . 18.
56) Tsckudi a. a. O. S . 41«. Das betreffende Gesetz kommteigentlich erst in dem 145« geänderten Glarnerbund vor , der aberauf das alte Datum gestellt wurde.
57) Ebenda,'. S . 413. Amtl. Samml . S . 31.
58) Tschudi a. a. O. S . 424. Amtl. Samml . S . 35.5«) Leu, schweiz. Lexikon. Bd - 4. S . 46-0«) Tschudi a. a. O . S . 444.
0l ) Die Vertragsurkunde befindet sich in den Archiven vonBern.
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vor . Solothurn machte im I . 1365 die Satzung , daß kein

Bürger den andern außerhalb der Stadt „ mit geistlichem Ge¬

richt bannen oder laden solle, " bei Strafe zehnjähriger Ver¬

weisung Schon im I . 1276 hatte der Kaiser Nudolph

dieser Stadt die Freiheit ertheilt , daß die Bürger vor kein

fremdes Gericht , weder geistliches noch weltliches , geladen,

sondern vor dem Schultheiß und dem Rath belangt werden

sollen
Als der Clerus fortdauernd in die weltliche Gerichts¬

barkeit eingriff und die Ruhe und Sicherheit des Gemein¬

wesens gefährdete , schloffen die Eidgenossen von Zürich , Lu-

zern , Uri , Schwpz , Untcrwalden und Zug am Montag nach

Leodegar ( 7 . Ortober ) 1370 ein Verkommniß , das unter
dem Namen „Pfaffenbrief"  bekannt ist °^) . Sie setzten

darin Folgendes fest : „ Wer in den vorgenannten Städten

und Ländern wohnhaft sein will , er sei Pfaff oder Laie , edel

oder unedel , der den Herzogen von Oesterreich Rath oder

Dienst gelobt oder geschworen hat , der soll auch geloben und

schwören der vorgenannten Städte und Länder Nutzen und

Ehre zu fördern und mit guten Treuen zu warnen vor allem

62) Haffner , der klein Solothurner allgemeine Scham - Platz
Historischer Geist - und Weltlicher »ornembsten Geschichten und Hän¬
deln . Th . 2. S - 135.

62 ») Diese Freiheit bestätigte der Kaiser 1280. Haffner a. a O-
S . 82 fg.

63) Die nächste Veranlassung dazu gab höchst wahrscheinlich fol¬
gender Vorfall . Als der Luzerner Schultheiß Guudoldingen von
dem Markte von Zürich wegritt , wurde er unterwegs und noch in
der Nähe der Stadt von dem Propst Brun und dessen Bruder ge¬
fangen genommen . Ueber diese Gewaltthat gerieth die ganze Bür¬
gerschaft von Zürich in Aufruhr . Die Gemeinde versammelte sich
und der Propst wurde gezwungen , den Gefangenen frei zu geben,
und da er sich der Gerichtsbarkeit des Raths der Zweihundert nicht
unterwerfen wollte , aus der Stadt verbannt . Bluntschli , Staats¬
und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich . Bd - 1-
S . 336 . Müller a . a . O . Bd . 2. S . 28S ff.



dem Schaden , den er vernehme , und davor soll ihn kern
anderer Erd , den er jemanden gethan hat oder noch thue,
schirmen . Was auch für Pfaffen in der Eidgenossenschaft,
in Städten oder Ländern , wohnhaft sind , die nicht Bürger,
Landleute noch Eidgenossen sind , die sollen kein fremdes Ge¬
richt , weder geistliches noch weltliches , suchen noch treiben
gegen jemanden , der in den vorgenannten Städten und Län¬
dern ist , sondern von jedem Recht nehmen an den Orten und
vor dem Richter , wo er gesessen ist , es wäre denn um eine
Ehe oder um geistliche Sachen . Welcher Pfaff aber
dawider thut , dem soll man in der Stadt oder auf dem Land,
wo er wohnhaft ist , weder zu essen noch zu trinken geben,
ihn weder Haufen noch Hosen , noch sich in Kauf oder Verkauf
"vch sonst in andere Gemeinschaft mit ihm einlassen ; auch
soll derselbe Pfaff in niemands Schirm sein , bis er von den
fremden Gerichten läßt und auch den Schaden abgetragen hat,
den der Angesprochene genommen hat wegen der fremden Ge¬
richte . Wenn ein Laie den andern mit fremden Gerichten,
geistlichen oder weltlichen , auftreibt um weltlicher Sachen willen
und der Angesprochene deshalb zu Schaden kommt , so soll
'hm der Kläger Ersatz leisten ; denn jedermann soll von dem
ändern Recht nehmen vor dem Richter , wo der Angesprochene
gesessen ist , wie die Bundesbricse beweisen . Wenn aber
lemand in den vorgenannten Städten und Ländern sein Vurg-
vder Landrecht aufgibt und hernach einen Angehörigen der¬
selben mit fremden Gerichten , geistlichen oder weltlichen , auf¬treibt , und schädigt , so soll er in diese Städte und Länder
nicht wieder kommen , ehe er dem Angesprochenen gänzlich
allen Schaden ersetzt hat , den er wegen des fremden Gerichts
genommen hat"

64s Tschudi a. a . O . S - 412 fg . Amtlich - Sammlung u . s. w.S . 4y fg. Nach tzvttinger (a . a- O . S . 183) hätten die Eidgenossenin dem Pfaffenbrief auch festgesetzt: „das Bannen der Pfaffen wegenGeldschulden und anderer weltlicher Sachen nicht mehr zu dulden ."
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Dieses Staatsgrundgesetz , „ die Protestation der schwei¬

zerischen Freiheit gegen den Mißbrauch des Ansehens der Cle-
risei , wurde auch von den übrigen eidgenössischen Ständen
angenommen , in dem Stanzer Verkommniß vom I . 1481
bestätigt und bei jedem Bundesschwur vorgelesen und mit-
beschworen

Seit dieser Zeit wurde die Ausschließung der geist¬

lichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Sachen allgemein . Fast
in alle folgenden Verträge , welche die Schweizer unter sich
oder mit Auswärtigen schloffen so wie auch in die Landes-

Lllein diese von ihm an die Spitze gestellte Bestimmung steht weder
in dem Abdruck bei Tschudi noch in dem Exemplar , welches die obige
Sammlung aus dem Luzerner SlaatSarchiv mitgetheilt hat.

65) Simler , von, Regiment der Eidgenossenschaft (Zürich 1645).
S . 184.

66) Dies verordnet schon das Stanzer Verkommniß . Simler
a. a . O.

67) Bund zwischen Zürich , Bern , Solothurn , Zug und den
Reichsstädten am Rhein , in Schwaben und Franken 1385 (Tschudi
a. a. O . S - 515 .) ; Bund zwischen Zürich und dem Herzog Leopold
von Oesterreich 1393 (ebend. 572 .) ; FriedenSvertrag der Eidgenossen
mit Oesterreich 1394 (ebend. 584 . Amtliche Sammlung u. s. w.
S - 59, ) ; BurgrechlSvertrag zwischen Bern und dem Grafen von
Neuenburg 1406 (Leu. Bd . 14. S - 52 .) ; zwischen Bern und Neuen¬
burg von demselben Jahr (ebend. S . 92.) ; Bund zwischen Zürich
und Glarus 1498 (Tschudi a. a . O . S . 645 ) ; ewiger Bund zwischen
Zürich , Luzern , Uri, Schwyz , Unterwalden , Zug , Glarus und Appen-
zell 1411 (ebend . 657 ) ; Friedensvertrag der Eidgenossen mit Oester¬
reich 1412 (ebend . 669 . Lmtl . Samml . u. s. w. S - 63, ) ; Landrechts¬
vertrag zwischen Schwyz und dem Grafen von Toggenburg 1417
(Tschudi . Bd , 2. S . 68 ) ; Bund zwischen Zürich und Bern 1423 ( ebend.
159 ) , LandrechtSvertrag zwischen Schwyz , Glarus und dem Grafen
von SarganS 1437 (ebend. 229) ; zwischen Schwyz , Glarus , und den
Erben von Toggenburg von dem gleichen Jahr (ebend. 249 ) ; zwischen
denselben Orten und dem Freiherr » von Raron 1419 (ebend. 297 .) ;
zwischen denselben Orten und den Toggenburgern vom gleichen Jahr
(ebend . 299 .) ; Bündniß zwischen Bern , Basel und Solothurn 1441
(ebend , 329, ) ; zwischen Zürich und König Friedrich III 1442 ( ebend.
33?.) ; LandrechtSvertrag zwischen Schwyz , Glarus und Utznach 1459
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Gesetzgebungen ging das Verbot des Anrufens der geist¬lichen Gerichte in diesen Sachen über , und die Eidgenossenhielten streng darüber , daß diese Gerichte sich nicht die Ent¬scheidung weltlicher Laienhändel anmaßten . Im Jahre 1498

(ebend . 541 ) ; ewiger Bund zwischen Zürich , Bern , Luzern , Schwyz,Zug , Glarus und Schaffhausen 1454 (ebend. 549 .) ; Burgrechtsver¬trag zwischen Solothurn und dem Grafen von Neuenburg 1458(Leu a. a - O - S . 11 .) ; Landrechtsvertrag zwischen Schwyz , Glarusund dem Grafen von Werdenberg 1458 (TschuLi ll . 588 .) ; Bundzwischen Zürich , Schaffhausen und Stein 1460 (ebend . 506 .) ; Land¬rechtsvertrag zwischen Schwyz , Glarus und dem Abt von St . Gal¬len 1460 (ebend. 703 ); zwischen Schwyz , Glarus und Tvggenburgvon dems. Jahr (ebend . 707 .) ; Burgrechtsvertrag zwischen Freiburgund dem Grafen von Neuenburg 1405 (Leu a. a. O . S . 65 fg.) ;ewiger Bund zwischen Zürich , Bern , Luzern , Uri , Schwyz , Unter-walden , Zug , Glarus , Freiburg , Solothurn und Basel 1501 (Leu.Bd . 2. S . 170.).
68) Im I . 188? nahm Glarus in sein Landrecht folgende zweiSatzungen auf ; „Wenn ein Landmann den andern vor ein fremdesbericht , geistliche« oder weltliches , fordert , so soll er zehn Pfundan das Land büßen und dem Beklagten seinen Schaden ersetzen." —»Die Priester sollen von Niemand Lad - oder Bannbriefe annehmen,uiü an öffentlicher Kanzel , wann die Kirchgenvffen in der KircheÜnd." (Tschudi I. 530 .) — Eine Berner Verordnung vom I . 1405verbietet den Bürgern und Einsaffen das Laden vor geistliche Ge¬richte außer wegen Ehesachen und offenen Wuchers bei Strafe fünf¬jähriger Verbannung aus dem Stadtbezirk und von zehn Pfund.Altes Satzungsbuch S - 53. — Hier verdient auch eine Urkunde vomJahre 1387 erwähnt zu werden , worin der Bischof von Genf , Ade-mar Fabri , der Stadt Genf ihre allen Freiheiten und Rechte bestä¬tigte . Zu diesen Freiheiten (von denen der Bischof selbst sagt : »Lssont coi'lainos coüluinos , psr Issguelles noe tssux eilozens , Lour-govis , Ilsliitans et luror de Isdlts Lite usent , et ja devant sautsccoülumer de user , par l'espace de si long - toins , gu' il n' est mo-moiro stu conlraire .u) gehörte auch , daß kein Bürger ' einen Mitbür¬ger vor ein fremdes Gericht bei Verlust des Bürgerrechts ziehendurfte , auch der Bischof nicht , ausgenommen in geistlichen Dingen.(8pvn , Mstoiro du llenove . 7 . I. p . 70. not . r. Versuch einer poli¬tischen Geschichte von Genf in der Helvetia . Bd . 4. S . 27 fg.) Im

6



schrieben sie dem Bischof von Konstanz , „ keine Ladung , Pro¬

zeß oder Gerichtsbrief von seinem geistlichen Gericht zu ere-

quiren und zu verkünden " Als im folgenden Jahre der

Domcustos Nidhard von Konstanz , welcher Gericht , Twing

und Bann zu Leimbach besaß , die dortigen Einwohner wegen

Zinsen vor das geistliche Gericht lud , schrieb ihm die Tag¬

satzung von Frauenfcld , von diesem Vornehmen abzustehen

und seine Schuldner vor seinen Stab zu fordern . Zugleich

verbot sie dem Leutpriester zu Sulgen , den Citationsbrief

von der Kanzel zu verkünden Dieselbe Tagsatzung er¬

kannte , „ daß sich in Thurgau niemand um weltlicher Sachen

willen in das geistliche Recht verpflichten , und wer dawider

handle , vom Landvogt deshalb bestraft werden solle , je nach

Gestalt und Beschaffenheit der Sache " Als im I . 1513

von Juden einige arme schweizerische Unterthanen wegen

Schulden vor das geistliche Gericht zu Konstanz geladen wur¬

den , untersuchten die Eidgenossen diesen Handel und forderten

ponr Bischof , daß er seinem Gericht befehlen soll , die Pro¬

zedur einzustellen
Wie die Laien , so mußten auch die Geistlichen ihre Civil-

streitigkeiten unter sich oder mit Laien den weltlichen Gerich¬

ten des Landes unterwerfen , in die kein fremdes Recht Ein-

I . 1480 verbot auch der Herzog Philibert von Savvyen aus An¬
suchen der Stände von Waadt aufs strengste , die Unterthanen wegen
Schuldforderungen und anderer weltlichen Sachen vor das geistliche
Gericht zu laden . Zm I . 1512 wurde von den genannten Ständen
dieses Verbot erneuert und zugleich den Geistlichen untersagt , No¬
tariatsacte aufzunehmen , ausgenommen Testamente im Falle der
Noth . Ilucbul , sbrego ile I'Iiisloirv vvelösissUizuv »tu ils Vauch
z>. 88 . 91.

69) Hottinger a . a . O . S . 536.

70) Hottinger a . a . O . S . 729.

7t ) Hottinger a . a . O . S . 537 . Rot . 1.

72) Ebendas . S . 715.
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gang finden konnte So erkannten die Eidgenossen 1498
in einem Streite zwischen den Bürgern von Baden und dem
Abt von Wettingen , daß jene den Abt und seine Angehörigen
vor dem Landvogt und diese die Bürger vor dem Gericht der
Stadt wegen Anforderungen belangen sollen Im I . 1477
entschied der Rath von Luzcrn einen Streit zwischen der
Geistlichkeit und Bürgerschaft von Sursee über das Schirm-
und Ohmgeld , und 1492 einen andern zwischen dem Abt
von St . Urban und der gleichen Stadt über die Immunität
des dortigen St . Urbaner Amtshofes In Luzern wurden

73) vr . Joh . Conrad Kreydemann (Bedenken über den Zustand
der Reichsritterschaft vvm I . 1644 . in Mvser ' S kleinen Schriften
zur Erläuterung des Staats - und Völkerrechts . Bd . 11. S . 304 fg.)
erzählt : „ Als ich vor vielen Jahren , dem wol Edlen gestrengen
Johann Friederich Thumben in Dürgaw bedient gewesen , und jchlwas
bey dem Landt -Amman , Landtweibel und Landschreiber , zu negociren
gehabt , zu Frauenfeldt , habe ich nach gehabter 4u <llc„L, » oloa»
volons , müesen eine stattliche Gastung hallen , under der Gastung
hat es allerhandt viscur « geben , undt endtlich der Landtschreiber
mir erzehlet , uf ein Zeit , seyen die Landt - Amblleuth beisamen
gewesen , im Gericht , da sey ein Parthey kommen , mit einem voctor
und 4ävoesten von Cvstanz , der hab eine Klag und Vortrag ge¬
than , eine Crbschafft betreffendt , und habe allcgirt , vsrtholum , Lal-
stum (zwei berühmte Glossatoren des römischen Rechts ) , und mehr
andere voctores , da seye der Landt - Ammann dem voctor in die
Redt gefallen , und gesagt , hört ihr voctor , wir Aydtgenoffen fragen
nicht nach dein vartüclc und Italäelv , und andern voctorn , wir
haben sonderbare Landtbräuch und Recht:  nauß mit euch
voctor ! nauß mit eüch ! und hab der gute voctor müssen abtretten,
und sie Amptleüth sich einer Urthel verglichen , den voctor eingefor¬
dert und ein Urthel geben , wider Lartkole und vatäolo , und wider
den voctor von Constanz ."

74) Absch. Luzern vulär . 1488 . Zürich Lcbsst . 1489 . Brunnen
Sept . s . c. Hottinger a. a. O . S . 520.

75) Balthasar , historische , topographische und ökonomische Merk¬
würdigkeiten des Kantons Luzern . T.H. 1. S . 57.

78) „Am Mittwoch Post 4nton . stund der Abt von St . Urban
und die Abgeordneten der Stadt Sursee vor dem Rathe zu Luzern

6 »
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die Geistlichen bei ihrer Anstellung ausdrücklich verpflichtet,
in ihren Streitigkeiten mit ihren Parochicmeii vor dein Rathe
Recht zu nehmen Umsonst beschwerte sich der Bischof

im Recht . ES ward erkannt : die Verkommnuß 1312 , niorndes nach
6sibae . (bei Balthasar a. a . O . Th . 3. S . 21V. Not . **) , soll by
Kreisten blieben , und soll keiner , so in des vbgenanten ApptS ze
Sursee sitzt, und des Hnses behütet , nit schuldig , noch »flicht syn,
Stür ze geben , oder Wacht , noch Dienst ze tunde , er sye Bürger,
oder nit . Doch öb ein richer Bürger uß Gefärden darin ziechen,
oder ein Appt einen Richen mit Gefärden darin setzen wölt , damit
und Er der Stür ledig war , das soll dann an Mm Herren stau,
ob das sein soll , oder nit . Es soll euch ein Jeder , so ze dem Hoff
sitzet, Holtz, Wun und Weid mit denen von Sursee nießen , als
Jr einer , wie von Alter harkommen ist." Aus dem Luzerner Raths¬
buch bei Balthasar a. a . O . S . 2lv ff.

77) „ 142V Hand unsre Herren Rätt , nüw und alt , Hn . Johann-
sen Wanner gelichen die Kilchen und Pfrund (zu Buckrein ) , durch
Gotts und um Singen und um Lesens willen , mit den Gedingen,
daß er versprochen hett , ob die Kilchen von Jemant angesprochen
wurde , von wem das beschehe, oder wie Si deS ze Kosten oder
Schaden koment , Laß er Si denn gegen Mennigklichen vertretten
sol , und vor Schaden wisen : weren och , baß er mit deheinem
siner Untertanen Stoß gewunne , einen oder me der
Stößen , sol er für min Herren kommen zem Reckten,
und darumb kein ander frömbd noch geistlich Recht nem-
men, noch  suchen , und noch Si darumb bekümbern in
dehein  Wise . " So lautete damals gemeiniglich der Inhalt der
Belehnungs - und auch Revers - oder Angelobungsbriefe , die der
neu erwählte Pfarrer dem Rath . als Cvllator zur Hand stellen
mußte . Balthasar a. a . O . Th . 2. S . 133.

Die Republik Luzern ertheilte im I . 1413 der Johannitercom-
thurei zu Hohenrein den Bürgerschirm , um dessen Erneuerung sich
jeder neu angehende Comihur bewerben sollte . In dem Hauxtbrief
kommt unter andern ! auch Folgendes vor : „ Beschehe onch , daß die
Cvmmenthur , oder Jeman , so zu dem Huß ze Honreyn gehört,
Stöße , Mißhellung oder Kümberniffe gcwunnent mit denen , so den
obgenannten von Lutzern zngehörtend , es were von Zinsen , Gelt¬
schuld, Frevel , oder von ander Sack wegen , die wir nit verkiesen,
noch verklagen möchten , oder en wöllen , darumb sollen wir das
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von Konstanz mehr als einmal bei den Eidgenossen , daß die
Geistlichen vor weltliche Gerichte gezogen würden ; umsonst
verbot er diesen , vor denselben zu erscheinen.

In allen ihren persönlichen Angelegenheiten wurden die
Geistlichen den Landesgesetzen unterworfen und gleich den
übrigen Bürgern behandelt . Daher unterlagen sie auch , wenn
sie insolvent wurden , dem Geldstag ( Concurs ) und dasin andern Ländern dem Clerus zugestandene Vorrecht der
Rechtswohlthat der Competenz ^ wurde unseres Wissens inder Eidgenossenschaft nicht anerkannt . Eben so übte die bür¬
gerliche Obrigkeit das Recht , verschwenderische Geistliche zu
bevogten , und das Obsignations - ( Bersieglungs -) recht über
die Verlassenschast der Clerikcr aus Daß dieses Recht
seit alter Zeit vom Rath von Zürich ausgeübt wurde , sieht
man aus dem sogenannten Waldmannischen Concordat und

echt suchen und nemen von den vbgeschribnen von Lnhern in>sem Rat , und wie es daseldS gesprochen und verricht wird, dabyWUen wir bliben, also daß ich, noch nun Nachkommen, dehcin anderGericht, weder geisclichs, noch weltlichs, nit suchen noch tribensollen m dehein Wise." Balthasar a. a. O- S - 118 fg.
Hvttinger a. a. O. S . 513.

79) Im I . 14!>0 ist in Schuldsachen des Priesters zu Molennach weltlichen Rechten prvredirt worden. Absch. Luzern auf 8. 6rue.(Balthasar , 6s Ilclvct. )ur. circa sscrs . 2. Ausg. S . 51. Not . 54.) Im8. 1511 erschien der Pfarrer Jvst Müller in Iberg in seiner AuffallS-(Concurs-) suche vor dem Siebenergericht in Schwyz. (Meyer vonGnonau , der Kanton Schwyz hist., geograph., statistisch geschildert.S . 223.) In Beziehung auf Luzern s. „Verzeichniß der Rechte,welche die Republik Luzern vor und nach dem Concilio von Trientbis heut zu Tage vertheidigt hat. Gezogen a»s dem Beschluß einerwegen dem 1148 obgeschwebten Beeidigungshandel , von Tranz UrSBalthasar verfaßten Schrift, " in der tzelvetia Bd. 1. S - 214.80>Ueber das deuvlicium eouiyotentiaLs. Eichhorn, Kirchenrecht.Bd. 1. S .. 537 ff.
81) balthasar a. a. O. S . 5st fq.
82) Der Bürgermeister Waldmaiin ließ bei Anlaß der Erneue¬rung des Bundes der Eidgenossen mit dem römischen Stuhl im
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einem andern Schreiben der Züricher an den römischen Stuhlb ' ) ,

wo es als eine alte Uebung bezeichnet wird.
Wenn die Eidgenossen dem geistlichen Gericht die Ent¬

scheidung geistlicher Sachen überließen , so anerkannten sie kei¬

neswegs den weiten Begriff , den das kanonische Recht damit
verbindet . So weist dasselbe unter der Categorie der euusso

ecolenigsliE auch die Streitigkeiten über die Zehnten vor

das geistliche Gericht ; allein in der Eidgenossenschaft unter¬
warf man dieselben der Cognition des weltlichen Richters " ) .

In den beiden angeführten züricherischen Urkunden aus dem

15 . Jahrhundert wird es als eine alte Uebung bezeichnet,

daß in Streitigkeiten der kirchlichen Cvrporationen und Geist¬

lichen unter sich oder mit Laien über Zehnten und andere

Z. 1485 von Jnnocens VIII. dem Rathe von Zürich sehr ausgedehnte
Rechte in kirchlichen Dingen bestätigen . Füßli , 2 »h- Waldmann
Ritter , Bürgermeister der Stadt Zürich S - 00 fg. Ausführlicher als
hier findet sich das sogen . Waldmannische Concordat bei Hottinger
a. a. O . S - 50!) ff. Die betreffende Stelle steht hier S . 510.

83 ) Zn diesem Schreiben legt der Rath von Zürich dem Papst
seine alten Befugnisse in kirchlichen Dingen vor und ersucht ihn,
diese «neOiim conlii-maro , imo >Ie n»vo slsluer «, orüinnro , äcceroero .«
Dieses Schreiben zvwohl als die Worte der päpstlichen Bestätigung
stehen ohne Datum bei Itolljnxsr , bist . ecvles . di. 1'. ? . VIll . p.
1400 sgq. In dem sehr unzuverläßigen Versuch einer pragmat . Gesch.
u. s. w. S . 27 wird das Jakr 1100 angegeben , was jedenfalls un¬
richtig ist. Die betreffende Stelle steht bei Hottinger z>. 1402.

84) Franz Urs Baltkasar sagt : „Von der Zeit des Pfaffen-
briefeS an find die Geistlichen in Schuldansprachen vor Gericht er¬
schienen, gestellt , bestraft , ja gar eingetbürmt worden . Und diewei-
len gar nichts, als was pur Geistlich, oder Ehesachen waren , ausge¬
nommen worden , so ist mit Wahrheitsgrund zu mutbiuaßen , daß von
dieser Epoche an die Uebung gangbar geworden , über Zehnten , Bo¬
denzins , Ehrschäy und andere geistliche Einkünfte , als Territorial-
sachen, zu richten und zu sprechen, da dann derlei Urtheil fernerweit
zu ziehen » immer zulässig erachtet worden . Helvetia a. a. O . S.
422 . S . auch Verzeichnis der Rechte u. s. w. Helvetia a. a. O.
S . S15.
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kirchliche Einkünfte die Civilbehörde erkennt «») . Ferner als
der Bischof von Constanz sich auf der Tagsatzung von Baden
1484 unter anderm darüber beschwerte , daß an etlichen Or¬
ten die Anrufung des geistlichen Gerichts in Zins - und Zehnt¬
streitigkeiten Verboten werde , antworteten ihm die Eidgenossen:
„Ehedem und eine lange Zeit sei es in der Eidgenossenschaft
üblich gewesen , daß man um Zins und Zehnten an den Or¬
ten , wo sie liegen , richte " 2b) . Bei einem spätern Conflikt
mit dem Bischof über die Grenzen der weltlichen und geist¬
lichen Jurisdiktion , faßte die Tagsatzung von Zürich 1498
folgenden Beschluß : Der Bischof , das Domkapitel und andere
Gotteshäuser und Geistliche mögen ihre gichtigen ( anerkann¬
ten ) Zehnten und Zinse mit dem geistlichen Gericht einfor¬
dern ; wenn aber Streit darüber entstehe , so soll die Sache
von dem zuständigen weltlichen Richter entschieden werden 2^) .
Eben so hatten die Eidgenossen vier Jahre früher in einem
Streit zwischen der Stadt Baden und dem Kloster Wettingen
wegen Einziehung von Zins und Zehnten entschieden 2»)

65) In dem sogen. Waldmannischen Coneordat bei Hottinger
a. a. O- S - 5t1 und in dem Schreiben der Züricher an den Papstbei Hottinger I. o. p. lltÜ3 sg. Hier heißt es: 8i inlor lilnnssteris,
Ovtlegistss sut stiss klcclesiss vet personus spirituules , vet Lcelesiss,
vet etium in Lterieos er tsioos super Zecimis , censibus , reüitibus , et
prevenlibus ipsis , in vppiüo , «iistrietu , et üominio pruekutis prove-
nientilius , guuestivnis inuteri » sut tis exeriretur , ^uue jure äsuisiono
inüigerent . guoü tules spiritusles er bleelesisstieue personue , se imms-
üiute caruin nulle suüiee , nisi lUs^istro Oivium et Oonsulikus prsekutis,
rstione et unctoritete preeüictorum , in stubs toeure , »ttrsbere , nur
convenire ciebesnt : ?tisi per eos s <l slium suüicem remissi kuerint:
?roul sntiquitus introiluetum et usitstum est .r In Beziehung aufLuzern s. Verzeichniß der Rechte u. s. w. Helvetia a. a. O. S . 2lS.

86) Absch. Baden Mvnt . vor Auffahrt. Hottinger a. a. O. S.
5V6 fg. Balthasar a. a. O- S . 27.

87) Absch. Zürich Mont. nach Nicol. Hottinger a. a. O.S . 53,i fg.
88) Absch. Zürich nach last . 1494 ebend. S . 520.
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Bis zum 16 . Jahrhundert hat sich in der Schweiz allmählig
durch die Praxis die Competenz der weltlichen Gerichtsbarkeit
in den meisten sogen , gemischt -geistlichen Rechtssachen ( causss
occlcsiristicao mixlse ) geltend gemacht , wohin namentlich die
Streitigkeiten über die Kirchengüter gehören Unbestritten
war die Zuständigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit nur in
rein geistlichen Sachen ( oausse mers oecl68ii,8ll (.ue) , wie in
den Ehesachen . Nach dem kanonischen Recht berechtigt die
Competen ; in Ansehung einer geistlichen Rechtssache als Haupt¬
sache den geistlichen Richter , auch über die Jncidentpunkte zu
erkennen , wiewohl diese bürgerliche Sachen betreffen , daher
insbesondere bei Ehesachen , über die Folgen des Erkenntniffes
für die Gütervcrhältnisse der Ehelente Dieser Grundsatz
war aber in der Schweiz nicht durchgehends anerkannt . Ge¬
meiniglich war bei Ehesachen das geistliche Gericht auf das
Urtheil über das Band der Ehe beschränkt , während über die
bürgerlichen Folgen des Urtheils des geistlichen Gerichts der

89) Zm I - 1484 beschwerte sich der Bischof von Konstanz , daß
Streitigkeiten über Kirchengüter und andere geistliche Sachen von
dem weltlichen Richter entschieden würden . Hottinger a. a. O . S.
513 . — Hier mögen zwei Erkenntnisse des Raths von Luzern eine
Stelle finden : „ 1421. b' eri .i . V. soll . — Von Herrn Peter Lüt-
priesters wegen ze Sempach , was in Stock kunt, da soll 3 »> der dritt
Pfennig werden , was aber uswendig »alt , und an das Oottzhuß gen
wird , uSwcndig der Kilchen , damit sol Er nütze schaffen han : das
sol man verbriefen ." — „ 1485. Montag am Abend Oonv 8. ? i>uli.
— Da unter etlichen ze Sempach verbrunnenen Hüsern ouch eines
des Lütpriesters gsyn , und die Herrn im Hoff (Chorherren von Lu-
zern) als die rechte Kilchherrn , solches ze Kilchbül , als der rechten
Lütkilchen, buwen wollen , die von Sempach aber solches in der Statt
haben wollen tc. erkant : die Herrn im Hof mögen es buwen wo
Sy wollen , doch soll ein Lütpriester , und sin Helfer , die Messen,
8i>Ivo Itexina und ander Gottesdienst , so bishar in der Kirchen je
Sempach gehalten werden , one Abgang ouch darinnen halten ." All¬
dem Luzerner Rathsbuch bei Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kan¬
tons Luzern . Th . 3. S . 1V5 fg.

90) Lsp . 3. X. üv (lonalionilttis intvr virum vt uxorom (IV. 20 .)



weltliche Richter erkannte Ein merkwürdiges Beispiel
liefert die Geschichte Unterwaldens im I . 1470 . Nämlich
in einer Ehcstreitigkeit wandte sich der eine Theil außer Lands
an eine fremde Gerichtsbarkeit , nach Rom , von wo ein Macht¬
spruch erging , dessen Vollziehung unter Androhung des Kir¬
chenbanns geboten wurde . Dieses nur einseitig nachgesuchte
und allen geistlichen und weltlichen Rechten zuwiderlaufende
Erkenntniß erregte viele Besorgnisse wegen fremder Einmi¬
schung und Anmaßung und überhaupt mannigfachen Unfrieden
und Unruhe im ganzen Lande . Die beiden Landeshäupter
nahmen deßhalb gemeinsame Rücksprache mit mehreren eidge¬
nössischen Ständen und versammelten dann , in Gegenwart der
Abgeordneten derselben eine allgemeine Landsgemeinde beider
Thalschaften von Nid - und Obwalden zu Wiserlon auf dem
Sand am Montag vor St . Gallustag 1470 . Hier wurde
beschlossen : der in Rom ausgewirkte Kirchenbann soll „ hin
und abgethan " werden , ohne Kosten noch Schaden der Land¬
leute ; der Ehestreit selbst gehöre in geistlicher Hinsicht vor
die erste Instanz , den Bischof von Konstanz , in weltlicher
Hinsicht aber belange er die gewöhnlichen Gerichte . Zur Ver¬
hütung einer künftigen fremden Einmischung von geistlicher
oder weltlicher Seite her , wurde das alte Verbot des Anru¬
fens fremder Gerichte erneuert

Si ) In einigen Orten wurde von dem klagenden Ehegatten
eine Sicherheit von zehn Pfunden gefordert , die er verlor , wennfeine Klage unbegründet befunden wurde , (Hvttinger a. a . O . S.
506 .) In Zürich mußte der unterliegende Kläger nach altem Her¬
kommen der Stadt fünf rheinische Gulden zur Buße geben. Sogen.
Waldniannisches Concvrdat bei Hvttinger a . a . O - S Sl2 . Schrei¬
ben der Züricher an den Papst bei Hvttinger I. - - l>- " 06 sg.

92) „Kein Landmann soll den andern nit bekümmern , noch mit
keinem frbmbden Gericht fürnemen , weder mit geistlichen noch welt¬
lichen , noch auch in Ackt und Bann thuon noch schaffen gethuon
werde » in kein wäg , und um kein Gudt , das in unserem Land ge-
lägen oder hinter un « ist, noch anders umb kein Sach überall , mit



Diese Beschränkung der geistlichen Gerichtsbarkeit suchte

der Bischof von Konstanz vergebens durch einen von den
Kanzeln alljährlich öfters zu verkündenden Synodalschluß von«
I . 1492 zu hindern , worin er , in Betracht , daß es Laien
nicht gezieme , sich in kirchliche Verhältnisse ( no ^ olia ecelesi »-
slies ) zu mischen , allen Geistlichen seiner Diöcese verbot , vor
weltlichen Gerichten zu erscheinen bei Verlust ihrer Ncchts-
händel , auch wenn solche unerlaubte Gerichte zu ihren Gun¬
sten sprechen würden , und alle Laien , welche Geistliche gegen
die heiligen Canonen vor weltliche Gerichte ziehen , mit den
kanonischen Strafen bedrohte Eben so vergeblich verbot
er 1497 den Laien , sich in die Gerichtsbarkeit in Ehesachen
einzumischen Diese Einmischung mochte um so häusiger
vorgekommen sein , als die bischöfliche Gerichtsbarkeit in die¬
sen Sachen so schändlich verwaltet wurde , daß darüber allge¬
mein geklagt wurde Als der Bischof später 1516 ein

neues Mandat ausgehen ließ , daß kein Geistlicher seines Bis-
thums sich dem weltlichen Gericht unterwerfen soll, selbst nicht
in weltlichen Sachen , schrieben ihm die Eidgenossen , er soll
dieses gemeiner Eidgenossenschaft „ ganz unerträgliches " Man¬
dat abstellen

Zugleich mit der Gerichtsbarkeit der geistlichen Gerichte
in streitigen Rechtssachen suchten die Eidgenossen die geistliche
Strafjurisdiction zu beschränken , wogegen sich der Clerus am

vorbhan , denn allein um Ehesachen und offen Wucher ." Buffnger,
die Geschichte des Volks von Unterwalden ob und nid dem Wald
Bd . 1. S . 384 ff.

93) Nur in LehnSsachen gestattete der Bischof den Laien eine
Gerichtsbarkeit über die Geistlichen.

94) Hottinger I. v. >>. t41 (1 sg.
95) Hottinger a. a . O . S . 782 . Not . I>.
96) S Hemmei-Im, sä mslrimonin . Hottinger a. a. O . S . 782

fg. Daher entstand da « Sprichwort ! „ Konstanz wäre so nahe der
Hölle gelegen , daß man an der Schreibergaffe mit einem Kappen-
zipfel bis an die Hölle graben möchte."

97) Abschied Freiburg L8. Oktob . Hottinger Th . 8. S . 11-
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meisten sträubte ; denn keines seiner Standesrechte war ihm

so theuer als der privilegirte Gerichtsstand in Criminalsachen,

der ihn nicht bloß von der weltlichen Gerichtsbarkeit , sondern

zugleich von der Anwendung der bürgerlichen Strafgesetze eri-

mirte . Von aller weltlichen Strafe frei und von der Straf --

gewalt ihrer Obern nicht viel befürchtend , begingen daher die

Geistlichen die gröbsten Ausschweifungen und Verbrechen.

Nach manchem Kampfe mit ihrer Stadtgeistlichkeit errang

die Bürgerschaft von Zürich im I . 1304 in einem auch vom

Bischof von Konstanz bestätigten Vertrag mit derselben so

viel , daß die Bestimmungen ihres „ Richtebriefs " auch auf

sie ausgedehnt wurden . Wenn daher Frevel an einem Pfaffen

oder von einem Pfaffen ausgeübt wurden , so erlitt der Schuldige

in beiden Fällen die nämliche Strafe , nur mußte der Bürger vor

seinem Rath , der Pfaffe vor seinen „ Pfaffenrichtern, " drei Chor¬

herren " "0 , verklagt werden . Die halbe Buße des Laien

gehörte der Stadt , die halbe Buße des Pfaffen der betreffen¬

den Propstei oder Abtei , die andere Hälfte in beiden Fällen

dem Spital . Reichten die Erecutionsmittel der drei Pfaffen¬

richter , des Kapitels und des Bischofs nicht aus , um einen

Pfaffen zur Strafe zu ziehen , so sollte der Rath um seine

Hülfe angegangen werden " i) . Zuweilen aber nahm sich der

98) Eine Bestätigungsurkunde von Bischof Nicolaus vom I.
1339 steht bei Hottinger I. o. p . 1398

99) Eine vermuthlich in der zweiten Hälfte der 13. Jahrhun¬
derts entstandene Sammlung von städtischen Gewohnheiten und
Willkühren . Bei der zweiten Recension des Richtebriefs im 1 . 1304
wurde obiger Vertrag demselben als sechstes Buch angehängt.
Bluntschli a. a. O . S . 234 ff.

100) Zwei waren von der Abtei und einer von der Propstei.
Die Pfaffenrichter wurden jedes Jahr vor Mai von der Aebtissin und
den sämmtlichen anwesenden Chorherrn der beiden Münster je auf
ein Jahr gewählt.

101) Bluntschli a . a. O - S . 177. Noch im I . 1407 werden
die drei Pfaffenrichter als geltendes Institut angeführt . Ebendas.
S . 388.
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Rath die Freiheit heraus , auch die von Pfaffen begangenen

Frevel und Vergehen selbst zu strafen . So zog er 1370 die
von dem Propst Brun an dem Schultheißen von Luzern ver¬

übte Gewaltthat vor sein Gericht , und da er sich demselben

nicht unterwerfen wollte , verbannte er ihn aus der Stadt ' "2) .

Drei Jahre darauf ( 1373 ) verwies der Rath , aufgebracht

durch die Begünstigung , welche die Aebtissin des Fraumünsters
dem Propst Brun angedeihen ließ , dieselbe auf zehn Jahre

aus der Stadt und bedrohte sie , wenn sie dem Verbote zu¬

wider sich in die Stadt oder den Umkreis einer Meile begebe,

mit einer Buße von 10 Pfund für jede Uebertr etung , und

habe sie die Buße dreimal verschuldet , so „ mögen sie die

Räthe und Bürger an ihrem Leib und an ihrem Gut strafen

nach ihrem Erkenntniß " obgleich die Aebtissin nach der

Verfassung des Reichs nur den kaiserlichen Gerichten unter¬

worfen war . Eine Klosterfrau , die einen Kirchendiebstahl

begangen hatte , ließ er ertränken , worüber die Stadt Zürich

sogar in den Bann kam Die Frevel dagegen , welche

von Pfaffen außerhalb des Stadtgebiets gegen einander oder

gegen Laien oder von diesen gegen jene verübt wurden und
das „ Malcfiz " nicht berührten , büßte der Rath selbst nach

einer alten Uebung mit Geld . Eben so verhängte er seit

alter Zeit über die Pfaffen , welche in der Chorherrnstube in
der Propstci oder Chorherrnhäusern frevelten oder Unfug trie¬
ben , arbiträre Strafen . Der Bürgermeister Waldmann wirkte

von dem Papst Jnnocenö VIII . 1485 die Bestätigung dieser

Gerechtsame und außerdem noch die Befugniß aus , die Chor¬

herren , Kapläne , Priester , ihre Schüler , Jungfrauen und

Knechte , welche die Satzungen und Ordnungen der Stadt in

oder außer derselben übertreten , gleich den Laien mit den dar¬

auf gesetzten Geldstrafen zu belegen : „ denn gar viele Pfaffen,"

t»2) G. oben Not. 63.
tv3) Bluntschli a. a. O- S . 372.
104) Hvttinger a>a. O. Th. 4 in der Zugabe S . 127.
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heißt es in der Urkunde , „ halten sich unwesentlicher und muth-
williger , es sei Tags oder Nachts , denn die Laien , und trö¬
sten sich, daß wir sie nicht zu strafen haben , was dann gar
vielen Unwillen macht in unserer bidcrben Gemeinde " ; ferner
die grober Vergehen schuldigen Geistlichen zu verhaften , drei
Tage gefangen zu setzen und dem Bischof zur Bestrafung zu
übergeben ; endlich über die Pfaffen , welche weltliche Kleider
anziehen , die Platte ( Tonsur ) überwachsen lassen und anders
gefunden werden , als ihrem Stande geziemt , auch ihre For¬
maten ( Wcihungsatteste ) nicht bei sich führen und etwas be¬
gehen , es sei was es wolle , „ peinlich oder bürgerlich " zu
richten , wie über Laien ^ ) . Diese Befugnisse ließ sich der
Rath von dem päpstlichen Stuhle wiederholt bestätigen ' " ) ,
und im Jahre 1506 erlangte er durch einen Vertrag mit dem
Bischof von Konstanz in Beziehung auf die Pfaffen außer¬
halb des Stadtgebiets die volle Criminaljurisdiction . Ueber
alle von Pfaffen gegen Laien oder umgekehrt von diesen gegen
jene verübten Frevel und Vergehen soll der Rath selber rich¬
ten . Und wenn auch nicht geklagt wird , ist er dennoch befugt,
das Vergehen von Amtswegen zu ahnden . Im letzten Fall
aber soll „ nach der That und nicht nach dem Anlaß, " also
ohne Rücksicht auf die subjektive Veranlassung , sondern ledig¬
lich nach der äußern objectiven Erscheinung des Vergehens,
gerichtet werden . Die den Pfaffen auferlegte Buße fällt dann
dem Bischof zu, die der Laien der Stadt Zürich . Nur über
todcswürdige Verbrechen der Priester hat der Bischof , über
die der Laien der Rath zu richten " " ) . Dieser Vertrag
wurde dem Bischof beim Beginn der Reformation 1524 auf¬
gekündigt ' " b) .

105) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a. a. O.
Th. 2. S - 511 fg.

106) Im oben erwähnten Schreiben deS Raths von Zürich an
den Papst bei Hottinger p. 1403, 1405 sg.

107) Bluntschlia. a. O. S . 386.
1W) Ebenda,'.



Auch in der übrigen Eidgenossenschaft zog die weltliche

Obrigkeit schon frühzeitig die Geistlichen wegen geringerer

bürgerlicher Vergehen vor Gericht E ) . Unter den Klage-

punkten , welche die schweizerische Priesterschaft in einer im

I . 1453 gehaltenen Synode dem Bischof von Konstanz vor¬

legte , war auch folgender : „ Es haben etliche weltliche Stände

die Freiheit erlangt , Geistliche zu strafen . Das soll wiederum

aufgehoben und die Buße verboten werden ." Hierauf wurde

geantwortet : „ Es sei billig , daß den Laien nicht gar allein

eine solche Gewalt gegeben werde , sondern wenn es zum Fall

kommt , sollen der Pfarrer und der Bürgermeister mit einan¬

der den Prozeß vollführen ." Wer diese Antwort ertheilte,

gibt die Quelle , woraus wir diese Thatsache schöpften , nicht

näher an So viel ist indessen gewiß , daß solche ge-

gemischte Gerichte , wie sie in Frankreich eingerichtet wur¬

den l" der Schweiz nirgends aufkamen . Die bürger¬

liche Obrigkeit bestrafte hier nach wie vor allein die Geist¬

lichen und machte ihr Strafrecht so ausschließend geltend,

daß , als der Bischof von Ehur einen Priester seiner Diöces

wegen eines begangenen Frevels zur Strafe ziehen wollte , die

Eidgenossen ihm 1494 schrieben : „ daß sie in ihren Landen

109) So wurde von, Rath von Luzern 1464 der Pfarrer Heim»
von Kriens wegen Messerzuckung gegen den Priester Burckart um
fünf Pfund gebüßt . (Auch etwa - über die Kirchengüter u. s. w.
S . 21). Solothurn bestrafte in der zweiten Hälfte des tüten Jahr.
Hunderts einen Chorherr » zu Schvnenwerd , welcher seine „Kellerin
in seinem Hus an der Kilbe von Grezenbach geschlagen" ; Propst
und Capitel baten für ihn . Glutz -Blozheim , Gesch. der Eidgenossen.
S S0L Not . 202.

110) Balthasar a. a . O . S . 41 . Obgleich der Verfasser des
Versuchs der pragmat - Gesch. (S . II .) obige Thatsache aus der¬
selben Quelle genommen hat , so macht er sich doch kein Bedenken
daraus , jene Antwort geradezu als einen Abschied der Eidgenossen
zu bezeichnen, und bezieht eben so willkührlich da « Ganze auf Zürich.
Von solchen Leichtfertigkeiten wimmelt seine Schrift.

111) Van Lspeii, ju» ecclssisst. k. III. t. 3. o, 2.
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die Priester wegen mit Worten oder Werken verübter Frevel,

nach ihrem gewöhnlichen alten Gebrauch,  gleich den

Weltlichen zu strafen pflegen , und daß daher sogleich ihnen

dieser Handel überlassen werden soll " n ?) . Eben so hat man

später 1511 einen Priester , der einer Ehefrau „ ehrenrüherisch

zugeredet, " dem Bischof von Konstanz nicht übergeben wollen,

sondern ihn durch den weltlichen Richter abstrafen lassen " ^) .

Dagegen überließ man der Cognition des Bischofs in der

Regel die schweren Vergehen der Geistlichen , mit Ausnahme

der Staatsverbrechen . Diese bestrafte die weltliche Obrigkeit
selbst . So wurden schon im Jahre 1242 zu Zofingen neun

Dominikanermönche wegen Verrätherei erhängt ' " ) . Im

I . 1382 wurde in Solothurn ein Chorherr , Hans vom

Stein , wegen desselben Verbrechens , nach ersolgter Degrada¬

tion , geviertheilt und dem Collegiatstift ( wegen Einverständ¬

nisses ) der große Zehnte zu Selzach genommen und dem

Spital gegeben >^ ) . I . 1406 wurde zu Neuenburg ein

Chorherr wegen Fälschung und Aufreizung der Bürger zum

Ungehorsam gegen den Grafen ertränkt " °) . Hie und da

trafen wohl auch die Regierungen in Verträgen mit ihrer

Geistlichkeit Bestimmungen über die Bestrafung gewisser Ver¬

brechen . So enthält das Verkommniß der Stadt Bern mit

dem Collegiatstift St . Vincens vom 1 . 1485 die Bestimmung:

Wenn ein Stiftsherr einen Todschlag begeht , so soll er lei¬

den , was andere Bürger , und dazu seine Pfründe auf immer

112) Absch. Luzern nach Ostern. Balthasar a. a. O. Hottinger
a. a. O. S . 532.

113) Abschied Zug Barthol . Auch etwas über die Kirchengüter
u. s. w. S . 23.

114) Hottinger a. a- O. S . 42. Wirz, helvet. Kirchengeschichte.
Th. 2. S . 137 fg.

115) Haffner a. a. O. S . 138 ff. Wir , a. a. O. S . 288 fg.
116) Haffner a. a. O. S . 142.



verlieren Wenn die weltliche Obrigkeit die Geistlichen,
die sich schwerer Delikte schuldig machten , nicht selbst bestrafte,
so verhaftete sie wenigstens in solchen Fällen dieselben zum
Zwecke der Auslieferung an das bischöfliche Forum . Im I.
1388 hatte der päpstliche Legat Philipp von Alenyon, der
sich einige Zeit in Luzern aufhielt , dieser Stadt auf ihr An«
suchen das Privilegium ertheilt , daß der Dechant oder Leut-
priester „ übelthätige Mönche und Pfaffen sahen und handha¬
ben " sollte , wenn ihn die Obrigkeit dazu ermähnte
Später aber nahm sich die letztere die Freiheit heraus , geist¬
liche Verbrecher selbst festzunehmen und an den Bischof abzu¬
liefern . Fast hundert Jahre nachher 1497 glaubte der Papst
Sirius IV . dem Rathe von Luzern dadurch eine Gunst zu
erweisen , daß er in einer Bulle den Pröpsten von Luzern und
Beromünster die Gewalt ertheilte , sehlbare und lasterhafte
Geistliche , wenn der Rath die Anzeige gemacht habe , zu bestrafen

II7 ) Tillier , Geschichte des eidgenössischen Freistaats Bern.
TH. 2. S 523 . Hier verdient auch folgende « Erkenntniß des Raths
von Luzern vom I . 1425 angeführt zu werden : „Wir haben uns ge
einbart mit dem Commentur ze Honrein , Hr . Niclau « Schaler , von
Frevenheit wegen , so im Huß ze Honrein innrent der Ringmur be-
schehent : also wenn , und so dick sin Hußgesindt ze Honrein , es sient
die Herren , oder sin Dienst aneinander oder miteinander frevelent,
UNib söllich Frevel mag er da die mit den Einen gütlich übertragen
und berichten , daß sie von einander n>t klagent , so wellen wir , noch
unser Vogt , um so vil Frevel nit richten und Im die schenken. —
Was aber die Einen ußwendig dem Huß frevelent , si miteinander,
oder si mit andern Luken , oder ander mit inen , darumb soll un¬
ser Bogt richten. — Wer aber , daß Jemant an sinen Herrn , oder
an sin Gesindt freveletent innrent der Ringmur , darumb soll unser
Vogt richten. Was aber Todschlagen im Huß beschehent , darumb
sollen Wir richten und unser Vogt " Balthasar , Merkwürdigkeiten
des Lantons Luzern . Th . 2. S . 179 fg.

116) Dieselbe Freiheit haben auch die Bischöfe Heinrich, Albert
und Otto von Konstanz den Luzernern ertheilt . Helvetia . B - 7. S.
426 in der Note.
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und nach Umständen ihrer Pfründen zu entsetzen . Dem Rath
aber gefiel die päpstliche Bulle so wenig , daß er beschloß, daß
dieselbe abgethan werden und der Propst Brunnenstein , der sie
von Rom mitgebracht hatte , dort ihre Ausstreichung aus dem
Register bewirken und ihm ( dem Rath ) von dort ein Certi-
ficat darüber bringen soll " ") . Bedeutender dagegen war
die Concession , welche um diese Zeit der päpstliche Legat Gen-
tilis de Spoleto den Eidgenossen machte . Um diese nämlich
desto eher zu vermögen , mit dem römischen Stuhl ein Bünd-
niß zu schließen , bewilligte er ihnen , „ die Verbrechen der
Geistlichen zu bestrafen und den eines Diebstahls schuldigen
Priester , wie einen Laien , an den Galgen zu hängen , so wie
auch sie gefangen zu nehmen und einzukerkern " ^ ") . Dieses
Jndult scheint jedoch von eingeschränkter Dauer gewesen zu
sein . Denn schon nach zehn Jahren ( 1489 ) ordneten die

lld ) „Die Bull von der Straf der Priester " heißt es im
Rathsbuch , „ die gesellt uns ganz mit , wellen , das die ganze abgetan
und unser Herr Probst verschaffe, daß dieselb Bull zu Rom uß dem
Register und abgetan werd , und daS Er uns ein Brief von Rom
bring , das die Bull us dem Register getan stg, es wär Sache , daß
dieselb Bull möcht geändert werden , also das Nieman in den Sträf
gesündert , noch hindan gesetzt würd u. s, w.z ob geschöch, das ein
Priester , von seines Mißhandels wegen^ seiner Pfrund entsetzt würd,
das dann der Pröbsten einer die Pfrund einem andern leihen mö¬
gen , dock einem Priester , so wir dargeben und «rwehlen würden ."
Helvetia a. a. O . S . 445.

120 ) »llt posseni publieis sachens vintliearo erimina saeerUo-
tum et sacerstotein turem guasi laicum aü paiibulum susgeixiere,
zirout , eos eapero et inearcsrare . « Der Geistliche Numagen , der mit
diesen Worten das Jndult in seinen «Aeslis arclüepiseozii Ora^ nensis«
(bei IloilinAsr I. c. t. IV. p. 530) anführt , bemerkt zwar dabei : «8e >l
laiei , Iioc scoepto , evAitaverunt , esse illieitum I>oe inüullum et eis
iü necipere , et ßlaüium saeeularem in Lliri l̂um llomini exereers
reoussverunt ;« allein dies ist um so weniger glaublich , als Numagen
selbst gleich hinzusetzt: « kamen rekormant , puniunt , inetituunt et «leeli-
luunt clerum in suis üitionibus , jllumguo sub pestibua suis babent,»
worüber er ein großes Lamento anhebt.

7
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Luzerner im Namen der Eidgenossen Peter von Hertenstein
und Noland Göldli , zwei vornehme Curtisanen und Domher¬

ren zu Konstanz , nach Rom ab , den Papst zu bitten , daß er
dem Bischof von Konstanz Gewalt geben möchte , „ böse Pfaf¬

fen , die den Tod verwirkt hätten , zu degradiren und der
weltlichen Obrigkeit zu übergeben ." Innocens VIII . aber

antwortete ihnen , sie sollen sich wohl hüten , ihre Hände an
die Gesalbten des Herrn zu lege » . Diese abschlägige Ant¬

wort verdroß die Eidgenossen so sehr , daß viele dem Papst
den Bund , den sie im I . 1486 mit ihm erneuert hatten , auf.

sagen wollten Zu jenem Schritt sahen sich die Eidge¬
nossen hauptsächlich deßhalb bemüßigt , weil die Bischöfe ihre
Strafgcwalt über die ihnen überlieferten geistlichen Verbrecher
äußerst schlecht ausübten , so daß sie sich oft bitter darüber

beschwerten . Als der Bischof von Konstanz mehrere Priester,
die sich unnatürlicher Verbrechen schuldig machten , die an

Laien mit dem Feuertode bestraft wurden , wieder laufen ließ,

schrieben ihm die darüber entrüsteten Eidgenossen im 1 . 1492:

„Wenn er dergleichen ihm überschickte Priester nicht nach
Verdienen oder nur die abstrafe , die ihm kern Geld geben,
und die , welche ihm solches geben , ungestraft lasse , so werden
sie selbige selbst abstrafen " In der That kommen seit

dieser Zeit immer häufiger Fälle vor , daß die weltliche Obrig¬

keit auch schwere Vergehen der Geistlichkeit vor Gericht zog,
trotz alles Widerstrebcns der geistlichen Gewalt . So wurde

im I . 1503 ein Priester wegen eines Diebstahls vom Land-

121) Anselm Bd. 2. S . 16. Hottinger a. a. O- S . 523. Müller
a. a. O. Bd . 5. Abth. I . S - 2!,8 fg.

122) Diese Verbrechen, wie Sodomie u. s. w., begriffen die
Schweizer unter dem Ausdruck Ketzerei. Baitbasar a. a. O. S . 42.
Not . 40. Glntz-Blozheim a. a. O. S . 457. Not . 21».

123) Absch. Lnzern Mo »t. »ach Bartb . Baden 0n .isi,no<1,> u. a.
Hottinger a. a. O. S . 52!) fg. S . 858. Balthasar a. a. O. Anselm.
Bd . 2. S . 135 fg.
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Vogt in Thurgau vor das Gericht gefordert . Als der letztere
ungeachtet der Appellation des Geistlichen an den Bischof die
Procedur fortsetzte , sprach dieser den Bann über ihn aus und
verklagte ihn bei den Eidgenossen , beifügend , daß auch die
Priester von der Brüderschaft des heil . Paul ; u Konstanz
von demselben Landvogt vor das weltliche Gericht citirt wür¬
den . „ Die Eidgenossen aber wollten solches nicht ver¬

stehen " ' 24) . ^ gleicher Zeit ließ derselbe Landvogt einen
Geistlichen wegen des nämlichen Verbrechens aufhängen . Der
bischöfliche Generalvicar , der in seinem Zorne darüber in die
Worte ausbrach : „ Dieser Geistliche sei durch einen gewalt-

thätigen Frevel und ein stinkendes Urtheil verächtlich hinge¬
richtet worden, " that das ganze Landgericht in den Bann und
setzte ihm einen Tag an , an dem es vor ihm erscheinen sollte,
um sich zu verantworten . Die Eidgenossen schrieben aber so¬
gleich dem Generalvicar , solches abzustellen ; und nachdem sie
die Verantwortung des Landvogts angehört hatten , ließen sie
ihm sagen , denselben und das Landgericht nicht weiter zu be¬
unruhigen , indem diese nichts anders gethan hätten , als was
recht wäre ' " ) , ImJ . 1517 erschien der Pfarrer im Muota-

thale im Kanton Schwpz vor dem zweifachen Landrath
wegen Friedensbruches , für welchen er bestraft wurde ' 2«) .
Indessen dauerte die schlechte Verwaltung der bischöflichen
Strafjustiz fort , so daß die zu Glarus 1520 versammelten
Eidgenossen dem anwesenden päpstlichen Legaten Anton Pucci
klagten : „ daß die wegen Diebstahls , Todschlags , Ketzerei ( un¬
natürliche Unzucht ) und anderer Verbrechen dem Bischof über-

gebenen Priester , losgelassen oder entronnen , wieder Messe
hielten und andere geistliche Aemter übten . Ihnen sollte zu-

124) Absch. Zahrrech . Zürich Mont . nach Omn. 88 . Hottinger
a. a. O. S . 547.

125) Absch. Zürich Samst . nach 8. luciao . Mont . nach llilar.
1504. Hottinger a. a. O.

126) Meyer von Gnonau, der Laut- Schwyz. S . 223.
7 *
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gelassen werden , solche zu strafen und abzuweisen " End¬

lich drei Jahre darauf ( 1523 ) brachten es die Eidgenossen

durch ihre Beharrlichkeit dahin , daß der Papst ihnen erlaubte

über geistliche Verbrecher zu richten wie über Laien . Kaum

drei Wochen nach Bekanntmachung des päpstlichen Jndults

ließen die Berner einen Priester enthaupten >2U) . Als in

demselben Jahre die Freiburger einen Dccan , den sie „ über¬

mal an einem Schelmenstück funden, " dem Bischof von Lau¬

sanne zur Bestrafung übergeben wollten , verhinderten es die

Eidgenosse » , indem nicht diesem , der ihm ohnedies nichts thun

würde , sondern dem Rath von Freiburg oder den sämmtlichen

Eidgenossen die Bestrafung dieses Frevels gebühre ^ ") .

Während die Eidgenossen den geistlichen Gerichten die

Cognition über die bürgerlichen Delikte der Geistliche » entzo¬

gen , dehnten sie zugleich ihre Strafgewalt über die letztem

stets weiter aus , indem sie dieser auch die Disciplinar - und

Amtsvergehen derselben unterwarfen , wovon jedoch erst weiter

127) Anselm . B - Chr. Bd . 5. S > 482.

128) »8tatut „m novui » impalratum » summa I' ontikiev et pio-
mulgnlmn i» '1>>6-,M>IUM loco (Baden ) nuper eorm » Imjus ivAianis

Slsgualibiis : eter -eo» nc/n »etoL /-ttnae , e»m rnter/tkcro , » e LI Las-
ruk «»'«« /lonii'nc ». litte vix tiil >us tr -insuctis IloI>stnn>»tiI,U8 m-

ceplum est in Nee » » ; nni » prvsbztsr gniitnm iUis ilscolntus äst.

Ssmp -isliio 14 . Lnl . b' ebr . 1523 . « Aus einem Schreiben des Früh-

meffers zu Sempach , Wolfgang Schatzinann aus St . Gallen an den

berühmten Vadian . Hottinger , metlwilus lvAsntli lüstorias llelve-
tisss IN best. <1in«6i'l,ir. miscell . p. 457 . Wirz . Th . 4. S - 57. Ver¬
such einer pragmat . Gesch. u . s. w. S . 27. Not . 4N. — Anselm,
welcher nichts von jenem päpstlichen Jndult erwäbnt , sagt unter dem
genannten Jahre : Bern behielt sich vor , in weltlichen Sachen selbst
mit den Pfaffen zu handeln ; „ ließ auch, unangesehe » der Geistlichen
höchste Fryheit und Bann , einen Pfaffen um Diebstahl und Frevel
enthaupte », vom Decan Lvubli »ach Bruch der Priesterschaft in
Meßkleidern zum heiligen Geist vergraben ." B - Chr . Bd . <>. S . 201 .

12!>) Absch. Luzern Mvnt . nach Maria Himmels . 1523. Luzern
Dienst , nach l-moc . z524. Wirz Bd . 5. S . 373 fg.
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unten näher die Rede sein soll . Hier haben wir noch zu
bemerken , daß die Eidgenossen die geistlichen Selbstmörder
gleich den Laien behandelten . So wurde in Zürich nach
einem Nathserkenntniß vom I . 1417 ein Geistlicher , der sich
erhängt hatte und bereits im Kirchhof beerdigt war , wieder
ausgegraben , in ein Faß geschlagen und in das Wasser ge¬
worfen

Die Vergehen , deren sich Laien gegen Geistliche schuldig
machten , ahndeten die Eidgenossen selbst . Die Päpste hatten
die Glieder des Clerus dergestalt für unverletzlich erklärt , daß
jede ihnen zugefügte thätliche Beleidigung die Strafe des
Bannes nach sich ziehen soll, von der zu lösen nur der Papst
berechtigt sei Von diesem sogen . Privilegium canonis
wollten aber die Eidgenossen nichts wissen Die Crimi-
naljurisdiction , die sich die Kirche in vielen Fällen " 3) auch
über die Laien angemaßt hatte , beschränkten sie auf die Ver-

130) Hottinger a. a . O . S . 886.
131 ) 60110. I. »ler »n II. a. 1139 in c»n . 29 . 6 . XVII . gu . 4.
132) Als ein Appenzeller in einem Handgemenge einen Prie¬

ster stark verwundet hatte , ließ ihn dieser in den Bann erkennen.
Die Obrigkeiten von Appenzell und St . Gallen aber entzogen diesen
Handel der geistlichen Gerichtsbarkeit durch einen schiedsrichterlichen
Spruch 1484 . Aellweger , Geschichte des Appenzell . Volks . Bd . 2.
S . 412.

133) Außer der Härests und Simonie (den eigentlichen Kirchen-
verbrechen , «leliot» mero eoelesmslic ») gehören hierher der Ehebruch,
der Concubinat , die Sodomie , das Sacrilegium , die Magie sammt
ihren Unterarten , der Meineid und der Wucher (die sog. gemischten
Verbrechen , stellet» mixt» kori) . Bei den erstem Verbrechen räumte
die Kirche dem Staat gar kein Cognitionsrecht ein ; bei den letzten?
entschied nach der im fünfzehnten Jahrhundert entwickelten Praris
die Präventiv », so Laß, wenn der weltliche Richter bereits sein Amt
erfüllt hatte , die Kirche nur noch im Beichtstubl thätig wurde , wäh¬
rend , sobald der geistliche Richter prävenirte , diese auch die bürger¬
liche Strafe verfügte , sofern sie nur nicht in einer Leibes - und Le-
bensstrafe bestand ; in diesem Falle mußte er den Verbrecher dem
weltlichen Richter übergeben . Eichhorn , Kirchenrecht . Bd . 2. S . 84ff.



brechen der Ketzerei und des Wuchers . Endlich wurden

auch dem Recht der kirchlichen Zufluchtsfreiheit oder dem Asyl¬

recht ' 35) , durch welches die Kirche vielfach in die bürgerliche

Strafrechtspflege eingriff , Schranken gesetzt . So gab man

zu Zürich zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts das Ge¬

setz, daß Todschläger , die sich in die Wohnungen der Geist¬

lichkeit flüchteten , gewaltsam herausgeholt werden sollten , wäh¬

rend es selbst kein Nathsherr wagte , in Bürgerhäuser zu gehen,

bis die Auslieferung versagt worden war ' 3«) . den Zü¬

richern war das Haus eines Bürgers heiliger als die Woh¬

nung eines Pfaffen.
Seit dem fünfzehnten Jahrhundert wurde die Besteuerung

des Cleruö und des Kirchenguts in der Schweiz immer all¬

gemeiner . Als sich deshalb der Bischof , die Decane , Capitel

und Geistlichkeit des Br 'Sthums Konstanz bei der dort versam¬

melten allgemeinen Synode beklagten , übertrug diese den

Bischöfen von Basel und Lausanne und dem Abt des Schot¬

tenklosters zu Konstanz die Aufrechthaltung der Kirchcnimmu-

nität . „ Sie sollen nicht dulden , daß die Geistlichen gegen die

kanonischen Satzungen ungebührlich beschwert werden , diese

134) In der Waadt wurde den Inquisitoren nicht gestattet , ohne
Einwilligung der weltlichen Obrigkeit über die Freiheit eines Bür¬
gers zu verfügen . Im Jahr 1483 schrieb der Landvogt der Waadt
an den Castellan zu Nion : Die Franzisca Mnnier hätte nicht u 13,»-

portunes mstsnes äs I'inguisiteur gefangen genommen werden sollen,

ohne daß, wie die Landstände ehemals verordnet , ihr Prozeß zwei
Geistlichen und drei Rathsgliedern vorgelegt worden . Müller a. a.
O . Bd . 3. Abtheil . 1. S . 34t>. Note 3» t . Wirj a. a. O . Th . 3.
S 433.

135) Dieses anfangs auf die Kirchen beschränkte Recht wurde
allniählig auf die Kirchhöfe , alle religiöse Gebäude , Klöster , milde
Stiftungen , ja sogar auf die Wohnungen der Geistlichen ausgedehnt.
Später sahen sich die Päpste selbst genöthigt , das Asylrecht zu be¬
schränken.

136) Müller a. a. O . Bd . 2. S . 132. Wirz a. a . O . Th - 2.
S . 2«,!,.



103

öffentlich bekannt machen und die Uebertreter als Gebannte

aller Orten verkünden lassen , bis sie von der Besteuerung
abstehen , die genommenen Steuern zurückstellen und in ihre

Hände schwören , künftig nichts mehr dergleichen thun zu wol¬

len , die Widerspenstigen durch Kirchencensuren und andere

geeignete Rechtsmittel bändigen und nöthigenfalls den welt¬

lichen Arm gegen sie um Hülfe anrufen " Allein diese

Verordnung wurde von den Schweizern gänzlich ignorirt.

Im Jahr 1406 machte die Landschaft Sanen ein Gesetz

gegen die Geistlichen , die ihre Güter der Steuer zu allgemei¬

nen Ausgaben entziehen wollten Im I . 1444 verord¬

nete Solothurn , daß alle Einwohner der Stadt , Priester und

Laien , von einem Saum Wein , den sie in ihren Häusern

trinken , oder von dem Zapfen verschenken , „ zum bösen Pfen¬

nig " 8 /S. 4 pf . bezahlen sollen E ) . Daß die Solothurner

von ihrem Stift St . Urs schon früher den bösen Pfennig

forderten , ergibt sich aus einer Schrift vom I . 1420 , worin

diese Forderung eine der vielen Klagen bildet , die hier das

Stift wider die Bürger erhebt . Diese Klagen wurden alle
bis auf den bösen Pfennig gütlich beigelegt , der den Solo-

thurnern bis 1425 den Kirchenbann zuzog Im Jahre

1448 mußten die Stiftsherrn einen Beitrag zu den Kriegs¬

kosten geben , der 150 Gulden betrug Eben so legte

Basel im Jahre 1446 auf die Geistlichen wie auf die Laien

eine Kriegssteuer 3m I . 1466 erließ Bern die Ver-

137) ? r»oceptuin 6oncil . Oonstsnt . in ksvorem Oonstsnt . eoclvs.
Hat . Oonst . IX. Xsl . kok . 1416 in XouAsi't, oodex disilomsticus Xlo-

insnniss et llurAunüiso Irsns - Iursnso intor tin68 üioeo . Oonst . 1) II.
p . 497 sii«;.

138) Müller a. a. O. S . 656.
139) Haffner a. a. O. S . 151.
139s) Strohmeier, der Kanton Solothurn. S . 176.
140) Haffnera. a. O. S . 153. Wirz a. a, O. Th. 3. S . 179.
141) Hottinger a. a. O. S . 411.
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ordnung , daß die den Klöstern und Gotteshäusern vergabtcn
Güter Kriegssteuern und dergleichen ( außerordentliche ) Abga¬
ben , wie andere , tragen sollen ' " ) , und als es 1484 auf
jeden Herd einen Tell von einem Pfund Pfennige legte , be¬
steuerte es auch die Klöster nach dem Verhältniß ihres Ver¬
mögens Im Jahre 1471 verordnete der Rath von
Luzern in seinem Steucredict , daß die Stadt - und Landgeist¬
lichkeit die ausgeschriebene Steuer „ von allen ihren unbeweg¬
lichen und beweglichen Gütern , was und wie viel sie dersel¬
ben von väterlichem und mütterlichem , oder von anderm Erb

und Sachen , von Gewerben oder von andern Dingen bekom¬
men und genommen hat , gleich den Laien , entrichten solle"
Im I . 1477 wurden alle von geistlichen Personen zu Chur
erkaufte , ererbte und der Kirche vermachte Güter den öffent¬
lichen Lasten unterworfen , so wie von dem auf dem Hofe aus¬
geschenkten Wein das Ohmgeld gefordert ' " ) . Der Bürger-

142) Stettler , ännnles . Th . I . S . 188 . Hottinger a - a. O-
S . 44S.

142s ) Wirz a. a. O . S . 265.

143) „Doch vorbehalten der Kirchen Gut und ihre Pfründe,
was die vom rechten Oorpus und anderm jährlich ertragen und ab?
werfen möchte, als welches sie nicht versteuern soll , wie ingleichen
ihren Leib auch nicht." Balthasar , >Io llolvet . jur . c. sac . S . 34.

144) „Was aber Güter sind , es seyend Wingärten , Aecker,
Wissen, Heilster , oder Gilt , die ainlitzig Geistlich Personen zu Chur
ererbt oder erkaufft haltend , oder hinfüro ererben oder erkauffen
wurden , in und ihren Erben , die sollen alle Stür , Brüch und wacht-
geld geben , als andere Bürger zu Chur . Item was auch Güter
oder Gült hinfüro an Gottesdienst zu Chur begäbet , verschafft oder
erkaufft würdet , davon soll man Steür , Bruch und Wachtgeld ge¬
ben, wie andere Bürger , doch dieselben Stür und Bruch mag man
»och anzahl von zwanzig Pfund eines abkaufe » und lösten „ „ „ „ „
aber das Wachtgeld von jedem HauS zwei schiling Pfenig und nicht
mehr soll auf den Heüffern bleiben , und man diß nit mag noch soll
abkaufcn „ „ Item von des Umgeldö wegen „ „ was aber die oft-
genandten Thumprobst , Thechant , schuhlhcrren , Thumherrn auch die
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meister Waldmann von Zürich ließ im I . 1485 von dem
päpstlichen Stuhl auch den Artikel bestätigen , daß die Gottes¬
häuser , Stifter und Geistlichen , wie andere Bürger , deren
Schutz sie genießen , zu den außerordentlichen Lasten beitragen
sollen Zürich hatte schon lange den Clerus diesen Lasten
unterworfen . So forderte es 1421 von demselben eine
Steuer zur Bestreitung der Kosten des Hussitenkriegs
Als Waldmann den beiden Münsterthürmen zwei stolze Spitz¬
helme aufsetzen ließ , wurde zur Bestreitung dieses Baues der
ganze Clerus , wer im Canton Zins , Zehnten u . s. w . hatte,
von dem Bischof bis auf den geringsten Capellan , besteuert >" ) .
Obigen Artikel ließ der Rath von Zürich vom römischen
Stuhl wiederholt bestätigen Im Jahre 1507 machte

vier senger oder Gmein Capitel der Stifts zu Chur sammet olt
sonderlich Winzehenden , Wingült , Wingärten oder sonst Win , hin-
führo erkauffind , ererbind oder einen zu Gottesdienst geordnet und
gäbet wurde , denselben Win , wie eS also an st kombt , mögen sie
auch scheuchen, doch das sie den bei glitten Treuen der Stadt Chur
verumgelten , und damit kein geferd brauchen , auch fürnemmen rc "

145) Sog . WaldmannischeS Cvncvrdat bei Hottinger a. a. O.
S . 511.

146) Ebendas . S . 324.

147) Die meisten Landgeistlichen zahlten drei Pfund . Das
Stift zum großen Münster wurde mit 1300 Gulden , die Capelläne
daselbst um 3VV Gulden angelegt . Man bewilligte deßhalb den
Chorherrn Geld aufzunehmen und solches von ihren Gülten zu ver¬
zinsen, doch mit der Bedingung , daß sie unter sich selber eine Steuer
sammeln , um daraus binnen zehn Jahren ihr Stift wenigstens um
5110 Gulden zu ledigen . Die Capeliane der Probstei zahlten 15V
Gulden „uS iren Schein ." Füßli , Waldmann . S . 58 fg.

148) In dem gedachten Schreiben der Züricher an den römi¬
schen Stuhl heißt es : »vt maxister civium et consules praekliti,
gu -müo ens vel pro 8i>nota koman « scelesia vel pro sacro Ilomano
Imperiv vel pro Ilepubliea militare eontixerit , et sie civibus ipsis
tsleas iinperrire contixerit , » slonasterii », et guibuscungue spiriluali-
1>»s et Leclosiasticis personis , in eorum oppiüo , llistrict » et üominio
tiabitanlibus , ssllem oxigero , ipsis oxpeusss imponero , somas »ut



Schwpz das Gesetz : „ Wenn die Klöster nicht wollen helfen
tragen Schaden , gemeine Kosten , Steuer und andere Gewerfe
mit dem Land , als ein anderer Landmann , sollen sie meiden
Holz , Feld , Wasser , Wunn und Weid " Nach vollen¬
detem Schwabenkrieg ( 1499 ) forderten die Eidgenossen auch
von den geistlichen Gütern im Thurgau einen verhältnißmäs-
sigen Beitrag zu den Kriegskosten . Die Domherren von
Konstanz weigerten sich lange , diese Steuer von ihren dorti¬
gen Zinsen und Zehnten zu entrichten ; allein die Eidgenossen
trugen endlich ihrem Landvogt auf , die Steuern einzuziehen ' " ) .
Dasselbe geschah bei Anlaß der folgenden italienischen Feldzüge ' b ' ) .
Im Zahre 1515 erging vom Rath von Basel der Beschluß:
Alle Curialen sollen sich den übrigen Bürgern in Rechten
gleichstellen und besonders mit einem Eide sich verbinden , alle
bürgerlichen Lasten ' ^ ) zu tragen . Wer sich dessen weigert,
soll von Handel und Wandel , Kauf und Verkauf und von

allem , was zum menschlichen Unterhalt gehört , ausgeschlossen
werden Im I . 1517 verordneten die Gemeinden von

eguos , sä noeosssria lleserenäs , tribuero , stars ot commiltoro , zuxla
eorum bonorum «zuaütatem et nscessilatis exigentiam , prout oliis civi-
bus , possint , et valvant . » IlottinAcr >. c . p. 1404.

149) Im Landbuch. Bei Ballhasar a. a. O. S - 39. Not . 27.
>50 ) Abschied St . Gallen Mont . nach Othmar . Zürich Mittw.

nach Epiph. 1500. 23. Jan . 13. März . Donnerst, nach ^nnunt . Mittw.
vor Georg- Baden nach Veren. Zürich 15. April 1513. Hotlinger
a. a. O. S . 511. 575.

151) Absch. Zürich 21. März . 3. Juni 1516. Hottinger a. a.
O. S . 575. Th. 3. S . II.

152) In Hinsicht auf Stadtwachen, Patrullen , Kriegszüge.
I52a ) »Lires ssstum Visitation !» Kariao . . . . I 'ost lonAiim itaguo

trsctatum per llev . 1)om . Oliristopliorum kpiscopuin liasiliensem eum
»enatu . . . perseverunt tanüem eum prima conelusione , ul aut iü suce-
rent , aut eivitste vxirent . 1' orro bis »ä octistuui » slanlibu », kipiscopo
äissimulants ; curialv » senatui zurslneiituin prnostiterunt , iuter l ûibus
etiam orant aliizui olkcjis cliori et ecvlesisv inaneipali . Viüvlievt Or-
ßanista , Lampanarius , st Ilomioorum <1v Ospitulo Ltaluarius . Lrolt!
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Disentis in Bünden , daß die Güter des Klosters den öffent¬
lichen Abgaben ( Schnitzen ) unterworfen sein sollen ' ^ ) . Im
I . 1523 legten die Berner den „ bösen Pfennig " auf alle ihre
Pfaffen zu Stadt und Land ^" ) .

So oft die Eidgenossen ihre Geistlichkeit besteuerten , ist
es ihnen nie eingefallen , vorher die Genehmigung ihrer Bischöfe
oder des Papstes dazu nachzusuchen.

Während die Eidgenossen den Clerus den Lasten des
Gemeinwesens unterwarfen , setzten sie zugleich dem Güter¬
erwerb von Seiten desselben feste Gränzen . Bei den zahl¬
reichen Schenkungen an fromme Stiftungen , besonders Seitens
des weiblichen Geschlechts , fand sich der Rath von Bern schon
im Jahre 1314 zu der zweckmäßigen Verordnung bewogen,
daß keine Weibsperson zum Nachtheil ihrer rechtmäßigen Er¬
ben eine Schenkung zu machen befugt sei , ohne dazu erhal¬
tene Ermächtigung des Raths der Zweihundert und später des
Gerichts ' ^ ) . Im I . 1356 verbot er , ohne seine Bewilli¬
gung Vergabungen an Klöster oder Bruderschaften zu machen,
welches Verbot 1381 auf den Umkreis von drei Meilen um
die Stadt ausgedehnt wurde ' b«) . Hundert Jahre später
(1481 ) untersagte er dem Karthäuserkloster den Ankauf lie¬
gender Güter ohne seine Erlaubniß ' ^ ) . In den Jahren
1360 und 1367 verordnete Uri , daß niemand liegende Güter
an Klöster oder andere , die nicht Landleute sind , verkaufen,

fseinus inOiginnn , vt 6>os insuustus ! quo tu » vetuslis8M >s privileßi «,
o 8 »erslissims Hlori» ! tuas esvratae ssöes sunt eonsrsctao . » Versuch
einer pragmat . Gejch. S > 34. Not . 5V.

153 ) Liclikorn , Lpiecopstus Luriensis p . 248.
154) Anselm , Bern . Chr. Bd . 6. S - 201.
155) Stettler , Staats - und Rechtsgeschichte des Cant . Bern.

S - 80 und deff. Geschichte des deutschen Ritterordens im Cant . Bern.
S . 24 fg.

156) Tillier a. a . O . S . 344.
157) Anselm a. a. O . Bd . 4. S . 200 fg . Stettler , Chron.

a. a . O . S . 282.
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verpfänden oder versetzen soll , bei Verlust des Guts ; auch
wenn einem Fremden ein Gut erbweise oder sonst zufiele , so
soll er es nicht an Klöster oder Kirchen , sondern an Landleute
verkaufen Ein ähnliches Amortisationsgesetz epl,'xß
der Rath von Luzern im Jahr 1413 Zu Anfang des
15 . Jahrhunderts machte Frciburg die Verordnung , daß kein
Bürger auf dem Todbette ( wo Sünder am freigebigsten zu
sein Pflegen ) mehr als 60 Schillinge vergaben soll " ' ) .
Nachdem in Zürch unter Waldmann zuerst 1480 die Ablvs-
barkcit aller den geistlichen oder frommen Stiftungen geschenk¬
ten Zinse festgesetzt und dann 1484 die Erfüllung der
Vermächtnisse an fromme Stiftungen von dem Wille » der Er-

158) Fäll , Staats - und Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft.
Bd . 2. S . 154 fg.

159) Da alles Kirchengut zufolge des kanonische» Grundsatzes
der Unveräußerlichkeit desselben für den Verkehr abstirbt , so nannte
man im Mittelalter die Kirche nu>n»s inorlua <die todte Hand ) und
die Erwerbung der Güter von ihrer Seite ochnortisntio (Du b' ivsno,
ßlossnr . s. K. V.) Daher heißen die Staatsgesetze , welche dieselbe
beschränken, Amortisationsgesetze.

169) „Rath und Hundert sind übereingekommen , daß Niemand
in unser Statt , gesund noch siechs LipS , nüt sol durch Gott geben,
weder Pfaffen noch andern , uf Hüser noch Gütere in unserm Ampt,
weder daruf setzen noch schlahen : Wol mag riner gen ron Hand watz
er will vne das , nach unser Stattrecht . Wer aber hierwider tete,
der soll der Statt altz vill on Gnad verfallen sin, umbe daß unser
Statt nit grad eigen der Pfaffen werde ! Dieses Gesetz wurde meh-
rercmale erneuert . Balthasar , historische, topographische und ökono¬
mische Merkwürdigkeiten des CantvnS Luzern . Th . I . S . 57.

161) Wirz a . a. O . Th . 2. S . 157.
162) „ Alle Zinse , welche den geistlichen oder frommen Stif¬

tungen geschenkt werden , mögen die Besitzer des Unterpfands zu ihrer
Hand lösen ; nämlich einen Mütt Kernen oder einen Einmsr Wein-
gelds mit fünfundzwanzig Pfund , und einen Gulden Geldzinses mit
zwanzig Gulden Hauptgut ; vorbehalten solche Gülten u. s. w-, welche
an Armenhäuser vergabt , oder ursprünglich zu den Pfründen gewid¬
met sind." Füßli a. a. O . S . 55.
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ben abhängig gemacht worden war ' " ) , wurde im folgenden
Jahre dem Clerus und den kirchlichen Instituten die Erwer¬

bung liegender Güter und herrschaftlicher Rechte untersagt ' b«) .

Außerdem ging von Waldmann die Verordnung aus , daß die

Geistlichen , ohne Bewilligung des Raths , weder von jemand

in seinem letzten Willen bedacht werden , noch selbst testiren

dürfen Als der Bürgermeister im Jahr 1489 als ein

Opfer des Hasses seiner Feinde fiel , traten auch die Geistlichen

zu Zürich , welche in geheim mit dem größten Eifer an seinem

Verderben mitgearbeitet hatten , als Kläger gegen ihn auf.

Sie beschwerten sich, daß unter seiner Regierung ihre Freihei¬

ten und Gerechtigkeiten geschmälert worden , und zogen aus¬

drücklich das Verbot des Erwerbs liegender Güter , die ihnen

auferlegten Schätzungen , besonders aber mit scharfen Worten

die ihnen zuerkannten Bußen und die Beschränkung ihrer Te-

stirfreihcit an . Gegen diesen letzten Artikel arbeiteten sie so

lange , bis endlich der Rath 1491 ihnen bewilligte , daß das,

was der Propst , die Chorherren und Capelläne zu frommen
Zwecken testiren würden , auch ohne obrigkeitliche Genehmigung

gültig sein solle ; während andere letztwillige Dispositionen,

wozu sie zwar auch die Erlaubniß nicht einzuholen brauchten,

nach ihrem Tode dem Rath vorgelegt werden sollen , der sie

163) „Niemand soll mehr ad piaL CausaS auf dem Todbeth
legiren mögen ; oder die Erben dann nit schuldig fln, es auszurich¬
ten ; sie tügind es dann gern ." Ebend.

164) „ Fürer soll kein Gottshus , Spital , Bruderschaft , noch an¬
der Geistlich in unser Stadt und ußerhalb , kein liegend Gut , Höf.
Zins , Zehende », Herrschaften , Twing , Bann U. s. w. kaufen oder
sonst an sich zeuhen ; auch unser Vogt ihnen kein Fertigung gestatten.
Und ob darüber heimlich als öffentlich etwas geschache, und man-
früh oder spät vernähme , daß dann ein jeder weltlicher sdllichen Kauf
beziehen möge um zehen Procent minder dann er beschechen. "
Ebendas . S . 66.

166) Auch in Svlothurn mußten die Geistlichen vom Rathe
die Bewilligung zum Testiren einholen . Haffner a. a. O . S . 191.
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nach Befinden der Sache abändern ( mindern oder mehren)
könne Schwyz verordnete 1506 : „ Niemand soll den
Klöstern Grundstücke zu kaufen geben oder sonst vermachen , bei
fünf Pfund Buße . Das verkaufte oder vermachte Gut aber
soll dem Land Heimfallen " >°*) .

Zn diesen Amortisationögesetzen sah man sich in der
Schweiz , wie in andern Ländern ^ ) , durch die Nachtheile
der häufigen Veräußerungen des Eigenthums an die Kirche
und die Gefahr , daß dadurch Güter den gemeinen Lasten ent¬
zogen würden , veranlaßt . Aus diesen Gründen schlug Gla-
rus im I . 1389 dem österreichischen Adel sein Gesuch , auf

der Wahlstadt bei Näfels zum Andenken an die gefallenen
Scinigen ein Kloster zu bauen , ab

So wurden die Geistlichen in der Eidgenossenschaft in
ihrem bürgerlichen Verhältniß der Hoheit des Staates voll«
ständig unterworfen und als Unterthanen desselben auch zur

Huldigung angehalten Dies verordnete schon der Pfaf-
senbrief vom Jahr 1370 . Den geistlichen Gerichtsherren in

Thurgau ward vergünstigt , nicht in Person , sondern durch ihre
Amtleute zu huldigen " ' ) .

Aber auch in seinem kirchlichen Verhältniß vermochte
der Clerus in der Schweiz nicht lange seine angemaßte Un.

abhängigkeit von der weltlichen Macht zu behaupten . Wäh-

166) Hottinger a. a. O . S . 522 fg. llottinxer I. c . p. 1292.
167) Diese Verordnung steht ebenfalls im Landbuch. Balthas -,

Ilelvet . für. oir. säe . S . 30 . Not . 28.
168) In England , Frankreich und auch in Deutschland wurden

schon im 13. Jahrhundert solche Gesetze erlassen. Reiste , Rechts-
lericon . Bd - 6. S . 123.

169) Hottinger a. a. O S . 198.
170) Gesetzesvorschlag und Commissionalbericht an den großen

Rath über die Beeidigung der kathol. Geistlichen des Cantons Aar¬
gau. Aarau. 1835. S . 31 ff.

171) Frauenfelder JahrrechnungSabschied vom Nov . 1-189 und
1492 . Balthasar a . a. O . S . 28 . Not . 25.



111

rcnd sich in andern Ländern der weltliche Einfluß auf die
Kirche noch wenig geltend machte , übten die Eidgenossen
bereits sehr wichtige Rechte in kirchlichen Dingen auS.

Zu diesen Rechten gehört vor allen die Besetzung der
Pfründen . Wie überall , so wurden auch in der Schweiz an¬
fangs alle Pfründen der Diöccs von dem Bischof verliehen.
Sein Eollationsrccht wurde jedoch schon frühzeitig beschrankt.
In Folge der Entwickelung der Stiftsvcrfaffung >" ) er¬
langten die Capitel einen wesentlichen Einfluß auf die Ver¬
leihung ihrer Pfründen . In den Domstiftern der Schweiz
wurden in der Regel die Eanonicatc von den Dvmberren
und nur einzelne Diguitätcn von dem Bischof besetzt ' " ) .
Eben so wurden in den Eollcgiatstiftern die Pfründen , so¬
bald nicht der Bischof in Folge der Fundation oder durch
das Herkommen zur Verleihung berechtigt war , durch die
Chorherren selbst, bald durch die Wahl , bald auch von den
Einzelnen nach einer gewissen Reihenfolge ( Turnus ) ver¬
geben . Später entstanden aber durch die päpstlichen Vorbe¬
halte und durch die sofort anzuführenden Erncnnungsrechte
der Regierungen für dieses Verleihungsrccht der Capitel
wesentliche Modifikationen . Eine andere Beschränkung des
freien bischöflichen Collationörcchts wurde hinsichtlich der
niedern Pfründen (beuelivin minoru ) >' durch die Ent¬
wicklung des Patronatrcchts herbeigeführt . Schon die
Kirchcngcsctzc des siebenten Jahrhunderts gestatten dem
Stifter einer Kirche und dessen Erben das Recht , dem
Bischof einen Geistlichen zur Anstellung an derselben

172) Hierüber s. Eichhorn , Kirchenrccht. Bd . 2. S . 601 ff.
Richter , Kirchenrccht. tz. >20.

113) In Beziehung auf das Donistist von Basel s. Kirchen-
rechtliche Erläuterungen über die Statuten des Domkapitels von
Basel . S . 6.

173") Darunter versteht man die Pfründen , mit denen keine
eigene äußere Jurisdiktion verbunden ist. Wo letzteres der Fall ist,
nennt man sie bonoiteis im>j»ri>.
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vorzuschlagen (präsentiren ) , so wie die Aufsicht über deren

Güter , während sie dagegen dem Patron ' " ) jedes Eigen-

thumörecht an der Kirche und der Dotation absprachen.

Anders jedoch und auf eigenthümlicher Grundlage entwi¬

ckelte sich das Patronatrccht im fränkischen Reiche. Hier

wurden von vornherein die auf Privatcigcnthum gestifteten

Bcthäuser (Oratorien ) als Theil des letztem behandelt und

daraus für den Eigenthümer auch das Recht hergeleitet,

mit Vorbehalt bischöflicher Genehmigung , den Geistlichen zu

bestellen . Sehr häufig aber wurde von dem Grundherrn

dieses Recht ohne alle Concurrcnz des Bischofs ausgeübt

und der Geistliche eben so eigenmächtig seiner Stelle ent¬

setzt. Auch nach der Umwandlung der Oratorien in Pfarr¬

kirchen blieb dieses Verhältnis ; unverändert , da nunmehr

nach der Auffassung des herrschenden Feudalsystems der

Grundherr berechtigt war , den Geistlichen zu belehnen.

Dieselbe Gestaltung entstand dadurch , das; von weltlichen

Fürsten und selbst von Bischöfen Kirchengütcr als Lehen an

Laien hingegeben wurden . Auch in diesen sehr häufigen

Fällen wurde ein Recht auf Anstellung des Geistlichen be¬

gründet . Endlich war oft das Patronatrccht , verbunden mit

bestimmten Zehnten , allein Gegenstand der Jnfeudation.

Dieser Entwicklung des Patronatrcchts trat die Kirche seit

dem eilften Jahrhundert mit aller Macht entgegen . Sie

verbot in einer Reihe von Gesetzen den Laien jede Anstel¬

lung des Geistlichen , nur die Präsentation des von dem

Bischof zu Jnstituirenden ' " ) dem Patron erlaubend , und

knüpfte dieses Recht , wie früher , an die Stiftung einer

Kirche . Wo die Fnndation durch ein Stift oder Kloster

auf dessen Grund und Boden geschehen war , wurde

1741 Dieser Name kommt erst seit dem st. Jahrhundert vor.

175 ) Institution nennt man die Verfügung des Kirchenobcrn,

durch die er dem Präscntirten das Benestcium überträgt.
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durch das letztere nicht minder das Patronatrecht erwor¬
ben , und oft gingen auch die Laienpatrone dnrch Schen¬
kung in den Besitz kirchlicher Institute über , oder es
wurde durch die Inkorporation der Pfarreien ein Bcsctzungö-
recht begründet . In dieser Hinsicht war die Kirchengesetz-
gebung nicht so streng , sie hat vielmehr anerkannt , das; die
Präsentation eines geistlichen Patrons mehr die Natur einer
Kollation annehme und von ihm selbst das Jnstitu-
tionsrccht erworben werden könne.

In der bezeichneten Weise hatte sich auch i» der Schweiz
das Patronatrccht entwickelt, und die Kirchengcsctze bewirkten
hier nur zum Theil eine Wiederherstellung dieses Instituts
in seiner ursprünglichen Bedeutung . Unzählige Pfründen un¬
terlagen in der Schweiz dem Patronatrccht (Kirchcnsatz) ,
dessen Inhaber einzelne Gutsbesitzer , Gcrichtöherren , Städte
oder andere weltliche und besonders geistliche Korporationen
waren . Die letztem besaßen häufig die volle Kollation
oder die Institution . So hatte der Abt von St . Gallen das
volle Collationörccht hinsichtlich einer Menge von Pfarreien,
und zwar behaupteten hier die feudalen Anschauungen der
früheren Zeiten fortdauernd ihre Herrschaft . Die Pfründen
wurden als wahre Lehen betrachtet , deren Eigenthum dem
Patron gehörte . Demzufolge mußten die Geistlichen ihre
Pfründen nach Lehensgebrauch kniecnd von dem Abte empfan¬
gen , demselben den Eid der Treue (Lehenöcid) leisten , durften
ohne dessen Erlaubniß an der Pfarrei , Kirche und deren
Einkünften und Rcchtsamen nichts ändern und vergeben und
mußten ihm über die Verwaltung der Kirchen - und Pfründc-

176) Deshalb heißt auch zuweilen im canonikchen Recht das
Präscntationsrecht eines geistlichen Patrons das Collationsrecht.
(7 6. X. so Iiis guae limit a insvlitto . iM - 10)

177) In dieser ist sowohl die Bezeichnung der Person , welche
das Bencstcium erhalten soll , als auch die Uebertragung des letzter«
selbst enthalten.

8



einkünfte auf Verlangen Rechenschaft geben . Die Investitur
bestaub in der Ceremonie , daß der Abt dem zur Pfründe
ernannten Geistlichen ein Barrel aufsetzte oder die Hand
reichte. Der so bestellte Geistliche mußte dann vom Bischof
die Approbation zur Scclsorgc einholen Diese Verhält¬
nisse bestanden auch in andern Stiftern (z. B . zu Pfäffcrs ) und
daraus leiteten die Collaturherren das Recht her , die Geist¬
lichen zu beerben Aber auch mehrere Gemeinden in
der Schweiz waren schon frühzeitig in dem Besitz eines wahren
Collationsrcchts . Sie wählten nicht bloß die Personen , welche
die Pfründen erhalten sollten , sondern verliehen die letzter»
selbst und überließen dem Bischof bloß die Autorisation zur
Seclsorge . Viele Collationsrechte kirchlicher Korporationen
gingen allmälig auf die Gemeinden über . Bereits im 15. Jahr¬
hundert wurden in mehreren Cantoncn die Curatpfründen fast
ausschließlich von den Gemeinden besetzt, und der römische
Stuhl selbst bestätigte manchem Orte dieses Recht, wie Julius
II. im Jabre 1512 den Untcrwaldnern und im glei¬
chen Jahre den Urnern , weil , wie er sagt , die lieben

178 ) Von Arr a . a . O . Bd . 2 . S . 650 ff. Im I . 1434 ließ
sich der Abt seine „ geistlichen Lehen " vom Kaiser Maximilian bestä¬
tigen . Für Patron kommt in den Urkunden der Ausdruck „ Leben-
Herr " vor . Ebend . S . 650 Not . I>.

176 ) Ueber dieses Raubrecht ( b>s beklagten sich die St.
Gallischen Geistlichen bei dem Papst und die von Pfäffcrs Bepfrün-
beten bei dem Bischof von Chur . Diese wurden abgewiesen ( 1459.
1460 ) , jene aber erhielten von Rom ein günstiges Schreiben , so daß
sich der Abt ( 1449 ) mit ihnen in einen Vergleich einlassen und von
keinem Geistlichen mehr als vier Gulden für das Spolium zu nehmen
versprechen mußte . Die folgenden Achte aber beschränkten diese Be¬
freiung bloß auf die damals bestandene » Pfründen und behaupteten in
Rücksicht der neuern ihr altes Recht . „ Es ist harkomens " , heißt es in
einer Urkunde des Abts Ulrich vom I . 1485 , „ da ; wir die Priester so
von u »S und unserm Gotzhus mit Pfründen belehnet sind , ir gut , so
ei » jeder uff siner Pfrund erübriget , und fürgcschlage » hatt , es sig
liegen ; oder fahren ; , nütz usgenomcn , nach sinem Tod , und Abgang
erben sollen und mögen ." Vo » Arr a . a . O . S . 651 . Not . c>.

180 ) Die päpstliche Bulle vom 8 . Januar 1512 findet sich in
deutscher Uebcrsetzung bei Lang , historisch - theologischer Grundriß.
Th . 1. S . 849 fg.
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Söhne , Amrnann , Räche und Gemeinden seit undenklichen Zei¬
ten in diesem ruhigen Besitz oder Quasibesitz gewesen und noch
seien Schon früher hatte Innocens Vlll . 1487 der Re¬
gierung von Uri das Verleihungsrecht der Pfründen in Livi-
nen bestätigt Auch in andern Kantonen gelangten die
Regierungen durch verschiedene Nechtstitel zu diesem Recht.
Daher wurde in der Schweiz das Patronat auch die Collatur
oder geistliche Lehenschaft genannt . An vielen Orten hatte
jedoch das Patronat die Bedeutung , die es nach den Kirchen-
gesrtzen haben sollte , indem die Patrone bloß zu den Pfrün¬
den präsentirten oder nomim 'rten , die förmliche Uebertragung
derselben aber von dem Kirchenobern ausging.

In mehreren Kantonen herrschten eigenthümliche Gebräuche
bei der Besetzung der Pfründen , welche im schneidendsten Wi¬
derspruch mit den Grundsätzen des canonischen Rechts stehen.
Schon frühzeitig waren in Uri die noch jetzt bestehenden sog.
Spanbriefe oder Spanzettel ( Morgo bonolloinlos , olectornlos,
convonlionnles ) in Uebung . Sie enthalten ein Berzeichniß
der Einkünfte und Lasten der Pfründe , die Bedingungen der
Wahl und Bestimmungen über die Grenzen des Parochr 'al-
rechts . Wenn sich der Geistliche nicht nach dem Inhalt dieser
Bcstallungsbriefe bequemen wollte , so gestattete ihm die Ge¬
meinde nicht , sich um die Pfarre zu bewerben . Jedem Aspi¬
ranten wurde am Tage seiner Wahl ein solcher Spanbries
vorgelesen , ihm zu seinem Verhalten zugestellt und jedes Jahr
erneuert Während nach dem canonischen Recht das Be-
neficium dem Geistlichen für seine Lebenszeit übertragen wer-

181) Die päpstliche Bulle vom gleichen Datum ebend. S . 759
fg. Freilich ist in beiden Bullen nur von einem Präsentationsrecht
die Rede , aber die Unterivaldner wie die Urner übten in der That
ein wahres Cvllativnsrecht aus.

182) Leu a. a. O . Bd . 18  S . 715.
183) Fast, StaatS - und Erdbeschreibung der Eidgenossenschaft.

Bd . 2. S . 15« fg.
8 *



den und wider den Willen des Pfründners nur durch eine

Verfügung des Kirchenobern verloren gehen soll , mußte sich
in Uri der Geistliche jedes Jahr um die Bestätigung seiner
Pfründe persönlich bei seinem Collator bewerben , von dessen
Willkühr es abhing , ob er ihm die Pfründe wiederum confe-
riren ^ i ) wollte . Die Landleute in Uri behandelten die Die¬

ner der Religion wie ihre , von ihnen selbst gewählten , welt¬
lichen Beamten . Sie sollten von ihnen abhängen . Dasselbe
war in Unterwalden der Fall , wo ebenfalls die Gemeinden

die geistlichen Stellen vergaben . Das Werben um dieselben
geschah durch persönlichen Vorstand und mündlichen Antrag
und wurde das „ Anhalten " genannt . Dieses mußten die
Geistlichen alljährlich wiederholen , um die Bestätigung ihrer
Stellen von den Gemeinden zu erhalten . Diese Sitte herrscht

heutzutage noch thcilweise Eben so verhielt es sich in
Schwyz . Auch in Luzern , wo die Regierung einen großen

Theil der Pfründen verlieh , bestand eine ähnliche Einrichtung,
wie die sogen . Belchnungs - und Neveröbriefe beweisen

184) Dieser Ausdruck kommt selbst in der Formel vor , die der
Geistliche beim Ansuche» um Bestätigung seiner Stelle gebrauchte.
Helvetia Bd . 8 S . 188.

185) Lustuger, der Kanton Unterwalden . S . 111.
186) In dem Belehnungsbrief standen die Worte : „Da so ha¬

ben meine gnädige Herren mit derselben Pfrund wiederum belehnt
den wohlehrwürdigen N . N . Wird ihm auch dieselbe mit Vorbe¬
halt und luleren Gedingen geliehen , so fern er sich priesterlich , es
sye im Singen , lese», predigen , Meßballen , Administration der hei¬
ligen Sakramente , zum Leben und Tod und allen ander » Gebräuchen,
was ein Pfarrer und Seelsorger zu thu » schuldig , nach laut und
Inhalt der heiligen katholischen Kircben Satz - und Ordnung ; auch
sonsten sich nach meiner gnädigen Herren Gefallen halten und tra¬
gen wird , so lange solle und möge er sich dieses PfruudlehenS zu
getrosten haben , auch desselben Einkommen nutze» und nießen ." In
dem Revers gelobte der Priester : „auch darby miner gnädigen
Herren Ansehen und Mandaten , Gebolten und Veibotten , in alle»
billigen Sachen gehorsam »! zu seyn und zu geloben . Helvetia a. a.
O . S . 101. Ein anderes Formular s. oben Not . 17.
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Hier «'st es deutlich ausgesprochen , daß die Regierung dem
Geistlichen wegen Verletzung seiner Amtspflichten oder andern
Vergehen »eben Augenblick seiner Pfründe zu entziehen befugt
war , ein Recht , das , wie wir später zeigen werden , nicht bloß
in Luzern , sondern in der ganzen Eidgenossenschaft von der
weltlichen Obrigkeit oft genug ausgeübt worden ist. In Lu¬
zern mußten auch die Geistlichen eine Collationsgebühr ( Ka¬
non ) entrichten Dies war auch in andern Kantonen
üblich , wie in Zürich , wo nach einer alten Observanz , welche
die Züricher wiederholt von dem römischen Stuhl bestätigen
ließen , der von der Regierung bepfründete Geistliche den Amt¬
leuten etwas bezahlte

Die niedern Kirchendiener , die nach dem kanonischen
Recht jeder Pfarrer haben soll , als Küster , Schulmeister,
Cantor u . s. w ., wurden meistentheils von den Gemeinden
schon in sehr früher Zeit angestellt . So hatte Kaiser Fried¬
rich II. der Stadt Bern in der Handveste vom Jahr 1218,
außer dem Wahlrecht ihres Leutpriesters , das Recht , den Kü¬
ster zu wählen " «) bestätigt und dazu noch das Recht der
Wahl des Schulmeisters ertheilt

Außer den Curatbeneficien besetzten die Regierungen meh¬
rerer Kantone seit dem fünfzehnten Jahrhundert die meisten
Stiftspfründen . Der Rath von Luzern ließ sich das im I.
1415 von den Herzogen von Oesterreich auf ihn übergegan¬
gene Recht : den Probst und die Chorherren des Stifts von

187) Verzeichnis der Rechte der Republik Luzern u. s- w. Hel¬
vetica Bd. 7, S . 217.

188) Sogen . WaldmannischesConcordat bei Hottingsr a. a- O.
S . 510 und das mehrerwähnte Schreiben des züricherischen Raths
an den Papst bei Hottinger I. o. p. 1401.

189) Schon nach dem Freiburger Freibriefe kam der Stadt¬
gemeinde das Recht zu. den Leutpriester und Küster zu wählen.
Tillier a. a. O. Bd . 1. S . 10».

190) Ebendas.
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Beromünster zu ernennen , von Papst Sirius IV. 1479 bestä¬
tigen " 0 - Der Propst Brunnenstein von Luzern , der im
Auftrage deS Raths diese Bestätigung persönlich in Nom aus¬
wirkte , brachte von dort noch eine andere Bulle mit , worin
sich der Papst die Confirmation der Propstwahl vorbehielt.
Der Rath aber fand diese Bulle höchst mißfällig und befahl
dem Propst , dieselbe in Rom wieder annulliren zu lassen
In dem im I . 1455 mit päpstlicher Bewilligung errichteten
Collegiatstift St . Leodegar zu Luzern concurrirten die
ältesten Nathsglieder in gleicher Anzahl mit den Canonikern
bei der Propst - und Chorherrenwahl , während der Leutprie-
ster vom Rath allein gewählt wurde Nachdem Solo-
thurn die Herrschaft Gösgen 1458 angekauft hatte , erwarb
es durch päpstliche Bewilligung das Recht der Propst - und
Chorherrenwahl in dem darin gelegenen Stift Schönenwerd io») .
Im I . 1479 ertheilte Sirius IV. dem Rath von Bern die
Vergebung der Chorherrenpfründen im Stift St . Moriz in
Zofingen , nachdem ihm der Papst schon früher die Propstwahl

191) Helvetia Bd . 8. S . 90.
192) „Räth und Hundert han sich bekennt von der Bullen

wegen, so Herr Probst zu Nom erworben hat ; des ersten von der
Bull wegen, daß ein Probst, wenn der erwelt wird, daß der stn Be-
stättigung zu Rom »emme und die gesellt uns nit , dann wo das
Fürgang haben solt, so hat ein Pabst sin Mannet (Monat ), das Uns
fast (sehr) mißfällig ist. Umb das ist unser Will und Meinung, daß
unser Herr Probst dieselb Bull zu Rom abthun, und das Uns ein
Brief werd, das sinnlich Bull uß dem Register kvm und abgetan
werd, oder das Er uns ein Bull bring , das der Pabst sie für sich
und sin Nachkommenverschrib, und siner Manotten entzüg und be-
geb." Helvetia Bd 7. S - 414 fg.

193) Vorher war es ei» Benedictinerkloster. Hottinger a. a.
O. S . 43t». Die päpstliche Bulle steht in Neugart , oo<l. iliplomal.
^lom. 7. II. p. 5t)9 sgg.

194) In Folge eines Vertrages der Stadt Luzern mit dem
Stift 1456. Leu a. a. O . Th. 12, S . 299. Fäsi a. a. O. 29 fg.

195) Lang a. a. O. S . 999. Haffner a. a. O. S . 388.
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überlassen hatte Die Chorherren dieses Stiftes wurden

später durch einen Rathsbeschluß bis auf zwölf vermindert " 7) .
Eben so wurde dem Rath von Bern durch Jnnocens VIII.

1484 die Ernennung der Canoniker des neu errichteten Col-

legiatstifts St . Vincens in Bern zu Theil ^ 7s) . Sirius IV.

verlieh 1479 auch dem Rath von Zürich das Recht , den Propst,

die Chorherren und Capelläne der beiden dortigen Münster,

der Propstei und Abtei , in den päpstlichen Monaten " 8) und

desgleichen den Propst und die Chorherren des Stifts von

Einbrach in allen Monaten zu ernennen ; jedoch sollte der

Nominirte dem Papst die Annalen entrichten , sofern seine

Pfründe über 24 Goldgulden jährlich betrüge ^°°) . Diesen

Jndult ließ Waldmann von seinem Nachfolger Jnnocens VIII.

1485 bestätigen 2" *) . Im I . 1512 überließ Julius II . den

die Grafschaft Baden regierenden Ständen die Ernennung des

Propstes , Decans und Custos in allen und der übrigen Chor¬

herren in den päpstlichen Monaten im Collegiatstift Zur-

zach 2"?) . So hatte der römische Stuhl selbst die Theil¬

nahme der Regierungen an der Besetzung der Kirchenpfründen
erweitert.

Die Regierungen übten auch hie und da schon das Recht

aus , die nicht von ihnen vollzogenen Wahlen der Geistlichen

ihrer Bestätigung zu unterwerfen In den italienischen

196 ) Müller ci. a. O . Bd 5 . Abtheil . 1 . S - 234 . Not . SIS.
197 ) Wirz , helvet . Kirchengesch . Th . 5 . S - 305.
197 .1) Ebend . S . 300 . Anselm a. a . O . S . 378 fg.

198 ) Januar , März , Mai , Julius , September und November.

199 ) Die Einkünfte deS ersten Jahres.

200 ) Hottinger a . a . O . 474.

201 ) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a . a. O.
S - 510 . Dieser bemerkt , daß sich der Rath von Zürich die Bulle

Sirius IV. auch von Alexander VI. 1497 bestätigen ließ . S . 732.

202 ) Leu a- a. O . Bd . 20 . S . 529.

203 ) So übergab der Rath von Solothurn im Jahr 1517 der
Stadt Ölten die Ernennung eines Capellanen daselbst mit dem Vor-
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Bogteien , wo die Edelleute in dem Besitze vieler Patronate
waren , ertheilten die Landvögte gegen eine Erkenntlichkeit die
Bestätigung ?" ) . Die letztern zogen auch den Nachlaß der
Geistlichen ein vermuthlich in den Pfarreien , welche die
regierenden Stände vergaben . Dieses Spolienrecht übten
auch im Thurgau die Gerichtsherren hinsichtlich ihrer Patro¬
nate ausDie  Eidgenossen führten überhaupt die Auf¬
sicht über das kirchliche Aemterwescn , und einzelne Stände
trafen in dieser Hinsicht mancherlei zweckmäßige Anordnungen.
Die Kirchengesctzc verlangen von dem Bencsiciaten , daß er
seine Pfründe persönlich verwalte und sich deßhalb beständig
an dein Orte derselben aufhalte . Diese Residcnzpflicht wurde
namentlich von den Chorherren in Zürich sehr vcrnachläßigt.
Schon im I . 1218 beklagte sich deßhalb der Rath bei Kaiser
Friedrich II., welcher diesem Mißbrauch abzuhelfen suchte
Später 1368 veranlaßte er den Bischof Heinrich von Konstanz
zu der Verordnung , daß die abwesenden Chorherren keine Ein¬
künfte beziehen sollten , diejenigen ausgenommen , die sich zum
Zwecke der Studien auf einer Schule aufhielten Diese
Verordnung wurde auf Ansuchen des Rathe von Bischof Ni-

behalt , daß derselbe persönlich seine Confirmation bei ihm (dem Rath)
nachsuchen solle. Haffner.

204) Wir ; a. a . O . Bd . 5. S . 449.
205) Hotlinger a. a . O . S . 848.
206 ) „Da die Patronatherren den Pfaffen so groß Gut zur

Nahrung gaben , so hätte niemand auf ihre Verlaffenschast beßers
Recht als sie. Weil der Geiz der Pfaffen ohnehin so groß , daß
dessen kein Aufboren wäre , so wurde derselbe noch größer , und sie
in ihren Handlungen grimmiger , wann sie von Kindern könnten ge.
erbt werden ; so daß es dem gemeinen Mann noch beschwärlicher
werden würde als zuvor ." Antwort der Gerichtsherren im Thurgau
auf die von den reformirten Thurgauern bei den Kantonen einge¬
legten Beschwerden , 22 . April 1530 . Von Arx a. a. O - S . 651
Not . ».

207) Hvttinger a. a. O . S . 793.
208) Ilottinxer I. v. p. 1348  sq <z.
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colaus 1385 bestätigt Sie wurde indessen von den
Chorherren so wenig beobachtet , daß der Noth durch die Ver¬
mittlung des Kaisers Sigismund von Papst Martin V. 1417
eine neue Verordnung auswirkte , krast welcher diejenigen Ca-
noniker , die länger als zwei Monate abwesend wären , ihre
Einkünfte verlieren sollten , es wäre denn , daß sie eine hohe
Schule besuchten Diese Verordnung ließ Waldmann
von Innocens VIII . 1485 bestätigen . Zugleich forderte er von
ihm die Zustimmung zu folgenden Bestimmungen : daß jeder
Chorherr oder sonstige Geistliche , der vom Rath eine Pfründe
erhält , sich durch Eid und Schrift verbindlich machen soll,
nicht mehr zu fordern , als der Bestallungsbrief anzeige , seine
Pfründe nicht zu verlassen , auf keine Art zu vertauschen , nur
in die Hände des Raths aufzugeben ( resigniren ) und , wenn
er sich entferne , auch keine Nutzung davon zu ziehen ; daß
wer in einem der beiden Münster eine Pfründe besitzt , in
dem andern keine haben soll ; daß , wenn ein Chorherr oder
Priester seine Pfründe verliert , die Einkünfte derselben bis zur
Wiederbesetzung nicht von seinen Amtsbrüdern in den Sack
gesteckt, sondern an die Kirchenfabrik verwendet werden sollen,
und daß der Rath die Geistlichen zum Bauen ihrer Häuser,
so oft es nöthig ist, anhalten darf * " ) . Die beiden letzter»
Bestimmungen ließ der Rath wiederholt von dem römischen
Stuhl bestätigen und im I . 1497 erneuerte er jenes
Verbot der Mehrheit der Pfründen * " ) . Wider das Werben
um geistliche Stellen beschloß er 1498 : Niemand soll um ein
Amt bitten , sondern sich beim Stadtschreiber anschreiben lassen,
der Wählende bei seinem Eid angeben , wenn ihn jemand ge¬
beten , oder durch andere habe bitten lassen , und dieser nicht

209) Ebendas. p. 1351.
210) Ebendas. l>. 1352 sqq.
211) Sog . Waldmani» >ches Cvncordat bei Hottinger S 5I0ff.
212) Uolliaxei ' I. c. p . 1402 1406.
213) Hottinger a. a. O. S . 791.
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wahlfähig sein * " ) . Gleich im folgenden Jahre wurde dieser

Beschluß an einigen Geistlichen vollzogen , die um eine vacante

Chorherrnpfründe warben ; sie wurden sämmtlich von der Wahl

ausgeschlossen . Im I . 1518 wurde dieselbe Verordnung er¬

neuert Auch per Rath von Bern setzte in dem Ver¬

trag mit dem Collegiatstift St . Vincens vom I . 1485 unter

andcrm fest , daß die Chorherren und Capelläne ohne seine

Erlaubniß keinen Tausch mit ihren Pfründen treffen sollen

Hieher gehören auch die Maßregeln , welche die Eidge¬

nossen überhaupt und die einzelnen Kantone " *) insbesondere

gegen die im ersten Kapitel erwähnten sog . Curtisanen genom¬

men haben , worüber der Heidelbergische Professor Wimpheling

( -H 1528 ) , sonst eben kein Freund der Schweizer , sie rühmte
und sie deßwegen andern als Muster empfahl ^ ) . Die

Abschiede der Tagsatzungcn vom Ende des fünfzehnten und

vom Anfang des sechzehnten Jahrhunderts enthalten mancher¬

lei Beschlüsse wider sie ^ ) . Um sie auch mit der Furcht

214) Sbendas . S . 187.
215) Sbendas . S . 788.
216 ) Tillier Bd . 2. S - 523.
217) Zu den Forderungen , die Waldmann 1485 an Inneren « VIII.

stellte, gehörte auch die, daß kein Curtisan die Pfründen , welche der
Rath z» vergeben habe, anfallen solle. (Sog . Waldmannisches Con-
cordat bei Hottinger a. a . O . S . 510 .) Dieselbe Forderung wieder¬
holten die Züricher in ihrem mehrfach citirten Schreiben an den
römischen Stuhl . Hottinger I. c. p. 1401 -g.

218) Hottinger a. a. O . S . 75».
219 ) Im I . 15stv befahl die Tagsatzung von Zürich einen Prie¬

ster abzustellen , der die Pfründe zu Eins kraft päpstlicher Gratie
angefallen hatte ; „dann wir Eidgenossen (lautet der Abschied) je nit
meinen das Jemand zu gestatten , und nütz Lestminder soll auch jeg-
lich Bot trefflich heimbringen , daß man sölichS Hinfür zum Besten
i» aller unser Eidgenoßschaft verkommen , daß sölichs Niemanden
gestattet , und gegen denselben Curtisanen mit so tapferm Ernst ge¬
handelt werde , damit wir des Anfalle »» vertragen bliben ." Glutz-
Blozheim , Geschichte der Eidgenossen . S - 501 . Not . 196. Hottinger
a. a . O - Not . x.



vor Schande abzutreiben , hatten die Eidgenossen die Gewohn¬
heit eingeführt , dem Curtisan bei der Investierung die schnöde
Urkunde römischer Geldgier , den Wartbrief , an den Hals zu
hängen und ihn mit Wasser zu begießen Diese Maß¬
regel fruchtete jedoch wenig bei so schamlosen Menschen , als
die Curtisanen waren . Nachdem die Eidgenossen zu wieder¬
holten Malen von dem römischen Hof und seinen Legaten die
Abstellung dieser Landespeft vergebens gefordert hatten " ") ,
schritten sie endlich zu dem äußersten Mittel , indem sie im
Jahr 1520 zu Baden alle Curtisanen als „ böse, » »geistliche
und » «gelehrte Buben " aus der Eidgenossenschaft verbannten
und einmüthig beschlossen , „ jeden , der fernerhin in die Eid¬

genossenschaft käme und die Pfründen anfalle , gesanglich an¬
zunehmen , in einen Sack zu stoßen und ohne Gnade zu er¬
tränken Dieser Beschluß wurde auch in der That
vollzogen

Wie in der Schweiz bei Besetzung der Kirchenpfründen

219») Auf die Frage der Stadt Basel , wie man sich gegen die
Curtisanen zu »erhalten habe , antwortete die Tagsatzung : „ Ihr
Bruch wäre , ihnen die Bull an Hals zu henken und sie investiren
unter einem Beck Wasser." Von Arr a. a . O . S . 661 . Not . b.

220) Im I . 1512 begehrten sie von Julius II. und seinem Le¬
gaten , dem Cardinal Schinner , daß sie „uns Eidgenossen in die Ewig¬
keit zulassen, daß uns niemand kein Pfrund anfalle ." (Hotlinger a.
a. O - S . 759 .) In dem zwei Jahre später zwischen den Eidgenossen
und Leo X. geschlossenen Bündniß , versprach dieser unter anderm
auch die Abstellung der Curtisanen (Stettler a. a . O . S - 513). Im
I . 1516 beschlossen sie, „ wegen den Curtisanen mit dem Legaten zum
freventlichisten zu reden , damit solche abgestellt , und jeder Lehenherr
bi siner Gerechtigkeit blibe ." ( Von Arr a. a . O . S - 661 . Not . b.)
Was die Eidgenossen im I . 1529 auf der Tagsatzung zu GlaruS dem
Legaten Pucci klagten , haben wir schon im ersten Capitel (Not . 178)
angeführt.

22 l) Bullinger , Reformationsgeschichte Bd . 1. S . 32 . Stettler
a. a . O . S . 598.

222) Versuch einer pragm . Gesch. S . 70.



124

die Grundsätze des kanonischen Rechts nicht überall Anerken¬
nung fanden , so war dies auch hinsichtlich der Verwaltung
des Kirchenguts der Fall . Nach diesem Recht ist der wahre
Administrator desselben der Bischof . Zwar gestattet es , daß
die unmittelbare Verwaltung auch Laien anvertraut werden
könne ^ ) ; aber solche Personen sollen vom Bischof bestellt
werden und seiner Aufsicht unterworfen bleiben . In der

Schweiz dagegen hielt man an dem Grundsatz fest , daß jede
Kirchengemeinde das Eigenthum ihres Kirchenguts habe
Diesem Grundsatz gemäß verwaltete jede Gemeinde selbst-
ständig ihr Kirchenvermögen . Zwar wirkte dabei in der
Regel der Pfarrer mit , aber nicht als Bevollmächtigter seines
Kirchenobcrn , sondern der Gemeinde . Ueber die Verwaltung
führte die Regierung die Aufsicht , der sie auch die Patronat¬
herren , denen bald mehr bald weniger Rechte hinsichtlich der
Administration zustanden , unterwarft ) .

Den großen Einfluß erkennend , den das Leben der Geist¬
lichen auf die Moralität des Volks äußert , führten die Eid¬

genossen eine strenge Aufsicht über dasselbe . Diese Aufsicht
war um so nöthiger , als sich die Kirchenobcrn um die Sitten
ihrer Untergebenen wenig bekümmerten und oft die ärgerlich¬
sten Ercefse t ) derselben ungeahndet ließe » , da sie selbst die

223)  Nach der frühern kanonischenGesetzgebung konnte diese
nur Geistlichen übertragen werden . 6 ->n. 22 6 . XVI. ,,u . 7.

224)  Ueber diesen einzigen richtigen Grundsatz von dem Sub¬
ject des kirchlichen Eigenthums vergl . Savigny , System des heuti¬
gen rönmchen Rechts . Bd . 2. S . 264 ff. Weiske , Rechtslerikon.
Bb . 6. S . 125 ff. Eichhorn , Kirckcnrecht . Bd . 2. S - 64!».

225)  So würde in einer Zwistigkeit der Edlen von LütiShofe»,
Patrone der Kirche zu Rieggingen und der Psarrgenoffen im Jahr
1418 dem Rathe von Luzern angelobt , „ ohne seine Gunst und Wissen
von dem Kirchengut nichts zu verkaufen »och zu verändern ." Bal-
thasar , Merkwürdigkeiten des CantonS Luzern . Th . 2. S . 115.

226)  Unter dem Ausdruck Erceß versteht das kanonische Reibt
die Verletzung der Verpflichtungen , die mit dem geistlichen Stand
verbunden sind.



Pflichten des geistlichen Standes gänzlich hintansetzten und das
ungebundenste Leben führten 2^ ) . Deshalb sahen sich die
weltlichen Obrigkeiten genöthigt , das Amt ihrer pflichtver¬
gessenen Bischöfe selbst auszuüben und die Geistlichen zu einem
ehrbaren , ihrem Stande angemessenen Betragen anzuhalten.
In dieser Absicht wurden von einzelnen Cantonen manche
zweckmäßige Verordnungen erlassen . So verordnete der Nach
von Zürich unter Waldmann 1480 : „ Es soll der Knecht auf
der Chorherrenstube schwören , alle Nacht , Sommer und Win¬
ter , um neun Uhr die Stuben und die Sommerlauben zu
schließen . — Daselbst soll Geist - und Weltlichen alles Lüstlispiel
mit Würfeln und Karten verboten sein ; ausgenommen an den

Kirchweihen drei Tage ; alsdann dürfen beide Stände auf der
Chorherrenstube alle Spiele treiben , wie von Alter her , und
nicht weiter , bei einer Mark Silbers Buße . Bei allem dem

aber sind vorbehalten mit den Karten das Hunderter , Allrunen,
Qucnzlen oder A — aber mit Züchten ; ferner das Schach - und
Würfelspiel um eine schlechte Nerte ( Zeche) oder 4 — 6 Pfennige.
— Hingegen darf kein bei unö vcrpfründeter Geistliche an
andern Orten , weder in offenen noch heimlichen Häusern,

spielen , und überhaupt auf keine Zunft in eine Uerte gehen;

ausgenommen an offenen Schenkinen , biderben Leuten zu Lieb
und zu Leid . Alles bei gemeldeter Buße ." Im I . 1485
wurde diese Satzung noch verschärft und erkannt : „ daß es
bei derselben zu ewigen Zeiten verbleiben soll . Unser Herr
Bürgermeister und Räthe ( heißt es) sind zu solcher Ordnung'
inbrünstiglich bewogen worden , damit sich ein schicklich Wesen

mehre unter denen , die zu göttlicher Heiligkeit Dienst geord¬
net sind ." Man verbot ihnen sogar das Spazieren während

des Hochamts in den Kreuzgängen . Vielmehr sollten sie helfen
singen , lesen , kurz : „ thun als die , so die Wollust der zu¬
gänglichen Welt zurückgelegt haben , und als sie geistlicher

227) S . die Schilderungen der schweizerischen Bischöfe bei Wirz
a. a. O. Th. 3.
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Würde und ihrer Mund wegen zu thun schuldig sind"
Eben so ließ der Rath von Bern 1477 zur Sittenverbesse-
rung der Geistlichkeit nachdrückliche Mandate an alle Decane
ergehennachdem  er zwei Jahre früher auf die an ihn
gelangten Klagen , daß die Geistlichen des Decanats Lenzburg
durch Tanzen , Springen und viele andere Ueppigkeiten großes
Aergerniß gäben , an den Dccan und den Landvogt in Lenz¬
burg den Befehl erlassen hatte , sich in diesem wichtigen Ge¬
schäfte kräftigen Beistand zu leisten , ein Auge auf die Fehl-
baren zu werfen und sie zur gebührenden Strafe zu ziehen,
so wie auch ihnen keinen Zutritt vor die weltliche Obrigkeit
zu gestatten , damit das Verfahren gegen solche frevelhafte
Priester künftighin in einen zweckmäßigeren Gang gebracht
würde Im I . 1493 verordnete er , daß ein Priester
künftighin bloß ein Brodmesser bei sich führen dürfe ; jedes
andere Messer sollen ihm die Weibel abnehmen und dafür
einen Gulden von ihm einziehen In demselben Jahr
begingen die Geistlichen so viele Excesse , daß selbst der neue
Bischof Thomas von Konstanz an die Eidgenossen den Vor¬
schlag , eine allgemeine Reformation der Pricsterschaft zu geben,
bringen ließJ,,  Schaffhausen waren die Sitten des
Elcrus , weil der Bischof kein Einsehen that , so anstößig ge¬
worden , daß auch hier die weltliche Obrigkeit sich im Anfang
des Jahres 1522 genöthigt sah , den Unordnungen durch ein
Mandat folgenden Inhalts zu wehren : In Zukunft sollen
weder Mönche noch Pfaffen , noch Studenten , Provisoren und

228 ) Füßli , Waldmann . S . 56 fg.
229 ) l.uilisrii , üispulgtionos dcrnviises . ? . I. p. 64 . Anselm

sagt : „Die Priesterschaft führt so ein ganz zoumlos Leben, daß der
weltlich G'walt Laryn mußt sehen und wehren." Berner Chronik.
Bd . I . S . 162.

23») Tillier a. a. O . Th . 2. S . 521.
231) Anselm. Bd . 2. S . 136.
232) Ebendas. S . 135.
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Schüler , die zu ihren Tagen gekommen ( majorenn geworden ) ,
nach der Abendglocke ohne Licht über die Gasse gehen . Auch
soll von jetzt an kein Mönch oder Priester zweierlei Waffen
(Dolch und Degen ) , sondern bei Tag und bei Nacht nur
ein Gewehr , nicht länger als eine halbe Elle tragen ; ver¬
botene Waffen sollen den Uebertretern durch die Stadtknechte
(Rathsdiener ) abgenommen werden . Wenn dieselben einen
Geistlichen bei den Frauen in den ( unzüchtigen ) Häuser » an¬
treffen , so sollen sie ihm seine Kleidung mit Gewalt ausziehen
und nicht zurückgeben , bis er ihnen so viel Geld , als sie
glaubten fordern zu dürfen , bezahlt hätte . Wenn einer oder
mehrere Priester sich widersetzen und darüber verwundet oder
beschimpft werden sollten , so werde der Rath keine Klage
annehmen . Endlich wurde den Mönchen und Pfaffen ver¬
boten , in der Stadt öffentlich zu tanzen , ausgenommen bei
Hochzeiten , zu denen sie geladen worden ; dagegen wurden sie
angewiesen , der Kirche und dem Gottesdienst abzuwarten " ?) .
Dem unter den Geistlichen in den italienischon Vogteien ein-
gerissenen Lurus in Kleidern steuerten die Eidgenossen durch
strenge Mandate ?" ) . Die Rathsprotocolle der einzelnen

Cantone aus dem fünfzehnten ?^ ) und besonders sechzehnten

233 ) Waldkirch 'S handschriftl . Reformation - geschichte von Schaff¬
hausen , bei Wirz . Th . 4. S . 5H.

234 ) Der Stand der Geistlichen wurde völlig unkenntlich durch
die neuen Moden , denen sie fröhnten . Der gewöhnliche Anzug war;
aufgeschnittene Schuhe , zerhauene Hosen , die in bunten Farben glänz¬
ten . Rappiere an der Seite und Dolche in der Tasche. Höchst ungern
und nur nach und nach vertauschten sie diese Tracht gegen ein an¬
ständige - Gewand . Noch schwerer konnten sie sich von ihren Bär¬
ten trennen ; aber die Strafen der Landvögte und der Spott de-
Volke - wirkten . Wirz a. a. O - Bd . 5. S . 44».

235) 2 >n I . 4430 wurde Georg Schürpf , nachheriger Pfarrer
zu Großdietwyl , als er noch unbepfründet in Luzern war , von dem
dortigen Rath bestraft -oo , guocl ivit nnetu per plsless et kecit res
inoptll».- Auch etwa- über die Kirchengüter u. s. w. S . 27.
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Jahrhundert liefern zahllose Beispiele , daß die weltliche Obrig¬
keit die Excesse oder Disciplinarvergehen der Geistlichen oft

sehr streng ahndete . Am meisten machten den Eidgenossen die
Cölibatssünden der Geistlichen ^ ) zu schaffen . Der Clerus lebte
fast allgemein im Concubinat " *) . Es wurde bereits oben
erwähnt , daß die Bürger von Zürich schon im I . 1230 ihren
Geistlichen befahlen , ihre Beischläferinnen von sich zu thun
und als sie sich dessen weigerten , jene selbst aus der Stadt
schafften . Eben so verwies der Rath von Bern 1405 , nach

vergeblicher Ermahnung an die Geistlichen , ihre Concubinen

236) Hemmerlin 'S Schriften enthalten merkwürdige Schilderun¬
gen von dem ausschweifenden Leben der Geistlichen in der Schweiz.
Don den schlüpfrigen Geschichten, die er als Beispiele davon erzählt,
mag hier folgende eine Stelle finden : „ Ein Priester sah sich wegen
häufiger Unzucht mit einer angesehenen Frau genöthigt , von seiner
Pfarrei zu entfliehen . Er irrte in einem Walde herum . Da erschien
ihm der Satan in Gestalt eines frommen Mönchs und redete ihn
an : wohin gehst du so äußerst betrübt - Jener erzählte treuherzig
seine Leiden . Der verkappte Satan erwiederte : Nicht wahr , wenn
du daS böse Glied nicht hättest , so könntest du in deiner Pfarrei
sicher wohnen ? Allerdings , mein Herr , versetzte jener . Der Mönch
sagte nun : hebe dein Gewand auf , damit ich es berühre , wie sie es
ja auch berührt hat . Das Glied verschwand alsobald . Hocherfreut
kehrte der Priester zurück, ließ die Glocken läuten und versammelte
seine Pfarrkinder , um ihnen seine Unschuld kund zu thun . Er bestieg
die Kanzel , hob mit Zuversicht seine Kleider auf — st ,»o»
I>ruin suum sliunüllntius guani prius oppnruit .u Meister , berühmte
Züricher . Th . I . S . 3!) fg.

237 ) Hemmerlin sagt : »dloo est rann » in «lioeceüi Lonstantiensi
el celeris vicinie »lulioris et cloricoruin cvlnibiliitionis , oonoubiniitu»
conlulierni »,».« (Hottinger a. a. O . S - 855 .) Bei einer Visitation
des Bischofs von Lausanne im I . 142« fand sich, daß siebenzig
Priester der Oiöcese im Concubinat lebten , von denen einige zwei
und drei Frauen von Landleuten geschändet hatten . I1»ui »8>n' I. c.
1' . IV. p 348 . Hottinger a. a . O . S . 3«7. — Noch im fünfzehnten
und sechzehnten Jahrhundert gab eS in der Schweiz Geistliche , die
in eigentlicher Ehe lebten . Hottinger a. a . O . S . 851 fg. Von
Arx a. a. O . S . 473.
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zu entfernen , diese aus der Stadt , und als sie nach einiger
Zeit dennoch wieder zu ihren Gönnern zurückkehrten , ließ er
sie alle gefangen nehmen und in den Thurm ( den heutigen
Zeitglockenthurm ) werfen Im I . 1471 ermähnte er
die Decane zu einem kräftigen Einsehen wegen der Pfaffen¬
dirnen " o) . Indessen alle Maßregeln , welche die weltlichen
Obrigkeiten gegen den Concubinat der Geistlichen ergriffen,
vermochten nicht dieses durch den unnatürlichen Cölibatszwang
herbeigeführte Uebel abzustellen . Die Bischöfe selbst führten
ein äußerst ausschweifendes Leben und waren daher gegen

238) „Ze Stund kament etlich Priester, " erzählt Justinger wei¬
ter , „und verburgetent ihr Dirnen us " (erhielten Lurch geleistete Bürg¬
schaft ihre Freilassung ). An demselben Abend entstand eine Feuers¬
brunst , in der sieben gefangene Pfaffendirnen umkamen . Man inuth-
maßte , daß einige der losgelassenen Dirnen das Feuer angelegt
hätten und nahm sie deshalb von neuem in Verhaft . Justinger,
Berner - Chronik . S . 254 fg. Hottinger a. a. O . S . 244.

23») Tillier a. a . O . S . 52» fg.
240) Der Bischof von Konstanz , Heinrich von Hewen 1462)

lebte offen im Concubinat . Durch sein Beispiel nahm die Unzucht
unter den Geistlichen seiner Dioces so überhand , daß sie ebenfalls
öffentlich Concubinen hielten und die vor aller Strafe sichern Ueber-
treter des Keuschheitsgelübdes endlich die Erinnerung an dasselbe mit
Lachen erwiederten . Die Duldung des Concubinats trug ihm jähr¬
lich 2»»v Gulden ein , und die Pfaffen kauften gern um pecunism
copiossiii , vitain in stiebus suis solntinjunn , wie Hemmerlin in rex.
guerelarum I. sagt . (Wirz . Th . 3 . S . 77 .) Auch der noch zur Zeit
der Reformation lebende konstanzische Bischof Hugo von Landenberg
wurde eines unmoralischen Lebenswandels bezüchtigt . (Wirz . Th . 4.
S . 214.) Der Bischof von Genf , Johann Ludwig von Savoyen
(4 1482) war sehr verliebter Natur . Ein Schreiner , der ihn einst
bei seiner Frau eingeschlossen fand , prügelte ihn deshalb so derb,
daß er fast auf dem Platze geblieben wäre . (8pon , Kiswirs <le 6e-
nsve . I . I . p- 97.) Sein Nachfolger , Franz von Savoyen , pflegte
ebenfalls der Liebe. Ein Bastard desselben, Johann von Savoyen,
den er mit einer gemeinen Dirne erzeugt hatte , erlangte die Bischofs¬
würde (4513 ) und lebte so ausschweifend , daß er infolge dessen an
der venerischen Krankheit starb . ( Helvetia . Bd . 4 . S . 32 . Wirz

9
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die Cölrbatssünden ihrer Untergebenen um so nachsichtiger , als

sie daraus Vortheil zogen . Denn , „ wenn ein Priester ein

uneheliches Kind bekommt, " sagt Bullinger , „ so gibt er dem

a. a. O . S . 568 . 8pon I. c. >>. 165.) Sein Nachfolger , Peter de
la Baume , vergaß in Befriedigung der Wollust alle Rücksichten. Als
er zur Fastenzeit (152?) ein junges Mädchen entführen ließ » rottete
sich das Volk zusammen und befreite sie aus seinem Pallas ) . (Kuckst,
disloirs I» röfonnslion lle I» 8uis«e. 1 . 1. üiscours prcliniinsirs
p. XXXV. Vulliemin , Geschichte der Eidgenossen während des 16.
und 1?. Jahrhunderts . Th . I . S . 26 .) Der Bischof von Lausanne,
Sebastian von Montfaulcon , ein Zeitgenosse des letzter« , überließ
sich ganz seinen Leidenschaften . Er und seine Leute schändeten die
Mädchen der Stadt , wenn sie sie finden konnten . In seinem Zim¬
mer auf dem Schlosse befand sich eine verborgene Thüre , die mittelst
einer Treppe in den Keller führte , der seinen Ausgang außerhalb
der Stadt hatte . Auf diesem heimlichen Wege ließ er seine Mä¬
tressen in sein Gemach ein. (kuckst I. c. p . XXXVII. 96.) Der
noch zur Zeit der Reformation lebende Bischof von khur , Paul
Ziegler , trieb Unzucht mit einer Nonne zu Feldbach . (Hottinger,
Geschickte der Eidgenossen während der Zeit der Kirchentrennung.
Abth . 1. S . 217 . Not 39 .) Selbst der fromme Bischof von Sitten,
Walter auf der Flue (s- 1482) halte eine Loncubine . Der bekannte
Georg auf der Flue , Landeshauptmann in Wallis , wird für dessen
Sohn gehalten . ( Wirz . Th - 3. S . 313 .) Sein Nachfolger , Jost
von Silinen , hatte eine Geliebte , von der er sich so gänzlich beherr¬
schen ließ , daß man durch ihre Gunst alles und ohne diese nichts von
ihm erlangen konnte . (Wirz a. a . O . S . 314 .) Am ausschweifendsten
lebte dessen zweiter Nachfolger , der berüchtigte Cardinal Matthäus
Sckinner . Als er der Knabenschändung beschuldigt wurde , wußte
sein Prokurator diese Anklage nur dadurch zu entkräften , daß er
gestand , derselbe liebe die Weiber allzusehr , als daß er ihnen ab¬
trünnig werden sollte . (Wirz a. a. O . S . 291 .) In einer Beilage
zum Abschied, Zug 9. Mai 1514 , kommt in einem Streite zwischen
einem Burgdorfer , der für , und einem Luzerner , der gegen Frankreich
war , über den Cardinal auch Folgendes vor : Ersterer sagt , „ der Bischof
von Wallis sey ein Aasbruter , ein Ketzer und «erlogener Mann ."
Der Luzerner : „das truw er dem Bischof nit zu , denn er liebe die
Frauen zu sehr ." Der B . : „ Er hat doch einen Knaben gehabt , den
hab er auch geflorenzet " u. s. w. Glutz -Blvtzheim a. a. O . S . 219.
Not . 233.
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Bischof eine Geldbuße , wofür er einen Absolutionsbrief er¬
hält , den man ihm gern gibt " ' ) ; wenn die Sache auf diese
Art abgethan ist , so tritt er wieder in seinen Stand , hält
Haus mit seiner Metze , übt ohne Scham alle Aemter und
niemand redet ihm darein " " ^) . In einem im Jahr 1522
erschienenen Commentar zu dem Hirtenbrief des Bischofs von
Konstanz , Hugo von Landenberg , worin dieser den reforma-
torischen Bestrebungen Zwingli ' s uud seiner Freunde entgegen¬
zuwirken suchte 2" ) , kommt unter anderem Folgendes vor:
als ihn ( den Bischof ) einige fromme , ehrliebende Priester
um Gottes willen baten und hoch ermähnten , daß er ihnen,
um dem schändlichen , ärgerlichen Leben mit Concubinen , wozu
sie gegen Christi Gesetz durch das teuflische Gebot des römi¬
schen Bischofs gezwungen wären , ein Ende zu machen , still¬
schweigend erlauben oder wenigstens nicht wehren sollte , statt
der Huren Eheweiber zu nehmen , — so hat er diese christliche
Bitte so wenig geachtet , daß er vielmehr die Strafe für ein
Kind , das ein Priester bekäme , noch um einen Gulden erhöht
hat , da er vorher nur vier geben mußte . Darum will er es
nicht leiden , daß die Pfaffen Weiber haben . Es ginge
ihm ein großes jährliches Einkommen ab . In einem Jahre
sollen wohl fünfzehnhundert Pfaffenkindcr in dem Konstanzer
Bisthum geboren werden ; von jedem vier Gulden macht sechs¬
tausend . Jetzt sind aus vier fünf geworden ; macht achthalb-

241) Die Bischöfe ertheilten sogar für ganze Stifter , Capitelund Klöster allgemeine Absolutionszettel . (Hottinger a. a . O - S . 855 .)Als der Bischof von Konstanz im I . 1507 von dem Clerus seinerOiöces ein subsiüium cliarinitivum forderte , übersandte er jedem
Prälaten , Decan und Propst , der sich zum Zahlen bequemte , zumDank einen Gewaltsbrief auf Monatsfrist , die Priester von gehe,,men oder öffentlichen Unkeuschheitssünden zu absolviren . Eben sodankbar hat er sich schon bei Eintreibung zwei anderer Steuern be¬
wiesen. Hottinger a . a . O . S . 551 fg.

242 ) Hottinger a. a . O . S . 854.
243) Wir, . Th . 4. S . 258 ff. '

9 *
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tausend Gulden . Aber nicht bloß die Kinder , auch die Con-

cubinen müssen ihm jährlich abgekauft werden , wie der Titel

in dem Register zeigt . Habe nun einer eine Concubine oder

nicht ; man sagt ihm : Was geht dies meinem gnädigen Herrn

an , daß du keine hast ? Warum nimmst du nicht eine ? —

Das Geld muß gleichwohl erlegt sein . Mit Recht nennt man

solche Bischöfe Hurenwirthe ; aber alle Hurcnwirthe in dem

ganzen Bisthum nehmen zusammen nicht so viel Hurengeld

ein als er . Ferner macht er einen Unterschied : Wenn einer

ein reines Mädchen beschläft , so kostet dies sechzehn Gulden

Strafe bloß für den Bischof . Will man dann aber einem

reichen Pfaffen zu Leibe , der sich etwa sperrt , die Consola-

tion oder anders zu bezahlen , so muß es ein reines Mäd¬

chen gewesen sein , wenn es bereits vier Kinder gehabt hat;

so machen sie es auch mit den Eheweibern oder andern Weibs¬

personen , welche ehrbar sein sollen . Auch chic Nonnen und

Beginen haben jede eine besondere Tare und Strafe im Re¬

gister und der Fiscal darf allenfalls mehr fordern , wenn der

Pfaffe reich ist , und nicht wenigstens viermal des Jahres sich

mit gefüllter Hand bei diesem Gesindcl einsinket . Dies ist

einer der vornehmsten Gründe , warum sie den Priestern keine

Weiber gestatten . Will man einen Bastard taufen lassen , so

kostet dies wiederum Geld , so auch , wenn man denselben legi-

timiren will , um einen Pfaffen oder etwas Ehrliches aus ihm

zu machen . Will der Pfaffe , daß seine Kinder etwas von

ihm erben , so muß er ein Verthun haben , d . h. einen Brief,

daß er sich mit dem Bischof abgefunden habe . Dies kostet

zuweilen nicht wenig , je nachdem der Pfaffe reich ist. Sieh,

lieber Christ , wie viel Geld sie nur aus dieser Mistpfütze und

diesem Aergerniß , Pfaffenmägde und Bastarde zu verkaufen,

gewinnen " 2 " ) . Als auch die Eidgenossen für die Geistlichen,

2 '>4) Hierauf fährt der Verfasser fort : ,,5ä > kenne einen Schul¬

meister , welcher ein Weib hatte . Mit dieser kam er iiberein , daß
st? ihm erlaubte ein Priester zu werden . Dies geschah. Der gute
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die Kinder erzeugten , eine Straftare festsetzten , gab ihnen der
Bischof von Konstanz deshalb einen Verweis , woran diese
sich aber nicht kehrten Dieses Verfahren der Bischöfe
und die Erfolglosigkeit der Maßregeln der weltlichen Obrig¬
keit gegen den Concubinat der Geistlichen bewirkten , daß
auch die letztere denselben allmälig fast allenthalben duldete,
um größere Ausschweifungen der Geistlichen zu verhüten . Sie
anerkannte die letztwilligen Verfügungen derselben zum Besten
ihrer Kinder und deren Mutter ? " ) , und der Rath von Zürich
hatte den Chorherren des großen Münsters sogar durch ein
eigenes Gesetz zugesichert , daß die Kinder , die sie mit ihren
Jungfrauen erzeugten , das ihnen testirte Vermögen unter
obrigkeitlichem Schutze genießen sollten ?" ) > in einigen
Cantoncn wurde es jedem Geistlichen bei seiner Anstellung
eingeschärft , seine eigene Concubine zu halten , damit die Ehe-

Pfarrer traute sich es zu , das Keuschheitsgelübde halten zu können.
Als er es eine Zeitlang beobachtet hatte , fiel es ihm schwer, da er
aber mit seiner Gattin nicht leben durfte , hing er sich an ein Mäd¬
chen , verließ den Wohnort seiner Frau , um sie nicht zu kränken,
und kam in das BiSthum Konstanz . Die Frau horte , daß er eine
andere Haushälterin habe , und zog ihm nach. Der gute Mann
hatte Mitleiden mit ihr , und da er glaubte , eS wäre , da er doch
nicht ohne Frau sein könne , besser, er behelfe sich mit seiner vorigen
Hausfrau , so schickte er die Metze weg. Was geschah? die Sache
kam vor den Fiscal , vor den Generalvicar und die Consistorialräthe,
und diese beschlossen, er solle das Eheweib wegschicken, oder die
Pfründe verlieren . Der Priester erbot sich, seine Gattin als eine
Concubine jährlich zu verzinsen . Umsonst . Sie mußte fort - Nun
nahm er die vorige Metze wieder , und man ließ ihn bei der
Pfründe bleiben , wie andere Hurer und Buben , und war ikm da«
mit der Hure recht , was ihm mit der Ehefrau nicht geziemt hätte.
Dergleichen weiß ich mehrere , welche verheirathct gewesen waren,
aber nicht mit ihren Eheweibern Haus halten durften , mit Huren
hingegen schadet es nichts ." Wirz a. a. O . S . 273 ff.

245) Hottinger a. a . O . S . 858.
246) Glutz - Blozheim a. a. O . S . 503.
847) Wirz . Th . 2. S . 243 , ,
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weiber sicher  wärenDagegen  ahndete die weltliche
Obrigkeit es streng , wenn Geistliche Frauen von Bürgern
verführten oder sonstige Ausschweifungen begingenDer
Rath von Bern setzte in dem mehrerwähnten Vertrage mit
dem St . Vincenöstift 1485 ausdrücklich fest , daß , wenn die
Stiftsherren sich an den Weibern , Töchtern oder Verwandten
der Bürger vergriffen , sie weltliche Strafe zu erwarten hät¬
ten 25") . Erst seit der Reformation und besonders dem Con¬
cil von Trient schritten die Eidgenossen , hauptsächlich auf
Betrieb der Nuntien , wieder mit aller Strenge gegen den
Concubinat der Geistlichen ein , wie wir später sehen werden.

Eben so beaufsichtigten die Eidgenossen die Amtsführung
der Geistlichen und schritten gegen diejenigen mit Strafen ein,

248)  Hottinger a. a. O . S . 856 . SIeiüanus , statu rvlixionis
ot reipublicse Kormanor. snt, 6sr . V. — Eben so ließ man bei den
Friesen keinen Priester zu . welcher nicht öffentlich seine Metze mit¬
brachte . ^eneris 8>lvius (Plus II.) bist . eurozi . c. 35 . in dessen ozivra
ßeoxi'iiplilca et lii«torie». Ilolnisk. 1699. p. 293.

249)  Glutz -Blozheim a. a. O . — Solothurn bestrafte einen
Cappelan , der mit einer Frau auf der Orgel öfters Unzucht trieb.
Ebend . Not . 204.

250) Tillier a. a. O . S . 523 . — Luzern machte im fünfzehnten
Jahrhundert die Verordnung , „ daß , wo einer Jemand , er sey geist¬
lich oder weltlich , bey seinem Weib , oder Mutter , oder Tochter,
oder Schwester , oder sonst an seiner Schande findet , und denselben,
oder das Weib tödtet , kein Gericht verschütt haben solt : würde aber
der , der ihn also ertapt , von dem Frevler um daS Leben gebracht,
soll mit demselben als einem Mörder verfahren werden ." DaS
frühere Gesetz im geschwvrnen Stadtbrief hieß : „Wo Einer Einen
fund by sinem ehlichen Gemahel an sin Schand und Laster , ob er
den liblos tet , darum nit gefecht werden , noch dehein Gericht ver¬
schütt han soll." (Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern.
Th . 2. S . 123 fg.) Im I . 446t fand ein Schwertfeger von Me-
rischwandcn sei» llleib bei dem Koch im Augustinerkloster zu Zürich
und tödtete beide. Der Rath sprach ihn frei und gebot , daß ihn
die Verwandten oe« Entleibten unbekümmert lassen sollten . Hottin¬
ger a . a . O . S . 443.
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die ihre Amtspflichten vernachlässigten, wovon später Bei¬
spiele angeführt werden sollen.

Desgleichen erstreckten sie ihr Aufsichtsrecht auf die kirch¬
lichen Institute. Was die Stifter und Klöster betrifft, so
werden nachher die Rechte der Eidgenossen über diese Institute
besonders dargestellt werden. Hier ist von den Hospitälern
und Armenhäusern die Rede. Ueber diese Anstalten und die
Verwaltung ihrer Güter führte die weltliche Obrigkeit die
Aufsicht. Vermöge dieses Rechts erließ sie besondere Verord¬
nungen hinsichtlich ihrer Disciplin. Eine solche Disciplinar¬
verordnung machte der Rath von Bern ,'m Jahr 1413 für
das niedere Spital , worin unter andern folgende Bestimmun¬
gen vorkommen: Wer sich in Unkeuschheit vergeht, verliert
seine Pfründe für immer. Wer schwört bei Christi Gliedern,
soll drei Tage sein Brod entbehren; wer gar hoch schwört,
sieben Tage, wer ganz ungewöhnlich hoch, auf immer. Wer
einen schlägt, entbehrt es ein Jahr lang; ist jener blutrünstig,
noch einen Monat mehr; war der Thäter bewaffnet, für
immer u. s. w. ^ 0 - Auch den Schulen, die damals eben¬
falls zu den kirchlichen Instituten gehörten, widmete die Obrig¬
keit ihre Sorgfalt. So schrieb Bern schon im I . 1310 dem
Kloster Amsoldingen vor, daß die mit der Schule verbundene
Pfründe nur einem im Schulhalten, in der Grammatik und
den übrigen Unterrichtsgegenständenbewanderten Geistlichen
anvertraut werden soll Diese Vorschrift wurde 1453
neuerdings bestätigt Als jedoch bei der allgemeinen Sit-
tenverderbniß des Clerus die kirchlichen Schulen immer mehr
zerfielen, errichteten die weltlichen Behörden eigene, von der
Kirche unabhängige Unterrichtsanstalten, die bereits im fünf-

251) Ordnung des mindern Spitals zu Bern. Müller a. a. O.
Bd. 2. S . 582. Not. 318 und 3l!).

252) Tilliera. a. O- Bd. 1. S . 354.
253) Ebendas. Bd. 2. S . 57«.



136

zehnten Jahrhundert an mehreren Orten kräftig blühten
Nicht bloß für den Unterricht des Volks , sondern auch für
die Bildung des Clerus sorgte die weltliche Obrigkeit

Nicht unbedeutend waren auch die Befugnisse , die sich

die Eidgenossen in Beziehung auf die Neligionsübung bei¬
legten . Sie wachten für die Erhaltung des Kirchenglaubens
und erließen Verordnungen gegen die Sectirer , deren es in
der Schweiz zu allen Zeiten gab So erneuerte Luzern
im I . 1373 eine alte Verordnung " 7̂ , paß man unseres
Herrn Frohnlcichnam nicht zu denen tragen soll , die vor
einander niederfallen " 2) . Am I . 1400 beschlossen der Schult¬
heiß , die Räthe , Venner , Heimlicher , die Zweihundert und
die Gemeinde der Stadt Bern einhellig , daß alle , die in dem
Unglauben der Waldenser gefunden werden , nie mehr weder
in den Rath , noch in die Zweihundert , noch in irgend ein
Amt in der Stadt oder ihrem Gebiete gewählt werden könn¬
ten , und erklärten sie zugleich für unfähig , über irgend einen
Christenmenschcn weder Urtheil noch Zeugniß zu sprechen " ») .
Besonders sorgten die Eidgenossen dafür , daß der Gottesdienst
überall gehörig verwaltet wurde . Als z. B . die zu Baar im
Canton Zug eingepfarrten züricherischen Gemeinden Hausen
und Heisch über ihren Pfarrer , der vom Kloster Cappel be¬

stellt wurde , klagten , daß er in der Capelle Hausen nicht

254) Ebendas . S . 571.
255) Ebendas . S . 572 fg.
256) S . Wi'rz a. a . O . Bd . 2. S . 24 fg. 228 ff. 432 ff.
257) „Zu wem man Las heilig Sakrament nit tragen soll."
258) „ Sy (die Räthe ) Hand auch von Alter her allwegen ge-

botten , und soll man es für das halten , das man Unsers Herrn
Frvnlychnam nit tragen soll zu denen , da einer dem Ander » zu
Fuß fallt , es wäre dann nun sollich Sache , das es der Mehrteil
des Raths erloupte ." Hier sind vermuthlich die Katharer gemeint,
welche auch in der Schweiz verbreitet waren . Helvetia a a. O.
S . 423 ff.

259) Tillier a. a. O . Bd . 1. S . 339 fg.
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fleißig Messe halte , traf der Rath von Zürich durch einige
Abgeordnete zwischen dem Abt von Cappel und der Gemeinde
Hausen eine Uebereinkunft , die aber nicht beobachtet wurde.
Deshalb sandte derselbe Rath 1493 eine neue Botschaft nach
Cappel , welche die Amtspflichten des Pfarrers genau be¬
stimmte 2°») . Zm I . 1522 sandten die Eidgenossen nach
Neuenburg , welches damals keinen Prediger hatte , deshalb
vier Bevollmächtigte , welche dem dortigen Propst und Capitel
erklärten , wofern sie nicht für einen Prediger sorgten , wür¬
den sie selbst einen bestellen und zu dessen Unterhalt die Ein¬
künfte des Stifts nehmen ^ i) . Wenn der Papst oder ein
Bischof einen Ort mit dem Bann oder Interdikt belegte , hiel¬
ten die Schweizer stets die Geistlichen an , alle gottcsdienst-
lichen Handlungen zu verrichten und jagten diejenigen , die
sich dessen weigerten , aus dem Lande , wovon wir später einige
Beispiele anführen werden . Ferner ordneten sie schon früh¬
zeitig bei Vorfällen , die das Wohl des Landes betrafen , wie
bei erfochtenen Siegen , Prozessionen und Kreuzgänge an.
So bestimmten die Berner , daß der Tag der Schlacht bei
Laupen im I . 1339 jährlich durch einen festlichen Umgang
mit Fahnen , Kreuz und Heiligthum gefeiert werden soll ^ ) ,
und die Chorherren vom St . Vincensstift verpflichteten sich
ausdrücklich , die etwa von der Obrigkeit verordneten Kreuz¬
gänge und andere Feierlichkeiten zu verrichten ^ r) . Eben so
ordneten die Glarner zum Andenken an die Schlacht bei
Näfels im I . 1388 einen jährlichen Kreuzgang ( s. g . Näfel-
ser Fahrt ) an 2*" ) . Die Namen der in den Schlachten für
das Vaterland Gefallenen ließen sie in die Jahrzeitbücher

260) Hottinger a. a. O. S . 802 fg.
261) Sbendas. Th. 3. S . 76.
262) Tillier a. a. O. Bd. 1. S . 184.
263) In dem Verkommniß der Stadt Bern mit dem genannten

Stift vom I . 1485. Cbendas. Bd. 2. S . 522.
264) Hottinger a. a. O. S . 197 fg. '
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eintragen und einen jährlichen Gedächtnißtag für sie halten.
So beschloß z. B . der Rath von Zürich 1500 , daß für die
im Schwabenkrieg umgekommenen Seelen in den drei Haupt-
kirchen der Stadt jährlich am St . Thcodulustag feierliche
Messen gehalten und die Unterthanen von den Leutpricstern
für die Seelen zu bitten unterwiesen und mit dem Zwecke
der Feierlichkeit bekannt gemacht werden sollen ^ ) . Auch
Büß - und Bettage ordneten die Eidgenossen an Sie
geboten die bürgerliche wie kirchliche Feier der Sonntage und
der von ihnen anerkannten Festtage und ahndeten die Ver¬
letzung Sie gestatteten den Ablaßkrämcrn nicht , ohne
obrigkeitliche Erlaubniß ihre Waare feilzubieten . Dies hatten
die hellen Ansichten des berühmten Hemmerlin über das Jubel¬
jahr bewirkt . Er nannte dasselbe eine neue Mode , den
Leuten Geld abzunehmen und den Erfinder des Jubeljahrs,
Bonifacius VIII . , geradezu einen Bösewicht , der , um Italien
zu bereichern , die ganze Welt durch dieses listig ersonnene
Mittel ausgeplündert hätte 2°^ . Als Alexander VI . den
Ablaß des Jubeljahrs 1500 durch den Cardinal Rapmund
von Gnrck den Abwesenden auch in Deutschland unter dem
Vorgeben antragen ließ , daß zwei Drittheile des Erlöses für
einen Türkenkrieg verwendet werden sollten , ersuchte der Car¬
dinal zweimal die Tagsatzung , den Ablaß und die Romfahrt
zu bewilligen ; aber sämmtliche Eidgenossen , mit Ausnahme

265) Ebendas. S . 900.
266) Anselm a. a. O. Bd. 1. S . 163. 307. Tillier a. a. O.

S . 514. Haffner a. a- O. S . 186.
267) Tillier a. a. O. S . 532. — Im I . 150!) beschloß der

Rath von Solothurn , daß da« Fest der unbeflecktenEmpfängnjß
Mariä in allen der Stadt ungehörigen Herrschaften zu ewigen Zei¬
ten alle Jahre löblich gefeiert und begangen werden solle. Haffner
a. a. O. S . 198.

268) In seinem Tractat cko anno jubiloo.
269) Wir, a. a. O. Th. 3. S . 239 fg. Hottillger a. a. O.

S . 700. 713.



139

Berns , schlugen sein Gesuch ab " ") . In Zürich wurden
unter dem Proconsulat Waldmann 's sogar etliche Fasttage
abgeschafft ^ ') , so wie man sich auch in andern Orten selbst
die Erlaubniß ertheilte , in der Fastenzeit Butter - und Milch¬
speisen zu essen. Dies geschah in den Waldstätten und andern
Orten seit unvordenklichen Zeiten , wie es in der Bulle Ca-

lirt II . 1456 heißt , worin der Papst unentgeltlich bewilligte,
was er nicht hindern konnte ^ ) . Um sein Ansehen nicht zu
schmälern , gestattete er 1459 auch den Appcnzellern aus freiem
Antrieb , an den Fasttagen Milchspeisen zu genießen , was sie
sich schon längst selbst erlaubt hatten ^ ) . Nach ihrem Bei¬
spiel hatten sich auch die St . Galler Gotteshausleute und
Bischofzeller diese Freiheit herausgenommen , wie man aus
der Urkunde eines päpstlichen Legaten vom 1 . 1462 sieht
Unter allen Schweizern ließen sich die Appenzeller am wenig¬
sten durch die römischen Satzungen binden , sobald sie ihrem
tiefen Frciheits - und Ncchtsgefühl widersprachen . Dies be¬
wiesen sie unter andern , bei folgendem Anlaß . Der Land-
ammann von Appenzell wollte eine Person heirathe » , die er
aus der Taufe gehoben hatte . Der Pfarrer aber verweigerte

die Copulation wegen des kanonischen Hindernisses der ( durch
die Taufe bewirkten ) geistigen Verwandtschaft zwischen dem
Pathen und dem Täufling . Der Landammann reiste deshalb
nach Rom , wirkte vom Papst für Geld eine Dispens aus

und wurde bei seiner Heimkunft nach Aufweisung derselben
copulirt . Darüber ärgerte sich indessen der gerade Sinn des
Volks so sehr , daß die Landsgemeinde 1489 einstimmig be-

270) Abschied Zürich Aug. Sept . 1501. Luzern Zan. 1502.
Hottinger a. a. O. S . 545 fg. Anselm a. a. O. Bd. 3. S . 146 ff.

271) Füßli a. a. O. S . 55.
272) Hottinger a. a. O. S . 437.
273) Zellweger, Geschichte des Appenzellischen Volks. Bd . 2.

S . 414.
274) Ebendas. S . 404. Hottinger Th. 4. in der Zugabe S . 98.
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schloß : „ Was dem Landammann um Geld bewilligt worden
und recht sei , das soll künftig jedem Landmann ohne Geld
erlaubt sein " So groß war der Freiheitssinn dieses
Volks , daß , als einst ein Beichtvater einem Appenzcller die
Gefahr vorstellte , in die er seine Seele stürze , wenn er zu
sündigen fortfahre , dieser ihm weiter nichts erwiederte , als
„er sei ein freier Schweizer und als solchem stehe es ganz
in seiner Willkühr , ob er in den Himmel oder in die Hölle
fahren wolle"

In dieser Periode finden sich auch bereits Beispiele von
der Anwendung des sogenannten landesherrlichen Placet . So
wurden von den Eidgenossen , wie wir gesehen haben und
noch sehen werden , inehrere päpstliche und bischöfliche Ver¬
fügungen nicht zugelassen und überhaupt keine Neuerungen
geduldet , die ihrem Herkommen entgegen waren . Hieher ge¬
hört auch die in dem mehr erwähnten Vertrag der Stadt Bern
mit dem St . Vincensstift vom I . 1485 enthaltene Bestim¬
mung : daß die Stiftsherrn Bann und Interdikt möglichst
meiden und , wenn solche von außen her kommen , ohne
Wissen und Willen der Obrigkeit  weder annehmen
noch halten sollen Als allgemeiner Grundsatz kommt
das Recht des Placet in der Schweiz freilich erst in spätern

275) Hottinger a. a . O . Bd . 4. in der Zugabe S . 2t8 . Hel-
vetia Bd . 7. S - 432 . Zellweger a . a . O . S . 403 . — Als Seiten-
stück zu obiger Geschickte mag hier folgende Anekdote von einem
Entlebucher , dem Laune und Mutterwitz , wie dem Appenzeller , an¬
geboren ist , eine Stelle finden . Als nämlich ein Auditor eines
päpstlichen Nuntius einem Entlebucher für eine Dispens hundert
Kronenthaler aus dem Beutel herausdiSxutirt hatte , fragte ihn
dieser beim hundertsten Stück hohnlächelnd , ob er nun mit der Ver¬
lobten nicht mehr verwandt sei ? Diese Summe wurde auf die Aus¬
stattung eines unehelichen Kindes verwendet , dessen Vater — der
gleiche Auditor war . Helvetia a. a . O . S . 433.

276) Helvetia a. a . O . S . 432.
276 - ) Tillier a . a . O . S - 523.
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Zeiten zum Vorschein, während er in andern Ländern schon
ziemlich früh hervortritt?") . Wiewohl eigentlich nicht hieher
gehörend, doch aus dem gleichen Recht, woraus das Placet
fließt(dem Obcraufsichtsrecht des Staates) , hervorgegangen,

277 ) Schon in dem Streite zwischen König Philipp VI. von
Frankreich und Papst Bonifacius VIII. wurde dem letztem von dem
Herzog Eudesius von Burgund angerathen: »Oonsulimus eliai» vobis,
izuoä n»Ilo mollo putianiini , guoä slilzuis in reZno vestro aliepii«!
novuin institusl , guoä leiuporibus praeüecossorum vcstroru », institu-
tuni non kuerit , vel orüinatuin vel usilatuu, .« (Oupin , clo potestale
eeclos . ot temporal . Vinclob. 1776 p. 366 .) Wie das landesherrliche
Placet in Frankreich geltend gemacht wurde, sieht man aus den
?reuves üos likerter <!e beglise Aallicsns cbsp . X. Ludwig XI.
beauftragte im 2- 1495 in AmienS einen Commissarius damit, alle
von Rom kommende anzuhalten, ob sie etwa päpstliche Schreiben bei
sich hätten, »et icellos voir et visiler, pourŝ avoirs'elles sonl aucune-
inent contraires ou prsfiitlicisbles a nous , ol a la üite exlise AsIIicans.
Ll au cas gu'en trouverer aucunes «zu! ^ kussent contraires ou prezu-
«licisbles, prener los et retener pur üevers vous , vt les porteurs srresler
et constiluer prisonniers , si vous voxvr guo la nistiero x soit susetto:
et <Iu conlenu esüites lettres nous süverlisser , ou les nous envover

» toute üiliAence, pour ^ «lonner la Provision Necessaire .« Im
I . 1427 klagte Papst MartinV. in einem Schreiben an die Erz-
bischöfe von Portugal: »Ouocl rê io ststuto manüaluin esl, ns guis
surlest sine ipsius liexis licenlia sub poena morlis et perüitionis
bonorui » . . . lileras apostolicas publicarv .« (ltaxnalü aü a. 1427.
no . 19.) Als König Johann II. von Portugal durch Jnnocens VIII.
veranlaßt, auf das Placet(1486) verzichtete, widersprachendie Großen
des Reichs und erklärten, daß ohne Genehmigung der Stände ein
solcher Verzicbt ungültig sei. (s,u§ust. sianueüs bist. lösn. II.)
Andere Beispiele von früheren Verordnungen über das Placet in
den Niederlanden und andern Staaten s. in Stock,nans, jus vera¬
rmn circa recvptionvm bullaruni pontiliciarum (in best. Opp. Lruxell.
1700) und van blspen , tr . rle proniulgatione lezum ecclesissticgrum
sc speeiatim bullaruni ac rescriptorum curiaö koinanas (in deff. Opp.
6ol . 7 . II .) Wir haben die« hier bloß deshalb angeführt , weil die
Römlinge unserer Tage die Stirne hatten, das von ihnen so sehr
angefeindete landesherrliche Placet für ein Produkt der neueren
staatsrechtlichen Theorien auszugeben.



142'

verdient eine vom Nach in Zürich im I . 1380 erlassene Ver¬
ordnung erwähnt zu werden . Nämlich wegen der Unordnun¬
gen , welche die Kirchenspaltung auch in der Schweiz erzeugte,
verordnete derselbe , daß alle Bürger , welche von dem Papst
zu Avignon Bullen für „ Gottesgaben " haben , solche dem Rath
einhändigen , und wer seine Bulle wieder haben wolle , schwö¬
ren soll , die Stadt und deren Gebiet so lange nicht zu be¬
treten , bis das Schisma aufgehört habe

Ueberall , wo ein Mißbrauch der geistlichen Gewalt statt
fand , schritt die weltliche Obrigkeit entweder von sich aus
oder auf Anrufen des Verletzten um ihren Schutz ein
Als der Rath von Luzern im I . 1477 einen Streit zwischen
der Bürgerschaft und Geistlichkeit von Sursee über das Schirm-
und Ohmgcld entschieden hat , wirkte die letztere hinter dem
Rücken der Obrigkeit zu Konstanz ein Interdikt gegen das
Städtchen aus . Der Rath befahl ihr , solches sogleich auf
ihre Kosten abzustellen und seinem Rcchtsspruch nachzukommen.
Die Geistlichkeit versprach es , hielt aber nicht Wort . „ Das
befremdet uns hoch, " schrieb ihr der Rath . „ Unsere ernstliche
Meinung ist , wenn ihr anders in unserm Schirm und Gnade
sein wollt , daß ihr von Stund an dafür sorget , daß das
Interdikt auf eure Kosten noch heute bei Tag abgestellt werde,
und unserm Rechtsspruch nachkommt . Sonst wollen wir ge¬
denken , ob wir die Unsern gegen solch unfreundliches Beneh¬
men schirmen mögen . Darnach wisset euch zu richten " ?««) .
Im I . 1491 brachte der Ammann der Fraumünsterabtci zu
Zürich den Bann über einen Schuldner , der den Zins be¬
zahlt zu haben behauptete . Der Rath gebot ihm , auf seine
Kosten den Schuldner vom Bann zu lösen und ihn gerichtlich

278 ) Hottinger a > a. O . S . 191.
279) S . g. rveursus sä prineiponi s. »zipollntio Uinginim »I,

sk»,u.

280) Balthasar , Merkwürdigkeiten des Kantons Luzern . Th . 3.
S . 184 ff.
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zu belangen Als der Bischof von Konstanz im I . 1497
von Geist - und Weltlichen seines Hochstists die Entrichtung
einer „ königlichen " Steuer forderte und die Stadt Baden bei
den Eidgenossen klagte , daß er sie an ihren alten Freiheiten
kränke , wurde ihm von den letztern solches untersagt 2^ ) .
Im folgenden Jahre ließen sie dem nämlichen Bischof , der
die Kirche von Wulchingen hatte verschließen lassen , weil die
dortigen Einwohner ( vermuthlich wegen Schuldsachcn ) ge¬
bannt waren , durch eine Gesandtschaft ernstlich sagen , die
armen Leute aus dem Banne zu thun und ihnen zu Recht zu
stehen 2^ ) . Im I . 1515 vernahm die zu Luzern versam¬
melte Tagsatzung , daß die Einwohner von Felwen im Thur-
gau von dem konstanzischen Generalvikar mit dem Bann be¬
legt und dadurch Lebende und Sterbende des Trostes der Re¬
ligion beraubt worden seien . Sofort schrieben die Eidgenossen
an den Bischof und den Generalvicar , den Bann aufzuheben,
und befahlen dem Laudvogt , beide Parteien zu vergleichen;
widrigenfalls sollten sie vor gemeinen Eidgenossen erscheinen,
damit den armen Leuten geholfen würde Als ein Priester
die Gemeinde Cortaillods in der Grafschaft Neuenburg mit

dem Bann beschwerte , ertheilten die Eidgenossen 1523 dem
Landvogt den Befehl , denselben gefangen zu nehmen und auf
seine Güter so lange Beschlag zu legen , bis er von seinem
unbilligen Vornehmen abstehe . Zugleich schrieben sie an den
Bischof von Lausanne , den widerwärtigen Priester abzuweisen
und die ehrbaren Leute von Cortaillods aus dem Bann zu
lassen , damit sie nicht genöthigt würde » , andere Maßregeln
zu ergreifen

281) Hottinger a. a. O>S - 710.
282) Abschied Luzern Mittw. nach Anton. Zürich Sonnt , vor

Huldr. und Mont nach Mich. Hottinger a. a. O. S - 536.
283) Hottinger a. a. O. S . 72».
284) Absch. Luzern 16. Sept . Hottinger a. a. O. S . 590.
285) Absch. Bern Donnerst, vor Palmar. Hottinger a. a. O.

Th. 3. S . 117. Wir» a- a. O. Th. S. S . 426 fg.



Wie den Laien , so ließen die Eidgenossen auch den Geist¬
lichen gegen Rechtsverletzungen und Bedrückungen der Kirchen-
obern ihren landesherrlichen Schutz angedeihcn . Im I . 1484
bewilligte der Papst dem Bischof von Konstanz , zehn Jahre
lang von den Capellanien seiner Diöces die ersten Früchte
(priini kruetus ) zu beziehen , so daß jede , die jährlich fünfzig
Pfund betrug , ihm vier oder fünf entrichten sollte . Die
schwäbischen Fürsten gestatteten es . Aber die Capelläne von
Baden und andern Orten der Schweiz beschwerten sich bei

den Eidgenossen über diese unerhörte Forderung . Diese be-
schieden den Bischof nach Baden , wo sie ihm , zwar mit den
glimpflichsten Worten , sein Begehren abschlugen . Als er
darauf bestand , brachten die eidgenössischen Boten die Sache
an ihre Herren . Die folgende Tagsatzung fertigte eine Ge¬
sandtschaft an den Herzog von Oesterreich mit dem Gesuche

ab , den Bischof zur Ruhe zu bringen 2«°) . Im folgenden
Jahre forderte er von den Geistlichen den zwanzigsten Pfen¬

nig ; aber sämmtliche Eidgenossen ließen ihm durch seinen
Abgeordneten bedeuten , „ dergleichen Beschwerden gegen ihre
Priesterschaft abzustellen ; denn sie ( die Obrigkeiten ) seien
eins geworden , daß die Priester solches Geld nicht geben
sollen " 227) . Ms der Bischof gleichwohl mit der Forderung
der Steuern und ersten Früchte fortfuhr , ließen ihm die Eid¬
genossen ernstlich sagen , „ solche Neuerungen abzustellen und
die Pfründen und Priester bei ihrem alten Herkommen bleiben

zu lassen " 2««) . Sieben Jahre später ( 1^ 02 ) forderte der

Bischof abermals mit päpstlicher Bewilligung von der Geist¬
lichkeit gar den fünften Theil ihrer jährlichen Einkünfte . Letz¬
tere aber wies auf einer Synode diese Forderung von sich,
bot dem Bischof , der davon nicht abstehen wollte , darüber

das Recht , setzte gegen ihn und seinen Rath Klagepunkte auf

286) Hottinger a. a. O - S . 506.
287) Absch. Bade» Vit. vt Dluilvst. Ebendas. S 513.
L88) Llbsch. Baden nach Leodeg., vor Cathar. Ebendas.



und wählte den Abt von St . Gallen , den Propst zu Zürich,
den Cantor zu Zofingen und den Kämmerer zu Luzern zu
ihren Ausschüsse ». Diese unterhandelten in dem Geschäfte so
viel , daß der Bischof von seiner Forderung abstehen , sich mit
dem Subsidium charitativum , das ihm die Geistlichkeit anbot,
begnügen und die Beilegung der von dem schweizerischen Cle-
rus eingegebenen Beschwerdepunkte den Cantonen Zürich , Lu¬
zern , Schwyz , Unterwalden und Zug überlassen mußte . Zu
diesem Ende setzten die Gesandten dieser Cantone , im Beisein
der bischöflichen Abgeordneten und Deputirten der schweize¬
rischen Geistlichkeit , den 27 . Juli 1493 zu Stein am Rhein
Folgendes fest:

„Für die Investitur soll die alte Taxe gefordert werden,
und nur ein Drittheil davon , wenn die Pfründen von Rom
erhalten und der dortigen Kammer die ersten Früchte entrichtet
worden . Die Pfründen , deren Einkünfte vier Mark nicht über¬
steigen , geben nur drei Gulden für die ersten Früchte ; wer für
eine von Nom erhaltene Pfründe keine Annalen dorthin zahlen
mußte , entrichtet solche dem Bischof . Die Pfründen aber,
von denen der Bischof den Zehntenquart bezieht , zahlen ihm

die Taxe der ersten Früchte nicht . Künftighin soll der Fisca
keinen Geistlichen auf unstatthafte Aussagen vorladen , sondern
sich vorher bei der Ortsobrigkeit oder bei Nachbarn erkundi¬
gen und , wenn die Klage Grund hat , mit ihm nach altem
Herkommen verfahren . Die Geistlichen , welche von der welt¬
lichen Obrigkeit dem Bischof wegen Verbrechen übergeben
werden , sollen nach Verdienen abgestraft werden . Der Fiscal

soll ein Geistlicher und nicht ein Laie sein . Der Bischof wird
dafür sorgen , daß der Fiscal , die Notarien und Prokurato¬
ren den Geistlichen nicht schmählich , sondern mit Achtung be¬
gegnen . Desgleichen , daß die Geistlichen nicht um geringer
Sachen willen nach Gottlieben ( in den Kerker ) geführt wer¬
den , sie wären denn offenkundige Uebelthäter . Wenn ein
Interdikt kraft der Synodalstatuten verhängt wird , soll die

Ablösung desselben , den Schreiberlohn ausgenommen , unent-
10
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geltlich geschehen . Die Ordnung der Schreibergebühren und
Siegesgelder unter Bischof Otto II. soll beobachtet und der
Geistlichkeit eine beglaubigte Copie davon zugestellt werden.
Der bischöfliche Hof soll gemäß der Consistorialstatuten refor-
mirt werden . Für die Vidimation der Bullen und Dispen-

sationcn von Rom soll weniger , als die päpstliche Tare be¬
trug , für die bischöflichen Dispensen aber die hergebrachte

Tare bezahlt werden . Ohne vorhergegangene Ermahnung soll
niemand gebannt werden , widrigenfalls hat der Prokurator
oder wer sonst Schuld daran ist , dem Beschwerten die Kosten
zu ersehen . Den offenkundigen Sündern , welche zu Konstanz
in den bischöflichen Ncservatfällen 2" ) die Absolution nach¬
suchen müssen , soll keine größere Tare abgefordert werden,
als wie sie von Alters her vor Bischof Otto II . üblich war.
Desgleichen soll niemand in ehelichen oder andern Sachen

beschwert werden , und der unterliegende Theil nicht schuldig
sein , das ergangene Urtheil zu lösen . Die Geistlichen , die
sich mit Weibspersonen eingelassen und Kinder erzeugt haben,
sollen nicht höher , als die alte Tare verordnet , gebüßt wer¬
den , sofern nicht besondere Umstände etwas anderes erheischen.
Der Bischof ermächtigt die Priester , sich einander zu absol-
viren in allen offenkundigen Fällen , die ihm vorbehalten sind,
wie von Alters her , es wäre denn , daß ein Geistlicher von
dem Fiscal vorgenommen worden . Die Priester mögen sich
auch in geheimen Fällen einander lossprechen . Auch der

Decan auf dem Lande soll Gewalt haben , in offenkundigen
Fällen die Priester zu absolviren , auf einen Monat , um
Aergerniß und Laster zu vermeiden ; binnen dieser Zeit aber
soll der absolvirte vom Bischof die vollkommene Absolution

holen , widrigenfalls des Decans Lossprechung kraftlos sein.

289) Die cnsus episcopkilo, stehen in den 1497 gedruckt erschie¬
nenen eonstiliitionos s^noilulos vcclvüine Lonelsnlieiisi» , und daraus
abgedruckt bei Hottinger , Gesch. der Eidgenossen während der Zeiten
der Kirchentrennung . Abth . 1. S . 491 fg.
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Der Bischof ermächtigt die Leutpriester und die Helfer der¬
selben , ihre Untergebenen in geheimen Fällen , die ihm vorbe¬
halten sind, zu absolviern . Die Capelläne des Hochstifts sollen
nicht an die bischöflichen Satzungen gebunden sein und , da der
Decan ihr Oberer ist , in zeitlichen und weltlichen Dingen
nicht vor das bischöfliche Gericht gezogen werden , bevor sie
der Decan vorgenommen hat . Der Bischof soll die Juris¬
diktion der Prälaten , die sie durch Recht und Gewohnheit
besitzen, und besonders die Freiheiten und Gewohnheiten der
Stifter und Klöster » «gekränkt lassen . Er wird nicht gebie¬
ten , daß die Quästionare zum Predigen zugelassen werden,
wegen des Mißbrauchs , den sie mit dem Ablaß treiben , für
die Beobachtung der Verordnung Clemens V 220) sorgen und
ihnen nicht erlauben , an Kirchweihen , an den Festen der Kir-
chenpatrone und in der Fasten und jährlich mehr als einmal
aufzutreten , diejenigen ausgenommen , die von Rom besonders
privilegirt seien . Die Kirchherren oder Leutpriester mögen
von dem Ablaßerlös nach altem Herkommen ihren Theil neh¬
men . Der Bischof soll auch den Bettelmönchen verbieten , auf
der Kanzel die Weltpriester zu verunglimpfen , und die Ver¬
ordnung Clemens V " l) gehalten werden . Desgleichen soll
er den Pönitentiaren untersagen , die Untergebenen der
Leutpriester , die sie nach Konstanz weisen , zu verspotten " 2»») .

Bald darauf bewarb sich der Bischof bei den Eidgenossen
um Erneuerung des von feinen Vorfahren mit denselben ge¬
schlossenen Bündnisses . Allein diese wollten sich mit ihm nicht
eher einlassen , bis er versprochen habe , das Steiner Verkomm-

890) Lloment. 2. <ts poenitentiis (V. 9.)
891) Element . 3. äe sepultueis ( IU- 7.)
292) Die vom Bischof an seiner Cathedralkirche bestellten Buß-

priester.
293) NottinAerI. c. p. 1376 sqq. Hvttinger a. a. O. S - 5LY

fg. Von Arr a. a. O- Th. 2. S . 65? ff. vergl. mit den Berichtigun¬
gen und Zusäyen S . 42.

10*
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m'ß , das auch unter dem Namen „ Pfaffenbrief " ^ ) vor¬

kommt , zu halten ^ ) und als das Bündmß zu Stande kam

(1494 ) , wurde ihm die Clausel beigefügt : „ Der Bischof solle

und wolle die Eidgenossen und die ihrigen , geistliche und weltliche

Personen , bei ihrem guten löblichen alten Herkommen bleiben

lassen und sie weiter nicht drängen , wie sie darin früher von

seinen Vorfahren gehalten worden seien " ^ °) . Im I . 1495

verlieh das Kapitel des großen Münsters zu Zürich eine Prä¬

bende . Da indessen der Bischof jemanden eine erste Bitte

auf dieses Stift zugesagt hatte , citirte dieser kraft des bischöf¬

lichen Versprechens den vom Kapitel Präbendirten nach Kon¬

stanz . Weil aber dies gegen des Stifts altes Herkommen

und gegen das Steiner Verkommniß war , so schrieben die zu

Lnzern versammelten Eidgenossen dein Bischof : er solle seinen

Precisen vermögen , von seinem Vorhaben abzustehen und nie¬

manden nach Nom Förderung zu geben : denn sie werden sol¬

ches nicht dulden und die ihrigen bei ihrem alten Herkommen

und dem zu Stein errichteten Tractat schirmen und handha¬

ben " " 8̂ , Drei Jahre später ( 1498 ) beschwerte sich der

294) Von Arr a . a . O . S . 669 . Not . e.
295) Hottinger a . a. O . S . 531.
296) Sbendas . Mvser , Staatsrecht des fürstl - HochstiftS Con-

stanz. §- 18. S . 59.
297) Als Ueberrest der ursprünglichen DiSpvsitionsgewalt der

weltlichen Regenten über die Kirchengüter hatte sich in Deutschland
das Recht der ersten Bitte (juz primso präcis ) entwickelt, welches in
der Befugniß des Kaisers bestand, während seiner Regierung in jedem
Stifte eine vacant werdende Pfründe zu vergeben . Diese - Recht
machten allmählich auch andere Regenten in den Stiftern ihrer Län¬
der geltend , und zwar nicht bloß weltliche , sondern auch geistliche,
wie unter andern der Bischof von Cvnstanz hinsichtlich der Stifter
seiner Diöces.

29S) Hottinger a. a. O . S . 533 . Schon früher 1439 wurde
der Bischof von Zürich wegen Mißbrauchs des Rechts der ersten
Bitte abgewiesen hebend. S . 186). Auch die Berner widersetzten sich
1484 dem Bischof von Constanz , als er dieses Recht in dem Solle-
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Abt von Einsiedeln bei den Eidgenossen , daß der Bischof sei¬
nem Kloster , den von Rom erhaltenen Freiheiten zuwider,
untersagt habe , die geheimen und offenkundigen Sünder , die
daselbst beichten , zu absolvkren ; worauf die Eidgenossen dem
Bischof sagen ließen , das Kloster bei den päpstlichen Freihei¬
ten zu lassen und mit keinen Neuerungen zu beschweren
In dem gleichen Jahre 1498 klagte auch die Stadt Bern in
einer Versammlung der Eidgenossen , daß der Bischof von
Konstanz ihre Unterthanen geistlichen und weltlichen Standes
„mit viel bösen Lasten " anfechte , und begehrte , denselben nach¬
drücklich zu ermähnen , daß er sie mit solchen Neuerungen un¬
beschwert lasse b»«) . Die Eidgenossen schrieben deshalb an
den Bischof : „ er solle die Geistlichen und Weltlichen bei ihrem
alten Herkommen bleiben lassen und nicht weiter drängen"
Ebenso schützen die Eidgenossen ihre Geistlichen gegen die
Eingriffe der römischen Curie . Als im I . 1494 ein Cur-
tisan sich kraft einer päpstlichen Bulle der erledigten Pfarre
zu Tuggen in der March bemächtigte , den verstorbenen Pfarrer
und die Gemeinde , die sich ihm widersetzt haben mochte , bannte
und die Kirche verschloß , ging der Abt von Pfäffers , als Pa-

giatstift von Zofingen ausüben wollte . Sie nannten es eine Schmä-
lerung des von dem Papst erhaltenen Jndults , die dortigen Pfrün¬
den zu vergeben . Wirz a. a. O . Th . 3. S . 371.

299 ) Hottinger a . a . O . S . 537.
30») Die Berner hatten sich oft über die Bischöfe von Constanz

und Lausanne zu beklagen . Als aber die Papste Julius II. und
Leo X. ihnen einen eigenen Bischof antrugen , lehnten sie diese Ehre
ab. „ In Betrachtung, " sagt Stettler s . 1515 S . 525) , „ daß
vielmahlen geistlich genennete Hirten , fleischlicher sinnen und welt¬
licher eygenschafft sind , wollen die von Bern , auff antrag beyder
Bäpsten Julij und Leonis , einen eigenen Bischofs über jbre Land¬
schaft, in jhrer Statt zu haben , nicht vor nützlich achten, schlugen die
ancrvotlene ehr , mit danckbarem gemüht , sehr fürsichtig auß , und
baweten hiemit dem Last, so sie jhnen leichtlich damit auff den Halß
hetten laden mögen , weißlich vor ."

SO».,) Hottinger a. a- O. S . 530. 781 fg.
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tron der Kirche , die Eidgenossen , bei denen er sich schon drei
Jahre vorher über dergleichen römische Eingriffe beschwert
hatte um Schutz an ; worauf diese die päpstliche Bulle
entkräfteten E ) . Eben so wiesen sie im Jahre 1497 einige
Eurtisanen ab , welche den Klöstern St . Urban , Frienisberg
und Frauenthal kraft päpstlicher Bullen den zehnten Pfennig
jährlicher Einkünfte abforderten Im I . 1518 wurde
von ihnen abermals eine päpstliche Bulle , welche die dem Abt
von Wettingen zustehende Besetzung der Leutpriesterei zu Ba¬
den dieser Stadt verlieh , auf die dagegen erhobene Beschwerde
des Abts annullirt

Endlich haben wir der Rechte der Eidgenossen in Be«
ziehung auf die Stifter und Klöster zu gedenken . Von
einigen derselben , wie namentlich vom Besteuerungs - und
Amortisationsrecht , war bereits die Rede . Die hier noch an¬
zuführenden Rechte leiteten die Eidgenossen hauptsächlich aus
der Schirm - und Kastvogtei her , die sie über diese In¬
stitute durch verschiedene Rechtstitel nach und nach erlangten.
Vermöge dieses Rechts führten sie die Aufsicht über die Ver¬
waltung ihrer Güter , forderten deshalb Einsicht der Rechnun¬
gen , thaten der nachtheiligen und verschwenderischen Admini¬
stration der Vorsteher Einhalt , entzogen ihnen diese nöthigcn-
falls auch ganz und bestellten eigene Pfleger , und banden die

30t ) „ Sein Pfrund werde zu Rom mit dem Römischen Richter
und geistlichen Gratien über die löbliche seinem GottShauß von Rom
gegebene Freyheiten und Bevestigungen angefallen , daß sein GottS¬
hauß zu großer Armuht und verderblichen Kosten und Schaden ge¬
bracht werde ."

302) Hottinger a. a. O . S . 532.
303 , Ebendas . S 53«.
304 ) Ebendas . Th . 3. S . 25 fg.
30b) Die Aufhebung der Aargauischen Klöster . Eine Denk¬

schrift an die hohen Eidgenössischen Stände . (Aarau 1841 ) S . 48 ff.
306) Ueber die Entwicklung der Vogtei s. Eichhorn , deutsche

Staats - und Rechtsgeschichte. Th . 1. S . 78 ? ff. Th . 2. S . 527.
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Veräußerung an ihre Bewilligung . Eben so unterwarfen sie
die Disciplin dieser Institute ihrer Aufsicht , ordneten Visita¬

tionen und Reformationen an , schafften Mißbrauche ab , ent¬

setzten und verwiesen untaugliche Vorsteher der Klöster und

concurrirten bei den Wahlen neuer , worauf sie oft großen
Einfluß ausübten . Die folgenden Beispiele mögen als Be¬
weise der bezeichneten Gewalt der Eidgenossen dienen . Sie

geben zugleich ein Bild von dem sittlichen Zustande der ge¬
dachten Institute.

Der Rath von Zürich übte schon im vierzehnten Jahr¬
hundert eine Aufsicht über die Abtei des FraumünsterstiftS . Im
I . 1341 nahm er bei Anlaß einer streitigen Wahl der Aeb-

tissin das gesammte Vermögen der Abtei unter seine Obhut

und ernannte Pfleger , welche dasselbe verwalten sollten

Gegen Ende des genannten Jahrhunderts setzte der Rath einer

verschwenderischen Aebtissin ( Beatrix von Molhusen ) selbst

weltliche Pfleger , welche nicht bloß ihr und ihrem Capitel,
sondern auch dem Rathe über die Verwaltung des Vermö¬
gens der Abtei Rechnung ablegen sollten . Die Pfleger misch¬
ten sich sogar in die Verwaltung der Gerichtsbarkeit der Aeb¬

tissin 2"*) . Als ein Bürger ein Haus in der Stadt , das er

von der Abtei zu Erbe besaß , an einen dritten verkaufte und

nun die Fertigung des Kaufes von Seiten der Aebtissin alö
Grundherrn vornehmen lassen wollte , verweigerte diese ihre

Zustimmung und die Fertigung . Der Rath sandte ihr eine

Botschaft und ließ sie bitten , von ihrer Weigerung abzustehen.

306») Bluntschli a. a. O- S . 371. Hottinger a. a. O . S . 15 g.
307 ) Wenn nämlich vor dem Hofgerichte , welches über den

Erbbefltz und andere Sachen in dem Hofe der Abtei gehalten wurde,
ein Urtheil stößig geworden , so soll es in Schrift verfaßt und den
Pflegern überantwortet werden . Diese sollen es dann der Aebtiifln
mittheilen und mit ihr und ihrem Capitel (Herren und Frauen ) ge¬
meinsam die stößigen Urtheile scheiden und Recht erkennen . Bluntschli
a. a. O. S . 273 sg.
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Da diese Bitte fruchtlos geblieben , erkannte der Rath 1396
auf den Eid , er werde nun doch den Käufer in dem Besitz
des Hauses schirmen , bis diese oder eine folgende Aebtissin das
Haus gehörig leihe ^ ) . Auf ähnliche Weise schritt der Rath
1418 gegen die Propstei ein ^ ) . Drei Jahre vorher ( 1415)
erließ er eine allgemeine Verordnung über die Erbgüter,
welche den Klöstern als Grundhcrren zugchörten . Wenn die

Angehörigen der Stadt solche kaufen , so soll der ErbzinS
jederzeit genau in der Fertigungsurkunde angegeben und nach¬
her nicht wieder erhöht werden ^ ' °) . In der letzten Hälfte
des fünfzehnten Jahrhunderts war das Augustinerchorherren¬
stift auf dem Zürichberg durch Liederlichkeit völlig herabge-
kommen . Der Rath ging daher den Bischof um Wiederher¬

stellung der Disciplin an und willigte 1471 in die vorzuneh¬
menden Aenderungen ein , mit dem Vorbehalt , daß er künftig,
wie bisher , aus seiner Mitte Pfleger dahin setze, ohne deren
Vorwissen das Kloster in seiner Oekonomie nichts verändern

und denen die Mönche , auf jedesmaliges Verlangen , Rechnung
ablegen sollen b " ) . Im Jahr 1485 ließ der Bürgermeister
Waldmann von dem römischen Stuhl das vom Rathe seit
langer Zeit geübte Recht , von Stiftern und Klöstern Rechnung
zu nehmen , ihnen Pfleger zu geben und sie zur Ordnung an¬
zuhalten , bestätigen ^ ) . dem mehrgedachten Schreiben

der Züricher an den Papst , worin sie ihn um die Bestätigung
ihrer bisherigen Rechte über die Kirche ersuchten , heißt es:
„So oft es dem Rathe nöthig scheint , fordert er von den

Klöstern und Collegiatkirchen Rechnung , sieht sie ein , bestellt

308) J,n Rathserkenntnißheißt es: „Es dünkt uns, daß sie
Muthwillen mit den beiden Knechten treibe. Bluntschli a. a>O.
S . 373, Not. 67.

309) Ebendas.
310) Ebendas. S . 373 fg.
3lt ) Hottinger a. a. O. S . 4S1.
312) Sog . Waldmannisches Concordat bei Hottinger a. a. O.

S . S11.
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Oekonomen ( Verwalter ) und trifft sonstige Verfügungen,
welche zum Nutzen dieser Institute dienen , nach alter Ge¬
wohnheit " ^ ) . In dem sogen . Waldmannischen Concordat
kommt auch noch folgende hieher gehörige Bestimmung vor:
„Wenn ein Stift oder Individuum desselben mit Geist - oder
Weltlichen oder mit dem Rath kriegen ( prozessiren ) will , so
soll dasselbe es aus seinem Seckel und nicht aus dem Schenk-
hof thun , und wem sein Gewissen verbietet , nicht zu kriegen,
der soll weder Gewinn noch Verlust tragen Dieselbe
Bestimmung ließ der Rath wiederholt von dem römischen
Stuhle bestätigen ^ ) . Unter dem genannten Bürgermeister
wurden Propst und Capitel des großen Münsters angehalten,
„bei ein paar Schillingen auf und ab " ihre Weinrechnung
nach der des Rathes zu stellen , und ihnen verboten , neuen
Wein vor der Rechnung und höher als diese zu stellen
Im I . 1480 erhielt das Kloster Cappel durch Waldmann ' s
durchgreifendes Ansehen gegen den Willen der Mönche einen
Züricher zum Abt ^ " ) , und 1509 entsetzte der Rath seinen
verschwenderischen Nachfolger ' ^ ) . Im I . 1485 nöthigte er

313) Hottinger l. c. p. 1404 sg.
3t4 ) Hottinger a. a . O . S . 512.
315) In seinem Schreiben an den Papst heißt es : , 8i per

Lspitulum Xbbatise , et ? raoposjturao 'Iburicensis , sut Oapitulum I»>-
bracenso inter so , vol alias Leclosisstieas personas , guaestionos aut
liles orireniur : Ouocl oxtime personao eapitulares äo siinilibas ritibus
et controversiis se immillero volentes , guilibet vilielicet , sura su»
propria , et non 4e proventibus suis communibus Oapituli litiAaro
besät , sileo ut gui conscientiao morsu restrietus »4 similia non eon-
sueverat so non iotromiltere , eum utiljtatein babero non prsosuinst,
etiam «lamnum non patiatur . « llottinßer I. o. p. 1407 sg.

316) Füßli , Waldmann . S - 60.
317) Wir ; a. a . O . Th - 3. S . 367 fg.
318) Trinkler , so hieß dieser Abt , erhängte sich zwei Jahre

darauf in Zürich . Sein Leichnam wurde nach damaliger Sitte in
ein Faß geschlagen, durch die Straßen geschleift und in den Limmat^
fluß gestürzt . Hottinger I. e. I . IX. p. 305 sgg . Hottinger a. a . O.
S . 573 fg.
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das Frauenmünstep , seine Aebtissin ( Sibylla von Helfenstein)
als untauglich abzusetzen und ernannte aus seiner Mitte sechs
Glieder , welche mit den Frauen und Herren des Gotteshauses
zu einer neuen Wahl schreiten sollten Ein Jahr später
(1486 ) nahm er den liederlichen Predigermönchen ( Domini¬
canern ) in Zürich die Beichte der Nonnen in dem Oetenbach
weg und ließ ihnen dafür Kappen an die Achsel hängen , was
sie um etliche Jahre älter machte . Ja einige Mönche wur¬
den auf drei bis vier Jahre aus der Stadt gewiesen

Dem genannten Frauenkloster hatte der Rath schon 1372
Pfleger gesetzt ^ ') . Im I . 1404 beschick er den Propst und
das Capitel des Stifts Embrach in die Stadt und redete
ernstlich mit ihnen über die Mängel und Mißbräuche in dem
Gottesdienst und andern Sachen ^ 2) . Im folgenden Jahre
schickte er Abgeordnete in die drei Bettelklöster der Stadt , um
den Conventualen anzuzeigen , daß , wenn sie ihr unzüchtiges
Wesen und Gelauf in die Frauenklöster und in der Stadt

herum nicht unterließen , man sie fortschicken werde , es seien
Häupter oder Glieder ^ 3) . Im I . 1518 machte der Rath
mit Zuziehung des päpstlichen Legaten eine Ordnung für die
Klöster , damit in denselben „ nicht so unwesentlich gehandelt

werde" "̂ ) . Als im I . 1522 einige Nonnen in dem Oetenbach
das Kloster verlassen wollten , die übrigen aber vom Rath begehr¬
ten , ihnen den Austritt nicht zu gestatten , erkannte dieser ( Anfangs
Dezember ) , „ daß beide Parteien bis zur künftigen Pfingsten
friedlich bei einander leben sollen , in der Hoffnung , es werde

inzwischen durch die geistliche und weltliche Obrigkeit entschieden
werden , was in diesem Falle zu thun sei. Ferner erkannte

3IS) Füßli a. a. O.
320) Ebendas. Hottinger a. a. O. S . 875.
321) Hottinger a. a. O. S . 8-18. Not. Ir.
322) Ebendas. S . 802.
323) Ebendas. S . 857.
324) Ebendas. Th. S. S . 24.
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er , daß jede Frau nach eigenem Willen einen Welt - oder
Ordensgeistlichen zu ihrem Beichtvater wählen möge ; jedoch
sollen sie ( die Nonnen ) an dem Gatter , wie der Brauch sei,
beichten . Es sollen und mögen auch Ordens - und Weltgeist,
liche in der Kirche Messe halten und predigen , jedoch mit der
Bedingung , daß , sobald die Beichten , Messen und Predigten
aus seien , sie zu keiner Zeit das Kloster betreten , es wäre
denn , daß man kranke Frauen mit Beichten und den Sakra¬
menten in dem Kloster versehen müßte . Wer hierin ungehor¬
sam sei, mit dem würde man dergestalt handeln , daß er em¬
pfinde , Unrecht gethan zu haben . Sollte aber bis zur Pfing¬
sten der Bischof von Konstanz keinen Bescheid geben , so werde
der Rath dann weiter verfügen , was ihn gut dünke " 2" ) .
Die Unruhen , welche die Predigten der Dominicaner in dem
Oetenbach verursachten , veranlaßten den Rath im folgenden
Jahr zu dem Beschluß : „ daß von nun an keiner von den
Predigermönchen mehr dieses Kloster betreten und daselbst
weder predigen , noch Messe halten , noch Beichte hören , son¬
dern alle daheim in ihrem Gotteshaus bleiben sollen . In¬
zwischen soll der Leutpriester bei St . Peter die Nonnen mit
Predigen , Meßhalten und andern göttlichen Dingen versehen
und den Predigermönchen lauter gesagt werden , daß sie sich
hüten , weder des Tags noch Nachts in das genannte Gottes¬
haus zu gehen ; denn man werde Leute verordnen , die ge¬
nau darauf sehen würden , und wenn sie einen dort ergriffen,
so werde man ihn in den Wellenberg ( das schärfste Gefäng¬
niß in Zürich ) legen und mit ihm weiter handeln nach sei¬
nem Verdienen " °" ->) . Wenige Tage nach diesem Beschluß
klagten die Predigermönche und die ihnen anhangenden Non¬
nen über den Leutpriester zu St . Peter bei dem Rathe und
begehrten , daß in Ansehung des Predigens , Meßhaltens und

325) Füßli, Beiträge zur Erläuterung der Kirchen- und Resor-
mationsgeschichtendes Schweizerlande«. Th. 2. S . 17 ff.

325») Füßli a. a. O. S . 22 fg.
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anderer geistlicher Verrichtungen alles so bleiben sollte , wie
es ihr Orden nunmehr bei 230 Jahren hergebracht und der
Nathsbeschluß vom vorigen Jahre bestimmt habe . Der Leut-
pricftcr behauptete dagegen , nichts anders gethan zu haben,
als was einem solchen zustehe und der Rath selbst erkannt
habe . Hierauf beschloß der Rath , „ daß sein Erkenntniß bis
zur nächsten Pfingsten bestehen soll ; dann wolle er nöthigen-
falls das weitere nach seinem Gutdünken verfügen ; unterdessen
möge eine jede Klosterfrau einen Weltgeistlichen zum Beicht¬
vater nehmen , der ehrbar und ihr angenehm sei" 32Lb) . Allein
dadurch wurde die im Kloster herrschende Zwietracht nicht
gehoben . Sobald ' daher der bis zur Pfingsten anberaumte
Termin verflossen war , ohne daß der Bischof die verlangte
Auskunft gegeben hatte , wandten sich die Nonnen wieder an
den Rath , die einen mit dem Begehren , sie im alten Stande
bleiben zu lassen , die andern , ihnen wegen der entstandenen
Mißhelligkeiten den Austritt aus dem Kloster zu gestatten und
ihr Eingebrachtes zu geben . Hierauf wurde vom Rath den
Frauen , welche den Austritt verlangten , dieser bewilligt und
nicht bloß ihr Eingebrachtes , sondern auch ihre Kleider und
übrige fahrende Habe überlassen . In Absicht auf die zurück¬
bleibenden Nonnen wurde den Predigermönchen abermals der
Zutritt zum Kloster verboten , der Leutpriester bei St . Peter
als Seelsorger der Frauen bestätigt und ihnen , wenn sie gegen
einander oder sonst Beschwerden hätten , vier Commissäre an¬
gewiesen , die über alles entscheiden sollten Dieser Be¬
schluß wurde bald darauf auf alle übrige Frauenklöster in der
Stadt und auf dem Land ausgedehnt 3'" ^ .

Der Rath von Bern verwies im Jahre 1404 die Beg-
harden und Beguinen ( Begatten ) wegen ausschweifender Le-

325b) Füßli a. a. O. S . 23 fg.
325c) Ebendas. S . 25 fg.
3253) Ebendas. S . 29.
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bensweise aus der Stadt und Landschaft ^rso ) . JmJ . 1419
berief er wegen des zügellosen Lebens der Dominicaner einige
Mönche dieses Ordens aus Neuenburg , welche das Kloster
nach der Ordensregel einrichten , das Fleischessen und alle
Gemeinschaft mit dem weiblichen Geschlecht abstellen sollten.
Da sich einige Mönche nicht dazu bequemen wollten , schickte

sie der Rath weg 3" ) . Dreißig Jahre später ( 1449 ) waren
die Unordnungen von neuem so hoch gestiegen , daß der Rath
sich genöthigt sah , von Nürnberg und andern Orten frömmere
Predigcrmönche , namentlich solche , die sich der Weiber und
des Fleischessens enthalten könnten , zu berufen ^ 7) , Im
Augustinerkloster zu Jnterlachen war um die Mitte des fünf¬

zehnten Jahrhunderts ein solches Sittenverderbniß eingcrissen,
daß es eine „ schamlose Lasterschule " ( impuclics scliola vilio-
rum ) genannt wurde , und der Rath viele Mühe hatte , der
Zügellosigkeit und Verschwendung der Mönche zu wehren . Im
I . 1473 wirkte er durch den nach Rom gesandten Stadt-
schreiber Frickart vom Papst eine Reformation des Klosters
aus . Als diese aber ins Werk gesetzt werden sollte , ^war die

Widersetzlichkeit der Mönche so groß , daß der Rath den Propst

in Verhaft nahm und mehrere Mönche auf andere Weise ab¬

strafte ^ 8) . Das nur durch eine Mauer von den Mönchen
getrennte Frauenklofter zu Jnterlachen war durch die Lieder¬

lichkeit der Nonnen so heruntergekommen , daß es bei Anlaß
der Errichtung des Vincensstifts aufgehoben und demselben

325o) Stettler a. a. O. S . 102. Hottinger a. a. O. Th. 2.
S . 212 fg.

326) Hottinger a. a. O. S . 32l.
327) Ebendas. S . 428. Die Stadtchronik nennt die Domini¬

caner „geistliche Erzbubcn." und Achilles de Graffis. päpstlicher Ge¬
sandte sagte von ihnen: «I>i trstros loli >>uanti sunt polU'vnos, eeclo-
sise clevoralores. Müller a. a. O. Th. 4. S - 270, Not . 34!). Stett¬
ler a. a. O. S . 435.

328) Anselm a. a. O- Bd. 1. S . so fg. Stettler a. a- O.
S . 208. Hottinger a. a. O- S . 428. 454 fg.
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incorporirt wurde ^ ) . Die Brüder des Ordens zum heili¬

gen Geist in Bern , deren nur drei waren , jagten in einem
Jahre 4800 Maß Wein durch die Gurgel . Als sie deshalb
von dem Rath zur Rede gestellt wurden , nannte der Meister
die beiden Brüder gottlose Bösewichter , Hurer , Diebe und

» « gelehrte Esel ; diese dagegen schalten ihren Meister einen
Stolzen , GotteSläugner , Spieler und Prasser . Der Rath
schrieb daher an den Ordensvicar in Steffansfclden : „ wofern
er nicht dafür sorge , daß es mit diesen Bacchuehelden anders
würde , werde er das aus dem Scckel der Bürger erbaute
und durch Almosen bisher unterhaltene Stift zerstören ; denn
er wolle den Aergernissen dieser ungeistlichen Leute , durch
welche das Volk je mehr und mehr verderbt werde , nicht
länger zusehen " " ") . Im I . 1482 wurden vom Rath die
Aebtissinnen von Trüb und Gottstadt , die Priorinnen von

Wangen und Buchsee und etliche andere schädliche „ Kirchher-
rinnen " entsetzt und des Landes verwiesen ^ >) . Vier Jahre

später ( 1486 ) beschloß er , daß die Vogteien der Klöster unmit¬
telbar von ihm besetzt und unter seiner Aufsicht verwaltet wer¬

den sollen ^ ) . J „ dem gleichen Jahre 1486 befahl er den
Johanniterrittern zu Buchsee ihre im Gebiet der Stadt Bern

wohnenden Angehörigen von der Leibeigenschaft zu befreien,
weil diese mit dem Christenthum unverträglich sei ^ ) .

Als im I . 1465 das Kloster zu Einsiedeln abbrannte,
erzählt Tschudi , „ achtete man dies als eine Strafe Gottes

wegen des großen Ueberinuths , den der Abt und seine Mönche

329) Hottinger a. a> O. S . 455 . Tillier a. a. O . Th. 2. S.
530 . — Sckon im I . 1227 hob Kaiser Heinrich Vll . das August,,
nerkloster zu Köniz wegen seiner Liederlichkeit auf. Stettler , Gesch.
de« deutschen Ritterorden « im Lanton Bern . S . 7.

330 ) Hottinger führt dies unterm Zahr 7449 an , a. a. O.
S . 428 fg.

331) Anselm a. a. O . S . 310 . Hottinger a. a. O - S . 497.
332) Tillier a. a. O - S . 531.
333) Stettler a. a . O . S . 297 . Hottinger a. a. O . S . 578.
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getrieben haben . Die Eidgenossen hatten viele Tagsatzungen
und große Kosten , damit man des Abts und der Mönche We¬
sen in ein anderes Regiment brachte . Denn der Abt wollte
das Münster nicht wieder bauen in solchem Maße , daß es
Gott und Unsrer lieben Frau löblich und einer Eidgenossen¬
schaft ehrlich wäre . Deshalb und weil er Unsrer lieben
Frauen großes Gut und Geld verthan und aus dem Land
verschickt , auch nicht wohl und ärgerlich hausgehalten hat,
wurde er von der Abtei gestoßen und ein Pfleger dahin ge¬
setzt" 2" ) .

Als auf einem eidgenössischen Tage zu Baden 1487 ge¬
klagt wurde , daß die Klöster in den gemeinen Herrschaften die
Kirchengüter übel anwendeten , erhielten die Landvögte den
Befehl , ein wachsames Auge darauf zu haben

Im I . 1485 beschicken die Eidgenossen den Abt von
Salmensweiler als Visilator ins Kloster Wettingen , um im
Beisein etlicher eidgenössischen Gesandten Rechnung einzuneh¬
men und das Gotteshaus in ein besseres Wesen zu brin¬
gen 3^ , Im folgenden Jahre ordneten sie eine neue Com¬
mission ab , mit dem Befehl : „sich gründ - und eigentlich zu
erkundigen , was es mit dem Gotteshaus für eine Gestalt
habe , und sich durch nichts hindern noch irren zu lassen , da¬
mit solches in Ordnung gebracht werden möchte " Als
den Eidgenossen wieder berichtet wurde , daß die Mönche „ ein
böses üppiges Leben " führten , erinnerten sie den Abt von
Salmensweiler an seine Zusage , damit solch „ ödes Leben ab¬
gestellt werde, " und befahlen zugleich dem Landvogt von Ba¬
den : „ mit den Mönchen trefflich zureden , daß die Eidgenossen
ein merkliches Mißfallen an solchen Dingen haben , und wo
er einen fände , der in andern Kleidern gehe , als einem Mönch

334) Tschudi Bd. 2. S . 652.
335) Hottinger a. a. O. S . 864.
336) Absch. Schaffhausen. Holtinger a. a. O. S . 526 fg.
337) Absch. Zürich nach Petr. und Paul. Ebendas. 521.
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gezieme , den soll er zu Wettingen ins Gefängniß legen , bis
auf des Abts von Salmensweiler Ankunft . Und wenn ihn
jemand , er sei Mönch oder ein anderer , aus dem Gefängniß
nehme , den wollen die Herren Eidgenossen noch weiter stra-
fen " Es erfolgten verschiedene Maßregeln , um daS
Kloster „ in Aufgang und ein ehrbares Wesen " zu bringen ^ ) .

Jedoch schon im Jahre 1496 besorgte man , „ daß , wofern
dem Kloster nicht anders geholfen würde , als bisher , es ganz
verderben werde ." Deswegen befahlen die Eidgenossen dem
Abt von Salmensweiler , sich vom ganzen Orden die Erlaub¬
niß auszuwirken : „ darein zu sehen ; auch eines Abts und
Convents halber Aenderung und Vorsehung zu thun , wie es
die Nothdurft erfordere ; doch ohne Verletzung der Herren

Eidgenossen , Kastvogtei und weltlichen Obrigkeit " ^" ) . Es
währte indessen nicht lange , so war die Sittenlosigkeit wieder auf
einen solchen Grad gestiegen , daß der Abt selbst im I . 1509

den Eidgenossen folgendes Sündeubekenntniß ablegte : „ Er
selbst und seine Untergebenen bedürften der Verbesserung so

sehr , daß er sie um der Erbärmden Jesu Christi bitte , ihm
solche zu verschaffen ; denn ohne sie fürchte er , sei es nicht
bloß um das Kloster , sondern auch um ihre Seelen ge¬

schehen " " ' ) . J, „ Jahr 1518 wurde dem Kloster von eid¬
genössischen Abgeordneten wieder Rechnung abgenommen

Im Kloster Pfäffers wurde nicht minder schlecht gewirth-
schaftet , so daß die regierenden Orte der Grafschaft Sargans
(1486 ) Abgeordnete dahin sandten , um im Beisein des Bischofs

von Chur und des Convents Rechnung einzunehmen , alles zu

338) Absch. Llizern Dienst, »ach Laurent. I49t . Ebendas.
339) Jahrrechn. 1494. Luzern Samst. nach Jac. Zug auf Ve'

rena. Ebendas
340) Abschied Zürich, Samst. nach Itemlnisc. Hottiiigera. a. O>
341) , 8inv i»« etenim limeo, guoil Iivu üe 8»Iule non s»>,„„

»Ivi , seä et ÜIÜIIISI' U»! illius aclui » sit « Hottinger a . a . O.
S > Ü65.

343) Absch. Zürich 26. Zu». Hottinger a. a. O. Th. 3. S . 24.
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untersuchen und „ eine Ordnung anzusehen, " damit das Klo¬
ster nicht gar verderbe ^" ) . Dies fand mehrmals statt ; auch
wurde eine Reformation des Klosters und die Rückkehr des
Abts in dasselbe für gut befunden , und dem letzter » einge¬
schärft , die Verwaltung des Klosters so zu führen und einzu¬
richten , daß er alle Jahre und so oft man es fordere , Rech¬
nung abzulegen vermöchte ^" ) . Allein ungeachtet aller dieser
Maßregeln trieb es sein Nachfolger noch schlimmer . Dieser
verkaufte mehrere Rechte und Güter des Klosters und machte
sich später ( 1498 ) mit einer Menge von Kostbarkeiten und
Docuinenten desselben aus dem Staube . Die Eidgenossen
setzten daher einen Pfleger über Pfäffers und ließen ( 1502)
den Abt aufsuchen , ergreifen , zu Sargans in den öffentlichen
Kerker und in Ketten und Banden legen ^" ) . Der nach
dem Tode des Abts an seine Stelle getretene Pfleger wirth¬
schaftete später nicht weniger übel , so daß die Eidgenossen
1515 abermals Gesandte ins Kloster schickten , um Rechnung
zu fordern und ein besseres Regiment anzuordnen Drei
Jahre später , wurde wieder von eidgenössischen Boten Rech¬
nung eingenommen " *) .

Das allgemeine Verderben der Klostergeistlichkeit war
auch in dem Wallfahrtsort Mariastein eingerissen , welchen die
Augustiner in Basel inne hatten ^^ ) . Daher , als die Stadt

343 ) Absch. Zürich Om». 88 . Hvttinger a. a. O . Th . 2. S . 518.
344 ) Absch. Zürich nach kuris . 1487 . Pfingstfeiert . Auffahrt 1488.

Ebendas.
345 ) Absch. Rapperschwyl Sonnt , nach kx ->lt. Zürich , Mont.

nach Nicol . Jahrrech . 1502 . Hottinger a. a . O . S . 53S. Von Arx
a. a. O - S - 451 fg.

346) Absch. Pfäffers 4. Mai . Luzern 6. Oct . Hottinger a. a.
O . S . 590.

347 ) Absch. Zürich S. Ja ». 1518 . Ebendas . Th . 3. S . 24.
348) Einer von diesen Mönchen hat „ ein korallin Paternoster,

so U. Frauen daselbs geschenkt, und an ihr Bildung zu Geziert , an¬
gedenkt worden , demselben Bild abgezogen und entfremdet und siner
Metzen geben ." Glutz Blozheim a. a. O . S . 502 . Not . 199.

11



Solothurn 1515 die Herrschaft Rochenburg an sich gekauft
hatte , worin dieser Ort lag , schickte sie die sich dort aufhal«
tenden Mönche in ihr Kloster zurück und setzte zwei Weltprie¬
ster dahin , um den Gottesdienst abzuwarten und die Wallfahrt

zu besorgen Im I . 1503 erschien der Abt von Bein¬
weiler vor dem Rath und legte seine Confirmation von dem
Bischof von Basel mit der Bitte vor , dieselbe anzuerkennen,
was der Rath auch that

Im Jahre 1517 schrieben die Gemeinden von Disentis
dem Kloster daselbst unter andern folgende Artikel vor : daß
die Lehen weder ohne Bewilligung der Obrigkeit noch über
zehn Jahre oder wenigstens über das Leben eines Abts Ver¬
pachtet werden sollen ; daß der Abt zwar Novizen aufnehmen und
sie die Gelübde ablegen lassen möge , doch einzig aus Gunst
und Gnade ( ex Si-aii « et donolloin ) des Raths ; daß der
Klosterschaffner ( monasterii oocononni8 sen cellnrio praelec-
tus ) nur in Gegenwart deö OfficialS und zweier Rathsglieder
bestellt werden soll

Im Jahre 1487 hielt das Kloster Pfeiffers bei den die
Grafschaft Sargans regierenden Orten um die Erlaubniß an,
den Kirchensatz und Zehnten zu Mennedorf am Zürichsee an
Einsiedeln zu verkaufen , um seine Schulden zu bezahlen . Die
Bewilligung erfolgte erst im I . 1404 Als vermuthlich
von dem Papst oder dem Generalcapitcl an die Bcnedictiner-

klöster der Befehl ergangen war , daß die wohlbegüterten von

ihnen an die verarmten drei vom Tausend abgeben sollten,
wollte der Abt von Muri diesem Befehl ohne Vorwissen der
eidgenössischen Schirmorte nicht nachkommen . Diese antwor¬
teten auf seine Anfrage im I . 1400 , er solle das Geforderte

349) Wirtz a. a. O . S > 440.
350) Haffner a. a. O . S . 434.
351) Licliliorn, opiscopatus Lurioiisi» p. 248.
352) Hvttinger Th. 2. S . 8«3 fg.
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willig geben , weil es zur Unterstützung der verarmten Bene-
dictinerklöster des Landes gebraucht würde Im Jahre
1495 bewilligte der Rath von Luzern , daß das Kloster Rath¬
hausen seinen Antheil an den Gerichten zu Birmenstorf an
Zürich verkaufte Derselbe Rath führte auch über die
Johannitercomthurei zu Hohcnrein und die Verwaltung ihrer
Güter die Aufsicht . Wenn ein Ordensritter nicht persönlich
auf der Comthurei sitzen, sondern dieselbe durch einen Schaff¬
ner oder Statthalter verwalten lassen wollte , mußte er laut
eines Vertrags einen Bürger von Luzern dazu wählen . Der
Rath setzte auch oft selbst Vögte und Verweser . Ohne Vor-
wifsen und Genehmigung des Raths durfte das Ordenshaus
keine Schuldverschreibung machen

Dies sind die vorzüglichsten Rechte , welche die Schweizer
vor der Reformation in Beziehung auf die Verhältnisse der
Kirche in Anspruch nahmen . Ihre Ausmittlung war nicht die
Frucht der Wissenschaft , sondern eines einfachen , unverkünstel-
ten und tiefen Sinnes für Ordnung , Recht und Freiheit.
Zwar gründete sich ein Theil dieser Rechte auf päpstliche Jn-
dulte und Verträge mit dem Clerus ; die meisten und wichtig¬
sten aber übten sie aus der Fülle ihrer eigenen Macht . Diese
Rechte beruhten hauptsächlich auf Gewohnheit und Herkommen.
Aus dem Angebrachten aber ergibt sich, daß die Eidgenossen
sich weit mehr Rechte beilegten , als in dem gewöhnlichen Be¬
griff des Kirchenhoheits - oder Majestätsrechts ( jus circa

353) Hvttinger a. a. O . S . 864 . Wir ; a. a. O . S . 359.
354) Hvttinger a. a. O . S . 532.
355 ) Ein Schuldbrief vom I . 1468 hat folgenden Eingang:

„Wir Bruder Johanns von Oew , obrister Meister in tütschen Lan¬
den — tund kund und verjehend vffenlich mit diesem Brief — daß
Wir mit zitlicher guter Vvrbetrachtung, und mit Rät , Gunst, Müs¬
sen und Willen der — Schultheißen und Rats der Statt Luzern,
unser lieben guten Fründen und Kastvögten , dera Bürger das Kuß
Hohenrain ist, durch desselben Hußes Nutzes willen u. s. w." Bal-
thasar, Merkwürdigkeiten des LantonS Luzern. Th. 2. S . 18V.

11*
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ssors ) enthalten sind . Das Ansehen des canom 'schen Rechts
war daher in der Schweiz sehr beschränkt . Nicht bloß die
Grundsätze desselben über das Verhältniß der Kirche zum
Staat hatten keine Gültigkeit , sondern auch die Bestimmungen,
die es über die innern Verhältnisse der Kirche enthält , fanden
nur theilweise Anerkennung . Kaum brauchen wir zu bemer¬
ken, daß die Bestimmungen des canom 'schen Rechts über bür¬
gerliche Rechtsverhältnisse im Gebiete der eidgenössischen
Rechtspflege sich so wenig Gültigkeit erwarben als das römische
Recht.



Drittes Capitel.

Wie Stellung der Schweizer zu den Dischofen
insbesondere.

Die Bischöfe der Schweiz besaßen neben ihrer geistlichen
Gewalt in einem großen Theil ihrer Diäresen auch landes¬
herrliche Rechte , die theils von den Kaisern ihnen verliehen,
theils von ihnen selbst usurpirt waren . Ihre Stellung war
daher eine doppelte : sie waren einmal geistliche und dann
weltliche Regenten . Was jedoch ihre letztere Stellung be¬
trifft , so liegt deren Darstellung außer den Grenzen unserer
Aufgabe . Nur dieses bemerken wir , daß die Städte und
Landschaften , über die sich die weltliche Herrschaft der Bischöfe
erstreckte , zur damaligen Eidgenossenschaft nicht gehörten
wiewohl mehrere von ihnen mit den Ständen der letzter»
verbündet waren , und überhaupt in sehr verschiedenen Ver¬
hältnissen zu den Bischöfen standen . Die Hoheitsrechte der¬
selben waren in einigen mehr , in andern weniger voll-

1) Mit Ausnahme der Stadt Basel , die im I . 1SV1 in den
eidgenössischen Bund trat , nachdem sie sich von der bischöflichen Herr¬
schaft fast gänzlich unabhängig gemacht hatte.
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ständig ?) . Mehrere , wie namentlich WakliS errangen noch
vor der Reformation unter vielen Kämpfen mit ihren herrsch-

süchtigen Bischöfen , die von ihnen zuweilen selbst verjagt wur¬

den , ein freies und selbstständiges Gemeinwesen . Oft bedienten

sich die Bischöfe zur Behauptung ihrer weltlichen Prätensionen

der geistlichen Waffen gegen ihre freiheitsliebenden Unterthanen,

aber diese ließen sich dadurch selten schrecken, sondern , empört

über solchen schnöden Mißbrauch ihrer geistlichen Gewalt,

traten sie ihnen nur um so entschlossener und kräftiger ent¬

gegen.
Eben so übergehen wir die politischen Verhältnisse der

Eidgenossen selbst zu den Bischöfen
Wir haben es also hier mit den Bischöfen als geist¬

lichen Vorstehern ihrer Diöcesen zu thun , was sie ihrer

Natur und Bestimmung nach allein hätten bleiben sollen.

Manches , was sich auf die Stellung der Schweizer zu diesen

bezicht , enthält schon das vorhergehende Capitel . Wir kön¬

nen uns daher in diesem um so kürzer fassen.

Die ursprüngliche Theilnahme des Volks an den Bi¬

schofswahlen hat sich in den schweizerischen Diöcesen sehr lange

erhalten . In Lausanne entsagte die Gemeinde im I . 1368

jeder Mitwirkung ; seit dieser Zeit wurde der Bischof allein

vom Domcapitel gewählt In Genf dagegen machte die

2 , Eine gute Zusammenstellung der landesherrlichen Rechte
des Bischofs von Chur findet sich in Meyer , mißlungener Versuch,
das Hochstift Chur zu säcularisiren, in den Jahren 1558—1561, im
SchweizerischenMuseum für historische Wissenschaften. Bd . 2. S.
2l1 ff. Recht gut sind auch die Verhältnisse der Stadt Genf zu ihrem
Bischof dargestellt in dem Versuch einer politischen Gejchichte von
Genf in der Helvetia. Bd . 4. S - 2H ff.

5) S . L. Snell , die Ereignisse im Kanton Wallis (Zürich und
Winterthur 1844) in der Einleitung.

3») In Beziehung auf die Bischöfe von Konstanz s. Moser,
Staatsrecht des fürstl. Hochstists Konstanz. S . 56 ff.

4) Wirz. Th. 2. S . 214.
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Bürgerschaft ihren , auf ein Privilegium des Königs Karl des
Dicken sich gründenden , Antheil an der Bischosswahl ^ bis
zur Reformation geltend In Chur war die in die Hände
des Domkapitels gekommene Bischofswahl an den Rath
und die Zustimmung der Angehörigen des Hochstifts , der sog.
Gotteshausleute , gebunden Endlich in Wallis behauptete
das Volk sein Wahlrecht trotz aller Anfechtungen sogar bis
auf den heutigen Tag

Die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten überlie¬
ßen die Eidgenossen zwar im Ganzen den Bischöfen , aber sie
führten die Aufsicht darüber . Wenn sie sich nachlässig zeigten,
so erinnerten die Eidgenossen sie nicht blos an ihre Pflicht,
sondern griffen nöthigenfalls selbst ein und übten die Rechte
der Kirchengewalt aus ( sogen , fus clovolulionis ) . Ueber die
von ihnen beanspruchten Rechte in Kirchensachen geriethen sie
in vielfache Streitigkeiten mit den Bischöfen ; aber die Beharr¬
lichkeit und Energie , womit sie diese Rechte behaupteten , nö¬
thigten dieselben nachzugeben . Hie und da gelang es wohl
auch den Bischöfen , durch Verträge einzelne kirchliche Präten¬
sionen zu retten . Beharrlich widerstanden die Eidgenossen

5) Lslurius , concilia (lslliso lVsrbonensis . IVotso p. 34 . Fast,
Staats - und Erdbeschreibung der Eidgenvff . Bd . 4. S . 388 . — Der
heil . Bernhard schreibt (H35 ) dem Bisams Ardutius von Genfr
»Lroäiinus , eleotionem tusm vsss s Ooo , gusm tsnto clsri populigus
consensu kuisss oelebrstsm secepimus . Oestulsmur etc .« Lpp . dlo . 27.
8pobn , Iiistoirs äs 6enevs . 1 . 1. p . 40.

6) Hvttinger Tb . 3. S . 45 . Helvetia Bd . 4. S . 32.
7) Aus einer Urkunde von Karl dem Großen 774 und einer

andern von Lothar 843 sieht man , daß damals der Bischof von Chur
vom Volk gewählt wurde . Die Wahl aber war an die Erlaubniß
und Genehmigung des Königs gebunden . Liciikoi -n , «piscop . 6u-
rionsis im Loä . prokslion . Xe. Ill und XI.

8) S . unten Not . 20.
9) Die Abgeordneten der Zehnten wählen den Bischof aus den

vier vom Capitel vorgeschlagenen Domherrn - Leu, schmerz. Ler . Bd.
17. S . 198 . Fäsi a. a. O . s . 213 fg.



jedem Versuche derselben Neuerungen einzuführen . So , als
der Bischof Hugo von Konstanz den Nachlaß eines unehelich

gebornen Priesters im Gebiet der Stadt Bern ansprach , schrie¬
ben ihm die Eidgenossen 1498 , „ solches als einen neuen
Brauch abzustellen und sie bei ihrem alten Gebrauch bleiben
zu lassen ." Der Bischof behauptete zwar , daß es ein gemei¬
ner und gewöhnlicher Gebrauch sei, alle unehlich geborne Prie¬
ster seines Bisthums zu beerben i ") , und bat sie , ihn daran
nicht zu hindern . Die Eidgenossen aber antworteten ihm:
„solches sei bisher nicht im Gebrauche gewesen , sondern
eine Neuerung ; er solle sie bei ihrem Herkommen bleiben
und in diesem Stück unersucht lassen " Mehr als einmal
mußten sich die Bischöfe von Konstanz in ihren Bündnissen
mit den Eidgenossen verpflichten , sie und ihre Geistlichen beim
alten Herkommen bleiben zu lassen Kräftig wehrten sie
den Bischöfen die Antastung ihrer Freiheiten , alten Uebungen
und Gewohnheiten , schützten die Geistlichen wie die Laien ge¬

gen den Mißbrauch ihrer Amtsgewalt und wiesen sie in ihre
Schranken . Zu den im vorigen Capitel angeführten Beispie¬
len des von ihnen ausgeübten landesherrlichen Schutz - und
Aufsichtsrechts fügen wir hier noch folgendes bei . Als die

Landschaft Sargans den Abgeordneten der regierenden Cantone
mehrere Beschwerden gegen den Bischof von Chur übergab
und um ihre Abstellung bat , erließen diese den 3 . Juli fol¬
gende merkwürdige Verordnung : Geldschulden sollen nicht mit

tv ) Sck,lau hatte es der Bischof in seine Synodalsiatuten als
ein altes herkömmliches Recht eintragen lassen. »6 »m 4o consnolu-
siinv legitim » prnvscripl » nos in Iionis molnlibus vt iminobililius »s-
cerüolum seu clericorum noslrno üioeeesoos , siekoctuin notaliuin
pstienlium , suceesiore linlieainus etc . « Wirz . Th . 3 . S . 326.

11) Holtinger Th . 2. S . 536 fg . 853.
t2 ) So der Bischof Thomas 14!» (s. das vorige Capitel Not.

286) und Hugo 1487 (Hottinger a. a . O . S . 536 ). Stets behielten
sich die Eidgenossen in ihren Bündnissen mit den konstanzer Bischö¬
fen „ alle ihre Freiheiten und altes Herkommen " vor . Moser a. a. O.
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dem Bann eingetrieben und die Priester vom Bischof nicht
bestraft werden , welche die wegen solcher Schulden ihnen zu¬
gesandten Bannbriefe nicht verkünden ; jeder Priester soll Ge¬
walt haben , in der Beichte „ jeden wegen seiner Sünde und
Missethat zu unterrichten , zu strafen und ihm nach seinem
besten Verständniß und Gewissen Buße aufzulegen ; " die Ehe¬
sachen sollen ohne Verzug ausgerichtet werden, '̂ der verlierende
Theil nicht gehalten sein , sich das Urtheil schriftlich geben zu
lassen , und allezeit die Kosten mit dem Haupturtheil ausge¬
sprochen werden ; der Decan soll einen Priester nicht zwingen,
Bücher zu kaufen , wenn er damit hinlänglich versehen ist;
weder Geistliche noch Weltliche sollen einander wegen Anfor¬

derungen , Ehesachen ausgenommen , nach Chur ( vor das
bischöfliche Gericht ) citiren , sondern jeder an dem Orte , wo
er seßhaft ist, belangt werden ; endlich von den Pfründen , die
nicht bestätigt sind , sollen die Priester , die darauf sind, ( dem
Bischof ) keine Abgaben entrichten Von allen Miß¬
bräuchen der geistlichen Gewalt duldeten die Eidgenossen kei¬
nen so wenig , als die Anwendung des Banns in weltlichen
Dingen . Immer mußten die Bischöfe ihn in solchen Fällen

wieder aufheben . Dagegen schirmten sie auch die Bischöfe bei

ihren anerkannten Rechten , selbst gegen den Papst . So als
der Propst zu Feldkirch mit dem Abt von Kempten ein den

Rechten des Bischofs von Konstanz nachtheiliges Breve zu Rom
ausgewirkt hatte , schrieben die durch den letztem davon in Kennt¬
niß gesetzten Eidgenossen 1484 an den Papst und jene beiden
Prälaten in ernstlichen Ausdrücken , „ man solle den Bischof
solcher Neuerungen entladen und bei seiner Vorfahren Hcr-

13) „ Kein Collect noch Jndulz ."

14 ) Licliliorn I. c . p . 143 . 6oü . probst . IVr. 6XXXI . Eichhorn
führt diese Verordnung mit großem Aerger und auffallender Ver¬
wechselung der sieben regierenden Orte mit sieben Dörfern des Sar-
ganserlandes als einen Beweis an , wie sehr die Achtung gegen den
geistlichen Stand damals gesunken gewesen sei.



kommen bleiben lassen " Und als in dem gleichen Jahre
ein Curtisan einem Domherrn zu Konstanz wegen seiner Prä¬
bende zu Nom Eintrag that , ermähnten die Eidgenossen den
Bischof , „ daran zu sein , daß solcher Eintrag abgestellt werde,
und versprachen ihm , wenn ihm deswegen Verdruß geschehen
sollte , ihm gegen den Papst , und wo es vonnöthen wäre,
beizustehen"

Nach diesen Bemerkungen über die Stellung der Eid¬
genossen zu den Bischöfen haben wir hier noch des besondern
Verhältnisses des Gotteshausbundes in Rhätien zum Bisthum
Chur zu erwähnen , ohne dessen Kenntniß die neueren
Conflicte des Standes Graubünden mit dem Bischof und der
römischen Curie nicht verstanden werden können.

Früher als die beiden andern rhätischen Bünde bildete
sich aus den Gemeinden , in deren Umkreis die Residenz und
die vornehmsten Güter des Bisthums lagen , nach und nach
eine Verbindung unter dem Namen „ gemeines Gotteshaus " ,
welche neben der Mitwirkung bei der Bischofswahl bereits im
fünfzehnten Jahrhundert entschieden die Rechte eines Schirm-

15) Hottinger a. a. O . S . 507 . Versuch einer pragmatisch.
G -sch. u. s. w. S . 77.

16) Ebendas.
17) Ausführung der Rechtsamen des Gotteshausbunds über das

Hvchstift zu Chur . Auf Befehl ermelten lobt . Bundes zum Druck
befördert . Chur 1755 . Bemerkungen über die im vorigen Jahre
1821 in die 11, 45, 46 Nummer des St . Galler Erzählers eingerück¬
ten Beiträge zur Geschichte der neuen Bisthumseinrichtung im Kan¬
ton St - Gallen . Chur 1825. Historische staatsrechtliche Beleuchtung
der Hoheitsrechte des Standes Graubünden in Angelegenheiten des
Bisthums Chur . Bearbeitet und herausgegeben auf Veranstaltung
der Kantonsregierung . Chur 1835 . Von diesen Schriften ist die
wichtigste und gründlichste die erste von dem gelehrten Minister des
französtschen Hofs , Ulysses von Salis -Marschlins ; die zweite enthält
manches Eigene , während die letzte (von Röder ) eine bloße Compi-
lation au « diesen beiden Schriften ist und mancherlei irrige Behaup¬
tungen hat.
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Herrn und Kastvogts ausübte . Wann und wie dieses Ver¬

hältniß entstand , läßt sich aus Mangel an geschichtlichen Zeug¬

nissen so wenig als die Zeit der Entstehung des Gotteshaus¬

bundes näher bestimmen . Schon vor dem fünfzehnten

Jahrhundert sehen wir die Gotteshausleute in die wichtigen

Angelegenheiten des Bisthums thätig und theilnehmend ein¬

greifen . So nöthigten im I . 1367 das Capitel und das

Gotteshaus den Bischof Peter I. , der sich lieber an fremden

Höfen als in seiner Residenz aufhielt " ) , zur Abdankung " ) .

Als im I . 1390 Hartmann , Graf von Werdenberg , von dem

18 ) Dieser Ausdruck kommt erst seit 1665 in Urkunden vor,

wiewohl er im gemeinen Leben allerdings schon früher gebraucht

wurde . In allen vorhergehenden Urkunden findet sich die Benennung

gemeine Gotteshausleute oder gemeines Gotteshaus . Meyer a - a . O.

S . 201 . Not . 5 . Bd . 3 . S . 70 ff.

19) kllcliliorn I. c. p . 113.
20)  In dem „OonsuN zweier voetoren der Rechten , deren der

einte aus dem Oberen Grauen , der andere aus dem zehen Grichten-

Pundt gewesen , wordurch klar und deutlich bewiesen wird , daß der

Lvbl . Gotteshauß -Pundt mit vollkommenem Recht prätendiere , daß

der Bischofs von Chur ein Lands -Mann , und aus eben diesem Pundt

gebürtig seyn müsse , und daß über dieses das Churer Capitel die

Wahl des gesagten Bischvffs zu machen schuldig sey , mit Rath,

Gunst , Vorwiffen und Bewilligung , oder Erlaubnus des gesagten

Pundts , und eine änderst beschehne Wahl gäntzlich ungültig und
aufzuheben seye ." — in diesem Lonsult heißt eS : „ Ja wie der Bischofs

Lucius und das Capitel in ihrem Revers , so ini besagten Jahr ( 1511)
gegeben worden , bezeugen , so ist eben dieser Brauch von Machung
der Wahl mit Rath und Participation des GotteShauß -Pundts , schon

lang zuvor in Uebung gewesen , welches auch sehr glaublich , weil in

wichtigen Geschäften des Bistums das Capitel allezeit gepflegt hat

zu handeln mit Rath , und abhängend von dem Lvbl . Gotteshauß-
Pundt , wie laut den ältesten ^ ciis , oder verzeichneten Geschichten,

A . 1367 , das Capitel und der Gotteshausbund den Bischofs Petrum,
welcher nicht residieren wolle , zur Abtrettung genöthigt haben ."

Dieses von Fortunat Sprecher und Jacob Schmidt von Gruneck 1627

verfaßte Rechtsgutachttn ist abgedruckt in der Ausführung der Recht-

samen des GotteShausbunds . Beil . kio . 1. litt . »I.
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Capitel zum Bischof erwählt worden war , Herzog Albrecht
von Oesterreich aber im Einverständniß mit dem Papst die
Jnful seinem Kanzler zu verschaffen suchte , weigerten sich die
Gotteshausleute standhaft , den letztem , obgleich er sich auf
die Auctorität des Papstes stützte , von dem bischöflichen Stuhl
Besitz nehmen zu lassen ; daher er denn wirklich 1392 seinen
Ansprüchen entsagte ^ ) , und hingegen Bischof , Capitel und
Gotteshaus mit dem Herzog von Oesterreich ein Bündniß
schloffen , worin Capitel und Gotteshaus sich verpflichteten,
„daß sie , bei Erledigung des bischöflichen Sitzes , keinen an¬
dern zum Bischof noch Herrn aufnehmen , noch zur Gewehr
des Bisthums noch seiner Geschlofse lassen kommen , noch ihm
eine Huldigung oder Schwören thun wollen oder sollen, " der
nicht vorher dieses Bündniß urkundlich und mit einem leib¬
lichen Eid bestätigt habe Dieses Bündniß wurde von
drei Päpsten , Eugen IV . , Paul II . und Sirius IV . , bestä¬
tigt 22) . Im I . 1400 beschützten die Gotteshausleute obigen
Bischof wider Herzog Leopold von Oesterreich und entsetzten
die Feste Fürstenburg , worin jener von diesem belagert war " ) .
Eben so erwiesen sie sich als Schirmherren , als sie 1415 zur
Befreiung des nämlichen Bischofs aus harter Gefangenschaft
mit dem Herzog Friedrich einen Tractat schlössen 25) , und als

21) Lickborn I. e. p . 117.
22 ) Lurxleknor , Rbseti » ^ ustriscs . p . 258 . Bemerkungen über

des St . Galt . Erzählers Beiträge . S . 0 fg.
23) Eröffnung der Wahrheit , welche von einem unparteiischen

patriotischen Gemüth , der gesambt löblichen Republic gern- drei
Bünde in hohen Rhätia über den publicirten kurzen Entwurf oder
Ertract und Compendium der Rechtsamen , so ein löbl . Gotteshaus-
blind gegen das Rei'chSfürstliche Hochstift und Bißthum Chur ?u „ clo
Llociioms zu haben vermeint , nach dem unverfälschten Grund vieler
sub lidv Public » geschlossener I' acluruin , 6onvenli »» u,n und Traktaten
zu allgemeiner Wohlfahrt vorgestellt wird . 172!» S . 14.

24) Ausführung der Nechtsamen des GotteShausbundS . S . 8.
25) Ebendas.
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1422 der Streit zwischen Bischof Johann IV . und der Stadt
Chur durch dreizehn Schiedsrichter entschieden wurde , von
denen vier von Zürich , mit welcher Stadt der Bischof , das
Capitel und die GotteshauSgemeinden diesseits der Berge 1419
ein Burgrecht geschlossen hatten 20) , die andern aber Gottes¬
leute waren ^ ) . Ihr Spruch enthält unter andern folgende
Bestimmungen : der Bischof soll seine weltlichen Händel mit
den Bürgern von Chur vor weltlichem Gericht austragen und
nicht die Kirchen darum verschließen ; wegen geistlicher Sachen
aber mag er sie wohl mit geistlichem Gericht angreifen
Der Bischof und die Bürger von Chur sollen künftig wegen
ihrer Stöße ( Streitigkeiten ) vor gemeine Gotteshausleute zu
Recht kommen , wie es bisher gewöhnlich  war ^ ) . Als
sich sechs Jahre später ( 1428 ) neue Anstände zwischen den
gleichen Parteien entsponnen hatten , wurden sie vom gemei¬
nen Gotteshaus der Thäler von Chur entschieden ^") . In

26) Guter , Rhätia . S . 157.
27) Licbboru I. c. p. 126.
28) „ Als sich dann die Bürger zu Lbur klagend , was unser

Herr der Bischof mit keinem Bürger zu schaffen habe , um was Sach
das sey, verschlage er ihnen die Kirchen , da er doch vorhin ander
Recht an sie suchen ald nemen sollt - Nach Red und Wiederred haben
wir uns erkennet , wenn der Bischof unser Herr mit der ehgenannten
Bürger keinem zu schaffen hat ; um weltlich Sachen , daß er daS mit
ihnen mit weltlichem Gericht soll austragen , und nicht die Kirchen
darum verschlagen ; was er aber mit ihnen zu schaffen hat , das geist¬
liche Sachen mögen berühren , mag er wohl mit geistlichem Gericht
sie darum angreifen , bis ihm von ihrer jedlichem genug beschicht,
ob er ohne Gericht von ihnen nit wird abgeleit , ohne Gefährd ."
Licbborn coü. probat, uro. OXVIII. p. 144.

29) „Wäre auch, daß unser obgenannten Herrn der Bischof,
auch die von Chur hinenthin mit einander stößig wurden , sprechen
wir , daß ste zu beiden Theilen , um dieselben ihre Stöße für gemein
Gotteshaus Leute zu dem Rechten kommen sollen , als bisher ge¬
wöhnlich ist gewesen , ohne Widerred . Liobkorn I. o. p. 145.

30) Lidüwru , opiso. Lur. p. 127. 6ost. probst , oro. 6X1X.
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diesen beiden Sprüchen befinden sich Bestimmungen, welche
die Befugniß der Gotteshausleute, sich in die weltliche Ver¬
waltung des Hochstifts einzumischen, darthun. So wird im
ersten Spruch festgesetzt, daß der Bischof, wenn er nicht selbst
auf der Burg Aspermont wohnen wolle, diese mit des Capi¬
tels und gemeinen Gotteshauses Nach besetzen und entsetzen
soll3') . Aus dem zweiten Spruch ist ersichtlich, daß einige
Zeit vorher das Capitel und die Gottcshausleute drei Com-
mifsaricn auf den bischöflichen Hof abgeordnet hatten, um den
Bischof, wie es scheint, in seinen Streitigkeiten mit der Stadt
vor persönlicher Gefahr zu beschützen und die Rechte des Got¬
teshauses zu schirmen. Diese Commissaricn aber wurden von
den Bürgern von Chur in Eidespflicht genommen, worüber
der Bischof sich beschwerte. Allein das Gotteshaus entschied,
daß die Churer straflos sein sollen, wenn sie eidlich bezeugen
können, dies „in allem Guten und zu des gemeinen Gottes¬
hauses Nutzen und Ehre" , also zur Aufrechthaltung der Rechte
der Gottcshausleute, gethan zu haben^ ) . Als der Nachfolger
obigen Bischofs, Conrad von Rechberg, seine Würde, um Geld
zusammenzuscharren, benutzt und sich damit aus dem Land be¬
geben hatte( 1441) , wurde er von den Bündnern nie wieder¬
aufgenommen̂) , sondern das Bisthum, so lange er lebte,
durch den Bischof von Constanz, Heinrich von Höwen, ver¬
waltet. Unter diesem Administrator aber gcriethen die schon
seit der Regierung des kriegerischen Bischofs Hartmann von
Werdenberg sehr mißlichen ökonomischen Umstände in noch
größeren Verfall, indem er eine Menge Schulden contrahirte.
Einige Domherren zeigten dies der Stadt Chur an, welche
sofort eine Untersuchungscommission auf den bischöflichen Hof
abordnete, die eine Schuldenlast von 8000 Gulden fand.

31) Lickkorn 1. e. eo6 . prodvt . p. 143.
32) Lieliliorn I. c. co6 . probnt . p . 146.
33) »Xeeusvlur s l 'setiu^io , Huoä coirasis pveuniis äiscogssrit,

s Ütisetis positive nun ^uvm rseeptus .« Lict»tlorn , opjse . 6un . p. 129.
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Daher , als um dieselbe Zeit ( 1452 ) der bischöfliche Sitz
durch den Tod Conrads von Nechberg erledigt wurde und
der bisherige Verweser denselben als Bischof einnehmen wollte,
ließen es die Gotteshausleute nicht zu , sondern entsetzten ihn,
obgleich er sich auf die Auetorität des Papstes und der Dom¬
herren stützte , — ein Theil nämlich wollte lieber seine Pfrün¬
den und Würden verlieren , als den Gegnern des Bischofs
beizustimmen — dessenungeachtet seiner Administration und
ernannten drei Obersten , welche sich aller Besitzungen des
Bisthums bemächtigten . Das Schloß Aspermont , das sich
wegen seiner fast unüberwindlichen Lage tapfer vertheidigte,
wurde lange belagert und endlich 1453 durch eidgenössische
Vermittelung zur Uebergabe gebracht . Der Bisthumsverweser
wurde genöthigt , sammt allen seinen Anhängern das Land zu
verlassen , und Leonhard Wißmaper , den das Capitel in dem
genannten Jahre , mit Zustimmung der Gotteshausleute , zum
Bischof erwählte , von den letztem in den ruhigen Besitz des
Bisthums eingesetzt ^ ) .

Aus diesen Thatsachen ergibt sich, daß die Gotteshaus¬
leute sich so wenig einen Bischof wider ihren Willen auf¬
dringen ließen , als sie einen unwürdigen duldeten , den von
ihnen anerkannten Bischof in den Besitz des Hochstifts ein¬
setzten , ihn wider alle unbillige Gewalt beschützten , die zwischen
ihm und einzelnen Gotteshausgemcinden entstandenen Streitig¬
keiten entschieden und die Aufsicht über die ökonomische Ver¬
waltung des Bisthums führten.

34) Liclilioi-N, epise. 6ur. p. 130 sg. Ausführung der Recht¬
samen des GottshauSbunds. S . 8 fg.



Viertes Capitel.

Die Verhältnisse - er Ei - genossen zn - em
römischen Stuhl.

Obgleich die Schweizer eine große Ehrfurcht gegen den
Papst hatten , so waren sie doch weit entfernt , ihm blinden

Gehorsam zu leisten , wenn er , aus dem Geleise seines Be¬
rufes tretend , weltliche Zwecke verfolgte , oder auch in kirch¬
lichen Dingen seine Gewalt mißbrauchte . So hielten sie es
in den Kämpfen , welche die herrschsüchtigen Päpste mit den
deutschen Kaisern lediglich um irdischer Interessen willen führ¬
ten , mit den letztem , und alle päpstlichen Bannflüche waren

nicht im Stande , sie in ihrer Treue gegen das rechtmäßige
Oberhaupt des Reichs wanken zu machen . Als Gregor IX.
gegen Friedrich II . zum drittenmale den Bannfluch aussprach,
achteten die Länder denselben so wenig , daß sie dem Kaiser
gegen die päpstliche Partei in Italien Hülfstruppen stellten
Vergebens ließ sein Nachfolger Jnnocens IV . 1248 durch
den Probst von Delsberg die Waldstätte mit dem Interdikt

1) Wirr a. a. O . Th. 2. S . 21. Hottinger a. a. O. Th . 2.
S . 41.
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belegen *) . Luzern baute an der Hofbrücke die St . Peters-
capelle und erwählte einen eigenen Priester , der alle gottes-
dienstlichen Funktionen verrichtete Eben so standhaft be¬
wies sich Zürich . Der Bischof von Konstanz verbot nicht nur,
dem päpstlichen Befehle gemäß , der Geistlichkeit Messe zu
lesen , die Kinder zu taufen , die . Sterbenden zu versehen , son¬
dern befahl , daß , wenn die dem Kaiser getreue Stadt nicht
ihren Sinn änderte , alle Geistliche dieselbe verlassen sollten.
Die Dominicaner stellten zuerst den Gottesdienst ein , aber die
darüber erbitterte Bürgerschaft versagte sie 1247 aus der
Stadt . Schon früher ( 1240 ) hatte sie der Nach auf Ver¬
anlassung des Kaisers als „ Berräther und Meutemacher " aus
der Stadt verbannt und ihre Güter sequestrirt . Die bedrängte
Geistlichkeit machte dem Papst Vorstellungen . Dieser erlaubte
endlich , bei verschlossenen Thüren mit leiser Stimme und
ohne Geläute Messe zu lesen , ohne jedoch einen Gebannten
zuzulassen . Da aber die Bürgerschaft damit nicht zufrieden
war , sondern öffentlichen Gottesdienst forderte , so gestattete
Petrus Capucius de Aureolo , päpstlicher Legat in Deutsch¬
land ^) , den Geistlichen , denjenigen , welche das Kreuz wider
den Kaiser annehmen würden , die Sakramente zu reichen und
ihre Kinder zu taufen ; doch sollten sie sich bei keinem Sterben¬
den einfinden , außer bei solchen , welche versicherten , nach er¬
langter Genesung das Kreuz wider den Kaiser anzunehmen.
Der Bischof verbot nachher den Geistlichen zwar alle Gemein¬
schaft mit den Gebannten , doch erlaubten er und der Papst
ihnen , in der Stadt zu bleiben . Da indessen die Bürger-
schaft durch kein Mittel vom Kaiser abwendig gemacht werden

2) Der päpstliche Bannbrief an den genannten Probst findetstch bei Göldlin von Tiefenau , Versuch einer urkundlichenGeschichtedes Dreiwaldstätter - Bundes , im Anhang S . 173.
3) Wir; a- a. O. S - 24 fg. Hottinger a. a. O . S . 48.
4) Er hatte die Vollmacht : °ul ovellot ot stestrust , -lissipet otstispei-itiit, goäiücet et plimlol , sicut viclorit expestire.« Illnocent . IV.epi-t. 52. Hottinger a. a. O. S . 50 in der Note.

12
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konnte, so nahm der Bischof nicht nur die von dem Legaten
ertheilte Bewilligung zurück, sondern befahl der gesammten
Clerisei die Stadt zu verlassen. Dies geschah; aber die Aus¬
gewanderten bereuten bald ihren Gehorsam, weil sie dadurch
ihrer Einkünfte beraubt wurden. Sie baten daher obigen Le¬
gaten um die Erlaubniß der Rückkehr, die er nicht nur er¬
theilte, sondern er gestattete ihnen auch, unter den oben ge¬
nannten Einschränkungen wöchentlich einmal Gottesdienst zu
halten. Allein die Bürgerschaft wollte einen völlig unbe¬
schränkten Gottesdienst oder mit der Geistlichkeit nichts zu
schaffen haben. Jnnocens IV. stellte daher die Sache dem
neu erwählten Bischof von Konstanz anheim. Dieser sandte
nach Zürich Commissarien zur Untersuchung und trug ihnen
auf, die Clerisei mit der Bürgerschaft zu versöhnen. Die
Commissarien gestatteten den Geistlichen, nach dem Willen der
Bürger, die Spendung der Sakramente, worauf die letztem
ihnen die Stadt öffneten. Nur die verhaßten Dominicaner
durften nicht zurückkehren; erst im I . 1249 gestatteten ihnen
die Bürger, ihr Kloster durch zwei Laienbrüder verwahren
zu lassen̂ ) . So hatte die Standhaftigkeit der Züricher den
Papst zum Nachgeben gezwungen. „Bürger und Landleute,
die unverdorbensten Menschen, unterschieden in dieser Barbarei
Gott am besten von dem Papst, und Religion von den Prie¬
stersatzungen."

Als sich die beiden Herzoge Ludwig von Baiern und
Friedrich von Oesterreich um die deutsche Königskrone stritten,
erklärten sich in der Schweiz sogleich Uri, Schwpz und Un-
terwalden für den erstem. Der damalige Papst Johann XXII.
warf sich zum Richter dieses Streites auf und lud beide Kron¬
prätendenten vor sein Tribunal. Diese aber kehrten sich nicht
an solche Anmaßung, und nun erklärte der Papst das Reich
für erledigt und sich für den Verweser desselben, bis ein neuer

5) Hvttingera. a. O. S . 49 ff. llottiogor. I . VIH. p. 12lO sgg.
Müller a. a. O. Bd. 1. S . 495 fg.
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König gewählt und dessen Wahl von ihm bestätigt sein würde.
Ludwig besiegte indessen seinen Nebenbuhler und fing nun an
als deutscher König zu handeln . Der darüber ergrimmte
Statthalter Christi befahl ihm bei Strafe des Banns , sich der
Reichsverwaltung zu enthalten und das , was er bereits als
erwählter König gethan , binnen drei Monaten zurückzunehmen.
Den Bischöfen verbot er bei Strafe der Suspension , den
weltlichen Personen bei Strafe des Banns und ihren Ländern
bei Strafe des Interdikts , dem Ludwig von Baiern zu ge¬
horchen und ihn als König anzuerkennen . Dieser appellirte
an ein allgemeines Concilium , worauf der Papst ( 1324 ) über
ihn den Bann aussprach , ihn der durch seine Wahl erlangten
Rechte verlustig erklärte und alle Orte , die Ludwig noch ferner
als König anerkennen würden , mit dem Interdikt belegte . Trotz
dem blieben die Länder dem König getreu , begleiteten ihn ( 1328)
auf seinem Römerzug und hielten ihre Geistlichen , welche dem
päpstlichen Interdikt Folge leisten wollten , an , den Gottes¬
dienst zu verrichten oder aus dem Land zu ziehen °) . Durch
ihre Vermittlung versöhnte sich Zürich im I . 1331 mit dem
Kaiser *) , dem es auch von dieser Zeit so treu blieb , daß es
das päpstliche Interdikt nicht achtete , in das es nun fiel . Als
sich deshalb die Papistische Geistlichkeit weigerte , den Gottes¬
dienst zu halten , bedrohte sie die Bürgerschaft mit Verbannung.
Hierauf zogen etliche Chorherren nach Konstanz , denen die
Bürger die übrigen , die nicht Messe lesen wollten , nachschickten.
Mehrere Jahres blieb Zürich ohne andern Gottesdienst , als
den die Barfüßer verrichteten s) , die , aufgebracht wider den
Papst , der in ihren Streitigkeiten mit den Dominicanern den

6) Hottinger a. a. O. S . 145. Müller a. a- O. Bd. 2. S . 52.
7) Hottinger a. a. O. S . 148.
8) Hottinger (a. a- O. S . 149) sagt achtzehn Zahre; allein dies

scheint nach den folgenden Thatsachen nicht richtig zu sein.
9) Ebendas.

12*
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letztern bkltrat die Partei des Kaisers ergriffen und seine

Sache mit eben so großem Eifer als Erfolge führten . Im

I . 1337 befahl der Rath von Zürich den ausgewanderten

Geistlichen zurückzukehren und öffentlichen Gottesdienst zu hal¬
ten , und bedrohte den Ungehorsamen mit fünfjähriger Ver¬

bannung und überdies mit Schutz - und Nechtslosigkeit

Vier Jahre darauf verordnete er : Wenn jemand zu

Zürich bei den Pfaffen , die nicht öffentlich singen noch lesen,

heimlich beichtet und communicirt , so soll der Eigenthümer

des Hauses , wo das geschieht , oder wenn er es selber thut,

fünf Pfund zur Buße geben ; die Priester dagegen , die heim¬

lich den Leuten Beichte hören und das Abendmahl reichen,

sollen rechtstes sein und nimmer nach Zürich kommen ; wer

aber bei den Leutpriestern , die öffentlich singen und lesen , nicht

beichtet und ohne Sacrament stirbt , soll auf das Feld gelegt

und in keine Kirche oder Kirchhof begraben werden

10) ^ Ibertinue lllussatus in l-ussovico Luv . , bei Illurstori , scriptor.
rsr . Italic . 7 . IX. p. 773.

11) „Alle Pfafheit ze Zürich si sin geistlich oder weltlich , die
von unser Etat gevaren stnt , suln Herwider in unser Skat varen
Heimen ze dem Palme Abende und von daiinenhin steteclich Gottes¬
dienst mit offener Kilchthür haben , und swelcher deS nit tete , der
soll ze Zürich in fünf Jaren meiner in kamen , und sol dar ;» ane
unser Skat Schirm beliben und swas der und ir dekeinem widersure
am Lide oder am Gute , das wellent sich die Bürger nicht annemen
enkeinen Weg ." Lauster , hist. Beitr . Bd . 1. S . 72.

12) „Der Bürgermeister , der Rat und die Bürger gemeinlich
ze Zürich hant gesetzet, swer ze Zürich Gottes Fronlicbamen heimelich
empfahet von den Pfaffen , die nicht ze Zürich öffentlich singent noch
lesent , ald dichtet denselben Pfaffen , daß da der Hußwirt oder dü
Hußwirtin , ob da nicht Mannes ist , in der Hufe das beschicht, oder
selber tut , sol V. Pf . ze Busse geben , als dike so das beschicht.
Swas euch Gesindes dar zu hilfst und ratet , der git jeclicbeS I. Pf.
dem Rate ze Busse ane alle Gnade . Swer aber die Busse nicht
geleisten mag , der sol von der Stat varen , und sol alle die Wile
vor der Stat sin, nutz daß er die Busse nit gewert hat . Swas such
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Eben so kräftig zeigte sich die Stadt Basel , als auch sie
in das Interdikt fiel , weil sie es mit dem Kaiser Ludwig
hielt . Sie legte den Pfaffen , die keinen Gottesdienst halten
wollten , den Reimbefehl vor : „ sie sollen lesen und singen,
oder aus der Stadt springen, " und vollzog ihn auch an den
Widerspenstigen ' )̂ . Ja der Minorit Johann von Winter-
thur ( Viloclur -mus ) erzählt in seiner Chronik , daß die Bürger
von Basel einen päpstlichen Legaten , der ( 1330 ) das Bann-
urtheil gegen Ludwig daselbst anschlug , hinter dem Münster
über die Pfalz in den Rhein hinabstürzten und in dem Wasser
todtschlugen " ) . Diese Kühnheit wurde den Baselern , wie

der Priester stnt , die also je Zürich heimelich den Litten Dichte
hörent , ald GotteS Fronlichamen heimelich bringen ! und gebeut,
swas den geschickt an Lide oder an Gute , da gat enkein Gerichte
über , und suln ze Zürich in die Stat niemermcr komen . — Wer
ouch sine Rechte mit Dickte und mit Beschwerde von den Lütxriestern
die ze Zürich offenlich fingen : und tesent , nicht nimet , stirbet der
ane unsern Herren , den soll man legen an Las Belt , und soll in
enkeiner Kilchen noch Kilchhof noch an den Strazen bi den Lütkilchen
inrent der Etat niendert begraben werden , und soll diS ein jeclich
Rat verhüten uf den Eit ."

Ferner verordnete der Rath , „ daß aller mangelich ze Zürich , eS
fin Beginen oder Münche , Frowen oder Man , jung oder alt , ze
Kilchen und ze Gottes Dienste gan sol , ane Geverde , und swaz ouch
Schüler ze Zürich wohnhaft fint , die und ir Schulmeister suln ze
Köre gan , und da fingen und lesen , als sie billich tun suln . Und
swas Pfafheit ze Zürich ist, fi fin geistlich oder weltlich , den sol aller
mangelich Zucht und Ere bieten , und zwer ir Lekeinen scheltet , und
übel zuredet mit Worten oder mit Werken , oder dirre Dingen dekeineS
brichst , der git die Busse , als der Rat überein komen ist, und
swelher Schüler die Busse nicht geleisten möchte , dem sol die Stat
verboten fin V. Jar , und schwer in dar über husct oder hovet , der
S't die Busse als der Rat sich erkennet uf den Eit " Lauster a. a . O.
S . 80 st.

13) Leu , schweiz. Ler. Bd . 2. S . ?8>

14) Bei Hottinger a. a . O . S . 15V.
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den Bürgern anderer Städte , hauptsächlich von den Barfüßern

eingeflößt.
Einen andern Beweis ihres Muthes gaben die Baseler

achtzehn Jahre später . Als nämlich nach dem Tode Ludwigs

der Pfaffenkönig Karl lV . in Begleitung des Bischofs von

Bamberg , als päpstlichen Legaten , nach Basel , welches noch

im Banne lag , kam , um sich huldigen zu lassen , wollten ihn

die Bürger nicht annehmen noch in die Stadt lassen , sie wür¬

den denn zuvor aus dem Bann gethan . Da sandte ihnen der

König den Dompropst von Bamberg , der unlängst aus Avignon

demselben eine neue päpstliche Bulle überbracht hatte , welche

den Bischof von Bamberg bevollmächtigte , die Anhänger des

Ketzers Ludwig von Bayern vom Banne zu lösen , „ sofern

sie reuig beichten und ihren Irrthum , worein sie gefallen,

bekennen und schwören würden , künftighin dem christlichen

Glauben beizustehen und keinem Ketzer mehr anzuhängen , auch

zu bekennen , daß ein Kaiser nicht die Gewalt habe , einen

Papst abzusetzen oder einen andern zu machen , und keinen für

einen römischen König oder Kaiser zu halten , der nicht vom

Papst bestätigt sei , und dem König Karl von Böhmen , den

der Papst als römischen König bestätigt habe , gehorsam zu

sein ." Als der Dompropst den Baselern die Bulle vorgelesen

hatte , erklärten sie , daß sie sich durch ihre Treue gegen den

Kaiser an dem christlichen Glauben nicht versündigt hätten

und daher den verlangten Eid nicht schwören würden . Sie

sandten ihren Bürgermeister zum Bischof von Bamberg , der

von ihm in Gegenwart des Königs also angeredet wurde:

„Herr von Bamberg , wisset , daß wir Baseler weder beken¬

nen noch glauben , daß unser selige Kaiser Ludwig fe ein

Ketzer gewesen sei , und denjenigen für den römischen König

oder Kaiser halten werden , den uns die Churfürsten oder die

Mehrheit von ihnen als solchen geben , wenn er auch vom

Papst nie bestätigt würde ; denn wir werden auf keine Weise

wider die Rechte des Reichs handeln . Habt ihr Gewalt uns

unter diesem Vorbehalt zu absolviern , so möget ihr es thun ."



ES erfolgte die unbedingte Absolution ; worauf die Baseler
dem König huldigten . Dieser Vorgang machte den ganzen
Rhein hinunter allgemeinen Eindruck und Muth zur Nachfolge;
wohin der päpstliche Commiffär und Karl IV . kamen , wollte
niemand von einem Ketzer Ludwig wissen , niemand auf Kosten
deutscher Freiheit den Eid schwören

Wie sehr die Eidgenossen den Bann , den die Päpste in
ihren weltlichen Händeln eben so häufig als frivol anwende»
ten , verachteten und wie sie selbst den von ihnen gebannten
fremden Fürsten gegen sie beistanden , bewiesen sie im I . 1372.
Die damaligen Herren von Mailand , Barnabo und Galeazzo

Visconti , kriegten mit dem Papst Gregor XI . und dem Mark¬

grafen von Ferrara und gingen deshalb die Eidgenossen um
Hülfe an . Obgleich nun auf diesen Herren der päpstliche

Fluch lag so ließen doch die damaligen acht Cantone

15) Tschudi , Schw . Chr . Bd . 1. S > 376 . Helvetia a. a. O.
S . 42« fg.

16) Barnabo war schon früher von Jnnocens VI. mehr als ein¬
mal gebannt worden , weil er dem Kirchenstaat einige Städte ent¬
rissen hatte . Er ließ seinem Nachfolger Urban V. Friedensrvrschläge
machen ; allein da dieser darauf bestand , daß er diese Städte wieder
herausgeben und der Kirche für die entsetzlichen Vergebungen , deren
man ihn beschuldigte , Genugthuung leisten sollte , so zerschlugen sich
sogleich die Unterhandlungen . Die fraglichen Vergebungen bestanden
unter andern darin , daß er den Erzbischof, der sich weigerte , einen von
ihm empfohlenen Mönch zu vrdiniren , vor sich citirte und ihm inS Ge¬
sicht sagte : „ Weißt du nicht, du alter Hurenjäger , daß ich König , Papst
und Kaiser in meinem Reiche bin, daß der Papst weder über mich noch
über meine Unterthanen Macht habe, daß blos ich zu befehlen habe, und
daß ihr meinen Befehlen blindlings gehorchen müßt ? Wegen dieser ent¬
setzlichen Vergebungen lud ihn nun der Papst vor seinen Nichterstuhl,
und da er nicht erschien , so sprach er den Bann über ihn aus und
belegte seine Staaten mit dem Interdikt . Ueberdies befahl er, eine»
Kreuzzug gegen ihn zu predigen und versprach allen Theilnehmern
vollkommenen Ablaß ihrer Sünden . Als die päpstlichen Gesandten
die Bannbulle »ach Mailand brachten , führte sie Barnabo auf die
Navigliobrücke und fragte sie, ob sie essen oder trinken wollten ? Die
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nebst Solothurn ihnen von ihren Knechten zulaufen , wer wollte.
Gegen 3000 Mann zogen nach Mailand . Vergebens sandte
der heilige Vater ein Abmahnungsbreve an die Schwyzer.
„Da sie und alle Christgläubigen, " schreibt er , „ die heilige
römische Kirche , die Mutter und Beherrscherin derselben , ver¬
ehren und ihren Ermahnungen , Mandaten , Prozessen und Sen¬
tenzen , die immer gerecht seien ( !) , gehorchen müssen , so zeige
er ihnen hiermit an , daß er die Söhne der Verdammniß,
Barnabo und Galeazzo Visconti , welche Tyrannen , ruchlose
Feinde Gottes , der römischen Kirche und des Reichs , Unter¬
drücker der Kirchen , Klöster und anderer frommen Anstalten
und Personen , Verderber der ganzen Republik , bundbrüchig,
Derletzer des Friedens und ihrer eigenen Eide und der Ketzerei
verdächtig seien , und alle , welche ihnen und ihren Verbünde¬
ten , Helfershelfern , Begünstigern und Untergebenen Hülfe,
Rath und Gunst zukommen lassen würden , ercommunicirt,
infamirt und aller apostolischen und kaiserlichen Privilegien,
Güter und Rechte verlustig erklärt und diese und andere Straf-
sentenzcn in der römischen Curie , in Deutschland , Italien und
andern Ländern bekannt gemacht habe . Er warne , ermähne
und bitte sie , und befehle ihnen nichtsdestoweniger , diesen
Tyrannen und ihren Verbündeten , Helfershelfern und Be¬
günstigern weder Kriegsvölkcr , Lebensmittel , Waffen und
Waaren durch ihr Gebiet zuführen , noch selbst direct oder
indirect , öffentlich oder heimlich Hülfe oder Gunst angedeihen
zu lassen , damit sie nicht , Gott und die genannte Mutter
(die römische Kirche ) beleidigend , in dieselben Strafen fielen.
Vielmehr sollen sie ihnen nach Kräften widerstehen und den
der römischen Kirche befreundeten und dienenden Völkern freien
Durchpaß , Lebenömittel , Hülfe , Rath und Gunst gewähren,

Legaten verlangten , mit einem Blick auf den Fluß , zu essen, und
nun mußten sie die ganze Bannbulle — aufzehren . Eine eigene Art
der Ausübung des landesherrlichen Placet . Bowcr , unpartheyische
Historie der röm . Päpste . Th . 8. S . 4-tS fg.
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damit sie die göttliche Gnade , seine Gebete und des aposto¬
lischen Stuhles Wohlwollen und Gunst auf immer verdie¬

nen " " ) . Gleichwohl blieben die schweizerischen Krieger etliche
Jahre im Dienste der Herren von Mailand und kämpften
erfolgreich gegen ihre Feinde

Eben so , als der Churfürst Friedrich von der Pfalz von
Pius II . ercommunicirt wurde ( weil er sich des von dem

Papst ungerechterweise gebannten und entsetzten Erzbischofs
Dietrich von Mainz annahm ) und sich mit dem Schwert be¬
haupten mußte , zogen ihm 1462 dreihundert Eidgenossen unter
dem Hauptmann Hans Waldmann von Zürich zu und halfen

ihm einen glorreichen Sieg über seine Feinde erfechten
obgleich der heilige Vater seinen Bann den Blitz Gottes
nannte , dem keine Waffen widerstehen könnten

Die Bannstrahlen , welche die Päpste auf die Eidgenossen
selbst schleuderten , prallten jedesmal kraftlos an ihren Alpen
ab . Während die mächtigsten Fürsten und Nationen vor den¬
selben zitterten und sich demüthigten , blieben diese einfachen
Bergvölker unerschrocken und unbeugsam . Lieber entbehrten
sie Jahre lang des Gottesdienstes , als daß sie fremden Zwang

litten , den sie ärger haßten als den Tod . Wir haben bereits
einige Beispiele ihrer Unerschrockenheit während der Kämpfe
der Päpste mit den deutschen Kaisern kennen gelernt . Doch
weit merkwürdiger noch ist dasjenige , welches die Appenzeller
gaben . Dieses freiheitsliebende Hirtenvolk weigerte sich dem
Abt Heinrich IV. von St . Gallen zu huldigen , seinen Vögten,

17) Datum iipuä Villamnovam ^ vionensis üiooces . nonas Seplemb.,
kontikicstus nostri svno tei-tio (7 . Sept . 1373). Das päpstlicheBreve
steht bei Tschudi. Bd. 1. S . 482.

18) Tschudia. a. O.
10) Hottinger a. a. O- S - 444.
20) Schrvckh, K. G. Th. 82. S . 275.
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Amtleuten und Richtern zu gehorchen und die üblichen Ab¬
gaben zu entrichten . Die Eidgenossen vermittelten . Mit ihrem
Spruche ( 1421 ) aber waren beide Theile gleich unzufrieden;
der Abt , weil die Eidgenossen ihm nicht alles gaben , was er,
gestützt auf altes Herkommen und Documente , forderte ; die

Appenzeller , weil sie dem Abt nicht alles genommen haben.
Der Abt nahm indessen den Spruch an ; die Appenzeller da¬
gegen unterzogen sich ihm nicht . Nachdem jener drei Jahre

lang vergebens den Eidgenossen angelegen hatte , ihren Spruch
gegen die Appenzeller zu vollstrecken , wandte er sich an den
Papst und verklagte die letzter » bei ihm als unrechtmäßige
Besitzer der geistlichen Güter . Dieser befahl im I . 1424
dem Abte Kormag in Konstanz die Klage zu untersuchen , und
falls die Sache sich so befände , die Appenzeller gemäß der
unlängst von der Synode von Konstanz gegen die Räuber
der geistlichen Güter abgefaßten Verordnungen in die Kirchen-
strafen zu Verfällen . Kormag aber wollte sich mit diesem Ge¬
schäfte nicht befassen , sondern übergab es dem Scholastiker
Bcrthold von Wildingen zu Spcier . Dieser lud den 4 . Fe¬
bruar 1426 die Appenzeller vor sich nach Speier ; erklärte,
als sie auf seine dreimalige Vorladung nicht erschienen , zuerst
ihr Land in das Interdikt ; that darauf den 10 . April sie in
den päpstlichen Bann ; befahl diesen Bann in allen Kirchen
der umliegenden Bisthümer jeden Sonntag von der Kanzel
zu verkünden und belegte die , welche mit ihnen Umgang pflö¬

gen , mit dem nämlichen Bann . Ueberdies rief er , laut dem
Beschluß der Konstanzer Synode , die weltliche Macht deS
Kaisers und aller Stände des Reichs gegen die Appenzeller
an . Als diese solches vernahmen und sahen , wie jeder¬
mann sie als Gebannte floh , niemand mit ihnen sprechen,
gehen , essen , beten oder handeln , niemand sie in eine

Kirche hinein lassen , noch ihren Verstorbenen auf den
Kirchhöfen das Begräbniß gestatten wollte , geriethen sie in
heftige Wuth . Der Landammann berief eine Landsgemeinde,
welche beschloß : „ sie wollen nicht in dem Ding
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sein " 2i) . Alle die , welche sie für Gebannte hielten , miß¬

handelten sie auf das ärgste . Vorzüglich ließen sie ihren Zorn

gegen die Geistlichen , sowohl die eigenen als die benachbarten,

aus . Wo sie einen erwischten , plünderten , schlugen oder tödteten

sie ihn In Kurzem standen bis auf Münsterlingen hinab

alle Kirchen öde , ohne Priester und ohne Gottesdienst , und

kein Priester getraute sich mehr in die Nähe der Appenzeller

zu kommen . Der päpstliche Cardinallegat Heinrich that die

Appenzeller von neuem in den Bann , und Peter , Bischof

von Augsburg und päpstlicher Commifsär , belegte sie nicht nur

zum drittenmal damit , sondern er stellte sie auch dem Kaiser

und den Reich sständen als offenbare Feinde des Glaubens

dar , die der Ketzerei verdächtig wären und durch ihre Hals¬

starrigkeit gegen die Kirche die Hussiten und Wiclefiten in

ihren Irrthümern steiften ; ermähnte den Kaiser und die Stände,

ja alle Christgläubigen , die Appenzeller zu bekriegen und zu

vertilgen 23) , ertheilte denen, die es thun würden, den vom
Papst verliehenen Ablaß und predigte gegen sie das Kreuz,

wie gegen Ungläubige . Zur nämlichen Zeit verklagte auch

der mächtige Bund der Ritterschaft des heil . Georg die Ap¬

penzeller bei den zu Frankfurt versammelten Churfürsten , daß

sie alles Recht ausschlügen , dem Spruche des Kaisers Ruprecht

nicht nachkämen und kein christliches Gesetz und Ordnung , es

sei geistlich oder weltlich , hielten . Hierauf forderten die Chur¬

fürsten die schwäbischen Reichsstädte , besonders Zürich und

21) Das Wort Interdikt war ihnen unbekannt. Bann würden
sie verstanden haben.

22) Sie „triben Iren Gewalt mit den Pfaffen , dero sie etliche
fiengend, erstachend, und Inen das Jr nament , und sie euch jäm¬
merlich mißhandletend, sie wärend frömbd oder heimisch, wo sie die
Pfaffen ankamend, das galt Ihnen Alles glich, die doch mit Inen
nichts zeschaffen hatten , und was sehr große Klag allenthalb ab
3nen." Tschudi, II. 190.

23) »llonstringomlos, esptivamlos, porseguonäos, exierminsnckos,
oxstirpNiulgz., Uccrot. 1428.
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Bern , den Bischof von Konstanz und jeden Angehörigen des
NeichS auf , ihr Möglichstes beizutragen , daß „ solcher unge¬
rechten Gewalt und freventlichem Muthwillen " Einhalt gethan
würde . Allein nichts erschütterte den Muth der Hirten von
Appenzell . Sie waren fest entschlossen , ihre Freiheit gegen
alle Welt zu behaupten oder unbezwungen zu sterben . End¬
lich griff sie der Graf Heinrich VI . von Toggenburg mit
großer Heeresmacht an . Zweimal schlugen sie ihn mit ziem¬
lichem Verlust zurück . Erst als sie sich von ihrem schlauen
Feind von ihren Bergen in die Ebene locken ließen , mußten
sie seiner Uebermacht weichen . Zn ihr Land selbst aber ver¬
mochte der Graf nicht einzudringen , und bald mußte er wegen
des tief gefallenen Schnees , der den Zugang der Berge ver¬
schloß , den Feldzug einstellen . Während dieses Stillstandes
vermittelten die Eidgenossen den Frieden ( 1429 ) . In dem¬
selben wurde ihr Spruch vom Jahre 1421 , der die Appen-
zeller zwar verband , dem Stift St . Gallen die schuldigen
Gefalle zu entrichten , aber sie für unabhängig von diesem
erklärte , bestätigt ; dagegen der Abt verpflichtet , auf seine Ko¬
sten die Aufhebung des Kirchenbanns gegen die Appeuzeller
zu erwirken , und der Bischof von Konstanz mußte durch sei¬
nen Weihbischof ihre Kirchen , in denen drei Jahre lang kein
Gottesdienst mehr gehalten worden war , wieder einweihen
lassen und ihnen zwei Beichtiger ( Pönitentiare ) senden , um
selbst die zu absolviren , welche Priester gelobtet hatten " ) .

Wer bedenkt , wie fürchterlich noch im fünfzehnten Jahr¬
hundert die päpstlichen Bannstrahlen waren , wie mächtig ihre
Wirkung auf ein Zeitalter voll Aberglauben war , das die
Gottcsverehrung in einen äußern Ceremoniendienst setzte, und
welche Erschütterungen sie verursachten , wird dem Bergvölklein

24) Don Arr a. a. O. Bd. 2. S . 147 ff. Müller a. a. O.
Bd. 3. S - 346 ff. Zellweger a- a. O. Bd. 1. S . 416 ff. 426 ff.448 ff.



von Appenzell , das diesen Waffen so kühnen Trotz bot , seine
Bewunderung nicht versagen können.

Hier verdient auch das würdevolle Benehmen der Stadt
Basel im I . 1482 in dem Handel des Cardinals Andreas

mit dem Papst Sirius IV . erwähnt zu werden . Andreas,
gewöhnlich Erzbischos von Crayna genannt , war von dem
Kaiser Friedrich III . als Gesandter nach Nom geschickt worden.
Er hatte sich aus Büchern und seinem ehrlichen Gemüthe von
dem Papst als Statthalter Christi ein erhabenes Bild gemacht,
und war daher nicht wenig erstaunt , als er an dem päpst¬
lichen Hof ungcscheut die gräulichsten Sünden verüben sah
Er machte dem Papst persönlich und selbst in Gegenwart der
Cardinäle darüber sehr lebhafte Vorstellungen . Sirius war
deshalb anfangs ein wenig betroffen , doch als ein weltkluger
Mann faßte er sich bald wieder , lobte den christlichen Eifer,
bedauerte die Unverbesserltchkeit der Welt , hielt aber den lästi¬
gen Sittenprediger in möglichster Entfernung . Andreas aber
wurde so unbescheiden , daß sich zuletzt der heilige Vater genö¬
thigt sah , sich seiner zu versichern . Er wurde zwar auf das
Fürwort des Kaisers seiner Haft entlassen , aber auch von die-

25 ) Sirtus IV. führte ein äußerst ausschweifender Leben. Nach
dem Zeugniß des Znfeßura (bei Lccaeä , coep . bist . meä . sevi I . II.
p. 1939), der damals Kanzler der Stadt Rom war , trieb der heilige
Vater Unzucht mit Knaben , die ihn in seinem Zimmer bedienten.
Er schenkte ihnen dafür viele tausend Oucaten , die CardinalSwürde
und große Bisthümer . Er mißbrauchte selbst seine Nepoten , Peter
und Hieronymus Niario , die von einigen für seine Söhne gehalten
werden , die er noch als Franziskaner mit seiner leiblichen Schwester
erzeugt habe. Er soll sogar dem Cardinal St . Lucia und seiner
Familie erlaubt haben , während der drei heißen Sommermonate sich
unnatürlichen Wollüsten zu ergeben , weil er diesen selbst nicht abgeneigt
sei. (VVolk. leot . mom 1 . 1. p- 836 .) Zu den vielen schändlichen Mitteln,
deren sich sirtus bediente , um Geld zusammenzuscharren , gehört auch
seine Stiftung öffentlicher Hurenhäuser in Rom , aus denen er jährlich
8»,vvo Ducatcn Einkünfte bezog. Theiner , die Einführung der er-
rwungenen Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen . Bd . 3. S . 1?? .
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sem zurückberufen , weil er sah , daß Andreas eher zu einem
Fastenpredigcr als zu einem Agenten taugte . Anstatt nun nach
Wien zurückzukehren , verfiel er auf den sonderbaren Entschluß,
in Basel eine neue Synode zu veranstalten , um die von Nom
vereitelte höchst nöthige Kirchenreform zu bewirken . Als er
nach Bern kam , eröffnete er dem Rathe seinen Entschluß , der,
von den Mißbrauchen des Kirchenregiments überzeugt , ihm
ein freundliches Empfehlungsschreiben nach Basel mitgab.
Hier predigte er im Münster öffentlich wider den Papst und
publicirte am 13 . Juli 1482 ein Schreiben , worin er die
Gefahr vorstellte , in welche die Kirche durch die ketzerischen
Meinungen der hufsitischcn Secte und durch sodomitische und
andere Laster des römischen Hofes gekommen sei, deshalb die
Nothwendigkeit der Erneuerung einer Kirchenversammlung
zeigte und die Christenheit dazu auf das Dringendste einlud.
Sobald der Papst von dem Unternehmen des Cardinals be¬
nachrichtigt ward , ließ er durch den Propst zu Erfurt , Hugo
von Landcnberg , von dem Rathe von Basel seine Auslieferung
begehren ; allein dieser verweigerte sie , weil er bereits über
die Sache an den Kaiser geschrieben habe , dessen Antwort er
erwarte . Als Andreas dies vernahm , appellirte er gegen alle
päpstlichen Sentenzen an den Richterstuhl Christi und der all¬
gemeinen Kirche . In seiner eben so weitläufigen als kräftigen
Appellation sagte er vom Papst , daß er durch Simonie und List auf
St . Peters Stuhl gekommen sei, die geistlichen Pfründen ver¬
kaufe , Sodomiten , Kirchenräuber , Todschläger , Jungfrauen « und
Blutschänder , Hurer , Pflichtvergessene , Ungelehrte , Unwissende,
Trunkenbolde , Unruhestifter , Wucherer , Jäger , Spaßmacher,
Spieler u . s. w . dulde , bereichere und befördere . Gegen diese
Schritte des Cardinals erhob sich Heinrich Krämer , Dominica¬
ner und Generalinquisitor für Oberdeutschland , indem er auf der
Rheinbrücke zu Basel eine Schmähschrift gegen ihn anschlagen
ließ , welcher Andreas eine kräftige Schrift entgegensetzte . Inzwi¬
schen sprach der heilige Vater den Bann über ihn aus , befahl ihn
in ein enges Kloster oder einen andern sichern Ort bei Wasser und
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Brod einzusperren und verbot bei Strafe des Banns , ihn zu
schirmen oder aufzunehmen . Bald darauf forderte der Kai¬

ser von ihm schleunigen Bericht , auf wessen Ansehen , Hülfe
und Rath er sich unterfangen habe , ein Concilium zusammen-
zuberufen , was vielmehr ihm zukomme . In der Antwort , die
der bestürzte Cardinal durch den damals in Basel anwesenden

kaiserlichen und päpstlichen Notar Peter Numagen von Trier
verfertigen ließ , sagte er zu seiner Rechtfertigung : die Ret¬
tung des christlichen Glaubens könne einem Cardinal nicht
gleichgültig sein ; er unternehme , was viele vornehme , ehr¬
würdige Männer und große Gesandtschaften gebilligt , und
was auszuführen des Kaisers Pflicht sei. Das im Dienste
des letzter » oft gewagte Leben sei ihm in Gottes Sache nicht

zu theuer . Der Kaiser möge sein hohes Alter und den Rich¬
terstuhl Christi bedenken.

Sehr verschieden wurde das Unternehmen des Cardinals
von den Gliedern der Christenheit je nach ihrem Charakter
und ihrer besondern Lage angesehen . Der Bischof von Basel
stellte sich aus scheuer Bedenklichkeit , als wüßte er nichts da¬

von ; die Universität erwartete mit Begierde den Ausgang der
Sache ; der erzherzogliche Hof zu Innsbruck mißbilligte sie
nicht ; aber niemand als Lorenzo Medici und der italienische
Bund schickten Gesandte nach Basel . Der Papst , dem es da¬
her nicht wohl zu Muthe dabei war , sandte einen Abgeord¬
neten nach dem andern dahin . Da aber die Baseler seinem
Verlangen nicht entsprachen , weil die kaiserliche Antwort noch
nicht angelangt war , so belegte zuerst der Propst von Feldbach,
Peter von Kcttenheim , und dann der Bischof Angelo von Suessa
ihre Stadt mit dem Interdikt . Dieses wurde jedoch von Niemand
als den Barfüßern beobachtet ; dafür verbot ihnen der Rath
den Bettel , so daß sie in Gefahr kamen , Hungers zu sterben.
Diese gezwungene Abstinenz mußte ihnen um so schmerzlicher
fallen , als sie als Liebhaber einer guten Tafel bekannt und
deshalb ,'n Basel „ die mindern Bruder mit den großen
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Bäuchen " genannt wurden Endlich kam ein Abgeordne¬
ter des Kaisers , Anton Gratia Dei , ein Barfüßer und Doctor
der Theologie , mit Briefen desselben und päpstlichen Vollmach¬
ten nach Basel . Außerdem erschienen noch drei päpstliche Ge¬
sandte und viele andere vornehme geistliche und weltliche Her¬
ren . Anton veranlaßte am 18 . Oktober eine Versammlung
des Raths , der auch alle diese Herren beiwohnten . In die¬
ser zahlreichen Versammlung sprach er zuerst von seiner Mis¬
sion , entschuldigte dann das durch Diensteifer übereilte Inter¬
dikt und bezeigte die große Verwunderung des Papstes dar¬
über , „ daß die stets sehr christlichen und von Alters her im
besten Rufe stehenden Bürger von Basel , welche der heilige
Vater als die liebsten Söhne besonders in sein apostolisches
Herz eingeschlossen habe , zum Schimpf desselben und zur Zer¬
störung der ganzen christlichen Religion , einem so verruchten,
gottlosen , über die Maßen verbrecherischen , unverschämten,
leidenschaftlichen , aufgeblasenen und wegen seiner Verbrechen
verdammten Menschen , als Andreas sei, Aufenthalt und Schutz
gewähren ." Darauf ließ er den so beschimpften Cardinal
hereinrufen und , nachdem diesem ein ehrenvoller Platz ange¬
wiesen worden war , die Schreiben des Kaisers verlesen . In
dem ersten Schreiben an Andreas selbst verwies der Kaiser
ihm sein Unterfangen und befahl ihm , dem unweigerlich
nachzukommen , was in seinem Namen Antonius an ihn
bringen würde . In dem zweiten Briefe an den Rath von
Basel lobte er zuerst diesen , daß er sich in dieser Angelegen¬
heit an ihn gewendet habe , und sprach dann die höchste Miß¬
billigung der Schritte des Cardinals aus und erklärte , daß
dieser durch die eigenmächtige Zusammenberufung eines Con¬
cils das Verbrechen beleidigter Majestät begangen habe . In
einem dritten Schreiben endlich forderte der Kaiser alle Stände
des Reichs auf , den Cardinal , wo er sich aufhalte , gefangen
zu ' nehmen . Nach Vorlesung dieser Schreiben wendete sich

26) Hottinger a. a. O. S . 822.
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der Barfüßer an Andreas, erinnerte ihn an ihre frühere Ver¬
traulichkeit, ermähnte ihn, das zu widerrufen, was er wider
den Papst ausgesprengt habe, sein Unternehmen, wodurch er die
Baseler hinter das Licht geführt habe, zu verwerfen, seinen
Fehler, sich in diesem Geschäfte als einen kaiserlichen Gesandten
ausgegeben zu haben, zu bekennen und um Gnade zu bitten,
und anerbot sich, nach Kräften dahin zu wirken, daß ihm solche
zu Theil werde. Hierauf erwiederte Andreas: er sei zwar
dem Kaiser zu gehorsamen gesinnt, habe aber nichts aus Haß
gegen den Papst, sondern alles in guter Absicht gethan; er
glaube, weder ein Ketzer oder Schismatiker zu sein, da das,
was er gethan, zum Heile der allgemeinen Kirche gereiche,
noch den Kaiser beleidigt zu haben, welcher wisse, daß er ein
ehrlicher Mann sei und sich zu Rom die Verbesserung der
Kirche habe angelegen sein lassen; er könne nicht aufhören auf
ein Concilium zu dringen und sei bereit für ein so heiliges
Unternehmen sein Blut zu vergießen und zu sterben; sofern
er sich geirrt habe, unterwerfe er sich dem Urtheile des Kai¬
sers, des Königs von Frankreich und des künftigen Concils
und wähle die Universität zu Paris zu seinem Anwalt; er
habe den Papst nicht verleumdet, da alles, was er gegen ihn
gesprochen und geschrieben habe, wahr und der ganzen Welt
bekannt sei; auch habe er die Baseler nicht getäuscht, noch ge¬
gen den Kaiser gehandelt; übrigens bitte er sich zwei bis drei
Tage Bedenkzeit aus. Anton, der es zu diesen Weitläufigkei¬
ten nicht kommen lassen wollte, versetzte, Andreas bezeige sich
durch sein Verharren auf der Versammlung eines Concils als
einen halsstarrigen Ketzer und Rebellen gegen den Kaiser, und
forderte den Rath von Basel auf, ihn dem kaiserlichen Be¬
fehle gemäß unverzüglich zu ergreifen. Darauf begehrten die
Päpstlichen Gesandten von den Senatoren seine Auslieferung,
weil der Papst sein Richter sei; widrigenfalls würde sie dessen
Fluch treffen. Trotz dem aber wurde dem Cardinal die ver¬
langte Frist bewilligt, binnen welcher noch ein päpstlicher Ab¬
geordnete in Basel anlangte. Nach Verfluß der drei Tage

13
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wurde jedoch Andreas zur großen Freude der päpstlichen Ge¬
sandten auf den Thurm des Spitalchors gefangen gesetzt.
Damit kamen aber die Baseler noch nicht zur Ruhe . Der
Bischof Angelo von Suessa fuhr fort sie zu bannen . Zwar
wurden seine Prozesse annullirt und selbst seine Legation kraft
einer päpstlichen Bulle widerrufen . Dies hielt ihn aber nicht
ab , im J . 1483 an mehreren Orten ein neues Interdikt gegen
Basel anzuschlagen . Er erlaubte jedem , die Güter der Ba¬
seler zu rauben , ihre Knechte zu fangen und zu verkaufen;
erklärte alle Weltlichen und Geistlichen , die das Interdikt
nicht hielten , in den Bann und ihrer Pfründen verlustig ; ver¬
bot jedem bei Strafe des Banns , mit den Baselern Handel
zu treiben , ihnen Schulden zu bezahlen , Speise und Trank zu
reichen u . s. w ., und bedrohte alle Länder und Städte , wohin
Baseler kämen , mit dem Interdikt . Ueber diesen Unfug be¬
schwerte sich Basel bei dem päpstlichen Stuhl . Ehe aber noch
von dort Bescheid kam , fand man um die Mitte Novembers
1484 den Cardinal todt an einem Stricke hangend . Einige
glaubten , seine Feinde hätten ihm das Leben verkürzt und der
heilige Vater den Strick bezahlt ; andere und selbst der Rath
von Basel dagegen hielten ihn für einen Selbstmörder . Sein
Tod wurde verheimlicht und eilends nach Rom berichtet . Zm
folgenden Jahre ward endlich sein Leichnam von dem Scharf¬
richter in ein Faß geschlagen und in den Rhein geworfen.
Hierauf erschien ein päpstlicher Gesandte , der die Baseler ab-
solvirte In dem Todesjahr des unglücklichen Andreas
wurde Huldreich Zwingli geboren , der ein größeres Werk zu
Stande brachte , als dieser in seinen religiösen Ansichten noch
sehr beschränkte Geistliche auszuführen wünschte.

So lange sich der Papst innerhalb der Grenzen seiner
anerkannten Primatialgcwalt bewegte , zeigten sich auch die

27) blumrixen, xvsls «rctiivpiscopi Lrü̂ nensig, bei Holtinxsr,
bist. vcol. IV. 7 . ? . IV. 347 sgg . Hottinger a. a. O . S . 497 ff.
Müller a. a. O . Bd . S. Abth. 1. S . 2ti8 ff.
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Eidgenossen stets als gehorsame Söhne ; aber sobald er diese

Grenzen überschritt und seine Gewalt mißbrauchte , ihre Bi¬

schöfe und Geistlichen beschwerte , ihre alten Uebungen und

Gewohnheiten verletzte , widerstanden sie ihm oft mit großer

Entschlossenheit , wie wir in den vorhergehenden Capiteln an

mehreren Beispielen gesehen haben . Diesen fügen wir hier

noch die folgenden bei . Im I . 1487 forderte der Papst un¬

ter dem Verwand eines Türkenkriegö von der Priesterschaft

den zehnten Theil ihrer Einkünfte ; allein die Eidgenossen

widersetzten sich dieser Geldschneiderei Als der päpstliche

Collcctor Dr . Lang die Aebte von St . Gallen und Wettingen

nach Konstanz citirte , um von ihnen und andern Prälaten

Geld zu erheben , schrieben ihm die Eidgenossen 1513 , von

seinem Beginnen abzustehen und die im Gebiete der Eidge¬

nossenschaft liegenden Gotteshäuser in Ruhe zu lassen , da die

Eidgenossen dem Papst so merkliche Dienste geleistet hätten.

Zugleich befahlen sie den Aebten , der Citation keine Folge zu

geben : denn sie wollen solches nicht dulden ^ ) . So wie

aber die Eidgenossen ihre Geistlichen gegen die Bedrückungen

des römischen Stuhls schützten , eben so hielten sie auch seine

Auctorität in gerechten Dingen aufrecht.
Seit dem letzten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts

kamen die Eidgenossen in eine engere Verbindung mit dem

römischen Stuhl 22) , ple nicht unbedeutende Folgen für sie

hatte . Als nämlich ihre großen Siege über den Herzog Karl

den Kühnen von Burgund , den mächtigsten Fürsten seiner

Zeit , ganz Europa mit dem Ruhme ihrer Tapferkeit erfüllten,

suchte Sirtus IV dieses Heldenvolk an sich zu ziehen und für

seine ehrgeizigen Absichten brauchbar zu machen . Diese gingen

28) Abschied Zürich vor Maria Magdal . Hottinger a. a . O.
S . 520.

28s ) Abschied Luzern 15. Jan . Hottinger a . a . O . S . 584.
29) Eine kurze, aber sehr fehlerhafte Darstellung dieser Ver¬

bindung enthält der Versuch einer pragmat . Gesch. S . 112 ff.
13*
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dahin , die Herzoge von Mailand zu stürzen , theils um Genua
frei zu machen , theils um Lorenzo Medici ihres Beistandes
zu berauben b») . Zu diesem Ende sandte er den Bischof von
Catanea , Prosper de Camulis , in die Schweiz . Nachdem dieser,
um den Bernern zu schmeicheln , das Bürgerrecht ihrer Stadt
angenommen hatte , eröffnete er im Geheimen den Eidgenossen,
wie aus dem Abschied der Tagsatzung von Luzern vom 1 . No¬
vember 1478 ersichtlich ist, Folgendes : Viele mächtige Herren
und Bürger von Mailand wellen sich mit Hülfe anderer italie¬
nischen Großen von der Tyrannei der Herzoge losmachen und
ein freies Gemeinwesen im Neichsverband herstellen . Wofern
die Eidgenossen ihnen helfen , wollen sie ihnen alle Städte und
Länder des Landes öffnen und dein heiligen Reich und ihnen
alles unterthänig machen , was den Herzogen zugehört habe.
Die fünfthalb Millionen starken Schätze von Mailand und
Pavia seien zur Belohnung ihrer Dienste bestimmt . Das
Unternehmen aber leide keinen Aufschub , da der Minister
Checco Simonetta und andere damit umgehen , das Herzog-
thum dem König von Neapel , dem Bundesgenossen der Tür¬
ken, zu überliefern ; wenn daher die Eidgenossen es nicht zu
Handen nehmen , so müssen sie sich dem König ergeben . Der
Papst selbst wolle sich der Sache mit Leib und Gut anneh¬
men und ermähne sie als die Frömmsten und Allcrchristlichsten,
beim Gehorsam gegen die heilige Kirche , auch dazu . Dafür
wolle er sie mit solchen Gnaden und Gaben versehen , wie
dergleichen noch nie gesehen worden . Und wenn es an Geld
fehle , so wolle er sein ganzes Vermögen hergeben . Zugleich
wünsche der heilige Vater , daß sie mit ihm ein Bündniß zum
Schutze der heiligen Kirche schließen mögen , in welchem Falle
er ihnen eine jährliche Pension von 40,000 Ducaten zu¬
sichere 3 ') - Was die Eidgenossen aus diese Anträge antwor-

3N) Müller Pd. 5. Abth. 1. S . 171.
3l ) Ansclm. B . Chr. Bd. 1. S . 175 ff. Fuchs, die mailändi-

schen Feldzüge der Schweizer. Bd. I. S . 113 ff. Müller a. a. O.
S . 174.
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teten , ist nicht bekannt So viel aber ist gewiß , daß sie
dieselben nicht eingingen . Indessen gelang es den Umtrieben

der päpstlichen Agenten , die Urner , die in steter Spannung
mit der mailändischen Regierung waren , gegen diese so auf¬
zubringen , daß sie mit ihr über einen Kastanienwald in Fehde

geriethen , woran sämmtliche Eidgenossen Theil nahmen rr ) .

Der darüber erfreute heilige Vater sandte einen neuen Lega¬
ten , Gentilis von Spoleto , Bischof zu Anagni zu den

Eidgenossen , um sie aufzufordern , in dem Kriege mit Mailand
zu verharren und sich mit dem heiligen Stuhle zu verbinden.
Um sie dazu desto eher zu vermögen , schickte er ihnen durch

den Curtisan Heinrich Müller , Propst zu Schönenwerd im

Aargau , eine Bulle folgenden Inhalts : „ Sirtus , Bischof,

Knecht der Knechte Gottes , den geliebten Söhnen , den Eid¬

genossen des hohen Bundes des obern Deutschlands , Gruß
und apostolischen Segen . Da wir in allen andern Sachen

und besonders in den Angelegenheiten des apostolischen Stuhls
für die wir den geliebten Sohn , Gentilis zu Spoleto , Bischof

zu Anagni , als unsern Nuntius und Orator zu euch gesandt
haben , eure sehr große Ergebenheit , Treue und Bereitwillig¬

keit gegen den besagten Stuhl kennen gelernt , haben wir euch

würdig geachtet , euch als Beschützer und treueste Verfechter

31») Müller ( a. a. O . S - 175) sagt .': „ Die Eidgenossen be-
ieugten die treueste Anhänglichkeit , aber in der Schweiz pflegen die
Vorsteher in großen Dingen ohne da « Volk nicht« zu beschließen,
diesem lassen sich geheime Anschläge von solcher Wichtigkeit nicht
Mittheilen ." Allein die« scheint bloße Dichtung diese« Schriftsteller«
iu sein, wie e« leider nur zu oft bei ihm der Fall ist.

32) Müller a. a . O . S . 175 ff. Fuch« a. a. O . S - 116 ff.
Nach dem Siege von Giornico dankte der Papst in schmeichelhaften
Ausdrücken : , 8empvr onim mszores vestri , ut kiswrii » constst,
luetitiso oulloros kuerunl , mopiusizuo vickriois arm » circumtulerunl . »
Fuchs a. a. O - S - 115. Not . 31.

33) ,Oum pleo» votvstsio kluntius et krsvtor.i- Helvet. Bd. 7.
<S. 441.
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dieses Stuhls mit einem besondern Geschenke desselben zu zie¬
ren . Wir senden daher euch zum ewigen Zeugniß eurer Er¬

gebenheit und Treue gegen den genannten Stuhl ein von uns
feierlich eingesegnetes Panncr , worin das Bild des hl . Petrus,
des Apostelfürsten , ist, mit der päpstlichen Kleidung und der
dreifachen Krone ; seine rechte Hand mit aufgehobenem Finger
hält ein weißes Kreuz , seine Linke aber die Schlüssel ; mit
ernstem und liebevollem Blick sieht er auf das treue , theils
waffenlose theils bewaffnete Volk herab und ermuntert es mit
den unter dem Kreuze stehenden gütigen Worten : Gesegnet
seid ihr Söhne vom Herrn wegen eurer Treue gegen den
heiligen apostolischen Stuhl . Unter seinen Füßen haben wir
unsern Namen setzen lassen , damit euern Söhnen und Enkeln
bekannt werde , wie sehr wir euch geliebt und welchen Ge¬
fallen wir an eurer besondern Ergebenheit und Treue gehabt
haben . Das Panner selbst ist roth und seiden , mit Fransen
und Quasten ebenfalls von Seide behängt , was alles seine
Geheimnisse hat . Denn wir haben das Panncr deshalb roth
machen lassen , um das allgemeine Feuer eurer Treue und Er¬

gebenheit gegen den gedachten Stuhl anzuzeigen . Es enthält
das Bild des heiligen Petrus , damit , wie Petrus das Haupt
der römischen Kirche ist, so ihr wisset , daß ihr eure Willfährig¬
keit dem heiligen Petrus selbst und der römischen Kirche erwei¬

set und damit sedermann kund sei, daß ihr unter dem Schutze
des heiligen Petrus selbst stehet , der ein fester Fels ist, gegen
den weder die Pforten der Hölle noch irgend welche Feinde

etwas vermögen werden . Das Kreuz des Herrn steht deßhalb
auf seiner Rechten , weil , wie unser Herr Jesus Christus , als
er es trug , die Teufel erschreckt und die Pforten der Hölle

erbrochen hat , so die Feinde der Kirche , gegen die ihr streiten
werdet , vor eurem Angesicht durch die Kraft des genannten
Kreuzes sich zerstreuen und fliehen werden . Wir haben
das Banner selbst gesegnet , damit ihr , wenn ihr darunter
streitet , den Segen des allmächtigen Gottes immer bei euch
habet . Darum — was dem gedachten heiligen Stuhle und
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euch zum Heil und Glück gereichen möge — ergreifet mit

fröhlichem und starkem Gemüth dieses Panner , was dieser ,

Stuhl euch schenkt, und zeiget eure Tapferkeit wider die Feinde

desselben . Ziehet frohen Muths gegen die Feinde der Kirche

und beschützet dieselbe gegen die Unterdrücker und Widerstreber

ihrer Freiheit mit eurer gewohnten Großmuth . Euer überaus

mächtiges Heer führe dieses Panner , nach Anrufung des Na¬

mens des Allerhöchsten , gegen die Feinde des genannten

Stuhls , gleichwie die Wolkensäule dem Volk Gottes in der

Wüste voranging und es auf den Weg deS Heils und deS

Siegs leitete . Jeder , der darunter für die römische Kirche

streitet , sei von unserm Herrn Jesus Christus gesegnet und

habe vollkommene Verzeihung und Nachlassung aller seiner

Sünden , die wir setzt durch Gegenwärtiges ertheilen . Ver¬

flucht sei jeder , der wider euch , kämpfend für die römische

Kirche , zu streiten oder etwas zu unternehmen wagt . Mit

euch aber sei der Segen des Herrn , mit Lob und Ruhm des

allmächtigen Gottes und der heiligen Jungfrau Maria , in

alle Ewigkeit " " ) . Das Panner , von dem in dieser Bulle

die Rede ist, ging indessen unterwegs verloren Der große

Curtisan Burkhard Stör , Propst von Amsoldingen , der den

zu Bern versammelten Eidgenossen die päpstliche Bulle über-

34) Datum Komas spuck8. ketrum anno locarnationis Domi¬
nicas 1478. kontilieatus notri anno VIII. kolijuger Ii. s . ?l. I) k.
IV. p. 349 sgg. Anselm, der diese Bulle ins Deutsche übersetzt hat,
sagt darüber in seiner kernhaften Sprache (a. a. O . S . 171) : „Hie
kumbt einem rechtgläubigen, gutherzigen Christen nit genug zu ver¬
wundern, auch zu yferen, wie so mit arglistigem, spitzfündigem Tüfel
der christlos Entchrist, umb sineS entchristlichstenG'walts und Ehr-
gytS willen, im Schyn eines Engels, ja Ueber-Cngels ! Gvtts Statt¬
halter« und Siecht«, diß TüfelS finster Gedicht erdenkt, vor nie ge¬
dacht, und mit demselben unterstaht ein fromm, handvest Volk, on
da« zum Stryt geneigt und glückhaft, in christenlichS Blutvergießen,
dem grimmen Türken glych, anzeführen, ze hetzen, und ze wüthen ze
Machenu. s. w."

35) AnselmS . 188 sagt! „Dero Panner uß göttlicher Schickung,
mit ihre« Trägers Plunder uf der Straß war untergangen."
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reichte, anerbot sich, beim heiligen Vater ein anderes Panner
auszuwirken, sofern sie es begehrten und darum schrieben,
worauf ihm jene antworteten: „Sie wollten, daß das Panner
nicht verloren wäre; da aber dies geschehen, so wollten sie
deshalb nichts begehren noch schreiben; er aber möchte für
sich selber thun, was ihm gut dünkte" Dieser Propst
gab sich viele Mühe, die Eidgenossen zu bewegen, sich mit
dem Papst zu verbinden. Zu dem gleichen Zwecke reiste der
angesehene und beredte Propst von Luzern, Peter Brunnen¬
stein, mit dem päpstlichen Legaten in alle Cantone Die
Berner, deren Stimme von großem Gewichte war, suchte der
Papst durch Bestätigung ihrer Freiheiten und des Rechts,
Goldgulden zu schlagen, zu gewinnen"I . Endlich nach eines
ganzen Jahres „heftiger Werbung" wurde den 19. Oktober
1479 zu Luzern der erste Bund zwischen dem römischen Stuhl
und den acht eidgenössischen Orten nebst Freiburg und Solo-
thurn geschlossen. In diesem auf die Lebenszeit Sirtus IV.
geschlossenen Bund verpflichteten sich die Eidgenossen, dem
Papst, wenn er wegen der heiligen Kirche und des christlichen
Glaubens Hülfe begehrte, solche zukommen zu lasse»; wofür
derselbe außer dem Truppensolde jedem Ort tausend Ducaten
und falls sich der Krieg in die Länge zöge, jährlich eine
gleiche Summe entrichten sollte. Ueberdies versprach der
Papst, ihren alten Uebungen, Gewohnheiten und Freiheiten
keinen Abbruch zu thun Der Propst von Luzern reiste

36) Anselm a. a. O.
37) Hottmger a. a. O. S - 473. Helvetia a. a. O. S . 442 fg.
38)  TtUier a. a. O. Bd. 2. S . 334.
39) «Luraliimu », ne deroßelur in vostri» doininiis, persoois, )' u-

risdiclionibu », donis unilms, privilexUs , nut consueludinibu » Iincteau»
et »b nnliguo compsesti » etc . , Am Ende des Bundesbriefes sagt
der Papst: »8i guis »ulem Iianc pnxinnm noslrov pollicil- tionis et
benedictionis jnlnnxero prsesumserit , illdignntivnem omni,,olentjs Del
et besloruni I' elri vl I'auli ^ -ostolorum eins «v noverit ineursurum .«
Balthasara. a O. S - 38. Not. 36. Anselma. a. O. S . 493 fg.Hottingera. a. O. S . 473.
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mit den päpstlichen Legaten nach Rom , um den Bund vom
heiligen Vater besiegeln zu lassen . Dieser war über die Er¬
füllung seines sehnlichsten Wunsches so erfreut , daß er den
einzelnen Orten Ablaß und mancherlei Freiheiten ertheilte
Die Eidgenossen bezahlte er aber mit ihrem eigenen Sünden¬
gelde

Sirtus IV . Nachfolger Jnnocens VIII ., welcher sich in
einen Krieg mit dem König von Neapel verwickelte , ließ im
I . 1485 durch den Erzpriester Bartholomäus von Piacenza,
den Domdechant Johann Bletz von Konstanz und den Abt Ulrich
von St . Gallen bei den Eidgenossen um Hülfe und Erneue¬
rung des Bündnisses mit seinem Vorgänger werben . Dazu
zeigten sich aber anfangs nicht alle Orte geneigt . Namentlich
war der Bürgermeister von Zürich , Hans Waldmann , dage¬
gen . Er war überhaupt kein Freund der Hierarchie . Er
suchte den Clerus in den Schranken zu halten und gab seine
Einwilligung zur Bundeserneuerung nicht eher , bis der Papst
ein ganzes System von Rechtsamen in geistlichen Dingen , die
theils schon lange vom Rathe geübt , theils erst von Wald¬
mann beansprucht wurden , aus ewig bestätigte Eben so
setzten auch andere Cantone auf ihren Beitritt zum Bunde
mit dem Papst Bedingungen So kam es , daß erst im
folgenden Jahre den 11 . Febr . zu Zürich der Bund ganz auf
die früheren Grundlagen erneuert und dessen Dauer wieder
auf die Lebenszeit des Papstes festgesetzt wurde

40) Anselm a . a. O . S . I9K. Hottinger a. a . O . S . 474.
41) tzottinger a . a . O.
42) Der Inhalt des sogen . Waldmannischen Concordat « ist be.

reit « im zweiten Capitel bei den betreffenden Materien angegeben
worden . Mit jenem Schritte Waldmann « contrastirt freilich seine
bekannte Aeußerung : er wolle in Zürich Kaiser und Papst zugleich
sein. Bluntschli a. a . O - S . 354.

43) Füßli , Waldmann S . 103 fg.
44) Anselm a. a- O . S . 353 . 387 . Hottinger a. a . O . S . 5VS.

Tillier a. a. O. S - 357 fg.
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Unter dem folgenden Papst Alexander VI ., „ der, " nach
Guicciardini ' s Ausdruck , „ durch seine schändlichen Laster der
Grausamkeit , Untreue , Wollust und unerhörte Habsucht gleich

einer giftigen Schlange die ganze Welt verpestete, " behaupten
die Eidgenossen ihre Freiheit gegen die Zudringlichkeiten des
römischen Hofs mit kraftvoller Würde . Alexander , der sich
nach der Eroberung Neapels durch König Karl VIII . von
Frankreich , aus Furcht vor dessen Uebermacht , mit dem deutschen
Kaiser , dem König von Spanien und mehreren italienischen
Staaten zur Vertreibung der Franzosen aus Italien verbun¬
den hatte , forderte zu Anfang des Jahres 1496 durch den
Bischof von Concordia , Leonellus , von den Eidgenossen , daß
sie ihre im französischen Solde stehenden Truppen zurückberu¬
fen und dem Bunde gegen Frankreich beitreten sollten . Als
die meisten Orte sich dessen weigerten und dagegen das Bünd-
niß mit Frankreich erneuerten , schlug der päpstliche Gesandte

zu Lindau am offenen Reichstag , dem auch eidgenössische Bo¬
ten beiwohnten , ein Monitorium an , worin er den Eidge¬
nossen drohte , daß , wenn sie nicht binnen fünfzehn Tagen
dem Bündniß mit dem König von Frankreich entsagen und
ihre demselben dienenden Truppen zurückberufen würden , sie
in des Papstes höchster Ungnade und Bann sein sollten . Die¬
ses Monitorium sandte er auch nach Baden an die Tag-
satzung . Zürich aber protestirte im eigenen und der Mitver-
bündeten Namen dagegen und ließ die Protestation ebenfalls
zu Lindau anschlagen . Darin wurde behauptet : man sei be¬
rechtigt , sich mit Frankreich zu verbinden ; das Monitorium
und die darin angedrohten Strafen seien verfänglich , unge¬
bührlich , ungerecht , verkehrt , verkleinerlich , wider das Natur-
und Völkerrecht ; man appellire deshalb an den besser zu unter¬
richtenden Papst Frankreich dagegen gab den Eidgenossen

45) ? spnm snllem melius inloriiiiinilum, vvl ssltsn , »ä
i»um, seu aä illo», »<I ijuoi» , vel »ä «zuos tlo ) urv tuend «ppellsn-
<lum.« Slettler (a. a. O . S . 326 ) nennt diese Erklärung „ ein
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die Versicherung , daß es an ein künftiges Concilium appelli-
ren und sie wie seine eigenen Unterthanen wider alle Folgen
des Bannes schützen wolle

Mehr als alle vorhergehenden und nachfolgenden Päpste
hat Julius II . zu seinen kriegerischen Unternehmungen die
Freundschaft und den starken Arm der Schweizer gesucht und
benutzt . Um sie sich geneigt zu machen , gestattete er ihnen im
Jahre 1504 durch eine Bulle , an Fasttagen Milchspeisen zu
essen. Dafür verlangte in seinem Namen der Cardinallegat
Rapmund von Gurck von den Eidgenossen , daß sie mit dem
Papst , wie mit dessen Vorfahren , ein Bündniß schließen und
zu dem Ende eine Gesandtschaft nach Rom abgehen lassen

sollten . Diese willigten in sein Begehren ; als aber die eid¬
genössischen Gesandten die Reise nach Rom antreten wollten,
hatte der Papst kein Geld , weßhalb die Sache für diesmal
unterblieb Um indessen die bedeutendsten und einfluß¬
reichsten Familien durch Aussichten auf einträgliche Stellen an
sich zu ziehen , begehrte er im folgenden Jahre durch Peter
von Hertenstein , Domherrn zu Konstanz und Domdccan von
Basel , von den Eidgenossen eine Leibwache von zweihundert

Mann die sie ihm auch bewilligten In der gleichen

sehr wohl gestächlete , damahlen selham geachtete frantzösische Ap-
pellatz."

46) Anselm Bd . 2. S . 1SS fg. S . 210 ff. Hottinger a . a . O.
G . 533 fg. Helvetia a. a . O . S . 448.

47) Hottinger a. a . O . S . 548 . Anselm Bd . 3. S . 25» ff.
Stettler a. a . O . S . 381.

48) „ Die zu Zhr Heiligkeit Lib und Pallast dienen , und sonst
zu keinen andern Sachen noch Kriegen gedrucht werden sollent ."
Ueber die päpstliche Leibgarde s. Versuch einer pragmat . Geschichte
S . 140 ff. und Bujinger , schweizer. Bildergallerie oder Erklärung
der vaterländischen Geschichten in den Gemälden auf der Kaxpell-
brücke zu Luzern . Bd . 2. S . 217 ff.

49) Anselm a. a. O . S . 272 . Hottinger a. a . O . Helvetia
->- a. O . S . 449 fg.
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Absicht ertheilte der Papst einzelnen angesehenen Personen mit
freigebiger Hand Ablaßbriefe " ) .

Die wichtigste Sorge Julius II. war , alle dem Kirchen¬
staat entrissene Städte und Schlösser mit demselben wieder zu
vereinigen . Nachdem er den Herzog von Valentinois , den
würdigen Sohn Aterander VI ., zur Zurückgabe der Orte , die
er unter seinem Vater in Besitz genommen , genöthigt hatte,
suchte er sich auch der Stadt Bologna wieder zu bemächtigen.
Zu diesem Ende ließ er durch Ambrosius Heizen von St.
Gallen und Rudolph Rosaby von Schwyz in der Eidgenossen¬
schaft ohne Bewilligung der Obrigkeiten Truppen werben.
Mit Hülfe derselben und der Franzosen nahm der Papst in .
eigener Person die Stadt ein ( 1506 ) . Bei ihrer Verab¬
schiedung gab er ihnen ein Schreiben mit , worin er seinen
lieben Söhnen , den Eidgenossen , meldete , daß ihre Knechte
ihm so wohl und redlich gedient hätten , daß seine väterliche
Zuneigung zu ihnen sehr vermehrt worden sei , und sie er¬
mähnte , daß sie, ihm und der heiligen Kirche zu Ehren , die
oben genannten Hauptleute und alle die Ihrigen , die für ihn
und die heilige römische Kirche ausgezogen wären und nun
mit seiner Gunst und Segen zurückkehrten , gnädig und ohne
Entgeltung 5 ') heimgehen lassen sollten " ) .

Julius forderte auch von Venedig die Städte zurück , die
es dem Kirchenstaat entrissen hatte . Als sich die stolze Re¬
publik dessen weigerte , schloß er gegen sie mit dem Kaiser,
Frankreich und Spanien die Ligue zu Cambrap ( 1508)
Er fertigte deshalb im folgenden Jahre seinen Kämmerling,

50) Wir , Th. S. S . 286.
51) Weil sie ohne obrigkeitlicheErlaubniß dem Papst zugezo¬

gen waren.
52) Da « Schreiben ist au« Bologna datirt den 25. Nov. 1506.

Anselm a. a. O. S . 287 fg.
53) Bower, unpartheyische Historie der römischen Päpste. Th.

10. Absch. 1. S . 12 ff.
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Alexander de Gabellvnatr 's , an die Eidgenossen ab , um 3000
Mann zu werben und ihnen ein Bündniß anzutragen . Die¬
ser brachte nach Bern der Stiftskirche eine Ablaßbulle für
100 Ducaten und für den kleinen und großen Rath ein Con-
fessionalbreve Die Berner wiesen ihn an die Tagsatzung
nach Luzern im März 1509 . Hier zeigten sich aber nur
wenige Stände geneigt , seinem Begehren zu entsprechen
Ohne jedoch die Alitwort der Tagherren abzuwarten , hatte
der päpstliche Gesandte von sich aus gewagt , inzwischen eine
nicht unbeträchtliche Zahl Söldner zu werben , und mit diesen
sich entfernt , nachdem er den Schreiber der päpstlichen Leib¬
garde zurückgelassen , die Antwort der Tagherren zu erwarten,
was diese „ ein leichtfertiger Abschied bedünkte " Auch der
in dem bekannten Dominicanerhandel " ) „ ach Bern gekom¬
mene päpstliche Bevollmächtigte Achilles de Grassis , Bischof
zu Castell und Mitglied der römischen Rota war auf
den im Mai zu Bern und im Juni zu Luzern gehaltenen
Tagsatzungen mit seinen Werbungen um Hülfe und Bündniß
nicht glücklicher . Vergebens verkündete er auf der letzten
Tagsatzung , wie Se . Heiligkeit über die treuen Dienste der
schweizerischen Krieger bei der Eroberung der Städte Faenza
und Rimini erfreut worden sei. Die Tagherren äußerten
zwar alle mögliche Ehrerbietung und Bereitwilligkeit für den

54) „ Jnhaltend fryen Bychtvater , Verzühung aller Schuld und
Büß , auch Fryung , Maß , und andere bäbstische Gyhdienst (ein aufGeiz und Gewinn eingerichter Gottesdienst ) im Hus ze haben , mit
semlichen bäbstlichcr Heiligkeit Gaben — die einfältigen Christen in
einen so blutigen Krieg ze führen , als in Ivv Zähren keiner nie ge¬
wesen." Anselm . Bd . 4. S . 20 . Stettler a. a . O . S . 434.

55) Die Vota der einzelnen Stände stehen in der Helvet . a - a.
O . S . 453 fg. Unrichtig aber wird dort als päpstlicher Gesandte
MathäuS Schinner angegeben.

56) Helvetia a. a . O . S - 452.
52) S - Wir ) a. a . O . S . 382 ff.
58) Der höchste päpstliche Gerichtshof.
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Dienst des heiligen Vaters , hielten aber denselben hinlänglich

geschützt durch seine Verbindung mit den mächtigen Königen

und begehrten Abstellung der „ unruhigen , unleidlichen " Cur-

tisanen , so daß sich der päpstliche Gesandte zwar mit höflichen

Worten , aber »» verrichteter Dinge wieder entfernte

Kaum hatte der Papst von dem bedrängten Venedig die

Verlangten Städte zurückerhalten , so schloß er mit dieser Re¬

publik Frieden , obgleich die Ligue von ' Cambray festgesetzt

hatte , daß kein Alliirter für sich allein , sondern nur in Ge¬

meinschaft aller übrigen Verbündeten mit Venedig einen Ver¬

gleich eingehen sollte . Sein Plan aber war , alle Fremden,

die er nur Barbaren nannte , aus Italien zu vertreiben und

dieses zu einem großen Staatskörper zu vereinigen , an dessen

Spitze der Statthalter Christi stehen sollte . Vor allen sollte

die Franzosen , auf deren ausgebreitete Macht in Italien er

am meisten eifersüchtig war , jenes Loos treffen . Er bot da¬

her alles auf , die tapfern Eidgenossen zu gewinnen . Niemand

schien ihm dazu besser geeignet , als der Bischof von Sitten,

Matthäus Schinner , ein Mann von vielem Geiste und gro¬

ßer Willenskraft , klug , gewandt , listig ungemein beredt,

rastlos thätig , in der Wahl der Mittel nie verlegen , mit

unerschütterlicher Treue dem römischen Stuhl ergeben und wie

dieser voll glühenden Franzosenhasses Als er im Winter

59) Anselm a. a. O . S . 21 ff.

60) „ Ein gar weltweiser und geschwinder Mensch , der seine

List unter fürgehenkter Einfältigkeit wunderbarlich bergen konnt ."

(Stumpf .) „ Ein listiger und gelehrter Fuchs." (Schilling .) „ Ein

verschmitzter Mann und überaus großer Gleißner , der arbeitsam und

unverdrossen in seinem Thun , und Praktiken auszuführen so geschwind

gewesen, daß verständige Leute geachtet, seinesgleichen lebte nicht weit

und breit in der Welt ." (Bullinger .) Glutz - Blvzheim a. a. O . S-

219 . Not - 231. Hottinger a. a. O . S . 538.

6t ) Schinner trug zuerst dem König Ludwig Xll . von Frank¬

reich seine Dienste an , aber unter großen Bedingungen (vermuthlich

einer Pension ), so daß dieser erwiederte : einen einzigen Mann erkaufe
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1509 „ nicht ohne Listigkeit und Gefahr " nach Rom reiste,
um dem heiligen Vater seine Dienste anzubieten , trug ihm
dieser auf , die Eidgenossen zu einem Bündniß mit ihm zu
vermögen . Zu diesem Ende kam Schinner „ mit großer Ge¬
walt , Ablaß und Geld " von Nom nach Schwyz auf die Tag¬
satzung zu Anfang Februars 1510 . Nach den gemachten Er¬
öffnungen legte er folgendes Schreiben des heiligen Vaters
vvm 7 . Januar vor : „ Durch eure und eurer Vorfahren be¬
kannte besondere Ergebenheit und Ehrfurcht gegen den aposto¬
lischen Stuhl , den ihr so geehrt , daß ihr in allen von euch
und euren Vorfahren mit Königen und Fürsten eingegangenen
Bündnissen stets diesen Stuhl und die römischen Päpste vor¬
behalten habt , werden wir billig bewogen , mit euch in engere
Verbindung zu treten . Besonders da im vorigen Jahre eure
von uns gemietheten Soldaten uns bei Eroberung einiger
Städte und Länder der heiligen römischen Kirche , welche die
Venetianer unrechtmäßig in Besitz genommen hatten , treu und
tapfer gedient haben " Schinner ritt von Ort zu Ort,
die Mächtigen zu gewinnen Seiner großen Thätigkeit
gelang es , daß bereits am 14 . März das angetragene Blind¬

er nicht mit so hohem Preis . Diese Verachtung weckte den belei,
digten Stolz des Priesters . „ Er wolle beweisen, " sagte er, „ was
die Kraft eines einzigen Mannes vermöge/ ' Von diesem Augenblick
an wurde er Frankreichs unversöhnlichster und gefährlichster Gegner.
Fuchs a. a. O . Bd . 2. S . 94 . Not . 207.

62) Fuchs a. a. O . S . 155. Not . 8l.
63) In allen Orten , wohin er kam , wurde er mit Kreuz und

Lahnen , Glockengeläute , vielem Pomp und Pracht empfangen . Da
sagten einige , der Legat buhle um die Schweiz , sie dem Papst zu
verkaufen . In Zürich , dem ersten und vornehmsten Orte , wo die
weiften Geschäfte der Eidgenossenschaft verhandelt wurden , schlug er
seinen Sitz auf . Als man ihm dort mit Kreuz und Fahnen entge¬
gen ging , fragte der Schulmeister , was man ihm für ein Responso-
rium singen sollte . Ein ehrlicher Mann antwortete ihm : Sing »In-
xrügsus ? Uslus.« Fuchs a. a. O . S . 156. Not . 83 . Hottinger a. a.
V . S . 568 fg.
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niß von allen Eidgenossen nebst Appenzell und St . Gallen
angenommen war. Die Eidgenossen versprachen zum Schutze
der Person Sr . Heiligkeit, der heiligen römischen Kirche, ihrer
Städte und Länder 6000 Mann zu stellen, sofern sie nicht
selbst in Kriege verwickelt seien, und sich während der Dauer
des Bündnisses mit keinem Gegner Sr . Heiligkeit und der
Kirche zu verbinden; wofür der Papst sich verpflichtete, mit
niemand ein Bündniß zu schließen, ohne die Eidgenossen na»
mentlich darin einzuschließen, ihre Feinde mit geistlichen Waf¬
fen zu verfolgen, nicht nur ihre Freiheiten zu bestätigen, son¬
dern mit neuen zu vermehren und außer dem Truppensolde
jedem Ort ein Iahrgehalt von 1000 Gulden zu geben. Auch
dieses Bündniß wurde auf fünf Jahre geschlossen Der
Bundesbrief überfließt von unbegränzter Ehrerbietung gegen
den allgemeinen Vater der Gläubigen Julius sah den

64) »Insults , privilegls sivo iinmunilstes— nun solum conkr-
msri , verum olisin — slis msjors insulls , lsm in denollcislibu , vt
«piriluslibus , «zusin in slii» elvinonter elsrgiri sl >zuo oonoosi .» Hel-
vetia a. a. O. S . 455.

65) Anselma. a. O. S . SS ff. Stettler a. a. O- S . 443 fg.
Fuchs a. a. O. S . 157 ff. Der erstere Schriftsteller sagt: „Dise
Bündnuß , zu großem Blutvergießen gestift't , ward gefürdret mit
römischem Geld und Ablaß, mit gnadrycher, gemeiner und sundrer
Pension und Confessional-Briefen, so da jährliche Badfahrt an Lyb
und Seel für Pyn und Schuld mvchtent abtragen; und auch für-
nemlich, daß etlich Obern der Eydgenoßschaft vermeynren, hiemit
der französischen Gemeinschaft abzekommen, und doch ihren Ung'hor-
samen— ein Loch ze lassen."

66) »k »igit rstio , »Ilieit aoguils », el sussot relißio ssncla , nt
illi c>u!guo morlslium obesiontisin , sivo sovotionis obsoczui» praoslent,
^uem oinniuin ßubernstorem sei» in lerris post so euneli » prseosso
coostiluil . Iluno »iquisem oinnos Lkristianse Lsoi cultore » IIumsnum
summum ? onl !llcoin, Okristi losn somini noslr ! Viosrium , ^ postoliquo
kotri »uecossoreni in spostolic » »esv , se ecclosiao totius osput con-
»tituluin cresunt ; stguo »s ipsius , nocnon konisnso occlosiao sssi-
susm sevolionem , viribusguo toti » consorvstionein inlonsoro soboro
eonLteotur . . . . Ousin »osem spostolieani usgno »soo innuioor»
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Bund mit der Eidgenossenschaft als die Grundlage aller sei¬
ner Plane an " ) .

Nachdem der päpstliche Bund von allen Orten besiegelt
war , ließ der Bischof von Sitten durch seine Agenten die
Eidgenossen auf einem Tage zu Zürich vor Pfingsten ersuchen,
ihm der Sicherheit wegen , im Namen der Eidgenossenschaft
einen gefälligen Boten zu bewilligen , der mit seiner Botschaft
die Bundesurkunde dem Papst überbrächte und von ihm den
Reversbrief auswirkte . Auch ließ er ihnen sagen , daß jeder
Ort seine allfälligen besondern Gesuche an den heiligen Vater
ihm schriftlich geben sollte . Die Eidgenossen willigten in sein
Begehren

Der kriegslustige Papst hatte nicht sobald die Urkunde
des Bundes mit den Eidgenossen empfangen , als er auch
nicht lange zu säumen beschloß , die Früchte desselben zu ge¬
nießen . Um mit Frankreich den Krieg zu beginnen , griff er
Ludwig Xll . treuesten Freund und Bundesgenossen , den Her¬
zog von Ferrara , an . Er hoffte dem Krieg eine schnelle und
glückliche Wendung durch einen Einfall der Eidgenossen in
das , von Kriegern entblößte , Herzogthum Mailand zu geben.
Zu diesem Ende kam Schinner mit vielen geistlichen Gnaden
des heiligen Vaters im Juli nach Luzern auf die Tagsatzung
und begehrte „ zum Schutze der heiligen Mutter , der Kirche"
die capitulirten 6000 Soldaten . Kurz darauf wurden die
Eidgenossen durch die französische Regierung in Mailand

k^ tiis potoslslis plonitustinis, so clsvium re§n> coelestis solvmiöi
si ^us liganüi, non solum aliunitars , verum etiam tomporsli-

«tominiorum, lvrraruinvo üonis clonari vuluit <leus etc.» Der Ver¬
loster dieses schwülstigen, zwölf Fvlioseiten starken BundeSbriefes war
^r fromme Stadtschreiber von Luzern. Fuchs a. a. O . S . 159.
N °t. »st. hist.-theolog . Grundriß . Th . 1. S . «81 fg.67) 6uioci»r<tmi, isloria ä'llülia. Den Genuesern schrieb er:
*2° llelvotios bellicosissimos populos luidere .» Illoeenigo , bell.

08) Anseln, g. a. O. S . 107 fg.
14
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von den kriegerischen Absichten des Papstes benachrichtigt,

worüber sie nicht wenig erstaunten ; allein der beredte päpst¬

liche Gesandte wußte sie so zu beruhigen , daß sie seinem Be¬

gehren entsprachen Gegen 0000 eidgenössische Krieger

zogen über die Alpen nach Italien ; allein Mangel an Le-

bensmittcln und besonders französisches Geld bewirkten ihren

baldigen RückzugInzwischen  hatten die wegen dieses

Feldzugs von , Kaiser bedrohten und dadurch so wie durch die

Rüstungen Frankreichs in große Verlegenheit gesetzten Eidge¬

nossen von Luzern aus am 14 . September an den heiligen

Vater ein Schreiben erlassen , worin sie ihm ihre bedenkliche

Lage und den Mangel der Söldner schilderten , sich als Ver¬

mittler des Kriegs anboten und ihn baten , ein Fürst des Frie¬

dens ohne Hinterlist  zu sein und ihnen den rückständigen

Sold zu bezahlen Dieses Schreiben brachte den ohnehin

schon durch den Rückzug der Schweizer erzürnten Papst in

die heftigste Erbitterung ; er antwortete den Eidgenossen so¬

gleich unterm 30 . September aus Bologna : „ Euer Brief ist

voll Schmach und Uebermuth . Wer hat euch gesagt , daß der

Zug gegen Frankreich und den Kaiser gerichtet gewesen V Ge¬

wiß der französische König , der euch den Durchgang versagte,

der die Feinde der Kirche beschirmt , ein würdiger , christlicher

König ! Zhr vergesset cuern Stand , wenn ihr euch zu Ver¬

mittlern auswerft , aber nicht bloß ungeschickt , sondern frech

und schiuählich ist es , von Hinterlist zu sprechen ; die sind

Hinterlistige , die mit süßen Worten betrügen . Warum seid

ihr so schändlich zurückgewichen und habt unsere Hoffnungen

vereitelt ? Dessen ungeachtet glauben wir nicht , daß ihr euch

mit Frankreich gegen die Mutter aller Gläubigen verbinden

69) Stettler a. a. O. S - 445. Fuchs a. a. O. S . 169 ik-

Glutz- Blozheiin a. a. O. S 223 fq.

7") Ueber den sogen. Piufferzug s. Fuchs a. a. O. S . t75 ik-

Glutz-Blozheim a. a. O. S . 22t fg, und Helvetia Bd. 2. S . 229 ik-

7l ) Glutz-Blvjbeim a. a. O. S . 2L6 Fuchs a. a. S . S - 199 fg-
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werdet ; denn alsdann würden wir uns mit dem französischen
König versöhnen , ihn und den Kaiser gegen euch aufhetzen
und ihre und unsere geistlichen und weltlichen Waffen gegen
euch Treulose , Abtrünnige richten , und eure Siegel in alle
Länder , Städte und Dörfer senden , damit jedermann erkenne,
daß denen , die sich erfrecht , die heilige römische Kirche und
den obersten Bischof gegen Eid und Wort zu verlassen , nichts
anzuvertrauen , nichts zu übertragen sei , und damit euch in
Zukunft der Haß aller Staaten , Fürsten und Völker mit ewi¬
ger Schande bedecke" Die Eidgenossen schrieben in ihrem
Unmuthe die heftigen Aeußerungen des heiligen Vaters dem
„ungeschickten " Latein zu, in welchem der Schreiber von Lu-
zern ihren Brief an denselben abgefaßt ' hatte , und beschlossen
deßhalb , künftighin allen Herren in guter eidgenössischer Sprache
zu schreiben Schinner suchte den Eindruck des päpstlichen
„Zornbreve " zu mildern und versicherte , daß , wenn die Eid¬
genossen die Bedingungen des Bundes erfüllen , der Papst es
auch thun würde diesen zu versöhnen und den rück¬
ständigen Sold zu erhalten , ließen die Eidgenossen eine zahl¬
reiche Gesandtschaft an ihn abgehen . Der heilige Vater
zürnte noch heftig wegen jenes Schreibens , forderte Bestra¬
fung der Verfasser und wollte von Bezahlung durchaus nichts
wissen ^ ) , so paß die Gesandtschaft unverrichteter Dinge zu¬
rückkehrte . Dieser unerwartete Erfolg erzeugte allgemeinen
Unwillen in der Eidgenossenschaft 7«) .

72) Glutz-Blozheim a. a. O- S . 226 fg. Anselm a. a. O. S-
*32 ff. F„chz a. a. O. S . 200 ff.

73) Anselm a. a. O. S . 135.
74) Ebendas. S - 131.
76) „Er habe noch ein Geldlein (etwas Geld); dessen bedörfe

aber zu andern nothwendigen Sachen ; und hätte er diesen Saal
Ducaten , so hätte er kaum genug. Laß er uns genug geben

Mochte." S . den merkwürdigenGesandtschaftsberichtin derHelvetia
m a. O. S . 499 ff.

1b) Fuchs a. a. O. S . 241.
14 *



Obgleich die Eidgenossen das angetragene Bundniß mit

Frankreich , das nunmehr mit dem Papst völlig gebrochen

hatte , ausschlugen , weil sie ihr dem letztem gegebenes Wort

nicht brechen wollten , so bestraften sie doch den Stadtfchreiber

von Luzern , der jenen Brief an den Papst abgefaßt hatte,

nicht nur nicht , sondern erklärten öffentlich , daß er nichts

geschrieben habe , als was ihm befohlen worden wäre , und

betrieben ihre Geldforderungen so ernstlich , daß der Papst sie

zu befriedigen wenigstens versprach ^ ) -

Während der Vater der Christenheit in eigner Person

den Krieg gegen die Franzosen mit solcher Erbitterung führte " ) ,

daß er sogar ein Hülfsheer von Ungläubigen gegen den aller-

christlichsten König aufbot , vereinigten sich dieser und der Kaiser

zur Veranstaltung eines Concils , um auf demselben ihre Kla¬

gen gegen den martialischen Statthalter Christi untersuchen zu

lassen , weil er durchaus keine Fricdensvorschläge annehmen

wollte . Das Concil wurde nach Pisa ausgeschrieben und

Julius vor dasselbe geladen , sich zu verantworten . Er ließ

sich aber dadurch nicht irre machen , sondern schrieb ebenfalls

eine Synode nach Rom aus und ernannte , seinen Anhang

zu verstärken , acht neue Cardinäle , unter denen sich auch der

Bischof von Sitten befand , der , gedrängt von der „ Matze " " ) ,

die ihm seine Landsleute auf Antrieb deo französisch gesinnten

Georg auf der Flue gebracht hatten , aus seinem Vaterland

77) Hottinger a . a . O . S . 572 fg.
78) Mitten im strengsten Winter belagerte der Papst Mirandvla

und versah alle Dienste eines Feldherrn . Es war nichts ungewöhn¬
liches, sagt Guicciardini , den Statthalter Christi , seines hohen Alters

und seiner körperlichen Schwachheit ungeachtet , beschäftigt zu sehen,
wie er einen Krieg , den er selbst wider die Christen erregt hatte,

führte , wie er sich allen Strapazen und Gefahren , womit sonst Be¬

fehlshaber zu kämpfen haben , bloßstellte , und von seiner Würde
nichts behielt , als den Namen und die Kleidung.

7!>) Hierüber s. Müller a. a . O . Bd . 3. S . 121 ff. und Meister,
Helveticas berühmte Männer . Bd . 2. S . 2!> fg.
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geflohen und vermittelst mannigfacher Verstellung und Ver¬

kleidung mitten durch das französische Heer glücklich nach Rom
gekommen war ^") .

Das Waffenglück der Franzosen machte indessen den
Papst nachgiebiger , und er wünschte sich mit Ludwig auszu¬

söhnen . Kaum aber hatte der König die Unklugheit begangen,
seine Truppen in das Herzogthum Mailand zurückzuziehen,
als auch wieder seine Kriegölust erwachte . Während er noch
mit Ludwig in Friedensunterhandlungen stand , arbeitete er in

aller Stille an einem Bündniß mit Spanien und Venedig
wider Frankreich , das auch unter dem Namen der heiligen
Ligue ( 1511 ) zu Stande kam und dem später auch England
beitrat . Vereint mit spanischen und venetianischen Truppen

griffen die Schlüsselsoldaten von neuem die Franzosen an ^ ) .
Inzwischen sandte der Papst den Cardinal von Sitten in die

Schweiz , die Eidgenossen gegen Frankreich aufzuhetzen . So
allgemein verhaßt auch der päpstliche Kriegsapostel des letzten
Feldzugs in der Eidgenossenschaft war — ohne den Schutz
der Obrigkeit hätte man ihn beim Kopf genommen —
so brachte er es doch durch seine Machinationen dahin , daß
im Winter 1511 zehntausend Eidgenossen ins Mailändische
einfielen ^ ) . Aus Freude , sie in einen Krieg mit Frankreich
verwickelt zu haben , ertheilte ihnen der heilige Vater in einem
Breve vom 26 . Dezember vollkommenen Ablaß Allein
der „ kalte Winterzug " endete eben so rühmlos als der erste
Fcldzug . Dagegen erfochten die Franzosen im folgenden Jahre

80) Anselm a. a. O. S . ISO. Gltttz'Blozheim a. a. O. S . 247.
81) Bower a. a. O. S . 27 ff.
82) Hottinger a- O. S . 573.
83) Fuchs a. a. O. S . 258 ff. Glutz-Blozheima. a. O. S . 251 ff.
84) »rieiuniimi inNulgonIinmct pvocntorum vemissionom.« Das

Breve ist abqedruckt in tloilingov , mvU>o<I»s logen,li Iiist. Ilelvet . in
deff. Nisse,-Int. .»iscell . p. 5l4 Sst. Lang a. a. O . S . «86. Hottinger
a- a. S . 573.
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bei Ravenna über die vereinigten Heere der Spanier , Vene-
tianer und des Papstes den vollständigsten Sieg Zu den
Franzosen hatten sich, gegen den Willen der Obrigkeiten , viele
Schweizer , denen der Papst den Sold vorenthalten , geschlagen
und durch Plünderung seiner Unterthanen bezahlt gemacht
Unbeschreiblicher Schrecken ergriff den heiligen Vater bei der
Kunde von diesem Siege ,' n der Bestürzung wußte er
nicht , ob er fliehen , oder nach dem Rathe der Cardinäle
Frieden machen , oder nach den Aufmunterungen der spanischen
und venetianischen Gesandten den Krieg fortsetzen sollte . Zu
dem letztem bewog ihn die Nachricht von der Schwächung des
französischen Heeres ^") ; neuer Muth belebte ihn wieder ; auf
den starken Arm der Eidgenossen baute er.

Nach dem Winterzug warb Ludwig XU . bei den Eid¬
genossen um Frieden . Die Anträge seiner Gesandten aber
genügten diesen nicht , und als die Nachricht von der Schlacht
von Navenna erscholl , ritten jene , vom Siege aufgeblasen,
ohne Begrüßung heimDie  Eidgenossen hatten sich in¬
dessen durch die französischen Anträge nicht abhalten lassen,
Vorbereitungen zu einem möglichen Feldzug zu treffen . Zu
diesen gehörte die Abordnung einer zahlreichen Gesandtschaft
nach Venedig , daselbst mit dem Cardinal von Sitten , als
Bevollmächtigten des Papstes , zu unterhandeln . Seine Be¬
richte aber entsprachen ihren Erwartungen keineswegs ; günstig
für geistliche Gnaden , Freiheiten und Bezahlung des Jahr¬
gelds , waren sie es nicht hinsichtlich der beiden fruchtlosen
Feldzüge ; der Cardinal bedauerte , daß er deswegen beim hei-

85) Bower a. a. O. S . 35 fg.
86) Hottinger a. a. O. S . 577.
87) Julius , der gerade damals die HoraS betete, warf daS

Buch unter Verwünschungen auf die Erde. Ebendas. N»ulu,t, Iiisl.
>IoI» rolorinat. <Ie li> Luisse. I. 1». I.VI.

88) Glutz-Blozheim a. a. O . S . 2UN fg.
89) Glutz-Blojheim a. a. O. S . 261 fg.
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ligen Vater nichts habe ausrichten können ; dieser zürne auch,
weil man der französischen Gesandtschaft in der Schweiz den

Aufenthalt gestatte . Bei einem feierlichen Gastmahl zeigte er
den Gesandten ein goldenes Schwert und einen mit Perlen

gestickten Hut , den Eidgenossen vom heiligen Vater zum ewi¬

gen Denkmal seiner Liebe bestimmt und mit großen geistlichen

Freiheiten begabt ; aber auch mit dem Fluche des Himmels

begleitet , wenn Untreue sie zu einer Vereinigung mit Frank¬

reich verführen sollte 2") .
Unterdessen kam der Bischof von Veroli , Ennio Philo-

nardo , als päpstlicher Gesandter nach Zürich . Als Legatus
a latere wurde er mit feierlichem Umgang empfangen . Er

hatte volle Gewalt , in und außer Zürich Ablaß aller Sün¬

den , jedem , der es begehrte , zu ertheilen . Zu diesem heili¬

gen Werke bestimmte er , nach Form des Jubiläums zu Nom,

sieben Bußkirchen in der Stadt . Sie besaßen gleiche Heilig¬
keit und Gewalt , wie die sieben Bußkirchen zu Rom . Schwe¬

res Geld fiel , durch unzählige fromme Sünder zu ihrer Ab-

büßung , für die durch das Unglück von Ravenna bedrängte

allgemeine Kirche und den heiligsten Vater zu Rom Einen

großen Theil des Ablaßgeldes wendete der Legat an die

Schweizer , sie „ zum Krieg lustig zu machen " 02) . Großen

Aerger erweckte bei diesem Anlaß der unsittliche Wandel seiner

Diener , von denen einige deshalb auf dem Scheiterhaufen

büßten . Sie bekannten , daß sie die an ihnen bestraften sodo-

mitischen Greuel von dem italienischen Hofgesinde gelernt

hätten . „ Und gemeiniglich, " sagt Bullinger bei dieser Ge¬

legenheit , „ empfing man von diesen römischen Buben große

Aergerniß " 2») .

90) Anselm a. a. O. S . 229 ff. Stettler a. a. O. S . 458 fg.
Fuchs a. a. O. S . 324 ff. Glutz-Blozheim a. a. O- S . 262 fg.

91) Hottinger a. a. O. S >547. Fuchs a. a. O. S . 328 fg,
92) Glutz-Blozheim a. a- O. S . 264. Not . 118.
93) Hottinger a. a- O, S . 517 fg.
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Ennio erschien auf der Tagsatzung zu Zürich am 19 . April
1512 . Seine mündlichen und Schinner 's schriftliche Vortrage
enthielten die kläglichsten Schilderungen von dem betrübten Zu¬
stand Italiens , das , durch den von der Gemeinschaft der
Gläubigen getrennten König der Franzosen darnieder gedrückt,
seinen Untergang erwarte , wenn von den Eidgenossen nicht
schleunige Hülfe käme . Daher bitte sie der heilige Vater
flehentlich , ihre Bundeswaffen zu ergreifen und eine göttliche
Sache ihres Schutzes zu würdigen . Diese Bitte unterstützte
der thätige Freiherr von Hohensar mit der Anzeige , daß
20,000 Gulden für die erste Nothdurst bereit liegen , um ihre
Waffen zu beschleunigen Aber mehr als die päpstlichen
Unterhändler brachte die kriegslustige Jugend die Tagsatzung
zu dem Beschluß , für den heiligen Vater ins Feld zu ziehen.
Ein Heer von 20,000 Mann brach nach Italien auf . Im
Lager zu Verona erschien in feierlichem Gepräng der Cardi¬
nal von Sitten . Freundlich sprach er mit den eidgenössischen
Hauptleutcn , bezeigte seine Freude über die unerwartet große
Zahl rüstiger Krieger , aber auch sein Leid , daß er nun mehr
nicht als einen Ducatcn für den Mann habe , doch werde das
Fehlende folgen , die päpstlichen und venetianischen Heere stehen
in der Nähe , leicht sei die Vereinigung und was sie dann
erobern , sollen sie zum Unterpfand behalten . Hierauf über¬
reichte er den Hauptleuten das Geschenk des heiligen Vaters,
den Hcrzogshut und das Schwert . Auf den rothseidenen Hut,
mit kostbarer Verbrämung und goldenem Knopfe , war der
heilige Geist in Gestalt einer herabfliegenden Taube mit Gold
und großen Perlen gestickt ; Handgriff und Scheide des ganz
goldenen und prächtigen Schwertes zierten ebenfalls Perlen.
Mit großer Andacht und Dank empfingen die Eidgenossen
diese Kostbarkeiten . Den Cardinal von Sitten an der Spitze,
zogen sie aus Verona und vereinigten sich zu Villafranca mit
den Venetianern . Die Verbündeten eroberten in kurzer Zeit

S4) Fuchs a. a. O. S . 330 fg. Stettler a. a. O. S . 461.
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eine lombardische Stadt nach der andern und nöthigten die
Franzosen nicht blos das Herzogthum Mailand , sondern über¬
haupt Italien , bis auf einige Festungen , zu räumen "") .
Gleich nach der Einnahme von Pavia flohen die inzwischen
nach Mailand gezogenen Vater von Pisa , fast lauter franzö¬
sische Prälaten , über Hals und Kops davon , nachdem sie kurz
zuvor den Papst als einen Störer des öffentlichen Friedens,
Stifter der Zwietracht unter dem Volk Gottes , Rebellen und
blutdürstigen Tyrannen und in seiner Bosheit verhärteten und
nicht zu bessernden Menschen aller geistlichen und weltlichen
Verwaltung der Kirche entsetzt hatten " «) . Um so größer war
daher die Freude des heiligen Vaters , als er die Kunde von der
Eroberung Mailands und der gänzlichen Flucht der Franzosen
vernahm Sofort ordnete er Dankgebete an und veran¬
staltete einen feierlichen Umgang . In glänzendem Fackelzuge
fuhr der Statthalter Christi durch Rom , Feuer brannten auf
den Anhöhen , die Luft ertönte von dem Donner des Ge¬
schützes und dem Gekrach der verschiedenartigsten Feuerwerke "«) .
Gegen die Eidgenossen , durch deren starken Arm das große
Werk , die Vertreibung der Franzosen aus Italien , war voll¬
bracht worden , bewies sich der heilige Vater besonders dank¬
bar . „ Geliebte Söhne, " schrieb er ihnen , „ durch eure Tapfer¬
keit und Großmuth sind wir und der apostolische Stuhl von
den Händen der gottlosen Franzosen und andrer Feinde erlöst,
und ist das schwere Joch abgeworfen worden , das nicht nur
uns und den apostolischen Stuhl , sondern ganz Italien lange

95) Anselm a. a. O. S . 240 ff. Stettler a. a. O. 461 ff.
Fuchs a. a. O . S . 332 ff. Glutz - Blvzheim a. a. O . S . 265.

96) Bower a, a. O. S . S9 fg.
97) Man erzählt, daß der Papst , als er diese frohe Botschaft

erhalten , mit dem Beten der Litanei beschäftigt, statt «8.
or» noliis« zu sagen, »8. 8uirrors oia pro nol)is< gesprochen
habe. Hottinger a. a. O. S . 578.

08) Glutz- Blozhei'm a. a. O - S . 27S.
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und unsäglich drückte . Dadurch habt ihr euch unsterblichen
Ruhm erworben , und was noch mehr ist , ihr werdet noch
größeren Lohn von Gott empfangen , da ihr den ungenähten
Rock Christi , den unwürdige Cardinäle mit Hülfe der Fran¬
zosen zu trennen gewagtsowie  die Freiheit und Würde
der heiligen römischen Kirche durch eure Hülfe und Mannheit
ganz und unversehrt beschirmt und erhalten habt . Darum
haben wir mit Rath und einhelliger Stimme der Cardinäle
der heil . römischen Kirche , in unserm geheimen Consistorium
euch und euern Nachkommen den Titel „Beschirmer der
Kirchenfreiheit" (ecvlosmslicso lidortuti « äutonsores ) und
zwei Panner mit unsern und der heil . Kirche Wappen zuer¬
kannt . Dies ist die Belohnung für eure Tapferkeit , Treue
und Großmuth , die zuvor nie einem König oder Fürsten mit
größerer Gunst und Liebe von einem römischen Papst ertheilt
worden . Nehmet also hin , geliebte Söhne , mit fröhlichem

Angesicht und starkem Gemüth dieses heilige Geschenk , von
unserer Hand , im Namen des allmächtigen Gottes und der
heiligen Apostel Petrus und Paulus gesegnet , zum ewigen
Denkmal unserer Liebe gegen euch " Außerdem erhielten
alle Orte , auch die zugewandten , noch besondere Panner,
deren Stickerei nach dem Belieben eines jeden eingerichtet
war,  mit Ertheilung vollkommenen Ablasses für alle , die
unter diesen Paunern streiten würden Diese Geschenek
wurden zwar mit großer Ehrfurcht und Feierlichkeit em¬

pfangen , gleichwohl aber auf der im September 1512 zu

Baden gehaltenen Tagsatzung über des Papstes „ leichte Kro¬
nen " geklagt

99) Er meint die Synode von Pisa.

IM) Die beiden päpstlichen Lreven vom 5. und 22. Juli stehen
deutsch bei Anseiln a. a. O. S . 200 ff.

>»l ) Fuchs a. a. O. S . 408 ff. Hvttinger a. a. O. S . 579 fg.
1"2) Hottinger a. a. O. S . 58V.
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Bald nach diesen Gunstbezeigungen lud der Papst durch

einen Gesandten , Johannes Staphileus , Bischof und Auditor

der römischen Rota , die Eidgenossen ein , Abgeordnete an ihn

zu schicken, um , wie er vorgab , an den Berathungen über

wichtige Geschäfte in der Christenheit Theil zu nehmen . Zu

Florenz fanden die eidgenössischen Gesandten den Hauptmann

der päpstlichen Leibgarde , Caspar von Silinen , der jedem

einen seidenen Nock brachte , damit sie in ihrer schlichten Klei¬

dung von dem römischen Hofgesinde nicht verspottet würden.

Begleitet von vornehmen Römern , unter dem Schalle der
Trommeln und Pfeifen und dem Donner des Geschützes zogen

sie in die Hauptstadt der Christenheit ein ; der heilige Vater

ließ sich aus dem Pallast auf das Bollwerk tragen , um sie

zu sehen und ihnen den Segen zu ertheilen . Indessen erkann¬

ten die Gesandten bald den eigentlichen Zweck ihrer Herbeschei¬

dung . Julius wollte der Welt zeigen , wie vertraut er mit

dem tapfern Volke der Eidgenosson sei und dadurch seiner Mei¬

nung Nachdruck geben . Vergebens baten die Abgeordneten den
Vater der Christenheit um den erwünschten allgemeinen Frieden,

vergebens um Entschädigung für die zwei fruchtlosen Fcldzüge,

vergebens um Befreiung der Eidgenossenschaft von den Cur-

tisanen und Ueberlassung der päpstlichen Monate Statt

dessen mußten sie hören , wie der Papst mit dem Kaiser ein

Bündniß gegen Venedig gemacht habe und zwei von

ihnen die päpstliche Gesandtschaft dorthin begleiten , um die

103) Der Papst machte auch in der Schweiz das Recht geltend,
die in den ungleichen Monaten des Jahrs (Januar , März , Mai,
Juliu « , September , November ; daher die päpstlichen Monate ge¬
nannt ) erledigt werdenden Pfründen zu besetzen, was gewöhnlich
durch Ausländer geschah , die den Eidgenossen unangenehm waren;
daher begehrten sie die Ueberlassung dieser Monate.

104) So veränderlich war die Politik des heiligen Vaters.
Zuerst verband er sich mit dem Kaiser und Frankreich gegen Vene¬
dig , dann mit dieser Republik gegen Frankreich und nun wieder mit
dem Kaiser gegen sie. Mit Recht beschwerten sich die Venetianer



Republik zur Annahme der unbilligen Vorschläge des Papstes
zu bewegen . Sie richteten aber nichts aus und kehrten mit
ihren Brüdcrn in die Heimath zurück ' °°) .

Mitten unter großen Entwürfen endete Julius II . am
21 . Februar 1513 sein unruhiges Leben " " >) , nachdem er
noch kurz zuvor die Eidgenossen ernstlich ermähnt hatte , den
gebannten Franzosen kein Gehör zu geben " " ) . Schon am
folgenden Tag zeigten die Cardinäle den Eidgenossen seinen
Tod an und ermähnten sie im Bunde zu bleiben , den sie nicht
bloß mit dem Papst , sondern auch mit der Kirche geschlossen
hätten , sa drohten ihnen sogar mit Bann und Interdikt , wenn
sie ihn nicht halten würden ' "") . Sobald der neue Papst,
Leo X - , gewählt war ( 11 - März ) , benachrichtigte er die Eid¬
genossen von seiner Wahl und ermähnte sie dringend , beim
Bunde zu beharren , zu einem allgemeinen Frieden in der

Christenheit mitzuwirken und auf die Feinde der Kirche
(d . h. auf die Franzosen ) nicht zu hören Kurz darauf
sandte er den Bischof von Veroli in die Schweiz , welcher

über die Treulosigkeit des Papste «. Bvwer a- a . O . S . 42 . Schrvckh
K. G . Bd . 32 . S - 4li6.

105) Anselm a. a. O . S . 274 ff. Stettler a. a. O . S . 468 ff.
Fuch« a. a. O - S . 438 ff. Glutz - Blozheim a . a. O . S . 28» ff.

100) Als Soldat liebte Julius auch den Wein und die Weiber.
Bekannt ist , was einst der Kaiser Maximilian sagte : „Ewiger Gott,
wie würde es der Welt geben , wenn du nicht eine besondere Aufsicht
hättest , unter einem Kaiser , wie ich, der ich nur ein elender Jäger
bin , und unter einem so lasterhaften und versoffenen Papst , als
Julius ist." (Korniious in nixslorio iniguilalis .) Sein eigener Leib¬
arzt , Vigo , sagte von ihm : »?ia»i pudet dicvro , nullui» rar >,oris
parlom non conspurcatam notis prodixinsne et «Iwminonduo libidinis.«
Vißoni» oosiioss Iil>. IV. tr. 5. cnp. 4. Itom. 15l>6.

107) Das päpstliche Breve vom 1». Jan . 1513 bei Anselm
a. a. O . S . 344 ff.

108) Das Schreiben der Cardinäle vom 22 . Fcbr . ebendas.
S . 34!) ff.

109) Das päpstliche Breve vom II . März bei Anselm S . 855 ff.
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auf der Tagsatzung zu Baden am 9 . Mai das mündlich

wiederholte , was Leo bereits den Eidgenossen geschrieben hatte,

und erklärte , daß derselbe , nebst Entrichtung von 12,000 fl.

für die ordentlichen und außerordentlichen Pensionen , 25,000 fl.

zur Entschädigung für die frühern Feldzüge bezahlen wolle;

denn Se . Heiligkeit sei durchaus Willens , einer großmächtigen

Eidgenossenschaft mehr Gutes zu thun , als irgend einem an¬

dern Fürsten , und als seine Vorfahren ihr je gethan hätten.

Hierauf antworteten die Eidgenossen , daß sie von jeher ihre

Bereitwilligkeit gezeigt hätten , Sr . päpstlichen Heiligkeit und

der heil . römischen Kirche zu dienen , und daß sie , obwohl

ihre Anforderungen weit beträchtlicher als die angebotene

Summe wären , diese dennoch annehmen und , sofern ihre Be¬

zahlung erfolge , den Bund die bestimmten Jahre hinaus treu

und unverändert halten wollten . Schon am Ende Mai

wurden die Iahrgelder und im September die übrige Summe

entrichtet
Inzwischen sandte Ludwig XII . ein neues Heer nach

Italien , das Mailand bis auf einige feste Plätze besetzte;

allein die mit dem Herzog verbundenen Eidgenossen schlugen

es bei Novara so aufs Haupt , daß es Italien in aller Eile

wieder räumte Bei dieser Gelegenheit zeigte sich Leo

sehr zweideutig . Ihm ward fälschlich berichtet , die Franzosen

hätten gesiegt . Sofort ließ er Freudengeläut ertönen und

Freudenfeuer anzünden . Als sich aber das Gegentheil er-

wahrte , wünschte er den Eidgenossen in den schmeichelhaftesten

Ausdrücken Glück zu ihrem „ größten , glänzendsten und des

Andenkens aller Menschen und Zeiten würdigsten Sieg , wobei

ihn , nach dem Amt eines milden , allgemeinen Vaters und

Hirten , nur das viele von Christen vergossene Blut geschmerzt

habe . Nichtsdestoweniger sei er von gewaltiger Freude ergriffen

worden , daß sie , welche die Freiheit der heiligen Kirche zu

1>0) Anselm a- a. O. S . 358 ff. Stettler a. a. O. S . 482.
Il >) Anseiln S . 37!) ff. Glutz-Blorheim a. a. O. S . 3U6 ff.
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schirmen übernommen , ihre und dieser Kirche Feinde geschlagen
und vertrieben haben . Aus dieser That entspringe ihnen große
Ehre und Vortheil . Denn er empfinde nicht minder Freude
über ihren Vortheil , Ehre und Gedeihen , wie sichs einem
Vater gezieme , sich über das Glück seiner besten , liebsten und
gehorsamsten Söhne zu freuen ; so wie auch darüber , daß die,
welche sich unterstanden , die auserwählte Braut Gottes zu
betrüben und den ungenähten Rock Christi zu trennen , und
die er , bevor sie auf diese Verwegenheit verfielen , in allen
Dingen blühend gesehen , sobald sie sich aber diesem verwor¬
fenen Unternehmen und der schismatischen Bosheit ergeben
und deshalb mit den verdienten Pfeilen des gerechten Bann¬
fluchs getroffen worden , von diesem Augenblick kein Glück
mehr gehabt und der erworbene Kriegsruhm sammt den Erobe¬
rungen auf jene übergegangen sei , die dem heil . apostolischen
Stuhl ergeben seien und seinen Schutz übernommen haben.
Für dieses Ereigniß sage er dem allmächtigen Gott Dank , der
die Abtrünnigen von sich verstoße , die Seim 'gen aber , seien
sie auch gefallen , wieder aufhebe , die Stehenden befestige und
die Gehenden begleite . Sie aber , die derselbe Gott zu Voll¬
streckern seines Willens gemacht habe , halte er fetzt und alle¬
zeit für seine Gelicbtcsten " Bald darauf brach ein star¬
kes Corps von Eidgenossen und Deutschen , unter dem Herzog
von Würtemberg , in Burgund ein und belagerte Difon . In¬
dessen wußte der französische Befehlshaber die Eidgenossen
durch Versprechungen und Geld zu gewinnen , so daß sie plötz¬
lich Frieden schloffen und bald darauf abzogen Diese
beiden Feldzüge hatte der Cardinal von Sitten , der unver¬
söhnliche Franzosenfeind , betreiben helfen.

112) Das päpstliche Breve vvm 14. Juli 1513 bei Anselm
a. a. O. S - 402 ff. Stettler a. a. O. S - 4!>1. Hottinger a. a. O.S . 583.

"3 ) Anselm a. a. O. S - 4S1 ff. Glutz-Blozheim a. a. O-S - 243 ff.
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Am Ende des Jahres 1513 sandte der Papst noch einen

Boten zu den Eidgenossen , mit ihnen ein neues Bündniß zu

schließen . Um die deshalb gepflogenen Unterhandlungen desto

schneller zum Ziele zu führen , kam im Juli des folgenden

Jahres der Cardinal von Sitten als päpstlicher Gesandte ganz

unerwartet mit großer Pracht nach Bern . Er wurde mit

einem glänzenden Krcuzumgang empfangen und in das Mün¬

ster geführt , wo er Vielen den Segen ertheilte , die ihn als

Urheber aller Unruhen verfluchten >" ) . Seine Bemühung

gelang ihm vollkommen . Auf der Tagsatzung zu Zürich vom

9 . November ward endlich das Bündniß geschlossen . Der Papst

verpflichtete sich, die Eidgenossen als seine frommen Söhne

und treuen Bundesgenossen in seinen väterlichen Schirm zu neh¬

men , mit niemanden ein Bündniß zu machen , ohne sie darin

einzuschließen , und ihre Feinde mit weltlichen und geistlichen

Waffen zu bekämpfe » ; zum Schutz des Herzogthums Mailand

8000 fl . zu geben und 8000 eidgenössische Krieger zu besolden;

jährlich , so lange das Bündniß daure , 40,000 Ducaten Pensio¬

nen auf den ersten Mai und , wenn die Eidgenossenschaft wegen

dieses Bündnisses in einen Krieg verwickelt werden sollte , noch

10,000 Ducaten zu bezahlen ; Parma und Piacenza an Mai¬

land zurückzugeben per Eidgenossenschaft alle vom römi¬

schen Stuhl erlangten Gnaden und Freiheiten zu bestätigen

und die Curtisanen abzustellen . Die Eidgenossen hingegen

versprachen , zum Schutze des Papstes und der heiligen Kirche

12,000 Mann zu stellen . In diesem auf fünf Jahre geschlos¬

senen Bündniß sollten auch Florenz , Genua , Siena und Lucca

begriffen sein Die Züricher allein weigerten sich dem

114) Anselm a. a. O . S . 36«. Bd . 6. S . 2 fg.
115) Um den Papst zu gewinnen , hatte ihm der Herzog von

Mailand diese Orte abgetreten . Glutz - Blozheim a. a. O . S . 3«8.

116) Später wurden einige Artikel des Bündnisses , die beiden
Theilen lästig waren , geändert , Anselm a. a. O . S . 3 ff. Stettler
a. a . O . S . S1L fg.
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päpstlichen Bunde bekzutreten . Vergebens ersuchte sie der
Papst darum . Erst nach zwei Jahren wurden sie durch die
dringendsten Vorstellungen der übrigen Eidgenossen zum Bei¬
tritt vermocht , worüber mancher redliche Mann im Rathe
weinte i " ) .

Unterdessen spielte Leo , stets nur für sich und seine Fa¬
milie besorgt , eine höchst treulose Rolle . Nachdem ihn der
König von Frankreich durch die Entsagung der Synode von
Pisa und die Annahme des von seinem Vorgänger begonne¬
nen und von ihm fortgesetzten lateranischen Concils zufrieden
gestellt hatte , forderte er ihn selbst sehr dringend zur Wieder-
eroberung von Mailand auf , um seinem Bruder die Krone
von Neapel zu verschaffen ' " I . Ludwig Xll . aber starb mit¬
ten unter Vorbereitungen zu diesem Feldzug ( 1. Jan . 1515 ) .
Ihn auszuführen , unternahm sein Nachfolger , Franz I. , der
gleich nach seiner Thronbesteigung den Papst dafür zu gewin¬
nen suchte . Leo versprach dem König , in Ansehung des Her-
zogthums Mailand neutral zu bleiben . Gleichwohl trat er
bald nachher dem Bündniß bei , welches der Kaiser , Spanien,
Mailand und die Schweizer gegen Frankreich geschlossen hat¬
ten und hauptsächlich darauf gerichtet war , das Herzogthum
Mailand zu vertheidigen Den übernommenen Verpflich¬
tungen getreu sandten die Eidgenossen zahlreiche Schaaren der
Ihrigen über die Alpen zum Schutze Italiens . Allein weder
der Papst noch die übrigen Bundesgenossen leisteten die ver¬
sprochene Hülfe Daher , als der inzwischen mit großer

117) Bullinger a. a . O . S . 33 ff.
118) Gluh - Blozheim a . «. O . S . 362 ff.
119) Bower a. a . O . S . 39 . OaS erwähnte Bündniß steht bei

Anselm a . a . O - S - 5? ff.
120) Züricher Hauptleute schrieben unterm 27. August : „Was

uns vvm Papst , vom Cardinal und von Galeazzen bisher für und
für zugesagt ist, es stge Geld ze Geben , ober Hüls zuzeschicken, als
sie da« z« thun schuldig wärent , deren haben sie uns kein« nie
gehalten ." Glutz . Blozheim a. a. O . S . 397 . Not . 141.



Heeresmacht in Italien eingedrungene König von Frankreich den
Eidgenossen Friedensuntcrhandlungen antragen ließ , zeigte sich die
Mehrheit sogleich bereit dazu . Während ihnen Leo ein Schreiben
nach dem andern , einen Gesandten nach dem andern mit Ver¬
heißungen von Hülfe an Geld und Trupven zuschickte, buhlte er,
dem Glücke mißtrauend , um die Gunst des Königs . Nachdem
endlich zwischen den eidgenössischen und französischen Abgeordne¬
ten zu Galera ein Friedens - und Bundesvcrtrag geschlossen war,
genehmigten ihn sofort die Berner , Freiburger und Solothurner
und traten mit den Wallisern den Heimweg an . Die übrigen Eid¬
genossen hingegen ließen sich vom Cardinal von Sitten bewe¬
gen , nach Mailand zu ziehen . Unter ihnen selbst aber herrschte
Zwietracht ; sehr viele waren für den Frieden . Schinner,
der daher einen zweiten Abzug befürchtete , beschloß demselben
durch eine Schlacht zuvorzukommen ; mittelst Geld und guter
Worte gewann er mehrere Hauptleute Als er und die
eidgenössischen Anführer im herzoglichen Schlosse zu Mailand
Kriegsrath hielten , die Mehrheit sich für die Uebereinkunft von
Galera erklärte und die Züricher im Begriffe waren abzu¬
ziehen , hieß es plötzlich , die Leibwache des Herzogs sei in
Gefahr , das ganze feindliche Heer nähere sich den Thoren.
Schinner 's List gelang . Alles griff zu den Waffen . Der
Cardinal sprach zu den Kriegern vom alten Ruhme eidge¬
nössischer Treue und Tapferkeit , von der Schändlichkeit ihn
um schnöden Gewinn zu beflecken , von dem ungezweifelten
Beistand der Verbündeten und der Gewißheit des Sieges über
den oft geschlagenen Feind . Dann stieg er im Purpurkleide
zu Pferd und eilte , brennend vor Kampfbegierde , an der Spitze
einiger hundert Reiter voran ; bei 24,000 Mann folgten nach.
Bei Marignano ruhte sorglos das doppelt so starke franzö¬
sische Heer in seinem festen Lager , als es gegen Abend

12lz »Daß sie sölltint mit den Fienden etwas ansahen, dadurch
ihre Pratck und Bericht zerstört und der Abzug verhindret möchte
werden." Anselm a. a. O. S - N7.

15



226

(13 . September 1515 ) plötzlich von den Eidgenossen mit
solchem Erfolge angegriffen wurde , daß es ihnen unterlegen
haben würde , wenn die Dunkelheit nicht Waffenstillstand ge¬
boten hätte . Am folgenden Tag wurde der Kampf mit furcht¬
barer Erbitterung fortgesetzt ; aber gegen Mittag , als es
Entscheidung galt , erhielten die Franzosen Verstärkung und
die Eidgenossen wurden besiegt . Das Schlachtfeld bedeckten
12,000 Todte , von denen mehr als die Hälfte Eidgenossen
waren ' ^ ) . Weder die Bitten noch Versprechungen des Her¬
zogs und der Bürger von Mailand , so wie des Cardinals konn¬
ten die Besiegten zurückhalten . Ein Theil zog schon Abends ab,
die Uebrigen folgten den andern Tag unter Verwünschungen des
Cardinals , des Urhebers dieses Unfalls . Mailand siel in die
Hände der Franzosen

Schinner , der sich sofort zum Kaiser begeben hatte , gab
sich mit diesem alle Mühe , die Eidgenossen zur Fortsetzung
des Krieges gegen Frankreich zu bewegen . In der gleichen
Absicht arbeitete im Namen des Papstes der Bischof von Ve¬
rölt ' . Ein Theil der Eidgenossen wollte wirklich den Krieg
fortsetzen , der andere hingegen den Frieden von Galera hal¬
ten , weil der Papst und seine Verbündeten zwar viel ver¬
sprochen , aber nur auf ihren Vortheil bedacht und gemeiner
Eidgenossenschaft untreu und schädlich seien . Umsonst waren
alle Bemühungen der päpstlichen und kaiserlichen Gesandtschaft;
umsonst die dringendsten Ermahnungen und Verheißungen des

Cardinals St . Maria in Porticu ^ ) . Die Eidgenossen sagten

122) Der im Felde grau gewordene französische Marschall Tri-
vulzio erklärte : achtzelin Schlachten , denen er beigewohnt habe, seien
Kinderspiele gegen die Schlackt von Marignano gewesen , welche kein
Menschen -, sondern ein Riesenkampf gewesen sei. Glutz -Blozheim
a. a. O. S . 421.

123 > Anselm a. a. O - S !>8 ff. Stettler a. a . O . S . 531 ff.
Glutz -Blozheim a. a. O - S . 382 ff.

>24) In seinem Schreiben an den Bischof von Veroli voM
2V. Sept . t515 bei Anselm a. 0. O . S . 1!>2 ff.
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dem päpstlichen Legaten deutsch heraus : „ Der Papst habe

ihnen nie Wort gehalten ; sie haben die Treue der Welschen

genugsam erfahren ; wollen sich mit den alten Bünden begnü¬

gen ; die weit entlegenen Nester bleiben lassen und sich in ein

ruhiges Wesen begeben " Während noch die päpstliche

Gesandtschaft in der Schweiz gegen Frankreich opcrirte , ließ

Leo durch seinen dortigen Nuntius bald nach der Schlacht

von Marignano an einem Frieden mit Franz I. arbeiten,

wozu dieser sich auch willig fand . Bald nachdem der Friede

(zu Viterbo den 15 . Oct . 1515 ) geschloffen war , kamen beide

Herrscher in Bologna zusammen , wo sich der König , der stch

durch die Freundschaft des Papstes in dem Besitz von Mai¬

land zu sichern suchte , von diesem eben so listigen als falschen

Priester zur Aufhebung der pragmatischen Sanction und zur

Abschließung des oben erwähnten Concordats bereden ließ,

worin sich beide in die Freiheiten der gallicanischen Kirche

theilten . Inzwischen gelang es den Unterhandlungen der fran¬

zösischen Gesandten in der Schweiz , daß acht Stände die

Uebereinkunft von Galera annahmen , während die übrigen

fünf sie standhaft ausschlugen , obgleich der Papst selbst die

Eidgenossen sehr dringend ermähnt hatte , mit dem allerchrist-

lichsten König Frieden zu machen . Vielmehr , als sich der

Kaiser zur Eroberung von Mailand rüstete , bewilligten die

fünf Orte ihm zuzuzieben . Mit einem Heere von 30,000

Mann , worunter 10,000 Eidgenossen , rückte Maximilian nach

Italien . Sogleich ließ auch der treulose Papst seine Solda¬

ten mit ihm vereinigen . Allein der unentschlossene Kaiser zog

sich bald » «verrichteter Dinge wieder zurück ^ °) . Endlich

nach langen Unterhandlungen zwischen den beiden Parteien

in der Schweiz wurde zu Freiburg ( 19 . Nov . 1516 ) der

125) Hottinger a. a. O. S . 588 sg. Stettler a. a. O.
S . 552 ff.

126) Anselm a. a. O. S . 205 ff. Glutz-Blorheim a. a. O.
S . 430 ff.

15 *



s. g . ewige Friede zwischen dem König von Frankreich und
den sämmtlichen Eidgenossen nebst den zugewandten Orten

geschloffen Der heilige Vater beglückwünschte die Eid¬
genossen wegen dieses Friedens und rübmte sich dazu geholfen
zu haben Der Cardinal von Sitten dagegen verharrte
in seinem Haß gegen Frankreich und in dem Entschluß Mai¬
land ihm zu entreiße » , so daß , als der Papst ihn ermähnte,
das französische Interesse zu befördern , er es ihm rund ab¬

schlug
Zu Anfang des Jahres 1517 ersuchte der Papst , durch

die Kriegsrüstungen des Sultans Selim I. geschreckt , schrift¬
lich und mündlich durch seine Gesandte » Ennio und Jacob
Gambara die Eidgenossen als seine besonders geliebten Söhne
und Bundesgenossen , auf die er vor allen andern Nationen

sein Vertrauen setze, ihm zur Stiftung und Erhaltung eines
allgemeinen Friedens in der Christenheit behülflich zu sein und
mit Beistand der christlichen Fürsten den grimmigen Tüiken
zu bekriegen , wofür er Gut und Blut zu lassen bereit sei " ") .
Hierauf antworteten die im Februar zu Zürich versammelten

Eidgenossen : es soll an ihnen nicht fehlen , sofern die andern
Fürsten zu helfen bereit wären und sie mit Geld und Pensionen
wohl versehen würden . Mit dieser Antwort sich begnügend,
erließ Leo im folgenden Monat eine gewaltige Bulle an alle
christliche Stände , worin er ihnen bei Strafe des höchsten

Bannes gebot , fünf Jahre , und so lange die türkische Rüstung

127) Anselm a . a O . S . 253 ff.
128) Helvetia Bd . 7. S . 468.
129 ) Hottinger a. a . O S . 589.
13V) „ Ettliche aber halten, " sagt Stettler (a. a. O . S . 568),

„es were dem Bapst mehr umb den Beutel , als den reckten ernst
wider den Türcken , zuthun gewesen, seinen Stand zu erweitern , den
Stärckern , undter den wiederwertigen Potentaten , die in ungleichem
Glück , ein gleiches Glück suchten, stimmete er mit , und liesse dar¬
neben den grewlichen Türcken nach seinem Belieben haußiren und
fürfahren ."



229

währe , von ihren Streitigkeiten abzustehen und Frieden zu
halten Der heilige Vater vergaß indessen bald die Tür¬
kengefahr , als der von ihm im vorigen Jahre seines Landes
beraubte Herzog von Urbino ' ^ ) ßch desselben wieder bemäch¬
tigte . Um es ihm neuerdings zu entreißen , ließ er durch den
Cardinal von Sitten in der Schweiz heimlich Truppen werben,
was diesem aber die Eidgenossen verwehrten Leo ließ
nun dieselben öffentlich um 6000 Mann ersuchen , gab aber
daneben seinem Gardehauptmann Caspar von Silinen und
Hans Diesbach den geheimen Auftrag , ein Corps Fußknechte
aus der Schweiz ohne Verzug nach Italien zu bringen . Die
darüber entrüsteten Eidgenossen verboten allenthalben den ihri¬
gen auf das strengste irgend wohin zu ziehen . Hans von
DieSbach wurde zu Bern verhaftet und sein von den päpst¬
lichen Legaten empfangenes Geld nach Zürich überantwortet.
Einige Orte waren der Meinung , dem Papst jetzt auch zu¬
zusehen , wie er es zu Mailand gemacht habe , oder von ihm
den Bund herauszufordern , weil er die darin versprochenen
Jahrgelder nicht bezahlt und ihre Knechte ohne Erlaubniß
geworben habe . Als der heilige Vater sich bitter beklagte,
daß die Eidgenossen , welche des Papstes und der heiligen
Kirche Beschützer hießen , ihm keine Hülfe gegen den großen,
gebannten Wütherich ( den Herzog von Urbino ) hätten ange-
deihen lassen , und daß er deshalb großen Schaden hätte leiden
müssen ; antworteten dieselben : „ sie seien allezeit bereit , mit
ihrem Leib und Leben dem heiligen Stuhle und der heiligen
Kirche zu helfen ; auch sei ihnen herzlich leid , daß der heilige
Vater Schaden gehabt habe ; aber ihre Knechte gegen den
Bund und den Willen der Obrigkeit in entfernte Länder in
den Krieg laufen zu lassen , sei ihnen ganz unleidlich ; des¬
halb solle der heilige Vater die geschehene Hinderniß nicht

131) Anselm a. a. O. S . 285 fg.
132) Bower a. a. O- S . 62 fg.
133) Holtingcr Th. 3. S >2V.



einer Eidgenossenschaft , sondern seinen Boten und Werbern
zumessen " Indessen war es seinem Gardehauptmann
gelungen , sieben Fahnen heimlich geworbener Eidgenossen auf
Abwegen nach Italien zu bringen . Luzern entsetzte ihn des¬
halb der Rathswürde und des Bürgerrechts . Er selbst aber
kam mit vielen seiner Landsleute in einem Treffen bei Rimini

um . Der darüber betrübte heilige Vater ließ dem für die
heilige Kirche gefallenen Helden zu Rom ein feierliches Leichen-
begängniß und eine lateinische Lobrede halten Die er¬
ledigte Gardehauptmannsstelle trug er durch seinen Gesandten
Ennio dem Bürgermeister von Zürich , Marcus Neust , an,
um durch diesen angesehenen Mann , der von den italienischen
Kriegen her zu Rom bekannt war , seinen Einfluß auf die
Schweizer zu befestigen . Allein zu Zürich und in den übri¬

gen Orten fand man diese Stelle weder sehr ehrenvoll für
das Bundeshaupt , noch vereinbar mit seinem Amte , und der
Bürgermeister selbst machte Schwierigkeiten wegen seines hohen
Alters , das ihm die Reise nach Italien beschwerlich mache.

Allein der päpstliche Gesandte wußte allen Einwendungen zu
begegne » . Er behauptete , die Bewachung des Statthalters
Christi sei die größte Ehre für die Schweizer und den Bür¬
germeister ; viele andere hätten sich um diese Stelle beworben,
die derselbe aber niemand , als seinen geliebtesten Söhnen,

den Zürichern , übertragen wolle ; das Verbot der Iahrgelder
hindere hier nicht , weil Röust nur den Sold , kein Iahrgeld
beziehen werde ; um die Republik der Dienste dieses vortreff¬

lichen Mannes nicht auf gar zu lange Zeit zu berauben,
werde ihn der Papst bald wieder entlassen und seinen Sohn
als Stellvertreter annehmen ; seine Gesundheit und sein Leben

werden keine Gefahr laufen , „ weil Gott nicht zugeben werde,

134) Anselm a. a. O- S . 287 ff.

135) Ebendas. S . 289. Hottinger a. a. O. Helvetia a. a. O>
S . 461 fg.
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daß ein in dem Dienst seines Statthalters auf Erden Rei«

sender wegen seines Gehorsams gegen den göttlichen Ruf

Schaden leide ." Der Bürgermeister erhielt hierauf die Er¬

laubniß , die Stelle anzunehmen

Mitte Septembers erschien ein neuer Legat , der Diacon

und Kämmerling Anton Pncci , in der Schweiz , welcher die

verzögerte Zahlung der Jahrgelder und die ohne den Willen

der Eidgenossen geschehene Werbung entschuldigte , für die

ausgezogene » Knechte bat , den Krieg gegen den Herzog von

Urbino rechtfertigte und den heiligen Vater und die heilige

Kirche dem Wohlwollen und Schirm der Eidgenossen empfahl.

Diese bezeigten hierauf ihre Bereitwilligkeit , dem Papst zu die¬

nen , sofern dem Bunde gemäß gehandelt würde , bestraften

aber die demselben gegen ihr Verbot zugelaufenen Hauptleute

und Knechte . Nachdem der päpstliche Gesandte die allgemei¬

nen und besondern Pensionen entrichtet hatte , begehrte er im

November auf der Tagsatzung zu Bern zur Hülfe gegen die

Türken 12,000 Eidgenossen , welche der heilige Vater selbst

ins Feld führen und zu seiner Leibwache machen wolle

Auf dieses verdächtige Begehren ertheilte erst zu Anfang

des folgenden Jahres 1518 die Tagsatzung zu Zürich folgende

merkwürdige Antwort : „ Man wolle 10,000 Mann zum Tür-

kenzug stellen , unter der Bedingung , daß in Betreff des Sol¬

des und der Besetzung der Offiziersstellen die Bestimmungen

des Bundes beobachtet werden , die erste Bezahlung in der

Eidgenossenschaft , die zweite zu Bologna und die dritte zu

Rom oder an dem Ort , wo sich der Zug versammle , erfolge,

und der Papst und Legat über die 10,000 keine Knechte noch

136) Wirz. Th. 4. S 31 fg. Iloltinxer, meMoa. lex, bist. Uel-
vet. in keff. üisserwt miscell. p. 669 «<,<1-

137) Anselm a, a. O, S - 2M ff. Hottinger a. a. O. S . 23.
138) „Die Eidgenossen vermerkten, daß der Cardinal von Sitten

hierin neue Praclcken übe, und besorgten hiervon Unruh." Hottin-
ger a. a. O-
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Hanptkeute mehr annehmen , sondern sich mit der bestimmten
Zahl begnügen und keine Praktiken machen , wie im vorigen
Jahre geschehen sei. Falls aber Se . Heiligkeit mehr bedürfe,
so wolle man noch 2000 Pfaffen aus der Eidgenossenschaft
ziehen lassen , um die Zahl von 12,000 voll zu machen ."
Trotz dieses Hohnes nahm der Legat die Bewilligung mit
vielem Danke an

Auf die Zusage der Eidgenossen ließ der Papst sie mit
hohem Ernst ermähnen und bitten , bei derselben und dem
Bunde fest zu beharren und ihren kostbaren und hohen Titel,
den sie vom römischen Stuhl mit großem Lob und Ehren
erworben , setzt in diesem christlichen Handel so zu beweisen,
daß sie nicht bloß Beschirmer der Freiheit der römischen Kirche,
sondern auch der ganzen Christenheit genannt werben möchten;
alle christliche Fürsten erböten sich mit aller ihrer Habe zum
Zuge gegen die Türken , und er selbst habe sich vorgesetzt , in
eigener Person diesem heiligen Zuge beizuwohnen und sein
Leben , Hab und Gut zum Schirm der Christgläubigen so
willig hinzugeben , daß scderman » erkennen müsse , daß er ein
treuer Vater und guter Hirt sei

Um diese Zeit suchte der von den Wallisern vertriebene
Cardinal von Sitten bei den Eidgenossen um die Erlaubniß
nach , in ihrem Gebiete die von ihm beim Kaiser und Papst
ausgewirkte Acht und Ercommunication gegen seine Landsleute
anschlagen zu dürfen . Sie antworteten hierauf : dergleichen
Proceduren seien bei ihnen etwas ungewöhnliches und ihnen
nie zugemuthet worden ; aus einer solchen Neuerung könnten
ihnen große Beschwerden erwachsen . Sie berathschlagten sich
sogar , weil solche Sachen von den päpstlichen Gesandten und
dem Cardinal kommen , ob man diese länger in der Eidge¬
nossenschaft dulden oder ihnen das Geleit aufkünden wolle.
Sie begnügten sich indessen , den Legaten zu sagen , daß sie

«
139) Anselm a. a. O. S 3« ff. Stettler a. a. O. S . 577.
140) Anselm a. a. O. S . 342 fg.
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sie mit solchen Händeln verschonen sollen . Der Cardinal
wiederholte später sein Gesuch , aber die Eidgenossen schlu¬
gen es ihm wieder ab , trotz seiner Versicherung , daß er
allezeit ein guter Eidgenosse gewesen sei. Vergebens forder¬
ten der Kaiser und der Papst durch ihre Gesandten An-
schlagung und Vollziehung der Acht und des Banns in der
Schweiz . Die Eidgenossen erklärten ihnen , wie dem Cardi¬
nal , daß sie solches als ungebräuchlich bei ihnen durchaus
nicht dulden . Die Walliser selbst kehrten sich nicht an den
Bann . Der Domdecan , ein Bruder des oben erwähnten
Georg auf der Flue , sprach sie von demselben los und setzte
den Gottesdienst fort

Nach dem Tode Marimilian ' s im I . 1519 bewarben
sich Karl I . , König von Spanien , und Franz I . , König von
Frankreich , um die deutsche Kaiserkrone . Mehrere Fürsten
und Staaten wurden um Beihülfe oder Vorwort angegangen,
unter ihnen auch die Schweizer . Bei diesen wurde die Sache
Karl ' s am thätigsten von dem Cardinal von Sitten , der sich da¬
mals zu Zürich aufhielt , betrieben . Trotz aller Bemühungen des
Königs von Frankreich , die Eidgenossen zu gewinnen , sprach
sich bei ihnen die allgemeine Stimme gegen dessen Ansprüche
so entschieden aus , daß die Tagsatzung zu Zürich im April
an den Papst schrieb , daß er keinen Kaiser , der nicht ein
Deutscher von Geburt und von dem deutschen Volke frei ge¬
wählt wäre , bestätigen noch krönen und dem französischen König
keinen Vorschub leisten möchte ' " ) . Leo hingegen , der die
Ansprüche des letztem völlig begünstigte , antwortete den Eid¬
genossen deutlich genug : ein Fälst trachte nach der Kaiser¬
würde , der sie nach den Gesetzen nicht erhalten könne ; denn
die Könige von Neapel ständen unter der Lehnshcrrschaft des
Papstes , und es sei schon ehemals ausgemacht worden , daß

" >) Hottinger a. a. O . S . 24 fg . Wir ». Th . 5 S . 420 ff.
142) Anselm a. a. O . S . L72 ff.
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sie niemals zugleich Kaiser sein sollten ; daran habe er auch

die Churfürsten bereits erinnert Als aber trotz dieser

Erinnerung Karl zum Kaiser gewählt worden war , änderten

sich nach und nach die Gesinnungen Leo' s gegen Frankreich.

Der heilige Vater berechnete , welche Vortheile ihm die Freund¬
schaft mit dem Kaiser bringen könnte , der das Königreich

Neapel als päpstlicher Vasall besaß . Parma und Piacenza

hoffte er besonders mit Hülfe desselben an sich zu reißen;

dann fühlte er auch die Nothwendigkeit seines Beistandes zur

Ausrottung der lutherischen Ketzerei in Deutschland . Unter¬

dessen verstellte er sich eine Zeit lang gegen Franz , bot ihm

ein engeres Bündniß gegen Karl an und ermunterte ihn be¬

sonders , Neapel , worauf er ohnedies Ansprüche mach e, anzu¬

greifen , obgleich er fenem erlaubt hatte , dieses Reich auch als

Kaiser behalten zu dürfen . Schon maä te er mit Franz aus,

wie sie Neapel unter sich theilen wollten , als dieser Plötzlich

gegen ihn mißtrauisch wurde . Er brach alle Unterhandlungen
mit dem falschen Priester ab , der nun in aller Eile mit dem

Kaiser ein Bündniß gegen ihn schloß wovon sogleich die
Rede sein wird.

Zu Anfang des folgenden Jahres 1520 erschien Pucci

auf der Tagsatzung zu Glarus . Nach ausgerichtetem Gruß
und Segen des heiligen Vaters ermabnte er mit freundlichen

Worten die Eidgenossen , beim Bunde zu verharren und sich

ohne Wissen des Papstes mit niemanden zu verbinden , damit

derselbe sich ihrer Truppen im Nothfall gegen die Türken be¬

dienen könne . Die Tagherrcn benutzten diesen Anlaß , fol¬

gende Beschwerden vorzubringen : „ Ihre Pensionen werden

ihnen in schlechter Münze und nicht zur rechten Zeit gezahlt;

sie werden von Curtisanen belästigt ; päpstliche Gardeknechte

erwerben Pfründen , die sie nachher verkaufen ; Priester , welche

143)  Das päpstliche Breve vvm 20. April ISIS . ebendas.
S . 382 ff.

144) Schröckh, K. G. seit der Reformation . Th. 3. S >2V!) fg'



235

Diebstahl , Todschlag , Ketzerei ( unnatürliche Unzucht ) und an¬

dere Verbrechen begangen und dem Bischof übergeben worden,

werden von diesen wieder frei und zu den geistlichen Aemtern

gelassen . Ihnen sollte zugelassen werden , solche Priester zu

strafen und abzuweisen ." Der päpstliche Gesandte antwortete,

es würde Abhülfe geschehen ; sie sollten sich daher noch einige

Zeit gedulden und das allgemeine Anliegen der heiligen Kirche

bedenken . Ehe er von den Eidgenossen auf sein obiges An¬

bringen Antwort erhielt , wurde er vom Papst abberufen . Er

ließ einen Bevollmächtigten , Wilhelm de Falconibus , zurück,

welchem die Eidgenossen die Antwort gaben : sie wollen dem

heiligen Vater den Bund treu und gewissenhaft halten , sofern

dieser es auch thun würde *" ) .
Im Oktober kehrte Puccr als päpstlicher Gesandte mit

größerer Vollmacht als andere Legaten ,'n p,'e Schweiz

zurück und begehrte von den Eidgenossen Truppen zum Schutz

für die heilige römische Kirche und Vertilgung des „ vermale¬

deiten " Luthers Lehre und Bücher . Dem Truppengesuch wa¬

ren die Eidgenossen nicht geneigt zu entsprechen , denn sie arg¬

wöhnten „ Praktiken " wider den französischen König . Sie

meinten , die Noth des heiligen Vaters wäre nicht so groß,

daß ihr nicht ohne Krieg durch freundliche Mittel möchte ab¬

geholfen werden . Um seine widerspenstigen Unterthanen zum

Gehorsam zu bringen , wollten sie gern eine Botschaft zu ihnen

senden . Müßte es aber je gekriegt sein , so begehrten sie zu

Wissen , gegen wen und wohin ihre Truppen ziehen sollten

und wo sie einen sichern Paß finden würden . Wenn dann die

Sache gerecht und ohne „ Aufsatz " wäre , so wollten sie die

145) Anselm a- a. O. S . 480 ff. Stettler a. a. O. S . 584 fg.
146) Leo sagt : »bii facuUatss , yuss «ele -is Kuntiis , a<t alias

nationvs pi-oticiscenlibus , 6»>-e nvlnimns, likenti animo concessimus,
ut non solum in temporslibus , seit etiain in spiritualibus, vsstris justis
el konvstjs gvsiüeriis morsn, xerers possit . « Hvttmger a. a. O.
S . 58.
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bundesmäßige Hülfe ohne Verzug leisten . In Betreff Luthers

wurde wegen Meinungsverschiedenheit unter den Ständen

nichts beschlossen
Auf diesen zu Zürich im November gegebenen Bescheid

der Eidgenossen erwiederte der damit höchst unzufriedene Legat:

„der heilige Vater habe ibnen nicht wenig Geld gegeben , um

ihm in seiner Noth unverzüglich zu dienen , damit er von sei¬

nen ungehorsamen Unterthanen nicht geschädigt würde , wie es

ihm unlängst durch Verzug ihrer Hülfe im » römischen Krieg

begegnet sei . So berühre auch dieser Krieg blos die wider¬

spenstigen Unterthanen der römischen Kirche oder vielleicht den

Herzog von Ferrara . Der Zug ginge ins päpstliche Land,

und würde der Paß durch Mailand gesperrt , so werde man

ihn erzwinge » und dazu , falls 6000 Knechte nicht genügten,

10 oder 12,000 nehmen . Doch wolle er eilends beim heiligen

Vater in Betreff dieser Dinge nähere Jnstrnctionen einholen ."

Schon zu Anfang des folgenden Monats eröffnete er zu Zürich

den Eidgenossen die päpstliche Antwort : „ Der heilige Vater

schlage ihre angebotene Botschaft , als seinen Sachen unnütz,

ganz aus ; auch seien die Rebellen einer Botschaft seiner Bun¬

desgenossen unwerth ; besonders wegen ihrer Verbindung mit

ihm hätten sie vielmehr Abscheu haben sollen , eine Gesandt¬

schaft zu solchen verachteten und verfluchten Leuten zu schicken.

Ihm , als wahren Statthalter Ehristi , sei nichts lieber als

Friede , weßhalb er nicht unterlassen werde , seinen Sachen auf

andere Weise als durch Krieg , zu begegnen , besonders da er

sehe , daß sie daran Freude und Wohlgefallen hätten . Er

danke ihnen für die Bereitwilligkeit , ihm zu helfen , wenn es

zum Krieg kommen sollte ; denn er setze allezeit seine Hoff¬

nung und Vertrauen auf ihre Hülfe und Stärke . Wiewohl

er sich vornehme , seine Sachen auf friedlichem Wege auözu-

147) Anselm a. a. O. S . 482 fg. Stettler a. a. O. S . 585.
Hottinqer a. a. O. Hottinger, Geschichte der Eidgenossen während
der Zeiten der Kirchentrennung. Ablh. 1. S . 3?4-



machen , so vermuthe er doch , daß es zum Krieg kommen
müsse . Deshalb sollen sie sich gerüstet halten , um , sobald es
von ihnen gefordert werde , der heiligen Kirche in ihrer Noth
unverzüglich beizustehen . Vorher aber zu ermessen , ob eine
Noth vorhanden sei, davon melde der Bund nichts ; vielmehr
bestimme dieser , daß sie , so oft er ihre Hülfe fordere , diese
ohne Verzug zu leisten schuldig seien , und er begehre daher,
daß dieser Artikel ihm gänzlich gehalten werde . Sie sollen
keinen Betrug argwöhnen ; denn er achte nichts so hoch als
ihre Nation , die er allezeit mit väterlicher Liebe erfaßt habe
und lieb haben wolle , so lange er lebe . Er habe sich wäh¬

rend seines achtjährigen Papstthums ihnen , als seinen liebsten
Söhnen , auf alle Art und Weise angenehm zu machen gesucht,
und deshalb habe er nicht den Muth , mit ihren Truppen ir¬

gend einen mit ihnen befreundeten Fürsten zu verletzen ; er
werde seine Augäpfel gegen niemand , als gegen die rebelli¬
schen Unterthanen des heiligen Stuhls , und allein in den
Dingen gebrauchen , welche die heilige römische Kirche berüh¬
ren , wozu sie sich mit ihren Worten , Eiden , Briefen und
Siegeln verpflichtet hätten . Wegen des Passes sollen sie kei¬
nen Zweifel haben ; denn er werde dafür sorgen , daß sie
wohl aufs Gebiet der römischen Kirche kommen ." Durch die¬

sen „ wohlgesalbtcn Wolfsgesang, " wie sich Ansclm ausdrückt,
wurden die Eidgenossen bewogen , dem heiligen Vater gemäß
dem Bunde 6000 Mann zu bewilligen

Zu Anfang des folgenden Jahres 1521 begehrte der
päpstliche Gesandte , daß man die bewilligten Truppen der
nothleidenden Kirche schleunig zur Hülfe senden solle . Eine

Anweisung von 40,000 Ducaten auf das Haus Weiser in
Augsburg gab seinen Worten außerordentlichen Nachdruck , und
da er zugleich versicherte , daß mit der französischen Regierung
in Mailand bereits ein Vertrag zum friedlichen Durchmarsch

der Truppen geschlossen sei, was der von der Tagsatzung selbst

148) Anselma. 0. O. S . 483 ff. Stettler a. a. O. S . 585 fg.
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hierüber befragte königliche Statthalter bestätigte , so gestattete

man nicht bloß den Aufbruch der begehrten 6000 Mann , son¬

dern bot dem schnell und baar zahlenden Legaten noch mehr

Truppen an , was er jedoch mit der Erklärung ablehnte , daß

er dazu weder Vollmacht noch Geld habe . Die Hauptleute

mußten schwören , dem Papst treu und ehrlich wider seine un¬

gehorsamen Unterthanen zu dienen und sich durch nichts zu

etwas weiteren bewegen zu lassen . Im März brachen die

eidgenössischen Krieger unter Pucci ' s eigener Leitung nach

Italien auf . Dieser Kriegszug , sagt Bullinger ' " ) , war wie

eine Kirchweihe . Die Truppen sahen keinen Feind , empfingen

gute Besoldung , lebten gut und schliefen in weichen Betten,

weshalb man denselben den „ Lcinlachenkrieg " ( Leintücherkrieg)

nannte . Als die Eidgenossen nach zwei Monaten , der rühm¬

losen Nnthätigkeit müde , die Heimkehr forderten , lud der Papst

die Hauptleute nach Rom ein . Eingeholt von vornehmen

Fürsten und Herren wurden sie unter dem Donner des Ge¬

schützes in festlichem Zuge nach wohl gerüsteten Herbergen

geführt . Der heilige Vater , von dreißig Cardinälen umgeben,

empfing sie auf das gnädigste und ließ sie zum Fuß - und

Handkuß zu . Dann dankte er seinen liebsten Söhnen und

Bundesgenossen für den bewiesenen Gehorsam und treuen

Schirm , ermähnte sie in ihrer Ergebenheit und Zuneigung zu

beharren , und bat sie, noch nicht oder doch nicht ganz abzu¬

ziehen , sondern die , welche ihm ferner dienen wollten , bleiben

zu lassen . Der Eidgenossenschaft zu Ehren schlug er die bei¬

den obersten Führer zu Rittern und beschenkte jeden mit 500

Ducaten , goldenem Schmuck und sammetner Kleidung . Auch

die übrigen Hauptleute erhielten von ihm stattliche Geschenke.

„Wohl gebenedeit " verließen sie Rom und kehrten , nach Zu-

rücklassung der Freiwilligen , mit ihrer zufriedenen Mannschaft

eiligst in die Heimath zurück . Dieser unnütze Feldzug , den

der Papst bloß in der Absicht veranstaltete , um den Herzog

149) ReformationsgeschichteBd. 1. S . 25.
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von Ferrara zu schrecken und sein Einverständniß mit den Eid¬
genossen zu zeigen , kostete seiner Kammer nicht weniger als
150,000 Ducaten

Inzwischen machten die Eidgenossen , mit Ausnahme der
Züricher , zu Luzern am 5 . Mai einen Bund mit Frankreich,
trotz aller Gegenbemühungen der kaiserlichen Gesandten und
besonders des Eardinals von Sitten Wenige Tage
darauf schloß auch der Papst ein Bündniß mit dem Kaiser.
Die wesentlichen Punkte desselben bestanden darin : Beide sollen
ihre Macht vereinigen , die Franzosen aus Mailand zu ver¬
treiben ; Franz Sforza in den Besitz dieses Herzogthums ge¬
setzt , Parma und Piaccnza dem Papst als kaiserliches Lehen
wieder eingeräumt werden ; der Kaiser dem Papst zur Erobe¬
rung von Ferrara behülflich sein und das Haus Medici und
Florenz in seinen Schutz nehmen So veranlaßte der
Egoismus des Papstes einen neuen , blutigen und langwieri¬
gen Krieg . Ein Angriff der Franzosen auf Rcggio gab ihm
den erwünschten Vorwand , sich öffentlich wider Frankreich zu
erklären und das noch bestehende Bündniß mit den Eidgenos¬
sen und deren Hülfe anzurufen . Zu dem Ende erschien der
Bischof von Veroli auf der Tagsatzung von Luzern am 18.
Juli und begehrte im Namen des heiligen Vaters 6000
Mann wider den König von Frankreich , der treulos die der
römischen Kirche gehörige Stadt Reggio zu überfallen sich
unterstanden , die Umgegend geplündert , den päpstlichen Kam¬
mersalzschaffner zu Mailand und die römischen Cardinäle,
Bischöfe und Prälaten beraubt habe . Wollten die Eidgenossen
seinem Begehren nicht entsprechen , so sollten sie neutral blei¬
ben und die dem französischen König zugelaufenen Knechte
heimmahnen . Als man ihm zur Antwort einen Tag auf den

150) Anselm Bd. 6. S >39 ff. Stettler a. a. O. S . 602. Hot-
tinger G. d. E. a. a. O> S . 22. ff.

>5t) Anselm a. a. O. S . 25 ff. Bullinger a. a. O. S . 3? ff.
Äottinger a a. O. S . 25 ff.

152) Bvwer a. a. O. S . 88.
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1 . August bestimmte , war er über diesen Verzug so unwillig,
daß er zu Baden vor einem Notar und einigen Zeugen pro-
testirte , daß er diese Mahnung und Forderung , der man ohne
allen Verzug und Ausrede hätte nachkommen sollen , laut des
Bundes gethan habe . Auf dem bestimmten Tag gaben die
Eidgenossen , nach vernommener Entschuldigung des französi¬
schen Gesandten wegen des Ueberfalls von Reggio , dem
„ängstigen " Legaten die Antwort : „ es sei keine Noth vorhan¬
den , dem Papst die begehrte Hülfe zu schicken, da der König
von Frankreich ihn nicht angreifen , sondern bloß sein Land
beschirmen wolle , wozu sie ihm , wie dem Papst , zu helfen

verbunden seien ; auch werden sie dafür sorgen , daß die ihri¬
gen , die dem König dienen , das päpstliche Gebiet nicht anta¬
sten ; desgleichen sollen auch die ihrigen , welche im Dienste
des Papstes stehen , das französische Gebiet nicht angreifen,
sondern jedem das Seine beschützen helfen ." Der mit dieser

Antwort höchst unzufriedene Legat stellte an die Tagsatzung
zu Zürich am 5 . August das Begehren , man solle ihm mit
Ja oder Nein antworten , ob man dem heiligen Vater helfen
wolle . Hierauf erwiederten die Eidgenossen auf der Tag¬
satzung zu Zürich am 17 . August : „ sie wollen dem Papst den
Bund halten aber keine Truppen geben ; denn der Bund weise
aus , daß sie ihm nur dann zu Hülfe kommen sollen , wenn
sein Gebiet angegriffen würde , was aber jetzt nicht der Fall
sei . Daß die ihrigen wider ihr Verbot dem König zugelau¬
fen seien , sei ihnen leid . Er solle keine Truppen werben
und verhüten , daß die Eidgenossen in Italien aneinander
kommen ." Ueber diesen unerwarteten abermaligen Abschlag
äußerst betroffen , zog Ennio ein vom 2 . August datirtes Breve
voll ernstlicher Ermahnungen an die Eidgenossen hervor , fer¬

ner einen langen Brief von der Macht des Papstes und end¬
lich eine große Bannbulle wider die Franzosen und ihre An¬
hänger , worin der Papst die Eidgenossen unter Androhung
des Banns ermähnte , sich der Feinde der Kirche nicht anzu¬
nehmen . Hierauf forderte er von jedem Orte besonders Ant-
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Wort auf sein obiges Begehren nebst den Namen der Boten.
„Würde man ihm nicht willfahren , so wolle er sich an die
Gemeinden wenden und sie als fromme und gute Leute , die
dem Papst Brief und Siegel gegeben und diese ohne Zweifel
zu halten sich vorgesetzt hätten , anrufen ; denn man habe ihn
auf fünf Tagsatzungen mit leeren Worten hingehalten , inzwi¬
schen aber den Franzosen wider den Papst Knechte zulaufen
lassen . Jenen zögen selbst solche zu , die vom Papst Pensio¬
nen empfangen ; ja etliche schmähen sogar Se . Heiligkeit einen
Mörder , Ketzer und Verräiher , was alles wider die Ehre
einer Eidgenossenschaft wäre . Er begehre eine andere und
geschicktere Antwort . " Die Tagherren erwiederten : „ sie ha¬
ben nicht weiter Vollmacht ; er solle des Bannes wegen , der
wider den Bund und unleidlich sei, still stehen ; wolle er vor
die Gemeinden treten , so lassen sie es geschehen ; er solle auch
diesen,gen nennen , die den Papst geschmäht hätten , um sie nach
Gebühr zu bestrafen ; besondere Antwort und die Namen der
Boten anzugeben , sei bisher nicht gebräuchlich gewesen ; sie
wollen alles heimbringen , damit eine Eidgenossenschaft ihre
Ehre und was zu thun sei , wohl bedenke ; denn dem Krieg
und Blutvergießen vorzubeugen , sei ihr Wille . " Hierauf be¬
gehrte der Legat , sie sollten ihre Antwort dem Papst selbst
schriftlich übersenden , denn er habe ihm ihre bisherige Ab¬
schiede und Antworten zugeschrieben , denen man aber nicht
nachgelebt habe . Sollte ein weiterer Aufbruch zu den Fran¬
zosen geschehen , so wolle er deshalb bei seinem Herrn , dem
Papst , entschuldigt sein . Als der Legat bald nachher Ab¬
schriften der Bannbulle ausstreuen ließ , zogen die Can-
tonsregierungen sie ein . Vergebens unterstützte die kaiser¬
liche Gesandtschaft , an deren Spitze der Cardinal von Sitten
stand , das päpstliche Begehren ; der gerechte Unwille der mei¬
sten Stände gegen diesen rastlos aufwiegelnden Priester

153) Luzern nannte ihn in einem Schreiben an den König
von Frankreich vom 3. Oktober »es kaux et trsitre Lsräiosl .» 6sll-
Isrit, lustoirs äo krsri^ois I. I . II. P. 90 in der Note.

16
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hatte im voraus seinen Gründen alles Gewicht genom¬

men i " ) .
Als der Legat sah , daß von den Eidgenossen weder durch

Verheißungen noch durch Drohungen etwas zu erhalten war,

wandte er sich mit dem Cardinal von Sitten an Zürich . Hier,

wo nicht das französische Bündniß mit frühern Verträgen in

Widerspruch trat , fanden sie bereitwilligere Ohren ; obgleich

Zwinglt von der Kanzel sprach : „ Er wollte , daß man vor¬

mals durch des Papstes Bundesbrief ein Loch gestoßen und

ihn dem Boten an den Hals gehängt hätte . Wohl billig tra¬

gen auch diese römischen Cardiuäle weite Mantel und rothe

Hüte ; schüttle sie , so fallen Ducaten und Kronen heraus,

winde sie, so rinnt der Deinigen Blut herunter " Un-

gern aber treu der bestehenden Verpflichtung bewilligte endlich

Zürich dem päpstlichen Legaten eine Werbung von 2000 Mann.

Der Cardinal von Sitten fügte ihnen einige hundert Frei¬

willige unter dem Titel seiner Leibwache bei . Allein seine

unkluge Aeußerung , daß der Papst die Truppen zur Vertrei¬

bung der Franzosen aus Mailand gebrauchen wolle , bewog

die Regierung von Zürich , die Werbung wieder einzustellen.

Jedoch die dringenden Bitten des Cardmals , das wiederholte

Versprechen , die Truppen nicht außer dem Gebiet der Kirche

zu gebrauchen und die Bemühungen der päpstlichen Creatu-

ren brachten die Zurücknahme dieses Beschlusses zu Wege.

Die Truppen wurden vereidet , dem Papst auf seinem Gebiet

treu zu dienen , aber den König von Frankreich auf dem sei-

nigen nicht anzugreifen . Alle übrigen Orte dagegen , mit

Ausnahme Zugs , verboten den ihrigen bei Verlust des LebenS

und Vermögens , dem Papst zuzuziehen . Allein trotz dieses

strengen Verbots lockte das Gold des Cardmals zahlreiche

Schaaren beinahe aus allen Orten unter seine Fahnen . Mit-

154) Anselin a. a. O Ä. 56 ff. Stettler a. a. O. S . 605 ß«

tzvttiiiqer, K. G. S . 65 fg. Holtinger, G- d. E. S . 55 fg.
155) BuUinger a. a. O. G. 5t.
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telst seiner schnöden Künste brachte er ein Heer von 8000
Mann zusammen , das unter seiner und Ennio ' s Leitung nach
Italien aufbrach . Als die Eidgenossen den Rath von Zürich
warnten , daß der Cardinal von Sitten mit seinen Truppen ins
Mailändische einfallen wolle , sandte er dem Zuge eine Bot¬
schaft nach , welche den Soldaten aufs ernstlichfte gebot , bloß
aufs päpstliche Gebiet zu ziehen und von neuem den obigen
Eid abnahm . Der Marsch war mit solchen Beschwerlichkeiten
verbunden , daß viele Soldaten ausrissen ; andere fluchten dem
Cardinal ins Angesicht . „ Du schelmischer Cardinal !" rief
ihm ein Kriegsknecht am Ufer des Oglio zu, „ du Bösewicht!
Du hast mehr Christenblut vergossen , denn alle Türken , die
fe gewesen sind, und es ist Sünde und Schade , daß dich der
Boden trägt . " Schinner ertrug die Schimpfworte , scheinhei¬
lig das Verkennen seiner edelmüthigen Absichten beseufzend
Die Franzosen verwahrten den genannten Fluß so stark , daß
der dadurch in Verlegenheit gesetzte Cardinal schon darauf
bedacht war , sich nächtlicher Weile aus dem Staube zu ma¬
chen. Die Tapferkeit der Züricher erzwäng indessen den Ueber-
gang . In Medoli , im Gebiete des Markgrafen von Mantua,
wo die Truppen einige Rasttage halten wollten , erschien der
Bischof von Capua , bedeutende Geldsummen mit sich schlep¬
pend . Er stellte an den züricherischen Fcldhauptmann Berger
zu Handen der übrigen Hauptlcute das Begehren , in das
Lager der vereinigten Armee des Papstes und des Kaisers
bei Ostiano aufzubrechen ; der Cardinal Julius Medici

156) „Da der Kriegsmann ußgeschälkt hat , leyt der Cardinal dem
Roß den Zaum uff den Hals , hielt uff beide Händ gen Himmel und seyt:
Ach allmächtiger Gott , du weißest wol, warum ich das thu und was
ich lyde, und der arm Mann weiß nitt . was er seyt, und nimmt den
Zaum wieder in die Händ ' und fuhr für . Denn er pflag sunst zu
sagen : Ich muß umb der Kilchen willen vyl lyden und wird mir
mancher grusamer Schwur nachgeschossen, da ich zu nacht myn
käpplin erschütt , jag 'S dahin und gähn an myn ruh ." Bullinger
a. a. O. S - SS fg.

16*
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wünsche sie zu sehen , ihre Tapferkeit zu ehren ; die französi¬

schen Hülfstruppen machten Anstalt , den Marschall Lautrer zu

verlassen , hätten es zum Theil bereits gethan ; Widerstand

werden sie auf keinen Fall finden ; leicht sei Mailand , großer

Reichthum und unvergänglicher Kriegsruhm zu gewinnen.

Allein Berger , getreu seinem Eide , weigerte sich, den Antrag

vor die Mannschaft zu bringen . An ihn schlössen sich die

übrigen Führer von Zürich und Zug . Da wurden , mit Aus¬

schluß derselben , alle andere Haupileute auf Betrieb Schin-

ner ' s in dessen Herberge versammelt , wo der Bischof sein

Begehren erneuerte und die Verheißungen verdoppelte . An¬

fangs widerstand der bessere Sinn ; aber das Geld wirkte so

mächtig , daß sie endlich sammt der von dem Cardinal in Zürich

geworbenen Leibwache dem » »ritterlichen Krummstab des gleiß-

nerischen Priesters folgten . Julius Medici kam ihnen entge¬

gen , den Einzug ins Lager zu verherrlichen ; vorgetragen

Ward das Kreuz , dann kamen im Purpurschmuck , erfreut über

das Gelingen ihres Trugs , die stolzen Fürsten der Kirche und

hinter ihnen die verführte Kriegerschaar

Inzwischen sandte der heilige Vater ein Schreiben an

die Eidgenossen , worin er sich bitter beklagt , „ daß sie die hei¬

lige römische Kirche , ihre Mutter , die ihnen so viele Beweise

ihrer Liebe gegeben , trostlos verlassen und nicht blos das

neue französische Bündniß höher achten als den ältesten und

heiligsten Bund , den sie mit ihr geschlossen , sondern was neu

und unglaublich zu hören sei, ihre Truppen gegen sie senden.

Wenn sie meinen , daß sie bloß zum Schutz ihres Gebiets

verpflichtet seien , ohne ihre Feinde zu verfolgen , so sei ihm

und der heiligen Kirche ihr Schutz unnütz . Gewiß habe sein

Vorfahr , Papst Julius II ., sich mit ihnen in der Absicht ver¬

bunden , daß sie nicht bloß den heiligen Stuhl vor Verletzung

bewahren , sondern ihn auch an seinen Verletzern rächen . Das

157) Bullinger a. a. O- S . 52 ff. Stettler a. a. O. S . 6V8 ff.
Hottinger, K. G. S . «7 fg. Hottinger. G. d. C. S . S? ff.
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sei der wahre Schirm : erstens zu verhüten , daß ein Ueberfall
geschehe, und dann , wenn dieser Frevel verübt sei, denselben zu
rächen , damit die Schuldigen bestraft und die Andern abge¬
schreckt werden . Auch ohne Bund seien sie als gute Christen
Verpflichtet , von ihrer Mucker , der heiligen römischen Kirche,
Schaden und Schmach abzuwenden und sie zu rächen . Wahr¬
lich die Franzosen hätten sich mit ihnen nicht aus Liebe und
Freundschaft zu ihnen , sondern blos deßhalb verbunden , damit
sie nach ihrem Muthwillen andere Leute desto grausamer be¬
kriegen , beschädigen und wider alles Recht unter ihre Gewalt
bringen und dazu in ihrer Bosheit und Tyrannei ungestraft
verharren können . Er bitte sie, ihre Tapferkeit , die sie zum
Schirm der Freiheit der heiligen Kirche so oft bewiesen , der¬
selben nicht zu entziehen , sondern ihren alten und heiligen
Bund und ihn , als ihren wahrhaften Vater und gutwilligen
Freund diesen neu erdachten Freunden , ja ihren wissentlichen
Feinden vorzuziehen " ^ ) . Den Eidgenossen kamen noch viel
schärfere Schreiben zu ; allein sie blieben auf ihrem Entschluß,
den heil . Vater in seinem Gebiet zu beschützen, aber den fran¬
zösischen König nicht zu verlassen

Die Nachricht von der Vereinigung der Eidgenossen mit
den päpstlichen und kaiserlichen Truppen jagte den Franzosen
Schrecken ein , der um so größer ward , als bald darauf die
schweizerischen Hülfstruppen , von eidgenössischen Boten heim«
gemahnt , mit Ausnahme einiger noch in Mailand zurückblei¬
bender Schaaren , abzogen . Der gleiche Befehl zur Heimkehr
erging auch an die Schweizer beim Heer der Verbündeten,
ward aber vom Cardinal von Sitten , nach Aufhebung des
Boten , Hinterhalten . Ja der hinterlistige Priester wendete
seine gewöhnlichen Künste an , viele der Heimkehrenden aus
Mailand auf dem Wege aufzufangen und durch sie die päpst-

a.
158) Das päpstliche Breve vom 24. Sept . 1524 bei Anselm

O . S . 62 ff.
159) Cbendas. S . 65.

a.
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liche Armee zu verstärken . Nach dem gelungenen Uebergang

über die Adda zogen die Verbündeten fast ohne Schwertstreich

in Mailand ein , während sich die Züricher , auf Antrieb

Purci ' s , der von Leo beanspruchten Städte Parma und Pia-

cenza bemächtigten Diese Eroberungen verursachten dem

heiligen Vater eine so übermäßige Freude , daß er in ein Fie¬

ber fiel , woran er am 1 . Dezbr . 1521 starb

Mehrere schweizerische Regierungen bestraften ihre Ange¬

hörigen , die gegen ihr Verbot dem Cardinal von Sitten zu¬

gelaufen waren . Keine Regiernngsmaßnahme aber konnte die

gegenseitige Erbitterung niederhalten , die sich in Folge des

italienischen Fclbzugs im Innern der Eidgenossenschaft erhob.

Die päpstlichen und französischen Znzüger schmähten auf das

heftigste auf einander , und nicht selten kam es zwischen den

Parteien zu Thätlichkeiten Beinahe allgemein aber war

der Unwille gegen Zürich , dessen Weigerung , dem französischen

Bund beizutreten , so wie seine dem Papst geleistete Hülfe,

als die Hauptursachcn des Mißgeschicks in Italien betrachtet

wurden Deshalb Feindseligkeiten befürchtend , rief es

sogleich nach dem Tode Leo' ü seine Truppen zurück . Ungern

ließ sie das Cardinalseollegium ziehen . Für 50,000 Ducaten

rückständigen Solds wurden den Zürichern Parma und Pia-

cenza verpfändet . Umsonst aber bemühten sie sich durch Schrei¬

ben und Gesandtschaften an den römischen Hof um Bezahlung.

Hadrian VI., 4000 rh . Gulden auf Abschlag gebend , schützte

Erschöpfung der päpstlichen Kammer vor ; sein Nachfolger

160) Bullinger a. a. O. S . 63 ff. Stettler a. a. O . S . «11 fg.
Hottinger, G. d. E. S . 10 ff.

161) Von Andern wird sein Tod einer Vergiftung zuge¬
schrieben.

162) Bullinger a. a. O. S . 66 fg. Hottinger a. a. O. S . 81 fg.
163> Nach Bullinger sollen sich die Eidgenossen gerade deshalb

der Refvrmaticn so eifrig widersetzt haben , weil sie von Zürich her-
stammte.
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Clemens VII . dagegen läugnete , erst behutsam und höflich,

dann derber , jede Verpflichtung , den abtrünnigen Söbnen der

Kirche Wort zu halten . „ Wenn ihr auf euern neuen und

gottlosen Irrthümern beharret, " schrieb er ihnen unterm 11.

Dezbr . 1525 , „ wie könnten wir eure Geldfordcrungen , so

rechtmäßig sie sein mögen , ohne Verletzung der Gerechtigkeit

und Gottesfurcht befriedigen , da man den Irrgläubigen mit

Recht nicht einmal das lassen kann , was sie von ihren Vor¬

fahren ererbt haben Die Züricher erwiederten : „ Bei

uns ist Ja , Ja und Nein , Nein ; wenn wir semanden etwas

versprochen haben , so halten wir es auch , wie Christen ge¬

ziemt , ohne Ausflüchte zu suchen , betreffe es Christen oder

Türken . " Allein alle Vorstellungen halfen ihnen nichts ; der

römische Siuhl ist bis heute ihr Schuldner geblieben

Am heftigsten war die französische Partei auf den Cardi¬

nal von Sitten erbittert . Einige verlangten , daß man ihm

absagen und für einen allgemeinen Feind der Eidgenossenschaft

erklären sollte ; denn man meß ihm die Absicht bei , Frankreich

und die Schweiz gegen einander zu verheben und das zwischen

ihnen geschlossene Bündniß zu zerstören Gleich nach

164) Vollständig heißt die Stelle : «tzuock ei >ä, guock Neue
sverlst , in bis novj » el impiis erroribus perstsre proposilum Vobis

bsberetis , guomaüo possemus non soluin erA» vos u»i likerslilstv,
seit pecunios »lins , elisinsi insxiins vobis «isbiteo ossent , znsls ol pis

persolvere ? Oun, »lienis i> 6 <io re <»r>, noc gnso jpsorum guiäeni

palrin ot ovitn bans sunt , iNis ^uio relingui «jekennt,»
165 ) Holtinqer , K- G S , 15!» 28 » ff. Hoktinger , G . d. E.

S > ?!> und die Erörterungen vor „Zwingli 's Gutachten in den Ver¬
handlungen teS RalbS von Zürich mit dem Papst wegen des rück¬
ständige » Soldes und der Religionsveränderung zu Anfang des I.
1526, " in deff Werken herausg . von Schüler und Schultheß . Bd . 2.
Abth . 2. S . 38? ff,

166) Andere meinten , der Cardinal besitze das Zauberbüchlein
der zu Rom verbeannlen T ominicanermönche ts. Wir ; Th 3. S.
38? ff. ,. kraft dessen er so viel zuwege gebracht habe . Hvltinger a.
a . O . S . 6i». Stettler a. a . O . S . 612.
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Leo' s Tode eilte Schinner aus dem Felde nach Rom in ' s

Conclave . Der ehrgeizige Mann strebte vergebens nach der

Tiara . Schon am 9 . Januar 1522 war der neue Papst,

Hadrian VI ., gewählt . Noch in demselben Jahre raffte die

Pest zu Rom den Cardinal von Sitten weg HM gro¬

ßem Jubel zeigte die französische Gesandtschaft der Tagsatzung
an : Alles stehe vortrefflich in Italien , der Cardinal sei zu

Rom an der Pestilenz gestorben ( 17 - Scpt .) , der Papst , die
Cardinäle und die Römer uneins

Ennio hatte sich bei den Eidgenossen nicht minder ver¬

haßt gemacht . Als er gegen Ende des Jahres 1521 von

Mailand neuerdings nach der Schweiz abgehen wollte , schlu¬

gen sie ihm das Geleit ab . Gleichwohl wagte er die Reise,
ward aber zu Bellen ; von dem Landvogt Stecker und seinen

Genossen , die im letzten Feldzug beraubt worden waren , ge¬

fangen genommen und „ um 2000 Kronen geschätzt ." Die

Tagsatzung von Luzern verfällte ihn zum Schadenersatz , weil

er sammt dem Cardinal von Sitten ein schädlicher „ Prakti¬

kant " gewesen sei. Auf ihre Anordnung wuide er nach Schwyj

und von da nach Zürich escortirt , wo er sich jedoch so gut

zu verantworten wußte , daß man ihn gehen ließ In

Zürich trat - er nun als Bevollmächtigter des Cardinalscvlle-

giums auf . Dieses erließ bald noch Leo's Tode an die Eid¬

genossen ein sehr schmeichelhaftes Schreiben , worin es sie er¬

mähnte , dem heiligen Stuhl zu Hülfe zu kommen und in dem

Bündniß mit ihm zu bleiben , was ihnen Glück und Heil

167) Nach Andern soll er, weil er im Conclave nach der Papst-
würde gestrebt, an den Folgen empfangenen GifteS gestorbin sein.
Wir ; Th. 5 S . -122. Note 4. Anselm a. a. O. 154: „an einem
maischen Süpple ."

168) Hottinger, G. d. E. S . 245. Note 39.

169) Anselm a. a. O. S . 79 sg. Stettler a. a. S . S . 613.
Hottinger K. G. S . 59 fg.



bringen würde Dieses Schreiben , welches zugleich das
Credl 'tiv des Bischofs von Veroli enthielt , überreichte dieser
der Tagsatzung von Zürich im Januar 1522 Hierauf
begehrte er und die kaiserlichen Gesandten , die Eidgenossen
sollten dem zwischen dem römischen Stuhl , dem Kaiser und
andern Fürsten zur Beschützung Mailands geschlossenen Bünd-
niß beitreten und 10,000 Mann stellen . Diese schlugen aber
das Begehren ab Dagegen bewilligten sie dem König
von Frankreich den verlangten Zuzug von 16,000 Mann und
verboten ihren Angehörigen auf das strengste , der Gegenpartei
zuzulaufen Bald darauf finden wir Ennio in Konstanz,
von wo aus er vergebens bei den Eidgenossen um Geleit
warb

Bald nachdem die Cardinäle den Eidgenossen die Wahl
des neuen Papstes in sehr freundlichen Worten angezeigt hat¬
ten sandte ihnen dieser unter dem 15 . April 1522 ein
Schreiben , worin er begehrte , sie sollten als liebste Söhne
und Beschirmer der Freiheit der Kirche ihre Waffen vom

Vergießen christlichen Bluts abziehen und ihm die gütliche
Beilegung aller Streitigkeiten vertrauen , damit dem Erbfeind

der Christenheit ( den Türken ) ein ernstlicher Widerstand ge¬
than werden möchte Mit einem Seitenblick auf dre von

170) Da « Schreiben der Cardinäle vom IS . Dez . 1521 bei An-
selm a. a. O . S . 8t ff.

171) Ebendas . S . 84.
172) Anselm a. a. O . S . 117 ff. Stettler a . a . O . S . 614 fg.

Hottinger , K . G S . 75.
173) Mit Ausnahme der Züricher.
174) Anselm a . a- O - S - >4<i ff. Stettler a. a . O . S >6I5fg.
175) Als der slorentinische Gesandte von Konstanz aus die Eid¬

genossen um Geleit anging , bewilligten ste ihm solches, „ doch allein für
stn Person und usgescdlossen den Bischof von Berulam ." Abschied
Luzern , 0 April . Anselm a. a. O . S . 113. Wirz , helvet . K . G-
Th . 5. S . 241 . Note 8.

176) Anselm a. a. O . S . 116 fg . Hottinger a- a. O . S . 71.
177) Anselm a. a. O. S . 114 fg- Stettler a. a. O. S . 614.
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dem römischen Stuhl erregten Kriege , antworteten die Eidge»
noffen : „ sie mögen es wohl erleiden , daß Se . Heiligkeit über¬
all Frieden und Ruhe mache " " «) . Hadrian gab sich wirk¬
lich alle Mühe , den Frieden zwischen den entzweiten Fürsten
herzustellen , um der verwüstenden Macht der Türken Ein¬
halt zu thun . Es lag ihm daher sehr viel daran , die Eid¬
genossen zu gewinnen . Er wandte sich neuerdings im folgenden
Jahre ( 1523 ) mit seinem Friedenoprofect an sie und trug
ihnen eine Vereinigung an . „ Durch ihre große Treue und
Ehrfurcht gegen den römischen Stuhl, " schrieb er ihnen , „ die
sie nicht mit Worten und Verheißungen , sondern mit hochberühm¬
ten Thaten bewiesen hätten , werde er bewogen , die mit seinen
Vorfahren gepflogenen Bünve noch fester zu knüpfen . Er wolle
ihnen nicht nur die bisherigen Ehren und Belohnungen ertheilen,
sondern sie, so viel ihm möglich , noch vermehren . Und wiewohl
ihn das Abnehmen seines Vermögens in diesen schweren Zeiten
daran verhindere , so soll doch die Erinnerung an ihre Ver¬
dienste um den römischen Stuhl und die vorzügliche väterliche
Liebe , die er zu ihnen trage , alle Schwierigkeiten überwin¬
den " Besonders suchte er Zürich , welches das Bündniß
mit Frankreich standhaft ausgeschlagen hatte , an sich zu ziehen,
und » ahm deshalb von den dortigen kirchlichen Bewegungen
keine Kenntniß . Als in dem gleichen Jahre der Hauptmann
seiner Leibwache , CaSpar Nöust , seinen Vater , den Bürger¬
meister Marcus zu Zürich , besuchte , gab er ihm ein verbind¬
liches Schreiben an denselben mit ^ ") . Vorzüglich aber
machte er sich Hoffnung von Zwinglis großem Einfluß auf
die Züricher , wovon ihm der Bischof von Veroli berichtet
hatte . Er wandte sich deshalb nicht nur an den Magister

178) Hottinqer a. a. O - S . 74 . Wir ; Th . S. S . 243 Note 15.
179) S >» Theil des Inhalt « des päpstlichen Breve an die Eid¬

genossen steht in deutscher Uebersetzung bei Lang a. a. O S - 688 fg-
180) Dieses Schreiben voni 13 Jan . 1523 ist abgedruckt in

Uottinxvr, bist. oval. ds. b'. 7 . VII. p. 637 -ss.
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Zingg von Einssedeln , der als päpstlicher Eapellan am römi¬

schen Hof bekannt war um Zwingli auf seine Seite

bringen zu helfen sondern schrieb zu derselben Zeit , wo

ein nach dem Wunsche Zwingli ' s vom Rathe von Zürich angeord¬

netes Religivnsgespräch die bestehende kirchliche Ordnung

sowohl durch seine Form , als durch die zu erwartenden Folgen

bedrohte , an diesen selbst ein schmeichelhaftes Breve . „ Wir

ermähnen dich, ^ schrieb er an Zwingli , „ mit eben der Gesin¬

nung , womit wir deine Ehre und deinen Vortheil suchen, auch

in unsern und des apostolischen Stuhles Angelegenheiten zu

Werke zu gehen , wofür du bei uns nicht geringe Gnade fin¬

den wirst " Mit diesen beiden Schreiben und dem Breve

an die Eidgenossen sandte der Papst den Bischof von Veroli

in die Schweiz . Als dieser aber von Konstanz aus die Eid¬

genossen um Geleit ersuchte , schlugen sie es ihm als „ wider¬

wärtige Praciik Bangenden " ab . Vergebens bemühte er sich,

nach Zürich , wo er manche alte Anhänger hatte , zu kommen.

Die Züricher wollten sich den größern Haß der Eidgenossen

durch seine Unterhaltung nicht zuziehen . Nicht abgeschreckt

durch die Verweigerung des Geleits trat er mit ihnen in

181 ) Wenn freilich der Papst gewußt hätte , daß Zingg ganz der

Reformation zugethan und bereit« im Begriff war , sich zu verehe¬
lichen, so würde er sich schwerlich an ihn adressirt haben. W>rz Th.
4. S . 411.

182 ) Myconiu « sagt : »Dumguo ro ^itsrom a k> gncisco , g »i<I pro

illo pollicitus esset ? sp » ; ssrio responMt : o »»ii » certo pr-ietor seilem

kapsle, » .« Dlieonius sie vit » et obilu Lvvinglii , tu Oecoloinpsclii et

Twinßlü epislol . Dasil . 1536.

183 ) Wirz Th - S. S . 1S ff.

184) »Ilortsmur itsgue äevotinnem tunm in Domino, — guo
nos »nimo »ü konores luos et commoäa tenäimus , eoüem tu in

nostris vt chctse Xpostvlicse seäis rebus proceüss , <te quo xratism

spusi nos invenies non nieäiocrem . s Da « Breve ist vom 23 . Jan.

1523 katirt. § « steht in Buliinger a. a. O- S . 84 und 2vrin^Iü
vpers (osi. Leduler et Lebultess ) Vol . VIl . p . 266 s ^.
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schriftliche Unterhandlungen und legte ihnen den Plan eines
dreijährigen Friedens mit dem darauf sich beziehenden päpst¬
lichen Breve an die Eidgenossen vor . Er sagte ihnen viele
Schmeicheleien über ihre Friedfertigkeit und Enthaltung vom
Blutvergießen Nach ihrem Rathe sandte er den Frie¬
densplan mit dem päpstlichen Breve in unverfänglicher deutscher
Sprache an die Tagsatzung zu Baden . Die Tagherren , mit
Geschäften überladen , wiesen den Legaten an , sich schriftlich an
die Orte zu wenden . Einige hörten die Anträge mit Wohl¬
gefallen an , andere erhielten sie nicht . Die begehrte Antwort
wurde daher dem Legaten abgeschlagen , bis alle Cantone be¬
richtet seien . Seine Unterhandlungen aber wurden durch die
Klage der französischen Gesandtschaft Plötzlich abgebrochen.
Diese entdeckte die Umtriebe der päpstlichen Partei und wie
der Legat sich bemühe , die Freundschaft zwischen dem König
und den Eidgenossen zu stören . Darüber aufgebracht , gaben
die Tagherren zu Bern den Landvögten von Thurgau und
Baden den Befehl , den Legaten , im Falle er sich auf eidge¬
nössischem Boden betreten ließe , gefangen zu nehmen und zu
Handen der Eidgenossen aufzubewahren Voll Schmerz
über die Vernichtung seiner Bemühungen schilderte Ennio der
Tagsatzung den traurigen Zustand , in dem halb Europa sich
befinde , den Eifer des Papstes in Erregung der christlichen
Fürsten gegen die Türken und sein Vertrauen zu den Eidge¬
nossen , die nach ihren unverbrüchlichen Gesetzen nur für die
Gerechtigkeit und den Frieden die Waffen ergreifen . In ihrer

185) Am 12. Juli I52Z schrieb er an Bürgermeister und Rath:
Der Allmächtige hat nach seiner großen Liebe für s. ine Christen ge¬
wollt . daß von der schweijerischen Nation , welche zwischen den durch
Gottes Verordnung jetzt gegen einander zweiträchligen Ländern,
Deutschland , Frankreich und Italien liegt , die Züricher allein offene
Augen haben sollten , sich dieser wüthenden Kriege zu enthalten.
Wir ; a. a . O - Th . 4. S . 4t in der Note.

186) Anselm a. a. O . S . 215 fg. Bullinger a. a . O . S . 83.
Wir , a . a . O - Th . S. S . 241 ff. Helvetia Bb . 7. S . 47».



253

Hand stehe es , den Frieden zu stiften und der Welt eine neue
christliche Gestalt zu geben . Dazu fordern Gesetz und Eide
die Eidgenossen auf . Der Papst könne sich nicht genug ver¬
wundern , daß sie ihre eigenen löblichen Gebräuche und bei

diesen offenbaren Gefahren so wichtige Anträge nicht besser
erwägen und ohne Untersuchung gegen den Papst und seinen
Legaten dergestalt losziehen , daß sie die ganze Nation den
Gefahren des Banns aussetzen , vor dem dieselbe jederzeit die
höchste Scheu gehabt habe ( !) - Er erinnert die Tagherren
an seine eigenen Verdienste um das schweizerische Volk , das
er zu seinem Schaden überall erhoben und in Schutz genom¬
men habe . Nach seiner alten Liebe für die Schweizer wolle
er diesen Undank für erwiesene Wohlthaten ertragen und durch
keinen Abschlag sich schrecken lassen , seine Anträge zu wieder¬
holen , damit der Statthalter Christi in so wichtigen Dingen
gehört werde Ennio aber richtete nichts aus . Der heil.
Vater selbst ergriff inzwischen Partei wider Frankreich . Seine
Zuneigung zum Kaiser und die ihm beigebrachte Meinung,
als sei der König von Frankreich allein an der Fortsetzung des
Kriegs schuld , verleiteten ihn , sich mit dem Kaiser und Eng¬
land in ein Bündniß einzulassen , das dem Vorgeben nach zur

Beschützung Italiens vornehmlich gegen die Türken dienen
sollte , in der That aber gegen Frankreich gerichtet war ^ 8) .
Hadrian aber starb schon wenige Tage nach Unterzeichnung
dieses Bündnisses am 14 . September 1523 an den Folgen
des Giftes , das ihm seine Curie bereitet hatte , weil sie be¬

sorgte , der Papst möchte sein Vorhaben , die himmelschreiend¬
sten Mißbräuche seines Hofes abzuschaffen , ausführen . Enm 'o
nahm endlich im folgenden Jahre von den Eidgenossen schrift¬
lich Abschied , weil sie ihm kein sicheres Geleit geben wollten,

187) ää vietsm Lsrnensom Laust. Lsl. 4i -Z. 1523. Wirz a. a.
O . S . 214 fg.

188) Bower a. a. O. S . 101 fg.
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um ihre Tagsatzungen zu besuchen , weshalb ihnen Clemens VII.
einen Verweis ertheilte

Nach Hadrian VI . erfolgte kein Bundeserneuerungsversuch
des römischen Stuhls mehr ; denn schon unter dem folgenden
Papst , Clemens VII . , begann die Reformation in der Schweiz,
welche den größten Theil derselben von Rom losriß . Die
politischen Verbindungen der Eidgenossen mit dem römischen
Stuhle , die sonach mit Leo' s Tode aufhörten , gewährten
diesen den einzigen Vortheil , daß Rom ihre bis dahin geübten
Rechte in kirchlichen Dingen nicht nur anerkannte , sondern
selbst durch eine Reihe von Jndulten erweiterte ; allein selbst
dieser theuer erkaufte Vortheil wurde in der Folge von dem
römischen Stuhl den ihm treu gebliebenen Eidgenossen ver¬
kümmert . Doch ungleich größer war der Nachtheil , der ihnen
daraus zuwuchs . Auswärtige verderbliche Feldzüge , Unord¬
nungen aller Art im Innern der Schweiz , Zwiste und Par-
teiungen unter Bürgern und Bundesgenossen , Empörungen
der Unterthanen wider die Obrigkeit und Sittenverwilderung
waren die leidigen Folgen dieser Verbindungen Aus
ihrer Geschichte aber sehen wir zugleich , daß , wenn es auch
dem römischen Hof gelang , die Eidgenossen zur Ausführung
seiner selbstsüchtigen Entwürfe zu mißbrauchen , diese sich doch
keineswegs seinem Willen blindlings fügten , sondern seine
ungeistlichen Zumuthungen oft derb zurückwiesen ; denn trotz
aller ihrer Ehrfurcht vor dem Papst als Oberhaupt der Kirche

189) Anselm a. a . O . S . 238 . Hottinger a. a . O . S . 159 . 282.
IM ») Hottinger (K. G - Th - 2. S . 150) sagt : „Von , I . 1494

bis 1523 sind vornebmlich um des Papstes willen 137,vvü tapfere
und redliche Eidgenossen nach Italien gezogen und meistens durch
Schwert , Pestilenz oder Hunger aufgerieben worden . Die Päpste
gaben iknen gute Worte , schöne Titel , ansehnliche Ehrenzeichen,
bleierne Bullen , nach dem bekannten Spruch Mantuani : 8i «zuist
Koma «labil , nuxas stabil, accipit am um. Rom gibt anders nichts
als Kinderspiel . Solche - mußten andre mit Geld , die Eidgenossen
aber mit ihrem und ihrer Söhne Blut bezahlen ."
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betrachteten und behandelten sie ihn als weltlichen Fürsten

nicht anders als andere Regenten Zum Schlüsse bleiben

uns noch einige Bemerkungen über die päpstlichen Legaten in

der Schweiz während dieser Periode übrig.

Schon seil dem eilfien Jahrhundert kamen Abgeordnete

des Papstes in die Schweiz anfangs nur selten und
auf kürzere Zeit für irgend eine bestimmte kirchliche oder po¬

litische Aufgabe , nach deren Vollführung sie wieder zurück¬

kehrten ; häufiger aber und auf längere Zeit erschienen sie,

seitdem sich die Eidgenossen mit dem römischen Stuhl ver¬
bündeten.

Was wir im ersten Capitel im Allgemeinen von den

Legaten bemerkten , das gilt auch von denen , die in die

Schweiz kamen . Auch hier griffen sie auf die vielfältigste

Weise in die bischöfliche Gewalt ein , erpreßten von Kirchen

191) Nebenbei bemerken wir , daß die Eidgenossen in ihren
Bündnissen mit auswärtigen Fürsten den römischen Stuhl stets vor¬
behalten haben , eine Achtung , die ihm nach der Reformation von
den katholischen Orten bis auf die neueren Zeiten erwiesen wurde.
Baltkasar a. a . O . S . 12 fg.

192) Ein kurzes , wiewohl mangelhaftes Verzeichniß derselben
findet stch in der bekannten italienischen Druckschrift des schweize¬
rischen Nuntius Scott ! : Helvetia prolana e sacra . ? . II. p. 10 sgg.
Nicht nur ein ziemlich vollständiges Verzeichniß , sondern aäch reich¬
haltige Materialien für die Geschichte der päpstlichen Gesandten in
der Schweiz enthalten dagegen die im 7. und 8 Band der Helvetia
befindlichen : „Fragmente und Nachrichten von den päpstlichen Nuntien
in der Schweiz und den mancherlei Geschichten der Eidgenossen mit
dem römischen Hofe . Von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten ."
Diese Fragmente find größtentheils von dem Verfasser der hier oft
citirten Schrift ! sie Ilelvvtiorui » zuribus circa sacr » , dem eben so
freimüthigen als gelehrten Geschichtsforscher Felir Balthasar von
Luzern . aus eidgenössischen Abschieden, Rathsprotocollen und andern
Documenten gesammelt.

193) Der erste Legat war Heinrich , Bischof von Chur , um
1074 . Helvetia . Bd . ? . S . 419.



256

und Klöstern ungeheure Summen und richteten Unord¬
nungen und Verwirrungen aller Art an , besonders während
der Zeit der Streitigkeiten zwischen den deutschen Kaisern und
den Päpsten . In Alles mischten sie sich, und ihre Anmaßung
ging so weit , daß sie sogar weltliche Hoh 'eitsrechte ( Regalien)
verliehen " ^) . Im fünfzehnten und besonders sechzehnten
Jahrhundert erreichte ihr Unwesen den höchsten Grad . Die
damals meist mit diplomatischen Aufträgen in die Schweiz
abgeordneten Legaten waren , wie wir zum Theil schon gesehen
haben , Menschen ohne Treu und Glauben , geübt in allen
Künsten der Politik , anmaßend , gewaltthätig , stolz , prunk-
süchtig , ausschweifend und habgierig . Ihr Hauptgeschäft war,
für die kriegslustigen Statthalter Christi Truppen zu werben.
Zur Betreibung und Förderung dieses Geschäfts waren oft
ihrer mehrere in der Schweiz ' v°) . Diese herumziehenden rö¬
mischen Werber ( Lägerherren ) erregten nicht wenig Unwillen und
Aerger bei vielen Eidgenossen , die laut klagten , daß „ man wohl
gegen irgend einen herumstreifenden Wolf Wehr und Waffen
aufbiete , aber gegen die Wölfe , welche Menschen verschlingen,
werde keine Sicherheitsmaßregel genommen " ^ ( ) . Sie nah¬
men sich selbst heraus , gegen den Willen der Obrigkeit Trup¬
pen zu werben ; sa hetzten sogar das Volk gegen seine Vor¬
gesetzten auf , um sie zu zwingen , ihnen zu willfahren " «) .

194) Die Geldschneiderei des Cardinals Petrus um die Mitte
des 13. Jahrhunderts war den Cisterziensermönchen so unerträglich,
daß sie sich deshalb bei dem Papst beklagten , der hierauf seinem
Legaten befahl , den Mönchen nicht mehr abzunehmen , als es bisher
üblich gewesen sei. Hottinger a. a O . S . 139.

195) So ertheilte der Legat Philipp von Alen ^on 1388 der
Stadt Luzern das Recht , Ohmgeld und Zölle zu nehmen , ein Recht,
das nur der Kaiser zu verleihen hatte , Helvetia a. a . O . S . 427.

196> Einmal waren sechs zu gleicher Zeit in der Schweiz , näm¬
lich Ghersio , Ennio , Gambara , Pucci , Dandolo und , das Haupt
und die Seele aller , Schinner . Helvetia a. a . O . S . 473 fg.

197) Helvetia a. a . O - S . 474.
198) Gluy - Blozheim a . a. O . G . 433 ff.
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Kern Mittel hielten sie für unerlaubt , um zu ihrem Zwecke
zu gelangen . Nicht selten führten sie selbst die Söldner über
die Alpen in das Treffen . Mochten die Eidgenossen ihnen
noch so ernstlich eingeschärft und sie selbst noch so feierlich
versprochen haben , die Truppen nicht gegen ihre Bestimmung
zu gebrauchen , sie thaten doch, was sie wollten . Nicht bloß
sie selbst brachen auf das vielfältigste ihr Wort , sondern sie
verleiteten auch die Truppen zur Verletzung ihrer Pflichten
und stifteten dadurch großes Unheil an . Um den Schweizern
ihre Dienste zu bezahlen , lockten sie ihnen vorher durch Ablaß¬
kram das Geld ab , während sie die zum Solde bestimmten
Summen unterschlugen i "°) . Die Freiheiten und Rechte der
Eidgenossen in kirchlichen Dingen schonten sie damals aus
Politik , weil sie diesen wunden Fleck kannten und ihre krie¬
gerische Hülfe suchten; sie verliehen ihnen vielmehr selbst
mancherlei Privilegien , um sie desto willfähriger zu machen.
Dafür machten sie um so frechere Eingriffe in die Rechte aller
kirchlichen Landesbehörden und lösten dadurch alle Kirchenzucht
auf . Ihre Vollmachten ( Facultäten ) waren wahre Freibriefe
gegen alles Gesetz und Ordnung und auf die ausschweifendste
Ausübung der Decretalen gegründet . Ennio z. B . erhielt von
Leo X. ( 1514 ) unter anderm die Vollmacht : alle möglichen
Beneficien innerhalb der Eidgenossenschaft zu vergeben , sie zu
vertauschen und einer einzigen Person so viele zu verleihen,
als ihm beliebte ; die Freiheit zu ertheilen , mehrere Pfründen,
selbst unverträgliche ^°°) , zu gleicher Zeit zu besitzen; alle
Appellationen an den Bischof und alle übrigen schwebenden

199) Die - that der Cardinal von Sitten . Unter andern be¬
schuldigte ihn Octavian Sforza , Bischof von Lodi , daß er von den
zur Eroberung von Mailand bestimmten 5»0,9va Ducaten nur 390,00V
ausgegeben , die übrigen hingegen eingesackt habe . Hvttinger a. a. O.
S . 589 . 589 . Stettler a. a . O - 528.

200) ilncoinpstibilik, Iivaelteiar sind solche Pfründen , welche
persönliche Residenz erfordern.

17
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geistlichen Prozesse an sich zu ziehen , und ohne gerichtliche Form

zu verhören , zu entscheiden und zu vollziehen , oder auf einen

andern das Recht dazu zu übertragen ; allen Concilien , allgemei¬

nen wie besondern , päpstlichen Satzungen , Statuten und Ge¬

bräuchen , auch wären sie mit Eid oder päpstlicher Bestätigung

bekräftigt , im ausgedehntesten Sinn Abbruch zu thun ; über

Stiftungen und Patronatrechte der Cleriker und Laien zu dis-

poniren ; zehn Pfarrherren zu erlauben , in den bischöflichen

Neservatfällen zu absolvirenden  Mönchen aller Orden

zu gestatten , allenthalben zu Predigen ; die Welt - und Kloster¬

geistlichen zu bevollmächtigen , unbewegliche Güter der Kirchen

und Klöster auf jede beliebige Weise zu veräußern u . s. w.

Daß diese und andere ausschweifende Vollmachten von den

Legaten ausgeübt wurden , beweisen mancherlei Documente aus

verschiedenen Zeiten . Vornehmlich um die Schweizer zu ge¬

winnen , hatten die Legaten volle Gewalt zu gewähren , was

immer eine in Aberglauben befangene , sündcnluftige Menge

von geistlichen Gnaden wünschen mochte . Selbst in unerhör¬

ten Dingen waren sie mit nachsichtsvollem Entscheid bereit

Besonders für Geld war von ihnen alles zu erlangen . Un¬

geheuer sind die Summen , die sie in der Schweiz durch Jn-

dulgenzen , Dispensationen , Erecutionen , Provisionen und an¬

dere Eingriffe in die bischöfliche Gewalt und Erpressungen

zusammenscharrten. Keiner aber trieb die Geldschneiderei so

201) GentiliS de Spoleto ertheilte 147» den Pfarrern die Voll¬
macht, jährlich zur Fastenzeit in den bischöflichen Reservatfällen zu
absorbiren. Versuch einer pragmat- Gesch- S . 152.

202) Die päpstliche Vollmachtsurkunde steht in ihrem ganzen
weiten Umfang bei Ilnttinger , nietlivüus legeuüi lüsterias Helveticas
in best. lljssert. st. miscvll. p. 515 sg<j.

203) So sprach der Cardinal von Sitten im 1 . 1512 einen Pre-
digermvnch aus Zürich and eine Dominicanerin aus dem BiSthuNi
Chur von allen Gelübden loS und gestattete ihnen die Heirath-
Versuch einer pragmat . Geschichte. S . 15S. Not . 228.
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schamlos , als der berüchtigte Barfüßermonch Bernhardin Scm-
son , der hier besonders erwähnt zu werden verdient.

Leo X . brauchte bei seiner Eroberungslust , Prachtliebe,
Ueppigkeit und Freigebigkeit gegen seine Bastarde und Nepo-
ten , Höflinge , Possenreißer , Comödianten und Musiker uner¬
meßliche Summen . Seine Einkünfte reichten nicht aus . Er
that also , was schon seit dem eilften Jahrhundert in der
römischen Kirche üblich war , er brandschatzte mit einer Ablaß¬
steuer die Christenheit . Um ihr unter einem guten Schein
das Geld abzulocken , gab er vor , daß ihr Beitrag zum Bau
der Peterskirche in Nom verwendet werden sollte . Zu dem
Ende machte er am 14 . Sept . 1517 eine Bulle bekannt,
worin er ollen , die durch ihr Geld diesen Bau befördern
würden , vollkommenen Ablaß verkündete . Er ließ ihn auch
in nahen und entfernten Ländern durch ausgeschickte Eommiffäre
verkünden . Einer von diesen war Bernhardin Sanson , der
als Generalcommissär des Ablaßkrams für die Schweiz ver¬
ordnet war 2"*) » Er war unverschämt , prahlerisch , listig und
in seinem Handwerk so geübt , daß er innerhalb achtzehn Jah¬
ren dreien Päpsten die für die damalige Zeit enorme Summe
von 800,000 Ducaten erobert hat ?"5) . Um dem Volke desto
mehr Geld abzuschwatzen , rühmte er , „ daß er vom Papst
Gewalt habe , nicht nur alle begangenen Sünden , sondern

204) IVuntius ot 6ommissr>ri»s opoelolious §enor»I>s in porlibus
Oominoruni Ilelvetiorum , ilucttle <n», Lsowuuin ot Lontooäersko-
rum ote. Helvetia a. a . O . S . 463.

205) Anselm (Bd. 5. S . 333 fg.) sagt : „Wann diftr Ablaß,
koufmann biß G'werbs so wohl bericht und vertruwt war , daß er,
wie ich us sinem Mund selbst gehört hab, indert 18 Jahren dryen
Bäbsten ob 860,006 Dukaten hat gewannen." Etettler (a. a. O.
S . 574) sagt, er war „ein so abgeschwitzter, listiger und geschickter
Ordensman und Päpstlicher Oomiiiissaeius, daß derselbig an gewissen
Orten sich berühmen dorffte, Er hette bey achtzehnen Jahren daher,
dreyen Päpsten , achtmal hundert tausend Dmaten , mit seiner Lom-
missioa erobert."

17 -
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auch diejenigen , die man erst begehen wolle , zu vergeben 2" °) ;

sein Ablaß sei so kräftig als der vom Papst selbst ertheilte,

welcher alle Gewalt im Himmel und auf Erden besitze und

alle Schätze des Blutes Christi und aller Heiligen auszuthei¬

len habe ; sobald das Geld in der Schüssel klinge , seien dem

Gebenden schon alle Gnaden mitgetheilt ; besonders habe er

Gewalt , die Seelen aus dem Fegfcucr zu erlösen , die sonst

in großen Nöthen säßen ." An jeden Ort , wo er seine Ablaß-

bude aufzuschlagen gedachte , sandte er einige seiner Leute

voraus , um sich » ach den angesehensten Personen weltlichen

und geistlichen Standes zu erkundigen , die er dann für sich

zu gewinnen suchte . Im August des Jahres 1518 kam der

Ablaßkrämcr mit einem kleinen Gefolge , das er aber , als er

große Summen gelöst hatte , mit fürstlicher Pracht vermehrte,

über den St . Gotthard nach Nri und von da nach Schwpz,

wo Zwingli , der damals Pfarrer zu Einsiedeln war , heftig

gegen ihn und seinen Ablaß predigte , ohne daß ihn jemand

daran hinderte oder zur Verantwortung zog . Von Schwpz

wandte er sich nach Zug , wo der Zudraug der Menge zu

seiner Bude so groß war , daß einer seiner Diener schrie:

„Lieben Leute , dränget euch doch nicht so heftig herbei ; lasset

erst hervortreten , die Geld haben ; den andern , die nichts

haben , wird man nachher auch guten Bescheid geben ." Ueber

diese Worte ärgerten sich viele ehrbare und gottesfürchtige

Leute . Von da verfügte er sich nach Luzcrn und Unterwalden,

wo er viel Geld löste . Hierauf begab er sich nach Bern.

Hier wurde er anfänglich abgewiesen ; er ging aber nicht

weiter als nach Burgdorf und wußte von da die Erlaubniß

zum Einlaß in die Hauptstadt auszuwirken . Er schlug dort

seinen Kram im Münster auf . Arme und Reiche strömten

in großer Zahl herbei . Jenen verkaufte er papierne Ablaß-

2N6) Wirklich spricht der Papst in der oben erwähnten Bulle
von einer Absolution nicht bloß von vergangenen , sondern auch von

künftigen Sünden , Eisenschmid , röm . Bullarium Bd . 1. S . 427.
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briefe für zwei Batzen , diesen pergamentene für eine Krone
und darüber . Ungemcin reichlich fiel die Gclderndte aus.
Sanson war deshalb mit Bern so zufrieden , daß er am letz¬
ten Sonntag seines Aufenthalts dem ins Münster berufenen
Volke feierlich verkünden ließ , daß alle die , welche kniend
ihre Schuld bekenneten und drei Paternoster und Ave Maria
beteten , von allen ihren Sünden absolvirt und so rein sein
sollten , wie unmittelbar nach der Taufe , und daß alle die,
welche des Tags dreimal mit Gebet um die Kirche gingen , eine
begehrte Seele aus dem Fegfeuer erlösen würden . Endlich,
nachdem jedermann auf den Knien fünf Paternoster und Ave
Maria zum Trost der Seelen gebetet hatte , schrie der Ablaß¬
krämer aus vollem Halse : „ Von diesem Augenblick an seien
alle Seelen der Berner , wo und wie sie abgeschieden seien,
mit einander aus der höllischen Pein des Fegfeuers erlöst
und in die Freuden des Himmelreichs aufgefahren ." Als er
nach Lenzburg kam , wies ihn der Pfarrer von Staufenberg,
kraft bischöflichen Befehls ^" 0 , ab . Unter Drohungen zog er
nach Baden . Ohne Gefahr glaubte er in einer kleinen Stadt
auch die plumpsten Mönchskunstgriffe versuchen zu können , und
schrie , als er nach gehaltener Messe die Prozession auf den
Kirchhof begleitete , gleich als ob er die Seelen der aus dem
Fegfeuer Erlösten gen Himmel schweben sähe : „ Sehet ! sie
fliegen " Ein Mensch aber , der in dem Rufe der Ein¬
falt Schutz vor dem Angriff begünstigter Frechheit fand , stieg
auf den Kirchthurm und schüttete unter dem nämlichen Ausruf
die Federn aus einem Kissen auf den Kirchhof hinab , was
den wälschen Marktschreier nöthigte , unter allgemeinem Ge¬
lächter des Volks ergrimmt die Stadt zu verlassen . Er ging
nach Bremgarten ; allein hier widersetzte sich ihm der Pfarrer

207) Der Bischof von Konstanz hatte aus Unwillen , daß der
Mönch seine Bullen nicht von ihm hatte vidimiren lassen, allen
Pfarrern seines Sprengels verboten , ihm ihre Kirchen zu öffnen.

208) Locv votmU ! Lceo voloiU!
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und Decan , Heinrich Bulll 'nger , mit festem Muthe . Eher

wollte er sein Leben lassen , sagte der edle Greis , als dem

Mönche seine Kirche öffnen . Von heftigem Zorn entbrannt

nannte ihn Sanson eine Bestie , belegte ihn mit dem höchsten

Bann , von dem er nicht eher gelöst werden sollte , als bis

er 300 Ducaten bezahlt hätte , und drohte , ihn bei der eben

in Zürich versammelten Tagsatzung zu verklagen . Bullinger

aber begab sich, sein Verfahren zu rechtfertigen , sogleich selbst

nach Zürich , wohin der ergrimmte Ablaßkrämer ihm folgte.

Der inzwischen an die Stelle eines Leutpricsters am großen

Münster zu Zürich berufene Zwingli hatte daselbst bereits gegen

Sanson und seinen Ablaß mit solchem Erfolge gepredigt , daß

„man die römische Büberei zu merken anfing ." Er durfte um so

freimüthiger dagegen zu reden fortfahren , als sich eben damals

ein Abgeordneter des Bischofs von Konstanz in Zürich befand,

um bei den Eidgenossen gegen den Mönch Beschwerde zu füh¬

ren . Willig und mit Beifall ward daher der Decan von

Bremgarten angehört ; dem Ablaßhändler aber vom Rathe

der Eintritt in die Stadt verweigert . Ein Rathsherr hatte

angetragen , ihn einzulassen , aber dann sogleich zu ertränken ?" ^ .

Auf sein Vorgeben , daß er der Tagsatzung im Namen seines

Herrn etwas zu eröffnen habe , wurde er zwar vorgelassen;

da er aber bloß seine Vollmacht vom Papst vorwies , sagte

man ihm ernstlich , er solle sich sofort aus der Eidgenossen¬

schaft begeben und im Hinwegziehen nirgends seinen Ablaß

auslegen , auch den Decan von Bremgarten vor seiner Abreise

von Zürich absolviren und nirgends weiter verklagen . Voll

Unwillens zog Sanson in der Fastnacht 1519 mit großer

Beute fort und wurde bald darauf vom Papst zurückberufen.

Inzwischen sandten die Eidgenossen einen Abgeordneten nach

Rom , um sich beim Papst zu erkundigen , ob Sanson , dessen

209) Ober , wie er sich ausdrückte : „ Ein locken (Schwall ) waffer
uffheben , und i»n darunder behallten ."
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Betragen ihnen höchlich mißfalle , mit seiner Bewilligung ge¬
handelt habe . Leo X . bejahte es in seiner Antwort und be¬
fahl ihnen unter Androhung des Bannes zu glauben , daß der
römische Stuhl das Recht habe , dergleichen Indulgenzbriefe
auszufertigen ; eben diese Antwort habe er seinem Legaten im
deutschen Reiche , dem Cardinal Cajetan , für die Stände
desselben gegeben , wovon sie mitkommend eine Abschrift erhal¬
ten würden . Sie sollen denen , die dieses Recht bestreiken,
kein Gehör geben , sondern sich einzig an diese Entscheidung
der unfehlbaren Kirche halten . Ucbrigcns habe er ihrem Be¬
gehren gemäß den Mönch zurückberufen und werde ihn , wenn
ihre Anklagen bei der Untersuchung begründet befunden wür¬
den , bestrafen . Zu gleicher Zeit schrieb der päpstliche Com-
missär beim Bau der Peterskirche , Baptista de Puppr 'o , in
Leo' s Auftrage an die Eidgenossen einen Brief , worin er
sagte , der Papst habe aus Sorge für die Ehre Gottes und
das Heil der Seelen , so wie für den Bau der Peterskirche,
Ablaßbriefe ausgehen lassen und diese Gnade auch den Schwei¬
zern zugedacht , weil er sie aus Erfahrung als die treuesten
Söhne der heil . römischen Kirche kenne . Er würde Sanson
ein so schweres und heilbringendes Geschäft nicht aufgetragen
haben , wenn er ihn nicht als einen gelehrten und rechtschaf¬
fenen Mann kennen gelernt hätte . Der heilige Vater sei
daher nicht wenig erstdunt gewesen , als er durch ihr Schrei¬
ben vernommen , daß Sanson angeblich in gewisse Fehler
verfallen sei , und habe dem Schreiber dieses Briefes mündlich
aufgetragen , ihnen in seinem Namen zu melden , daß sie ihn,
wofern er ihnen zuwider wäre , friedlich und ruhig nach Ita¬
lien zurückgehen lassen möchten . Wollten sie ihn aber länger
dulden und anhören , so könnte er bis zu Beendigung seines
Auftrags mit Bewilligung des heiligen Vaters bleiben ; denn
dessen Wunsch sei , ihnen in allem , was ihr Seelenheil be¬
treffe , zu Willen zu sein . Schließlich bat er sie , sich gegen
seinen Ordensbruder großmüthig und gnädig zu bezeigen und
ihn nach ihrer gewohnten Ehrfurcht gegen den heiligen Stuhl
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ungehindert heimkehren zu lassen ^ ' ") . Dieses höfliche Schrei¬
ben des römischen Hofes hatte wohl kaum einen andern Grund
als die Besorgniß , die Schweizer möchten seinen Commissär
beim Kopf nehmen oder ihm wenigstens das in ihrem Lande
zusammengeraffte Geld wegnehmen , was auch beinahe ge¬
schehen wäre . Nämlich Bullinger erzählt , daß , als Sanson
eine große Geldkiste durch Sargans geführt , der dortige Land¬
vogt , Felir Brennwald von Zürich , große Lust bezeigt habe,
dieselbe aufzubrechen und das Geld zu Handen seiner Herren

(der sieben regierenden Orte ) zu nehmen Sanson war
glücklicher als sein College in Bünden , welcher in Tiran und
andern Orten vogelfrei erklärt und zu Pusclav erschlagen
worden ist ^ ) .

Aus dem ganzen Wirken eines Schinner , Ennio , Pucci,
Sanson geht deutlich hervor , daß die oberste Leitung der
Kirchenangelegenheiten der Schweizer von dem römischen Hofe
im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts nur als Mittel,

seinen politischen Einfluß auf diese Nation zu vermehren und
sie auszubeuteln , mißbraucht wurde.

210) DaS päpstliche Breve vom 30. April und das Schreiben
des Baptista de Puppio vom 1. Mai 151» sind abgedruckt in Ilot-
tinxvr. Inst. ecol. IV. I . 1'. VII. ,>. 177 s<,<i. und in deff. mvtlxnl. lex.
bist. Ilelvet. I. o. p. 448 s^ .

211)  Bullinger a. a. O . S . 13 ff. Anselm. Bd . 5. S > 333 ff.
Stettler a. a. O. S . 574 fg. I1utli»ßor 1. v. 161 egg. 171 sgq.
tzoltinger Th. 3. S . 28 ff. 42 fg. Wirz. Th 4. S - 143 ff. 15» ff.

212) Lehmann, die Republik Graubünden. Th. 1. S . 370.
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